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Tagblatt
des

Großen Rothes des Kantons Bern.

Ordentliche Winterfitznng 187S.

Kreisschreiben

an

die Mitglieder des Großen Rathes.

Thun, den 12. März 1875.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einverständnisse mit dem
Regierungsrathe beschlossen, den Großen Rath aus Moutag den
29. März 1875 zu einer Session einzuberufen. Sie werden
demnach eingeladen, sich am bezeichneten Tage, des
Vormittags um 9 Uhr, auf dem Rathhause in Bern einzufinden.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden,
sind folgende:

Entwürfe von Gesetzen nnd Dekreten.

a. Gesetze zur zweiten Berathung.

1) Gesetz über die Hypothekarkasse.
2) Gesetz „ „ Lehrerbildungsanstalten.

b. Gesetze zur ersten Berathung.

1) Gesetz über die kantonale Brandversicherungsanstalt.
2) Gesetz „ „ Erhöhung der Primarlehrerbesolduugen.

o. Dekretsentwürfe.

1) Dekret über Herausgabe der Verhandlungen des Großen
Rathes.

2) Besoldungs-Dekrete.

k. Borträge.

a. Des Regierungspräsidenten.

1) Bericht über Ersatzwahlen in den Großen Rath.
2) Mittheilungen des Ergebnisses der Volksabstimmung vom

28. Februar.

d. Der Direktion des Innern.
Bericht über zwei Gesuche betreffend Bestrafung der Trun¬

kenheit.

c. Der Direktion des Armenwesens.

Einfrage über Gültigkeit der Rathsbeschlüsse von 1829 und
1880, betreffend Verwendung der bürgerlichen Einkaufsummen.

ä. Der Direktion der Justiz und Polizei.

1) Naturalisationen.
2) Strafnachlaßgesuche.
3) Ehehindcrnißdispensationsgesuch.

v. Der Direktion der Finanzen.

1) Beschwerde betreffend die Besteuerung der Käsereien.
2) Beschwerde des Notars Schwammberger betreffend

Anwendung des § 35 des Einkommensteuergesetzes.
3) Vermehrung des Betriebskapitals der Staatskasse.
4) Gesuch eines Gerichtspräsidenten, den während seines
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Militärdienstes beigezogenen Stellvertreter aus der Staatskasse

zu bezahlen.
5) Gesuch betreffend Revision der Steuergesetzgebung.
L) Revision der Grundsteuerschatzungen.

f. Der Direktion der Domänen und Forsten.

11 Landankauf im Großen Moose zum Zwecke der Verlegung
der Strafanstalt.

2) Amtshaus Saanen, Ankauf.
3) Pfrundland zu Erlenbach, Verkauf an die Gemeinde.
4) Hochofenbesitzung zu Delsberg, Verkauf.
5j Zeughausareal, Verkauf einer Parzelle.
6) Toppwald, Armcnholz-Loskanfvertrag mit der Gemeinde

Großhöchstetten.

S. Der Direktion der Erziehung.

Expropriationen.

Ii. Der Direktion des Militärs.

Vertheilung des Kredits der Militärdirektion für 1875.

i. Der Direktion der öffentlichen Bauten.

1) Kredittableau für Hochbauten.
2) „ „ Straßenbauten.
3) Hochban- und Straßenbauprojekte.
4) Expropriationen.

t!. Wahlen.

1) Des Oberingenieurs.
2) Des Kantonsbuchhalters.
3) Des Regierungsstatlhalters von Burgdorf.

Für den ersten Tag werden auf die Tagesordnung
gesetzt die Vorträge des Regierungspräsidenten und das Gesetz
über die Hypothekarkasse.

Die Wahlen finden Mittwoch den 31. März statt.

Mit Hochachtung!

Der Großrathspräsident -

Zyro.

Ei ste Sitzung.

Montag, den 29. März 1875,

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Zyro.

Nach dem Namensaufrufe sind 141 Mitglieder
anwesend; abwesend sind 198, wovon m it
Entschuldigung: Die Herren Bäbler, Bürki,Cbappnis, Chodat,
Feune, Gouvernon, Hennemann, Hofstetter, Jobin, Jolissaint,
Karrer, Kohli in Schwarzenburg, Lehmann in Langnau,
Lehmann in Lotzwyl, Liechti in Rüegsauschachen, Michel in
Aarmühle, Rosselet, Scheidegger, Schwab in Büren, Seiler,
Scßler, Wampfler, Werren ohne Entschuldigung:
Die Herren Althaus, Bircher, Boivin, Bühlmann,
v. Büren, Burger in Angenstein, Burger in Laufen,
Burri, Cattin, Dêboeuf, Ducommun, Engel, Eymann,
Fattet, v. Fellenberg, Fleury, Flnck, Flückiger, Galli, Girardin,
Grenouillet, Greppin, Grnnig, v. Grünigen, Gurtner, Gager,
Herren in Niederscherli, Herren in Mühleberg, Hornstein,
Hnrni, Jndermühle, Juillard, Kaiser in Büren, Kaiser in
Grellingen, Kellerhals, Klaye, Kohler, Koller, König,
Lehmann in Biel, Lehmann in Rüedtligen, Mägli, Michel in
Ringgenberg, Mischler in Wahlern, Monin, Müller in
Weißenburg, Müller in Tramelan, Nägcli, Oberli, Pape,
Plüß, Prêtre, Oueloz, Racle, Reber in Niederbipp,
Rebetez, Rebmann, Renfer in Lengnau, Renfer in Bözingen,
Riat, Röthlisberger in Herzogenbuchsec, Ruchti, Salzmann,
Schertenleib, Schmid Rudolf, Schmid in Wimmis, Schori,
Schwab in Nidau, Schüpbach, Spahr, Spycher, Stalder,
Stämpfli in Uetligen, Stämpfli in Schwanden, Steullet,
Studer, Vermeille, Vogel, Walther in Kranchthal, Wüthrich,
Wyß, Zeller, Zingg, Znmkehr, Zumwald.

Nach Eröffnung der Sitzung geht der Herr Präsident
sofort über zur

Tagesordnung:

Bortrag über die seit der letzten Session siattgefnn-
denen Ersatzwahlen.

Laut diesem Vortrage wurden zu Mitgliedern des Großen
Rathes gewählt:

1) Im Wahlkreise Riggisberg an Platz des

verstorbenen Herrn Messerli:

Herr Jakob H a u ser, Besitzer des Gurnigelbades;

2) Im Wahlkreise Rüe g s au am Platze des

ausgetretenen Herrn Ulrich Geißbühler:
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Herr Job. G eißb n hler, Bleicher in Lntzelflüh;

3) Im Wahlkreise D ießb ach an Platz des »erster,
denen Herrn v. Wattenwyl:

Herr Joh. H oser, Vater, Amtsnotar zu Ober-Dießbach ;

4) Im Wahlkreise Schupfen an Platz des zum
Bundesrichter gewählten Herrn Niggeler:

Herr Jakob Hänni, Landwirth zu Groß-Affoltern,
welcher jedoch seine Wabl abgelehnt hat.

Da sämmtliche Wahlvcrhandlungen unbeanstandet
geblieben sind, so werden sie auf den Antrag des Regie-
rungsratbes genehmigt.

Der Regierungsrath wird beauftragt, den verstorbenen
Herrn Großrath Wen g er in Längenbühl und den
ausgetretenen Herrn Großrath Bracher durch Anordnung von
Neuwahlen ersetzen zu lassen.

Es leisten nun den verfassungsmäßigen Eid die »euge-
«ählten Herren Hauser, Hofcr und Geißbühler.

Entlassungsgesuch des Herrn Oberrichter Ochsenbein.

Auf den Antrag des Regier» ngsrathes wird dem
Entlassungsgesuche des Herrn Ochfenbein in allen Ehren und
unter bester Vcrdankung seiner langjährigen ausgezeichneten
Dienste entsprochen.

Ueberweisnng von Trattanden an Kommissionen

Es werden gewiesen:
1) Das Gesetz über Erhöhung der Primarlehrerbesoldungen,

sowie die Besolvungsbekrete an die Staatswirthschafts-
kommisston;

2) Die Naturalisationen und die nicht empfohlenen Straf¬
nachlaßgesuche an eine Spezialkommission von 3
Mitgliedern ;

3) D>as Gesuch wegen Revision der Steuergesctze und die
Revision der Grundstcuerschatzung an eine Kommission
von 9 Mitgliedern;

4) Sämmtliche Vorlagen betr. Käufe und Verkäufe an eine
Kommission von 3 Mitgliedern;

5) Die Vertheilung des Militärkredites pro 1875, sowie die
Kredittableaux für Hochbauten und Straßenbauten an
die Ttaatswirthschaftskommission;

6) Die Beschwerde von Hilterfingen betreffend die Austhei¬
lung des Burgergutes an die Bittschriftenkommission;

7) Die Vorlage über Verabfolgung eines Staatsbettrages
an die oberländische Verpstegungsanstalt an die Staats-
wirthschaftskommission.
Die Bestellung der Kommissionen unter Ziffer 2, 3 und

4 wird dem Bnreau überlassen.

Lortrag deS Regierangsrathes aber die Volksab¬

stimmung vom 28. Februar 1875.

Dieser Vortrag lautet, wie folgt:

Herr Präsident!
Herren Großräthe!

Am 28. Februar abhin fand die Volksabstimmung statt
1) über den Voranschlag für den Staatshaushalt des

Kantons in den Jahren 1875 bis und mit 1878,
2) über den Beschluß betreffend die Betheiligung des Staates

an dem Baue neuer Eisenbahnlinien
Beide Vorlagen wurden vom Volke angenommen, und

zwar
die erstere mit 38,683 gegen 23,227 stimmen, also mit

einem Mehr von 15,456 Stimmen.
die letztere mit 37,316 gegen 24,122 Stimmen, also mit

einem Mehr von 13,194 Stimmen.
Die Abstimmungsergebnisse der einzelnen politischen Ver-

sammlungen und Amtsbezirke finden Sie auf dem beigelegten
Verzeichnisse.

Mit Hochschätzung!

Bern, den 16. März 1875.

Im Namen des Regierungsrathes:

(Folgen die Unterschriften.)

In den einzelnen Amtsbezirken gestalteten sich die Ab»

stimmungsergebnisse, wie folgt:

Amtsbezirke.
Aarberg
Aarwangen
Bern
Viel
Büren
Burgdorf
Courtelary
Delsberg
Erlach
Fraubrunnen
Freibergen
Frntigen
Jnterlaken
Konolfingen
Laufen
Laupen
Münster
Neuenstadt
Nidau
Oberhasle
Pruntrut
Saanen
Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Obersimmenthal
Niederstmmenthal
Thun
Trachselwald
Wangen
Militär

y Vierjähriges Rudget.

Stimmende. Annehmende. Verwerfende.
2004 1253 564
2905 1768 899
7306 3401 3345
,25l 1138 86
1052 631 323
3270 1974 821
2673 2404 186
2428 616 1734

671 407 209
1718 1125 432
1712 293 1391
1422 994 292
5052 4570 323
2756 1V9I 1252
l09l 478 562
1615 687 786
1735 875 778
490 279 161

1105 723 305
>599 1319 204
4499 1497 2917

718 463 208
855 349 415

2159 1039 917
2321 1424 728
1146 839 263
1596 1088 398
4014 2863 930
2849 1561 998
2479 1507 789

33 27 11

66,529 38,683 23,227

logblatt 5eZ Sroßen Azths! 1375.
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2) Eiseàhnlubuentionen.
Amtsbezirke.

Aarberg
Aarwangen
Bern
Viel
Buren
Buradorf
Courtelary
Delsberg
Erlach
Fraubrunnen
Freibergen
Frutigen
Jnterlaken
Konolfingen
Lausen
Laupen
Münster
Nenenstadt
Nidau
Oberhaslc
Pruntrut
Saanen
Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Obcrsimmenthal
Niedersimmenthal
Thun
Trachselwald
Wangen
Militär

Stimmende.
2004
2995
7306
>251
1052
3270
2673
2428

671
>718
>712
>422
5052
2756
1091
1615
1735
490

II05
>599
4499

7>8
855

2>59
232>
l146
1596
4014
2849
2479

38

Annehmende,
1165
>709
2142
1133
537

1724
2287

602
505

>06,
326

>131
4i95
>057
455
663
824
,63
579

>562
1457
555
249

1088
1530
1012
>320
2677
164l
1343

24

Verwerfende.
643
946

4616
>10
412

1041
220

1686
145
5>5

130 t
>58
164

1315
570
856
804
256
454

10
2745

>16
500
708
610
101
204-

1066
834
953

13

66,529 37,316 24,122

Der Herr Präsident zeigt an, daß das Bureau die
heute beschlossenen Kommissionen folgendermaßen bestellt
habe.

N atur alisati ons- und S traf na ch la ß gesuche.

Herr Troßrath Scherz, Präsident,

„ v. Wattenwyl von Rnbigen,
Droz.

Käufe und Verkäufe.

Herr Großratb Andreas Schund, Präsident,

„ „ Gerber, von Stesstsburg,
Knbn.

Gesetzesentwurf

Bodenheimer, Regierungspräsident, als Berichterstatter

des Regierungsrathes, Ich habe dem verlesenen
Vortrage des Regierungsrathes bloß beizufügen, daß ans der
Gemeinde Soulce im Amtsbezirk Delsberg eine Beschwerde
gegen die dortige Verhandlung eingelangt ist. Aus der
angestellten Untersuchung ergab es sich, daß in dieser Gemeinde
das ganze Verfahren ein durchaus inkorrektes war. Die
Stimmregistcr sind seit dem l4. Januar 1874 nicht mehr
bereinigt und die Zusammensetzung des Wahlausschusses ist
nicht zur Kenntniß der politischen Versammlung gebracht
worden; ferner war das Skrutinium nur während einiger
Stunden offen, und endlich befand sich der Gemeindspräsident
eine Zeit lang allein im Abstimmungslokale. Zugestandenermaßen

füllten der Gemeindspräsident und ein anderes Mit-
glied des Büreau's einen großen Theil der Stimmzeddel aus.
Darüber zur Verantwortung gezogen, hat man sich damit
entschuldigt, daß es in dieser Gemeinde von jeher so prakti-
zirt worden sei. Nach dem Dekrete über die Wahlen und
Volksabstimmungen vom II. März >870 soll eine derartige
Beschwerde vom Rcgierungsrathe erledigt werden, und es
wird denn auch diese Behörde in nächster Zeit beschließen,
was mit dem Gemeindspräsidcnten und den übrigen
Mitglieder des Ausschusses geschehen soll. Ich füge noch bei,
daß diese Gemeinde sehr wenig Ja, dagegen eine große Anzahl
Nein abgegeben hat. Es scheint, man habe Diejenigen,
welche mit Ja zu stimmen gedachten, mehr oder weniger ab-
sichtlich von der Abstimmung ausgeschlossen.

Der Vortrag des Regierungsrathes gibt zu keinen weitern
Bemerkungen Anlaß und wird an den Regierungsrath
zurückgewiesen.

über

die Hqpothekarkasse.
Zweite Berathung.

(Siehe die Verhandlungen des Großen Rathes vom 28. und
29. März 1873).

Kurz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Es sind heute beinahe genau zwei Jahre seit
der ersten Berathung des Gesetzesentwurfes über die
Hypothekarkasse verflossen. Verschiedene Umstände haben die zweite
Berathung so lange verzögert, und zwar waren diese
Umstände mehr äußerlicher Natur, als daß sie in der Sache selbst

lagen. Um so Wünschenswerther aber ist es, daß der Entwurf
nun zur zweiten Berathung gelange und dem Volke baldmöglichst

vorgelegt werden könne. Obwohl seit der ersten Berathung

zwei Jahre verflossen sind, sind doch sozusagen keine

Wünsche und Bemerkungen über den Gesetzesentwurf eingelangt.

Ich glaube, daraus schließen zu dürfen, daß derselbe,
wie er aus der ersten Berathung hervorgegangen ist, im
Allgemeinen die Billigung des Publikums gesunden hat. Eine
einzige Eingabe ist in jüngerer Zeit vom Volksverein Steffisburg

gemacht worden. Obwohl dieselbe an den Regierungsrath

gerichtet ist und auffallenderweise der im Werden begriffenen
Reorganisation der Anstalt gar nicht erwähnt, glaube ich doch,

mit einige» Worten darauf eintreten zu sollen. Der Volksverein

Steffisburg bemerkte, daß die Hypothekarkasse, die früher
sehr segensreich gewirkt habe, dermalen ihre Aufgabe nicht
erfüllen könne und wegen unzureichender Geldmittel sehr oft
im Falle sei, Darlehensgesuche abzuweisen. Der Verein
wünscht daher dringend, daß diesem Uebelstande durch eine

Reorganisation der Anstalt abgeholfen und daß ihr ein neuer
Kapitalznschuß aus der Staatskasse zugewendet werden möchte.

Ich glaube, die Bemerkungen des Volksvereines über den
Stand der Kasse seien etwas übertrieben. Allerdings verfügte
dieselbe in den letzten Jahren nicht mehr über die nothwendigen

Mittel, um allen einlangenden Begehren sofort zu
entsprechen. Indessen sind keine Gesuche abgewiesen worden, bei
denen die gesetzlichen Garantien vorhanden waren; bloß kam
es hie und da vor, daß mit der Erledigung einzelner Gesuche
etwas zugewartet werden mußte. Daß der Zustand der Kasse

nicht ein so schlimmer war, beweist auch der Umstand, daß
der Betrag der Darlehen im Jahr 1873 sich auf ungefähr drei
Millionen und im Jahr 1374 auf mehr als zwei Millionen
belief. Immerhin gebe ich gerne zu, daß die Anstalt den

heutigen Anforderungen nicht entspricht, und daß es wünschens-
werth ist, daß den vorhandenen Uebelstäuden möglichst bald
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abgeholfen werde. Dieß soll aber gerade durch die
beabsichtigte Reorganisation geschehen. Die freiere Entwicklung,
welche die Hypothekarkasse dadurch erhalten wird, wird sie in
den Stand setzen, den sich kundgebenden Bedürfnissen besser
als bisher entsprechen zu können. Was den Kapitalzuschuß
betrifft, so könnte eine Erhöhung desselben nur mittelst eines
Anleihens geschehe». Ob eine solche Finanzoperation
zweckmäßig sei, darüber will ich mich heute nicht aussprechen i erst,
wenn die Reorganisation in'S Leben getreten ist, wird es der
Fall sein, die Frage einer Prüfung zu unterwerfen, wie der
Kasse die nöthigen Mittel verschafft werden sollen, damit sie

ihrer Ausgabe Genüge leisten könne. Wenn die neuen
Behörden, denen die spezielle Leitung der Anstalt übertragen
werden soll, sich einigermaßen in ihre Aufgabe hineingelebt
haben, werden sie sicher nicht ermangeln, die geeigneten
Anträge zu stellen, um der Hypotbckarkasse die Erfüllung ihrer
Aufgabe zu ermöglichen, so viel über die Eingabe des
Volkvereins von Steffisburg, deren gute Absicht ich vollständig an-
erkenne.

Ihre Kommission hat sich zu Anfang des gegenwärtigen
Jahres versammelt, um den Gesetzesentwurf nochmals durch-
zuberathen. Sie hat einige Abänderungen vorzuschlagen
beschlossen, welche Ihnen s. Z. mitgetheilt worden sind. Der
Regierungsrath, der hierauf den Entwurf neuerdings in
Berathung zog, schließt sich mit Ausnahme eines einzigen Punktes,
auf den ich im Laufe der Berathung zurückkommen werde,
den Anträgen der Kommission an. Ich hoffe, der Umstand,
daß aus dem Schooße des Volkes keine Bemerkungen gegen
den Entwurf gemacht worden sind, und daß in den vvrbera-
thenden Behörden fast vollständige Uebereinstimmung herrscht,
sei eine Garantie dafür, daß der Entwurf im Wesentlichen
auch Ihre Billigung erhalten und daß er auch im Volke nicht
auf Widerstand stoßen werde. Ich empfehle die artikelweise
Berathung des Entwurfes.

Scheurer, als Berichterstatter der Kommission. Wie
Sie bereits aus dem Vortrage des Herrn Berichterstatters des
Regierungsrathes entnommen haben, hat die Kommission den
Gesetzesentwurf seit der ersten Berathung durch den Großen
Rath neuerdings einer gründlichen Prüfung unterworfen. Sie
stellt nur wenige Abänderungsanträge, die meist nur
untergeordneter Natur sind. Die Kommission ist bei allen ihren
Anträgen einig, nur in Bezug auf den § 23 theilt sie sich in
eine Mehrheit und in eine Minderheit. Ich werde bei der
Berathung dieses Artikels im Falle sein, mich einläßlicher über
diese Meinungsverschiedenheit anszusprechen. Vorläufig
beschränke ich mich darauf, auch meinerseits die artikelweise
Berathung des Entwurfes zu empfehlen.

Der Große Rath beschließt, den Entwurf artikelweise zu
berathen.

§ l.
Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die

t und 2 handeln von dem Kapital und den Geschäftszweigen

der Hypothekarkasse. Das erste Lemma des § 1

bestimmt, daß das Stammkapital der Hypothekarkaffe aus den
Einschüssen des Staates bestehe, welche niemals unter den
Belauf von 7 Millionen herabsinken dürfen. Das zweite
Lemma sagt, es seien zur Vermehrung des Stammkapitals
bestimmt: t) die zur Rückzahlung gelangenden Kapitalien des
Zinsrodels und 2) die Eingänge von den Kapitalien der
Domänenkasse, soweit dieselben nicht zur Erfüllung anderer
gesetzlicher Leistungen in Anspruch genommen werde». Diese

rz 1875.)

Vorschrift steht in Uebereinstimmung mit dem Gesetze über
die Finanzverwaltung vom Zl.Juli 1872. Ich bemerke noch,
daß im gegenwärtigen Augenblicke die Einschüsse des Staates
in die Hypothekarkasse sich auf ungefähr Fr. 7,299,090
belaufen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Der § 1,
wie er vorliegt, lautet wörtlich gleich wie die in der ersten
Berathung angenommene Redaktion. Ich will mich daher,
um die Diskussion nicht unnöthig zu verlängern, jeder weitern
Bemerkung enthalten, wie ich überhaupt bei allen Artikeln,
bei denen die Kommisston keine Abänderung vorschlägt, von
einer Berichterstattung abstrahiern werde.

Der § l wird unverändert genehmigt.

8 2.

Die Kommission stellt den Antrag, am Schlüsse des
ersten Lemma's folgende Worte einzuschalten : „Dem Großen
Rathe bleibt vorbehalten, der Anstalt weitere Geschäfte
zuzuweisen."

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
§ 2 zählt die Geschäfte der Hypothekarkasse auf. Die
Kommission stellt hier den Antrag, es sei am Schlüsse des ersten
Lemma's beizufügen : „Dem Großen Rathe bleibt vorbehalten,
der Anstalt weitere Geschäfte zuzuweisen." Der RegierungK-
rath schließt sich diesem Antrage an. Derselbe ist durch das
Bestreben hervorgerufen worden, der Anstalt eine möglichst
freie und weite Entwicklung zu gewähren und zu verhindern,
daß man sich in dieser Richtung durch das Gesetz selbst
die Hände binde. Wir brauchen nicht zu befürchten, daß die

Hypothekarkasse Geschäfte übernehme, welche ihrer eigentlichen
Aufgabe zuwiderlaufen; denn nach dem Antrage der
Kommission wird es dem Großen Rathe zustehen, darüber zu
entscheiden. Andeutungsweise will ich hier bemerken, daß die

Frage der Vereinigung der Dienstenzinskasse mit der
Hypothekarkaffe angeregt worden ist. Indessen wird diese Frage,
wie gesagt, dem Großen Rathe selbst vorgelegt und von ihm
entschieden werden müssen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Der von
der Kommission vorgeschlagene Zusatz ist auf den Wunsch des

Hypothekarkassaverwalters aufgenommen worden, welcher der
Kommisston nachgewiesen hat, daß es zweckmäßig wäre und
in nächster Zukunft nothwendig werden könnte, die Dienstenzinskasse

aufzuheben und sie mit der Hypothekarkasse zu
verschmelzen, überhaupt dieser letztern einen neuen Wirkungskreis
zu geben, wonach sie auch als Ersparnißkasse dienen könnte.
Die Kommisston ist auf diesen Gedanken eingegangen und
hat deßhalb beschlossen, bei Ihnen die Aufnahme des

erwähnten Zusatzes zu beantragen. Damit aber die Anstalt
nicht in einen Wirkungskreis geführt werde, der ihrer Aufgabe

und ihrer Natur nicht entspricht, soll die Zuweisung
neuer Geschäfte nur durch Beschluß des Großen Rathes
stattfinden können. Ich empfehle den Antrag der Kommission zur
Annahme.

Der § 2 wird mit dem Antrage der Kommission
genehmigt.
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Die Kommission stellt folgende Anträge!
>) es sei nach den Worten „und auf diese" einzuschalteu

„in der Regel" ;
2) es sei als zweites Lemma folgende Bestimmung

auszunehmen : „Ausnahmsweise ist unter besonders günstigen
Verhältnissen die Direktion bei vorhandener Einstimmigkeit
sämmtlicher Mitglieder und auf einen dahin gehenden Antrag
der Verwaltung befugt, Darlehen bis zu ^ des
Grundsteuerschatzungswerthes zu bewilligen."

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Wir
kommen nu» zu dem Abschnitte, welcher von den einzelnen
Geschäftszweigen der Hypothekarkasse handelt. Zunächst ist
von den Darlehen auf grundpfändliche Sicherheit die Rede.
Der H 3 enthält eine der wichtigsten Abänderungen des
bisherigen Gesetzes, indem er die Grundsteuerschatzung an den
Platz einer besondern Hypothekarschatznng stellt. Diese wichtige
Abänderung hat bei der ersten Berathung von keiner Seite
Anfechtung erlitten, sondern man hat sich damit einverstanden
erklärt. Ich denke, der Große Rath werde auch heute dieser
Abänderung beipflichten. Was den Antrag der Kommission
betrifft, so könnte man vielleicht im ersten Augenblicke
Bedenken gegen eine solche Ausnahmsbestimmung hegen, diese
müssen aber verschwinden angesichts der Klauseln, welche mit
dieser Bestimmung verbunden werden. Der Antrag geht aus
dem Bestreben hervor, die Kasse in die Möglichkeit zu
versetzen, ihre Aufgabe möglichst vollständig zu erfüllen. Wenn
bestimmt wird, es könne von dieser Ausnahmsbestimmung nur
unter besonders günstigen Verhältnissen und bei vorhandener
Einstimmigkeit sämmtlicher Mitglieder, so wie auf einen dahin
gehenden Antrag der Verwaltung Gebrauch gemacht werden,
so kann der Antrag der Kommission sicher ohne Bedenken

angenommen werden.

Herr Berichterstatter der Kommission. Der Antrag
der Kommission unterscheidet sich von dem frühern § 3, welcher
die Darlehen unter allen Umständen nur auf zwei Drittel des

vorgangsfreien Grundsteuerschatzungswerthes des
Grundpfandes beschränken wollte, dadurch, daß in gewissen Fällen
und unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen von dieser
Regel zuläßig sein sollen, und zwar in dem Sinne, daß Darlehen

bis zu drei Viertheilen des Grundsteuerschatzungswerthes
bewilligt werden können. Es ist in der Kommission durch
schlagende Beispiele nachgewiesen worden, daß Immobilien
mitunter notorisch einen solchen Werth haben, daß ohne alles
Msiko Darlehen bis zu drei Viertheilen des
Grundsteuerschatzungswerthes bewilligt werden können, und daß, wenn
dieß nicht gestattet würde, dadurch für den betreffenden
Grundeigenthümer eine Unbilligkeit entstehen würde. Die Kommission
hat daher einstimmig diesen Antrag zu stellen beschlossen,
nachdem auch der Hypothekarkassaverwalter sich damit
einverstanden erklärt hatte. Bei den Beschränkungen, welche die
Kommission an ihren Antrag knüpft, ist keine Gefahr
vorhanden daß der Hypothekarkasse aus dieser Bestimmung
irgend welcher Schaden entstehen werde. Dagegen wird sie

in einzelnen Fällen einem Grundeigenthümer Nutzen bringen
und die Anstalt in ihrer Thätigkeit nicht hindern.

Scherz. Ich ergreife das Wort, um den Antrag zu
-stellen, eine Bestimmung des gegenwärtig geltenden Gesetzes
in den Entwurf aufzunehmen. Es betrifft dieß die Festsetzung
eines Maximums der an eine Person zu verabfolgenden
Summe. Ich anerkenne von vornherein, daß gegen einen
solchen Antrag sich nicht unwichtige Gründe geltend machen
lassen. Es wird natürlich keiner Aktiengesellschaft und keinem
Privatbanquier einfallen, sich selbst eine solche Beschränkung
aufzulegen, die ihn nöthigt, schöne Titel von der Hand zu
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weisen, sondern es wird vielmehr sein Bestreben sein, solche
Titel a» sich zu ziehen. Jeder, der Gelegenheit hatte, den
Gclbverkehr zu beobachten, weiß, daß es überhaupt viel leichter
ist, größere Titll an den Mann zu bringen. Auf einen Titel
von Fr. 20- 40,000 wird man eher Geld erhalte», als auf
einen solchen von Fr. 2-3,000. Ich anerkenne auch, daß
es für die Hypotyekarkasse angenehmer ist, größere Titel
zu verwalten als kleinere. Ein Titel von Fr. 40—50,000 ist
nicht schwerer, sondern im Gegentheile leichter zu verwalten
und zu beaufsichtigen, als ein kleiner Titel, indem bei einem
großen Titel, bei welchem ein größerer Komplex von
Liegenschaften eingesetzt ist, weniger Mutationen stattfinde». Von
dem Standpunkte der Verwaltung anerkenne ich daher
vollkommen die Begründtheit des Wegfalls dieses Maximums.
Allein die Natur und die Aufgabe der Hypothekarkasse ist
eben eine andere, als die eines Privatbanquiers oder einer
Aktiengesellschaft. Sie hat hauptsächlich die Aufgabe, dafür
zu sorgen, daß der kleine Grundbesitzer, welcher die nöthige
Sicherheit bietet, Geld auf Grundpfand erhält, indem gerade
er solches anderwärts nur mtt großer Schwierigkeit aufbringen
kann. Wenn wir einerseits die Summe der unierpfändlichen
Schulden im alten Kantonstheile und anderseits die in
demselben zu Gebote stehenden Kapitalien, die auf Grundpfanv
angelegt werben, in Berücksichtigung ziehen, so finden wir,
daß in manchen Bezirken bedeutende Differenzen bestehen
zwischen den unterpfändlichen Schulden und den Kapitalien,
welche in den betreffenden Amtsbezirken auf Grundpfand
angelegt werden. Im alten Kanton sind nur zwei Amtsbezirke
ln der glücklichen Lage, einen Ueberschuß an Kapitalien zu
haben ; alle übrigen haben einen Ueberschuß an Schulden.
Diese zwei Amtsbezirke sind Bern und Burgdorf. Ersterer
legt ungefähr 40 Millionen mehr auf Grundpfand an, als
er im Amtsbezirke selbst placirt. Diese beiden Amtsbezirke
sind allerdings im Falle, ihren Nachbarn auszuhülsen, allein
in den übrigen Amtsbezirken beträgt der Ueberschuß der Schulden
1 — 9 Millionen, welche Beträge außerhalb des Bezirks
aufgebracht werden müssen.

Man hört oft, es sollen die Ersparnißkassen auf dem
Lande die kleineren Titel an sich ziehen, da sie besser im
Falle seien, dieselben zu verwalten und zu beaufsichtigen.
Dieß liegt allerdings in der Aufgabe der Ersparnißkassen,
und man muß auch anerkennen, daß überall diese
Bestrebungen vorwalten. Wir haben aber mehrere Amtsbezirke,
die keine Ersparnißkassen besitzen, und in andern Amtsbezirken
genügen die den Ersparnißkassen zufließenden Gelder nicht,
um die vorhandenen Bedürfnisse zu befriedigen. In diesen
Gegenden ist man, namentlich wenn es sich um kleinere
Titel handelt, genöthigt, sich an die Hypothekarkasse zu
wenden. Ich glaube daher, es solle diese Anstalt so
eingerichtet werden, daß sie möglichst Vielen entgegenkommen
kann. Wenn sie aber eine Summe von vielleicht Fr. 60,000
in einem einzigen Titel anlegt, so wird sie dadurch genöthigt,
vielleicht 40—50 kleine Titel zurückzuweisen, während Derjenige,
der Fr. 60,000 aufnimmt, anderweitig mit geringer Mühe
Geld erhalten würde. Wir wissen, daß eine Menge Gelder
in Billets auf 3 Monate liegen, Gelder, die eigentlich nicht
durch Wechsel aufgebracht werden sollten, sondern wo es

dringend nothwendig wäre, daß das betreffende Kapital fest

angelegt wäre, indem es nicht für Handelszwecke bestimmt
ist. Angesichts dieser Erscheinungen, die große Gefahren
bringen können, sollte man darauf bedacht sein, den daraus
entstehenden Übeln Folgen zuvorzukomme». Ich erlaube mir
daher, vorzuschlagen, es sei ein Maximum der an die nämliche

Person zu bewilligenden Darlehn aufzustellen. Im
bisherigen Gesetze betrug dieses Maximum Fr. 20,000 a. W.
— Fr. 28,800 n. W. Mit Rücksicht auf die veränderten
Werthverhältnisse de« Geldes stelle ich den Antrag, es sei
das Maximum auf Fr. 35,000 festzusetzen.
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Herr Berichterstatter des Regiernngsrathes. Die
Frage, ob im Gesetze ein Maximum der Darlehn aufgestellt
werden solle, ist sowohl im Schovße der Kommission als im
Regierungsratbe einläßlich berathen worden. Beide
vorberathenden Behörden waren der Ansicht, daß eine solche
Bestimmung auf jeden Fall nicht in das Gesetz gehöre. Man
hat bereits mehrfach die Erfahrung gemacht, daß die Aufnahme
derartiger Vorschriften in ein Gesetz außerordentlich hemmend
ist. Ich will das Gewicht der Gründe, welche Herr Scherz
für seinen Antrag angeführt hat, nicht in Abrede stellen, und
bei der Berathung des Vollziehungsdekrets oder des Reglements

wird es sich dann allerdings fragen, ob ein solches
Maximum aufgestellt werden soll. Dort wäre dieß mit weniger
Uebelständen verbunden, da ein Dekret oder ein Reglement
ohne Schwierigkeit abgeändert werden können.

Herr Berichterstatter der Kommission. Auch in
der Kommission ist der Antrag gestellt worden, ein
Maximum der Darlehn beizubehalte», allein nach einläßlicher
Berathung ist die Kommission fast einstimmig zu dem Schlüsse
gelangt, eS sei daS Maximum fallen zu lassen. Es haben
sich da zwei Strömungen begegnet: die eine wollte das Geld
vor Allem aus dem kleinen Grundbesitzer zuwenden, die andere
dagegen ging von der Ansicht aus, es solle der Hypothekarkasse

keine Zwangsjacke angelegt werden. Die letztere Ansicht
hat obgesiegt, nachoem durch zahlreiche Beispiele dargethan
worden, das; die Aufstellung eines Maximums wirklich eine
Zwangsjacke für die Anstalt wäre. Es ist namentlich vom
Herrn Finanzdirektor und vom Herrn Hypothekarkassaverwalter
nachgewiesen worden, daß von Zeit zu Zeit der Fall eintrete,
daß die Hypothekarkasse überflüssiges Gelb besitze, das sie
dann zu einem niedrigen Zinsfüße dcponiren müsse, während
sie es zweckmäßiger hätte anlegen können, wenn sie bei der
Bewilligung von Darlehen den Betrag von Fr. 29,099 a. W.
hätte üderschreiten dürfen. Aus diesen Gründen spreche ich
Namens der Kommission den Wunsch aus, es möchte der
Antrag des Herrn Scherz nicht angenommen werden. Eventuell

stelle ich dann den weitern Antrag, es sei das Maximum
auf wenigstens Fr. 59,999 festzusetzen. Wenn man dem von
Herrn Scherz zu Gunsten der kleinen Grundbesitzer
Angebrachten Rechnung tragen will, so könnte dieß besser durch
eine Bestimmung geschehen, wonach Bewerber für kleinere
Darlehn vorzugsweise berücksichtigt werden sollen. Würde
ein Antrag in diesem Sinne gestellt, so könnte ich mich
persönlich demselben anschließen.

M ü tzen ber g. Icy muß den Antrag des Herrn Scherz
unterstützen. Die Klage», welche gegen die Hypolhekarkasse
geltend gemacht werden, gehen hauptsächlich dahin, es habe
die Anstalt nicht das nöthige Geld zur Verfügung, um den
Darlehensbewerbern zu entsprechen. Der Herr Berichterstatter
des Regierungsrathes hat uns zwar gesagt, es seien keine
Gesuche abgewiesen worden, jedoch haben die Betreffenden
bisweile» einige Zeit auf das Geld warten müssen. Wenn
aber Eimr so lange warten muß, daß er genöthigt wird, zu
liquidiren, so kommt die Hülfe der Hypothekarkasse zu spät.
Es ist für Diejenigen, welche kleinere Anleihen zu machen
genöthigt sind, seit einiger Zeit sehr schwierig, Geld zu finden.
Früher wurde die Kantonalbank hiefür in Anspruch genommen,
bei der man auf '/, Jahr Geld erhielt. In Berggcgenden
konnte dann der Private dieses im Frühjahr aufgenommene
Geld zum Viehankaufe benutzen und es dann im Herbst
zurückzahlen. Gegenwärtig gibt aber die Kantonalbank ihr Geld
bloß noch auf 3 Monate, und bei jeder Erneuerung des
Wechsels muß die Provision gezahlt werden. Man sagt
vielleicht, die Ersparnißkassen auf dem Lande sollen anShelfen,
allein auch diese fange» mebr und mehr an, Gelber auf
Wechsel zu verwenden. Es wäre höchst nothwendig, daß in
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dieser Richtung durch das Hypothekarkassagesetz gesorgt würde,
damit die Privaten, welche einen solchen Verkehr haben, ein
gewisses Stammkapital zur Betreibung desselben erhielten und
nicht genöthigt wären, alle Vierteljahre einen neuen Wechsel
auszustellen. Ich unterstütze also den Antrag des Herrn Scherz.
Wenn die Hypothekarkasse große Summen auf einige wenige
Darlehen verwendet, so wird der Zweck des vorliegenden
Gesetzes nicht erreicht. Man könnte allfällig die Ausnahme
machen, daß, wenn keine Begehren für kleinere Darlehn
vorliegen, die Hypothckarkasse befugt sei, auch größern
Begehren zu entsprechen.

v. W atte n w yl. Ich unterstütze den Antrag des Herrn
Scherz ebenfalls. Ich mache darauf aufmerksam, daß bei den

heutigen Verhältnissen sehr große Darlehnsbegchren einlangen
können. Es werden heutzutage im Kanton Bern Hypothekaranleihen

von einer halben Million gemacht. Wenn die

Hypothekarkasse solchen Begehren entspreche» würde, so wäre ihr
Gcldvorrath bald erschöpft. Ich erinnere serner an die Tendenz

der Verwaltungsbehörden, schöne Titel zu aeqniriren,
weil dieselben angenehmer zu verwalten sind, als eine Anzahl
kleiner Titel. Endlich gebe ich zu bedenken, daß man in
Zeiten, wo keine Gesuche vorliegen, das Geld ansammeln
sollte, damit man, wenn wieder Gesuche einlangen, denselben
entsprechen kann. Ob das Maximum der Darlehn etwas
höher oder tiefer fixirt werde, darauf lege ich kein Gewicht,
an dem Grundsatze aber, ein Maximum aufzustellen, möchte

ich festhalten.

F a h r n i - D u b o i s. Vor dem 28. Februar haben an
vielen Orten im Kanton Versammlungen stattgefunden, bei

denen auf die Annahme der beiden Referendnmsvorlagen
hingewirkt wurde. Vielfach, namentlich in kleinern Versammlungen,

hörte man die Befürchtung aussprechen, es werde der
Landmaun die Vorlagen verwerfen, weil zu wenig Geld in
der Hypolhekarkasse sei, um ihm zu entsprechen. Hätten
Diejenigen, welche vorangingen, nicht mit vielem Eifer die Leute

aufzuklären gesucht, so wäre die Zahl der Nein um viele
Taufend größer gewesen. Man hat das Versprechen abgegeben,
daß man sein Möglichstes thun werde, um bei gegebenem
Anlaße die Sacke im Großen Rathe zur Sprache zu bringen
und den Wünschen der Landwirthe zu entsprechen. Diese
Wünsche gehen dabin, es möchte, da man für die Eisenbahnen
so große Summen ausgebe, auch ein größeres Kapital für
die Hypothekarkasse aufgenommen und die kleinern Darlehns-
gesuche in erster Linie berücksichtigt werden. Ich wünsche daher,
es sei ein Maximum von Fr. 59,999 aufzustellen und zu
bestimmen, daß Bewerber für kleinere Darlehn vorzugsweise
berücksichtigt werden. Was den fernern Wunsch der
Landbevölkerung betrifft, das Kapital der Hypothekarkasse um einige
Millionen zu vermehren, so wird es, wie bereits der Herr
Berichterstatter des Regiernngsrathes in seinem Eingangsrapporte

bemerkt hat, später der Fall sein, darüber zu beschließen.

Jmobersteg. Die Hypothekarkasse sollte eine Schutzwehr

gegen eine allzugroße Erhöhung des Zinsfußes bilden.
Ich mache darauf aufmerksam, daß in Folge des Umstandes,
daß die Hypothekarkasse ein zu geringes Kapital besitzt, die
Bodenkreditanstalt eine Provision von 2"/^ bei der Uebernahme

des Geldes und später alle Jahre "z"« über den

Zins hinaus verlangt. Angesichts solcher Erfahrungen sollte
man dafür sorgen, daß der Mittelstand bei der Hypothckarkasse

zu einem ehrlichen Zinsfuße Geld erhält. Ich stimme zum
Antrage des Herrn Scherz.

Scherz. Ich möchte zunächst den Antrag, welchen
der Herr Berichterstatter der Kommission angedeutet hat,
wirklich stellen, den Antrag nämlich, es sei die Vorschri

3
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aufzunehmen, daß Bewerber für kleinere Darlehn in erster
Linie berücksichtigt werden sollen. Diese Bestimmung ist
auch in dem gegenwärtig geltenden Gesetze enthalten, und
zwar neben derjenigen, welche das Maximum der Darlehn
auf Fr. 20,000 a. W. festsetzt. Auf meinem Antrage, ein

Maximum aufzustellen, beharre ich, jedoch halte ich nicht an
der Summe von Fr. 35,000 fest, möchte aber unter keinen

Umständen über Fr. 50,000 gehen. Es scheint mir, die
Summ» von Fr. 40,000 sei den Verhältnissen angemessen.
Man hat geltend gemacht, die Hypothekarkassc habe sich hie
und da in Geldüberfluß befunden, sei aber durch die fragliche
Gesetzesbestimmung verhindert gewesen, schöne Titel zu acqui-
riren. In den letzten. Jahren war aber kein Geldüberfluß
vorhanden, und sollte auch wieder ein solcher eintreten, so

kann ja die Anstalt nach dem vorliegenden Gesetzesentwurfe
das überflüssige Geld zum Ankauf von soliden schweizerischen
Werthschriften verwenden. Es ist also nicht zu befürchten,
daß in Zukunft eine Chômage eintrete.

B ucher. Dem Antrag, daß kleinere Darlehnsbegehren
vorzugsweise berücksichtigt werden sollen, kann ich auch

beipflichten, wenn man aber ein Maximum aufstellen will, so

möchte ich doch jedenfalls nicht unter Fr. 50,000 gehen.
Vergessen wir nicht, daß seit 1846, wo man das Maximum

auf Fr. 28,000 a. W. fixirt hat, die Geldverhältnisse
eine wesentliche Umgestaltung erlitten habe».

Scherz. Ich kann dem Antrage beipflichten, das
Maximum auf Fr. 50,000 festzusetzen.

Keller. Auch ich unterstütze den Antrag des Herrn
Scherz. Wenn auch früher die Hvpothekarkasse überflüssiges
Geld gehabt hat, so ist dieser Fall doch schon seit längerer
Zeit nicht mehr vorgekommen. Die Hypothekarkasse hat im
Gegentheil Hunderten von Gesuchen nicht entsprechen können.
Setzen wir nun kein Maximum fest, so müssen wir befürchten,
daß den kleinen Darlehnsgesuchcn gar nicht mehr entsprochen
werden könne. Da gegenwärtig der Grundbesitzer so sehr
ausgebeutet wird, indem ihm von vielen Anstalten nur je auf
ein Vierteljahr Geld verabfolgt wird, so haben wir, als
oberste Landesbehörde, die Pflicht, dafür zu sorgen, diesem
Uebclstande abzuhelfen. Wir sollen dieß um so eher thun,
als ja dem Staate daraus kein Schaden erwächst.

A b stim m u n g.

1. Die unbestritten gebliebenen Anträge der Kommission
werden als angenommen betrachtet.

2. Für Aufstellung eines Maximums
von Fr. 50,000 Mehrheit.
Dagegen .25 Stimmen.

3. Für die Aufnahme einer Bestimmung,
wonach kleinere Darlehnsbegehren vorzugsweise

berücksichtigt werden sollen Mehrheit.
Dagegen 5 Stimmen.

4. Für den also modifizirten § 3 Gr. Mehrheit.

8 4-

Der § 4 wird ohne Bemerkung angenommen.

8 5.

Die K o m is ston stellt folgende Anträge.-
1) Bei Ziff. 2 im Eingange einzuschalten: „die Angabe

der Erwerbung und die Beschreibung" ;
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2) In Ziff. 6 am Schluß beizufügen: „(Art. 2l35
Lolls civil)."

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. In
der ersten Berathung sind gegen die Ziff. 6, welche die
Angabe der auf dem Pfandgegenstande haftenden Weibergutsoder

Muttergutsprivilegien verlangt, Bedenken erhoben worden,

die aber verschwanden, als man erklärte, es finde diese
Bestimmung nur auf den neuen Kantonstheil Anwendung.
Um nun darüber keinen Zweifel entstehen zu lassen, wird
beantragt, in Parenthese beizufügen: „Art. 2l35 Lolls civil."
Ich mache noch darauf aufmerksam, daß es in Ziff. 6 statt
„Weiber- oder MuttergutSpribilegien" heißen sollte: „Weiber-
guts- oder Muttergutsprivilegien."

Scherz. Ich sebe mich veranlaßt, einen Antrag zu
stellen, der sich auf den Jura bezieht. Im H 6 des
vorliegenden Entwurfes finden wir folgende Bestimmung:
„Allfällig unrichtige oder mangelhafte Angaben in dieser Beziehung
sind zu berichtigen oder zu ergänzen. (Art. 2135 Lolls civil).
Da, wo das französische Civilgesctzbuch herrscht, hat der
Gemeindrath überdieß anzugeben, ob bei dem Verpsänder
bezüglich auf die zu verpfändenden Liegenschaften der Fall einer
gesetzliche» Hypothek nach Art. 2135 des Lolls civil vorhanden
sei." Ich glaube, es müsse eine ähnliche Bestimmung auch
iu § 5 aufgestellt und vom Darlehnsbewerber verlangt
werden, daß auch er allfällige gesetzliche Hypotheken angebe.
Der Lolls àpolsun kennt 3 verschiedene Arten von Hypotheken:
gesetzliche, gerichtliche und vertragsmäßige. Mit den gerichtlichen
haben wir uns hier nicht zu befassen, da sie dem Gläubiger,
resp, der Hypothekarkasse keinen Nachtheil bringen können,
indem sie erst auf den Zeitpunkt der Eintragung ihre Wirkung

äußern. Anders verhält es sich mit den gesetzlichen
Hypotheken. Wir haben solche, welche das Privilegium
genießen, daß sie gar nicht in das Hypothekenbuch eingetragen
werden müssen. Es sind dieß laut Art. 2l35 L. L. die
Hypotheken zu Gunsten der Minderjährigen und Jnterdizirten,
wo das Pfandrecht für Forderungen seitens des Mündels
herrscht und mit dem Zeitpunkte der Uebernahme der Vogtei
beginnt, sowie zu Gunsten der Frauen für ihr
Eingebrachtes und für Dasjenige, was ihnen laut Ehevertrag
zukommt. Weitere gesetzliche Hypotheken sind im Art. 2121
L. L. aufgezählt, nämlich die zu Gunsten der Forderungen,
welche Gemeindsbeamte den Gemeinden schulden, ferner
gegenüber Verwaltern an öffentlichen Anstalten für die von
ihnen in dieser Eigenschaft bezogenen Summen, gegenüber
Staatsbeamten, welche Staatsgelder in den Händen haben
u. s. w. Von diesen Hypotheken hatten wir bisher bei Dar-
lehusgesuchen keine Kenntniß. Es wird nun im § 6
verlangt, der Gemeindrath solle da einschreiten, allein die
Mitwirkung des Gemeindrathes beschränkt sich in diesem
Paragraphen bloß auf die Weibergnts- und Muttergutsprivilegien
und die im Art. 2l35 L. L. erwähnten gesetzlichen Hypotheken.
In diesem Artikel ist aber, wie bereits angedeutet, bloß von
zweierlei Hypotheken die Rede, nämlich von denjenigen zu
Gunsten der Bevormundeten und der Frauen, und es ist also im
vorliegenden Entwürfe auf die übrigen gesetzlichen Hypotheken
nicht Rücksicht genommen. Dieß veranlaßt mich den Antrag
zu stellen, in H 5 folgende Ziff. 7, Redaktion vorbehalten,
einzuschalten: „In denjenigen Bezirken, wo die Bestimmungen
der französischen Gesetzgebung über das Hyothekarwesen
maßgebend sind, hat der Bewerber anzugeben, ob und welche
gesetzliche Hypotheken, Art. 2121 und 2135 L. L., auf dem
Pfandgegenstande haften."

Herr Berichterstatter der Kommission. Wie Sie
sich aus der ersten Berathung erinnern, walten hier einige
Schwierigkeiten ob mit Rücksicht auf die französische Gesetz-
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Hebung, welche eine Menge Hypotheken kennt, die in der
-Gesetzgebung des alten Kantons nicht vorgesehen sind. Die
Kommission hat sich deßhalb Muhe gegeben, die §8 5 und
è so zu redigiren, daß die Hypothekarkasse bei der Bewilligung
von Darlehn auch mit Rücksicht auf diese Hypotheken sicher

gestellt wird. Ich anerkenne, daß der Antrag des Herrn
Scherz gegenüber demjenigen der Kommission den Vorzug
verdient, und ich kann mich daher dem erstern anschließen.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathcs
stimmt dem Antrage des Herrn Scherz ebenfalls bei.

Der H 5 wird nebst dem ersten Antrage der Kommission
-und dem Antrage des Herrn -scherz genehmigt.

§ 6.

Die Kommission stellt den Antrag, die Ziff. 5

-folgendermaßen zu redigiren:
„daß die Grundstenerschatzung richtig angegeben sei und

daß seit der letzten Grundstenerschatzung keine Umstände
eingetreten seien, welche den Werth der zu verpfändenden Liegenschaft

wesentlich benachtheiligen (8 19). Ist Letzteres der Fall,
so soll gleichzeitig angegeben werden, welcher Werth der
Liegenschaft dermalen beigelegt wird."

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes.
Entsprechend dem bei § 5 angenommenen Antrage des Herrn Scherz
wird es der Fall sein, auch die Ziff. 3 des § 6 im Sinne dieses
Antrages abzuändern. Bei der ersten Berathung des
Entwurfes hat die Ziff. 5 am meisten Widerstand gefunden,
welche ursprünglich lautete: „daß die Grundstenerschatzung
richtig angegeben sei ; findet der Gemeindrath, daß die
Grundstenerschatzung über dem dermaligen wahren Werthe der zu
verpfändenden Liegenschaften stehe, so soll er solches anzeigen,
und den Werth angeben, welchen er denselben im Ganzen
und im Einzelnen beilegt." In der Diskussion ist geltend
gemacht worden, daß diese Bestimmung geradezu eine zweite
Grundstenerschatzung hervorrufen und daß damit dem
Gemeinderathe allzuviel zugcmuthet würde. In Folge dessen

beschloß der Große Rath, die Ziff. 5 also zu fassen: „daß
die Grundstenerschatzung richtig angegeben sei; der Gemeinderath

hat ferner ein Zeugniß auszustellen, daß seit der letzten
Grundsteucrschatznng keine Ereignisse eingetreten seien, welche
den Werth der zu verpfändenden Liegenschaft wesentlich
benachtheiligen." Bereits bei der ersten Berathung ist von verschiedenen

Seiten darauf aufmerksam gemacht worden, daß diese

Bestimmung nicht genüge, indem sie der Hypothekarkassaverwaltung

keinen festen Anhaltspunkt in Bezug auf das
Maß der Werthverminderung des betreffenden Grundstückes
biete. Die Kommission und der Negierungsrath glaubten,
es solle diesem Uebelstande durch folgenden Zusatz abgeholfen
werden: „Ist Letzteres der Fall, so soll gleichzeitig angegeben
werden, welcher Werth der Liegenschaft dermalen beigelegt
wird." Statt des Wortes „Ereignisse" scheint es den
vorberathenden Behörden zweckmäßiger, zu setzen: „Umstände".
Der Ausdruck „Ereignisse" deutet mehr nur eigentliche
Naturereignisse an, während noch andere Verhältnisse den Werth
eines Grundstückes ändern können. Ich glaube, man sollte
sich ans diese neue Redaktion verständigen können; denn es

wird dadurch den Gemeindsbehörden nicht zu viel zugemuthet.
Es liegt auch im Interesse der Darlehnsbewerber, daß sie

in den Fall gesetzt werden, sich über das Vorhandensein der
nöthigen Sicherheit auszuweisen, indem man sonst ihre Gesuche
einfach zurückweisen müßte.

Scherz. In weiterer Durchführung Desjenigen, was
ich zum vorhergehenden Paragraphen angeführt habe, erlaube
ich mir, auch hier einen Antrag zu Ziff. 3 zu stellen. Ich
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habe bereits bemerkt, daß außer den gesetzlichen Pfandrechten,
welche der 9odc civil im Art. 2135 anführt, noch weitere
gesetzliche Hypotheken bestehen. Es sagt nämlich der Art. 2121
9. 9. : „1,08 étroits et eresnees auxquels l'tiz-potliêque toggle
est attribuée, sont: eeux dos kemmes mariées, sur les biens
«le leurs maris; eeux des mineurs et interdits, sur les biens
de leurs tuteurs; eeux de l'Ltst, des communes et des eta-
blissements publics, sur les biens des receveurs et administrateurs

comptables. (Die Rechte und Forderungen, welchen
eine gesetzliche Hypothek beigelegt ist, sind: die der verhei-
ratheten Frauen an den Gütern ihrer Männer ; die der
Minderjährigen und Juterdizirten an den Güter» ihrer Vormünder;
die des Staates, der Gemeinden und öffentlichen Anstalten
an den Gütern der zur Rechnungsablage verpflichteten
Einnehmer und Verwalter)." Ich glaube nun, der Gemeinderath
solle auch über die im letzten Satze des Art. 2121 angeführten
gesetzlichen Hypotheken Auskunft ertheilen. Er ist z. B. im
Falle, zu erklären, ob der Darlehnsbewerber eine Anstellung
hat, wie sie im Art. 2121 vorgesehen ist, ob er Gemeinds-
seckelmeister ist w. Außer den gesetzlichen Hypotheken bestehen
aber noch Privilegien, welche den Hypotheken noch vorgehen,
und die im Art. 2193 9. 9. geordnet werden. Auch darüber
sollte der Gemeinderath Mittheilung machen. Nach diesem
Artikel haben Privilegien der Verkäufer einer Liegenschaft für
die Kaufrestanz, Derjenige, welcher zur Erwerbung einer
unbeweglichen Sache das Geld vorgeschossen hat, der Baumeister,
welcher ein Gebäude aufführt, für seine daherige Forderung
u. f. w. Auch hierüber sollte die Hypothekarkassc Klarheit
haben. Mit Rücksicht auf das Gesagte stelle ich den Antrag,
das zweite Lemma der Ziff. 3 des K 6 folgendermaßen zu
fassen: „Da, wo das französische Civilgesetzbuch herrscht, hat
der Gemeinderath überdieß anzugeben, ob auf den zu
verpfändenden Liegenschaften gesetzliche Hypotheken nach Art. 2t21
und 2135 9. 9. oder Privilegien nach Art. 2193 vorhanden
seien." Es dürfte indessen zweckmäßig sein, den § 6 zur
definitiven Redaktion an die Kommission zurückzuweisen.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
stimmt dem Antrage des Herrn Scherz bei.

Der § 6 wird mit der von Herrn Scherz beantragten
Modifikation unter Vorbehalt der Redaktion genehmigt.

8 7-

Ohne Bemerkung genehmigt.

8 8-

Der § 8 wird mit der vom Herrn Berichterstatter
des Regierungsrathes vorgeschlagenen'Ersetzung des Wortes
„Einwohnergemeindebezirken" durch „Gcmeindebezirken"
genehmigt.

8 9.
Angenommen.

8 w.
Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der

§ 19 bestimmt, daß der Verpfänder durch den Grundbuchführer

die Akten an die Verwaltung der Hypothekarkasse
übersenden lasse, welche dieselben mit ihrem Antrage versehen der
Direktion vorlege. Dieser letztere Ausdruck kann erst definitiv
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festgesetzt werden, wenn der Große Rath beschlossen haben
wird, wie die Behörde heißen soll, der die Leitung der
Anstalt übertragen wird.

Der § 10 wird in diesem Sinne genehmigt.

§8 11 und 12.

Ohne Bemerkung angenommen.

8 13.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
§ 13 bestimmt: „Die Pfandbriefe der Hypothekarkasse sind
der im Art. 2154 des französischen Civilgesetzbuches
vorgesehenen zehnjährigen Erneuerung der Pfandrechtseinschreibung
nicht unterworfen. Diese Bestimmung findet ihre Anwendung
auch auf die bereits zu Gunsten der Hypothekarkasse bestehenden
Titel, sofern der Prioritätsrang nicht bereits erloschen ist."
Diese Bestimmung ist bei der ersten Berathung von einem
jurassischen Mitglieds beanstandet worden, allein der Große
Rath hat nach obgcwalteter Diskussion beschlossen, sie aufrecht
zu halten, und ich denke, er werde auch heute nicht davon
abgehen wollen.

Scherz. Ich bin mit dieser Vorschrift vollständig
einverstanden, indessen bin ich im Zweifel darüber, ob die
vorliegende Redaktion genügt. Der Art. 2154 9. 0. sagt:
,4>es inscriptions conservent l'ir^potbègue et le privilege pen-
(lent dix nnnees, à compter clu jour lie leur dà: lour esset

eesse, si ees inscriptions n'ont ètè renouvelées avant l'ex-
pirution de ce délai. (Die Eintragungen bewahren die
Hypothek und das Privilegium 19 Jahre lang, von dem Tage
ihres Datums an gerechnet; ihre Wirkung hört auf, wenn
sie vor dem Ablaufe dieser Frist nicht erneuert worden sind.)"
Gegenüber dieser Bestimmung scheint mir die vorliegende
Redaktion nicht zu genügen. Es heißt nämlich hier blvß, die
Erneuerung brauche nicht stattzufinden, es ist aber nicht
gesagt, welches die Wirkungen der Nichternenerung seien. Ich
glaube, es wäre klug, zu sagen, daß das Pfandrecht fortdaure.
Ich will keine» bestimmten Antrag stellen, wünsche aber, daß
die Herren Berichterstatter diesen Punkt noch prüfen möchten.
Die Bestimmung des zweiten Alinea's, lautend: „Diese
Bestimmung findet ihre Anwendung auch auf die bereits zu
Gunsten der Hypothekarkasse bestehenden Titel" ist klar,
dagegen weiß ich nicht, wie der nachfolgende Satz zu verstehen
ist, welcher sagt: „sofern der Prioritätsrang nicht bereits
erloschen ist."

Herr Berichterstatter der Kommission. Es gehört
zu den nach meinem Dafürhalten nicht glücklichen
Eigenthümlichkeiten des französischen Pfandrechts, daß neben der
Unzahl von gesetzlichen Hypotheken auch noch die Bestimmung
cxistirt, daß ein Pfandrecht alle l9 Jahre erneuert werden
muß, und daß es dahinfällt, wenn diese Erneuerung nicht
stattfindet Es ist klar, daß die Durchführung dieser Bestimmung

für die Hypothekarkasse ganz bedeutende Jnkonvenienzen
nach sich ziehen müßte, indem ein Beamter genug damit zu
thun hätte, Tag für Tag sämmtliche Titel zu verifiziren, um
zu sehen, ob nicht irgendwo die zehnjährige Frist abgelaufen
sei. Es hat deßhalb der Große Rath bei der ersten
Berathung beschlossen, diese Bestimmung für die Hypothekarkasse
nicht zur Anwendung zu bringen. Wenn nun die Absicht,
welche man im § 13 verfolgt, noch schärfer bezeichnet werden
kann, so hat die Kommission sicher nichts dagegen. Ich bin
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daher mit der Anregung des Herrn Scherz einverstanden, hier
ausdrücklich zu bestimmen, daß das Pfandrecht trotz der
Nichternenerung fortdaure. Was das zweite Alinea betrifft, so soll
damit gesagt werden, daß bereits früher in Folge der
Unterlassung der Erneuerung eingetretene Nachtheile durch das
Gesetz nicht mehr rückgängig gemacht werden können, daß also
dieses nicht rückwirkende Kraft erhalten soll. Ich gebe zu,
daß das zweite Alinea deutlicher redigirt werden könnte, und
es dürfte daher am zweckmäßigsten sein, den § 13 an die
Kommission zurückzuweisen.

B o d e n h e i m e r, Regierungspräsident. Ich unterstütze
die Ansicht des Herrn Scherz und stelle den Antrag, am
Schlüsse des ersten Alinea's beizufügen: „Ohne daß deßwegeir
die Priorität der Hypothek zu Gunsten der Hypothekarkasse
erlischt." Im zweiten Alinea wäre es vielleicht gut, das
Wort „sofern" zu ersetzen durch: „Bei welchen". 'Es gibt
Titel, welche 12 bis 15 Jabre alt sind, und bei denen daher
die Priorität bereits erloschen ist, weil die Bestimmung des
8 13 bisher in keinem Gesetz existirte. Es gibt aber auch
Titel, welche noch nicht 10 Jahre alt sind, und auf diese
würde die Vorschrift des 8 13 Anwendung finden.

Scherz schließt sich den Anträgen des Herrn
Regierungspräsidenten an.

Der § 13 wird nebst den vom Herrn Regierungspräsi-
deuten gestellten Anträgen genehmigt, jedoch znr Feststellung:
der endlichen Redaktion an die Kommisston zurückgewiesen.

8 14.

Ohne Bemerkung angenommen.

§ 15.

Mützenberg. Der Z 15 bestimmt, es solle der
Zinsfuß der Hypothekarkasse wenigstens '/-> "/« mehr
betragen als der höchste für die Depotaufnahmen der Anstalt
bestehende Zins. Diese Vorschrift scheint mir etwas
unbestimmt und sogar etwas gefährlich zu sein. Der Zinsfuß für
die Depotaufnahmen kann sehr variren, und es dürfte daher
am zweckmäßigsten sein, hier zu sagen, daß der Zinsfuß der
Hypothekarkasse den Durchschnittszinsfuß für die Depotaufnahmen

um Hz "/o übersteigen solle. Ich stelle den Antrag,
den 8 15 in diesem Sinne zu modifizireu.

Herr Berichterstatter des Negierungsrathcs. Ich
kann de» Antrag des Herrn Mützenberg nicht als eine glückliche

Verbesserung des 8 15 ansehen. Es wäre oft schwierig,
den Dnrchschnittszinsfuß auszumitteln, und man hätte hiefür
keinen rechten Anhaltspunkt. Ich muß daher die Redaktion
des Entwurfes vorziehen.

Herr B e r i ch t e r st a tt e r der Kommission. Ich empfehle
den 8 15 ebenfalls zur unveränderten Annahme. Bereits bei
der ersten Berathung ist er in dieser Fassung angenommen
worden, und es scheint mir unthunlich, eine Bestimmung
aufzunehmen, wie Herr Mützenberg sie vorschlägt.

Abstimmung.
Für den Antrag des Herrn Mützenberg Minderheit.
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§ l6.

Die Kommission stellt den Antrag, die Worte
„welche durch die Verordnung des Regierungsrathes festzusetzen

ist" zu streiche».

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Regierungsrath schließt sich dem Antrage der Kommission auf
Streichung der Worte „welche durch die Verordnung des

Regieruugsrathes festzusetzen ist" au. Es wird sich dann
später fragen, ob die Provision, von welcher hier die Rede

ist, in einer Verordnung, in einem Regulativ oder Reglemente
zu bestimmen sei.

Mützen berg. Ich will versuchen, ob ich hier mit einer
Rcoaktionsveränderung mehr Glück mache. Ich glaube nämlich,
es solle die Höhe der Provision im Gesetz selbst bestimmt
werden, und ich schlage vor, sie auf festzusetzen.

Herr Berichterstatter des Regieruugsrathes. Wenn
mau die Höhe der Provision nicht im Gesetze selbst bestimmte,
so geschah dich, weil man die Möglichkeit offen lassen wollte,
dem Wechsel der Verhältnisse Rechnung zu tragen. Man
muß sich durch das Gesetz nicht allzusehr die Hände binden.
Ich kann daher den Autrag des Herrn Mützenberg nicht
zugeben.

A b stim m u n g.

Für den Antrag des Herrn Mützenberg Minderheit.

§ l7.

Ohne Bemerkung angenommen.

§ 18.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Hier
hat die Ziffer 2 bei der ersten Berathung einigen Anstand
gefunden weil man sie zu streng gehalten hat. Nach obge-
walteter Diskussion hat jedoch der Große Rath die Ziffer 2
unverändert genehmigt, und es stellen sowohl der Regierungs-
rath als die Kommission den Antrag, an ihr festzuhalten.

Der § 18 wird genehmigt.

8 19.

Herr Berichterstatter des Regieruugsrathes. Der
H 19 bestimmt: „Die Sinwohnergemeinde haftet der Hypothekarkasse

für ihre Darlehnsforderungen bis zum Belaufe der
Grundsteuerschatzung der im betreffenden Gemeindsbezirke
gelegenen verpfändeten Liegenschaften, es sei denn, daß der
Gemeinderath nach § 6, Ziffer 5, 2. Lemma, den
Pfandgegenständen einen geringern Werth beigelegt habe, in
welchem Falle sich die Haftpflicht der Gemeinden nur bis auf
diese letztere Schatzungssumme erstreckt." Die letztere
Bestimmung war nicht ganz im Einklänge mit dem in der ersten
Berathung bei K 6, Ziffer 5, 2. Lemma, gefaßten Beschlusse.
Nachdem "Sie nun aber vorhin einen Zusatz zu 8 6, Ziffer 5,
angenommen haben, kann auch der H 19 unverändert bleiben.

Der § 19 wird genehmigt.
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§8 20 und 21.

Ohne Bemerkung angenommen.

8 22.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Wir
kommen nun zu den Bestimmungen, welche speziell die 6
oberländischen Amtsbezirke betreffen. Im zweiten Alinea des § 22
ist ein bereits bisher zur Anwendung gelangter Grundsatz zur
Gesetzesbestimmung erhoben worden, der Grundsatz nämlich,
daß die jährlich zurückfließenden Kapitalrückzahlungen im
darauffolgenden Jahre den betreffenden Amtsbezirken behufs neuer
Anlage zur Verfügung gestellt werden.

Der § 22 wird genehmigt.

8 23.

Der R e g i e r u u g s r a t h stellt den Antrag, statt „ 1863"
zu setzen: „1870".

Herr Berichterstatter der Kommission. Ich stelle
den Antrag, die Berathung des § 23 zu verschieben. Die
Mehrheit der Kommission will an dem Termine vom 1.
Januar 1863 festhalten, während die Minderheit dem Antrage
des Regiernngsrathes beistimmt. Da nun der Berichterstatter
der Minderheit, Herr Michel, erst morgen im Großen Rathe
erscheinen kann, so glaub« ich, es solle der 8 23 auf morgen
verschoben werden.

Brunn er, von Meiringeu. Ich glaube, es solle in
der Berathung fortgefahren werden; denn der Große Rath
kann den 8 23 auch in Abwesenheit des Herrn Michel
behandeln. Dieser Paragraph ist für die oberländische Kasse
der wichtigste, und wenn der Antrag des Rcgierungsrathes
nicht angenommen wird, so sind die Bestimmungen betreffend
die oberländische Kasse illusorisch.

Herr Berichterstatter der Kommission. Nachdem
ein Vertreter des Oberlandes selbst erklärt hat, es könne der
8 23 in Abwesenheit des Herrn Berichterstatters der Minderheit

der Kommission berathen werden, ziehe ich meinen Antrag
zurück.

Herr Berichterstatter des Regieruugsrathes. Der
8 23 lautet: „Der Empfänger des Darlehns muß das Geld
zu Abzahlung von Schulden verwenden, welche bereits vor
dem 1. Januar 1363 auf seinen Gütern gehaftet haben."
Diese Bestimmung ist eigentlich eine Bestätigung einer frühern
Bestimmung, welche in einem Dekret von 1863 enthalten
war. Sowohl die Kommission als der Regierungsrath waren
ursprünglich der Ansicht, es seien keine überwiegenden Gründe
vorhanden, um von der Bestimmung dieses Dekrets
abzugehen. Der § 23 hat bereits bei der ersten Berathung zu
einer lebhaften Diskussion geführt, indem Herr Michel den

Antrag stellte, die Zahl „1863" durch „1870" zu ersetzen.

Herr Michel hat diesen Antrag, der vom Großen Rathe
verworfen worden war, in der Kommission erneuert, allein er

ist auch da in der Minderheit geblieben. Der Regierungsrath

hat aus den Gründen, welche von Seite des Oberlandes

zu Gunsten des Termines von 1870 geltend gemacht worden

sind, sich nach reiflicher Ueberlegung für diesen Termin ent-
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schieden. Er sagte sich, es seien überwiegende Gründe der
Billigkeit vorhanden, nm dein Wunsche des Oberlandes zu
entsprechen, zumal es sich da um eine ganz unbedeutende
Zinsdifferenz während weniger Jahre handle. Der Regierungs-
rakh glaubte, es sei nicht der Fall, wegen dieser Zinsdifferenz
dem Wunsche eines ganzen Landestheiles entgegen zu treten
und in ihm das Gefühl zu wecken, es sei eine verfassungsmäßige

Bestimmung ihm gegenüber nicht in vollem Maße
angewendet worden. Ich will die bei der ersten Berathung
für und gegen angeführten Gründe heute nicht wiederholen,
sondern mich darauf beschränken, den Antrag des Rcgierungs-
rathes auf Annahme des Termins vom 1. Januar 1870 zu
empfehlen.

Herr Berichterstatter d.r Kommission. Ich habe
mich in der letzten Kommissionssitzung der Ansicht des Herrn
Michel angeschlossen, nachdem der Herr Hypothekarkassaoer-
walter erklärt hatte, es habe die Annabme des Termins von
1870 nur eine ganz unbedeutende Zinsdifferenz zur Folge.
Auch die Art und Weise, wie in letzter Zeit die Verfassung
von 1846 von gewisser hochstehender Seite interpretirt wurde,
hat mich bewogen, der Ansicht des Herrn Michel beizupflichten.
Ich glaube, es sollen die Verfassungsbcstimmungen betreffend
die Hypothekarkasse gegenüber dem Oberlande und diejenigen
betreffend das Armenwesen gegenüber dem Emmenthale nicht
so einschränkend interpretirt werden, wie es geschehen ist. Das
Oberland soll bis 1879 die vollen 5 Millionen genießen
können, welche die Verfassung ihm gewährt. Aehnlich wird
man s. Z. auch die Verfassungsbestimmnngen betreffend das
Armenwesen inlerpretiren müssen.

Scherz. Ich erlaube mir, noch Einiges zur Erläuterung
beizufügen und auf die Folgen derBestimmungaufmerksamzu machen,
wonach nur die bis zum Jahre 1868 errichteten Schulden
antheilsberechtigt sind. Da die Berichterstatter des
Regierungsrathes und der Kommission mit der Verlängerung des
Termins bis 1870 einverstanden sind, so kann ich mich kurz
fassen. Ich berufe mich hier auf die Verfassung, welche klar
sagt, daß von der Hypothekarkasse 8 und je nach Bedürfniß
bis 5 Millionen Schweizerfranken im Oberlande zu 5 Hg,
wovon l'/zH» für die Amortisation bestimmt sind, angelegt
werden, und daß diese Wohlthat 30 Jahre fortbestehen solle.
Die Verfassung enthält durchaus keine Andeutung, welche
irgend eine gesetzliche Einschränkung zuläßt. Es wurde nun,
und es ist dieß allerdings im Interesse des Oberlandes
geschehen, die Berechtigung auf die einzelnen Gemeinden
vertheilt. Man hatte nämlich die Erfahrung gemacht, daß
verschiedene Gemeinden sehr rasch bei der Hand waren und mehr
als ihr Betreffniß bezogen, in Folge dessen andere nicht wieder
erhielten, was sie zurückbezahlt hatten. Dieses Mißverhältniß
dauerte Jahre lang, und es wurde daher später geordnet.
Wenn man aber gleichzeitig bestimmte, es müsse das Geld zu
Abbezahlung von Schulden verwendet werden, welche bereits
vor dem 1. Januar 1863 errichtet waren, so ging man da
etwas zu weit, wie folgende Zahlen beweisen mögen. Im
Jahre 1865 wurde dem Oberlande noch die volle Summe
ausbezahlt, in den folgenden Jahren aber erhielt das Oberland :

1866 .Fr. 7,140,000
1867 „ 7,093,000
1868 „ 7,027,000
1869 „ 6,951,000
1870 „ 6,339,000
1871 „ 6,629,000
1872 „ 6,410,000
1873 „ 6,194,000
1874 „ 5,923,000.

Im letzten Jahre sind also bereits Fr. 1,323,000 nicht zur
Verwendung gekommen, und zwar mit Rücksicht auf die
erwähnte Bestimmung, daß nur vor 1363 errichtete Schulden

antheilsberechtigt seien. Ein solches Ergebniß wollte die
Verfassung nicht. Wird nun der Antrag angenommen, welchen
die Regierung stellt und den auch der Herr Berichterstatter
der Kommission vertritt, so wird dem Uebelstande abgeholfen,
und es wird das Oberland wieder im Falle sein, von
derjenigen Summe Gebrauch zu machen, welche ihm durch die
Verfassung zu einem geringern Zinsfüße zugesichert worden

ist.

Kummer, Direktor des eivg. statistischen Büreau's.
Da Niemand für die bei der ersten Berathung angenommene
Redaktion in die Schranken treten will, so sehe ich mich
veranlaßt, dieß zu thun. Warum hat man überhaupt einen Termin

festgesetzt in dem Sinne, daß die nach demselben errichteten

Schulden die dem Oberlande gewährte Wohlthat nicht
mehr genießen sollen? Aus dem ganz einfachen Grunde, weil
man im Jahre 1846 bei dem sog. „Märit" die Schulden des
Oberlandes nicht vermehren wollte, sondern einen günstigern
Zinsfuß von nur deßhalb gewährte, damit die
vorhandenen Schulden abbezahlt werden. Es wurde daber nach

Erlaß des Hypothekarkassagesetzes ein Verzeichnis; der
Hypothekarschulden im Oberlande aufgenommen. Allein Jeder
gab seine sämmtlichen Schulden an, so daß das Verzeichniß
eine viel zu große Summe enthielt. Die Regierung erklärte
hierauf, es müsse ein Termin ausgestellt werden. Durch
Verordnung vom 18. Dezember 1849 wurden die vor dem
1. Januar 1847 errichteten Schulden antheilsberechtigt erklärt.
In der fünfziger Periode versuchte man wieder, ein
Verzeichniß aufzustellen, allein es entstanden auch da liuvoll-
kommenheiten; man konnte nicht abschließen, da immer wieder
neue unterpfändliche Schulden gemacht wurden, welche auf
Darlehn zu 3'J "

« Anspruch erhoben. In den sechsziger
Jahren erklärte man endlich, es müsse einmal Ordnung
geschaffen werden. Dieß ist geschehen durch eine Verordnung,
rn welcher es heißt: „Der einzelne Grundbesitzer, welcher ein
Darlehn aus der oberländischen Hypothekarkasse zu erhalten
wünscht, hat künftighin nur den Nachweis zu leisten, daß er
wenigstens bis zum Belaufe des nachgesuchten Darlehns
Grundpfandschulden habe, die vor dem 1. Januar 1863 in
die Grundbücher eingetragen worden und auf Liegenschaften
in derjenigen Gemeinde versichert sind, an deren Berechtigung
das Darlehn in Abrechnung kommen soll, und es darf auch

künftighin ein Darlehn aus der Oberländerkasse ausschließlich

nur zur Tilgung solcher Grundpfandschulden verwendet
werden. Bern, den 10. März 1863. Der Finanzdirektor:
Scherz." Herr Scherz hat also selbst vorgeschlagen, hier eine
Grenze aufzustellen, und der Regierungsrath hat diesem
Vorschlage beigestimmt. Man sagt, es handle sich nur um eine
kleine Zinsdifferenz. Diese Zinsdifferenz wird aber immer
größer. 1846 hat man gesagt, man schenke dem Obcrlande
ja nur Hz was einen jährlichen Ausfall von nicht einmal
Fr. 40,000 ergebe. Gegenwärtig beträgt aber die Differenz
bereits 1Hz °/«. Wenn man überhaupt eine Schranke
beibehalten will, so ist es besser, man halte an dem Termin von
1863 fest; denn es sind seither eine Menge Gesuche
abgewiesen worden, und jetzt kämen vielleicht ganz andere Leute

an die Reihe.
In der Nationalökonomie gilt der Grundsatz: Wohlfeiles

Geld, theure Waare; theures Geld, wohlfeile Waare.
Gibt man den Leuten Gelegenheit, ohne Schwierigkeit Geld
zu erhalten, so werden sie mehr kaufen und die Preise in die

Höhe treiben. Dieß ist im Oberlande auch geschehen. Wenn
einmal das Grundeigenthum einen hohen Preis erlangt hat
und man nachher nicht mehr mit der gleichen Leichtigkeit
Geld erhält, so ist der Preis des Grundeigenthums zu hoch,
und die Besitzer müssen zu Grunde gehen. Man hat damit
im Oberlande eine unheilvolle Krisis geschaffen. Zeigt man
nun heute neuerdings Nachgiebigkeit, so werden die Übeln

Folgen nicht ausbleiben. Aber noch etwas Anderes hat sich
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gezeigt. Die Berechtigung an den 5 Millionen wurde auf die

einzelnen Gemeinden, auf die Höfe vertheilt. Es haben sich

nun Leute gefunden, welche solche Berechtigungen kauften und
die Sache so einzurichten wußten, daß sie mit dem Geld, das
sie zu 3'///'(, erhalten hatten, Geschäfte machten und spekulirten.
Sogar ein früheres Mitglied des Großen Rathes hat in dieser
Weise operirt. Es kann heute noch ein weiterer Grund für
die Beseitigung dieses Ausnahmsverhältnisses angeführt werden.

Als man nämlich früher für andere Landesthecke
Eisenbahnen dekretirte, beanspruchte das Oberland in dieser
Frage ein Aequivalent. Es lag damals in diesem Begehren
eine gewisse Berechtigung, nachdem man aber zu Gunsten der
vberländischen Bahne» Subventionen bewilligt hat, soll man
es bei Demjenigen bewenden lassen, was gegenwärtig in
Kraft besteht, d. h. bei Demjenigen, was im Jahre 1833
auf den Antrag des Herrn Finanzdirektor Scherz beschlossen
worden ist.

Brunn er, von Meiringen. Ich erinnere daran, daß
man im Jahr 1846 einzelnen Landestheilen weit größere
Vergünstigungen gewährt hat, als dem Oberlande. Angesichts
dieser Vergünstigungen hat man gesagt, man wolle durch
Errichtung einer Hypothekarkasse, von deren Kapital ein Theil
dem Oberlande zu einem billigen Zinsfuße überlassen werden
solle, diesem Landestheile ein Aequivalent verschaffen. Es
war dieß also keine spezielle Vergünstigung gegenüber dem
Oberlande auf Unkosten anderer Landestheile. Wenn Herr
Kummer nicht zu wissen scheint, warum das Oberland in
Bezug auf die Betheiligung an der Hypothekarkasse eine
Begünstigung gegenüber andern Landestheilen erfahren hat, so

lese er doch die Verfassung nach. Der Verfassungsrath hat
dem Oberlande 7 Millionen auf 36 Jahre garantirt, und
diese Bestimmung der Verfassung ist bis heute immer respektirt
worden. Ich hoffe, der heutige Große Rath werde nicht
eine Ausnahme machen wollen. Man sagt, es sei ja auch
schon früher ein Termin aufgestellt worden. Ich erwiedere
aber darauf, daß dieser Termin zu wiederholten Malen
verlängert worden ist. Konsequenterweise muß man ihn daher
auch heute verlängern. Uebrigens ist dieser Termin nicht
durch ein Dekret des Großen Rathes, sondern bloß durch
eine Verordnung der Administrativbehörde festgesetzt worden.
Räch der Verfassung sollte gar kein Termin aufgestellt werden,

indessen will ich mich dem Antrage des Regierungsrathes
nicht widersetzen, wonach doch wenigstens die bis 1876
errichteten Titel auf die Hypvthekarkasse übertragen werden
können. Ich appellire hier weniger an die Billigkeit, als an
das strenge Recht, welches wir in der Verfassung finden.
Stellen wir die Bestimmung auf, daß die Darlehn der
Hypothekarkasse nur zur Abbezahlung von Schulden verwendet
werden dürfen, welche vor dem 1. Januar 1363 errichtet
worden sind, so hat die oberländische Hypothekarkasse gar
keine Bedeutung mehr; denn dann wird selten ein Darlehns-
gesuch eingereicht werden. Das weiß Herr Kummer und
auch Andere, welche uns diese Wohlthat wahrscheinlich nicht
gönnen. Ich bin überzeugt, daß, wenn der Finanzdirektor
von 1863, auf den man sich beruft, noch heute Finanzdirektor
wäre, er den Termin nicht festhalten, sondern ihn hinausschieben

würde. Ich behaupte, daß jede Beschränkung in dieser
Sache verfassungswidrig ist. Man sagt, es habe die Gründung

der Hypothekarkasse ein Steigen der Güterpreise im
Oberlande veranlaßt. Ich gebe dieß zu, allein ich frage Herrn
Kummer: sind die Güterpreise nicht auch in denjenigen
Landestheilen gestiegen, denen man die Zehnten und Bodenzinse
geschenkt hat? Herr Kummer hat auch behauptet, es haben
Einzelne mit dem von der Hypothekarkasse erhaltenen Gelde
spekulirt. Obwohl ich 1V2 Jahr lang die Finanzdirektion
besorgte, 8 Jahre im Regierungsrathe saß und im Oberlande
mit vielen Leuten in Verkehr komme, ist nie ein solcher Fall

ärz 1875.) 15

zu meiner Kenntniß gelangt. Ich stimme für den Antrag
des Regierungsrathes und der Minderheit der Kommission.

Kummer, Direktor des eidg. statistischen Büreau's.
Man hat die Sache in einem ganz schiefen Lichte dargestellt,
als ob durch Herrn Finanzdirektor Scherz dem Oberlande
Gewalt angethan worden sei. Die Sache verhält sich anders:
Als im Jahr 1863 die fragliche Verordnung erlassen worden
ist, war eine strengere Bestimmung in Kraft, nämlich die
Verordnung vom 26. November 1851. Herr Brunner weiß,
wer damals in der Regierung saß. Diese Verordnung
bestimmt: „§ 2. Zu dem Ende wird eine Frist bis und mit
dem 15. Jenner 1852 festgesetzt, innerhalb welcher die Grundbesitzer

ihre unterpfändlichen Schulden den Einwohnergemeindschreibereien

anzeigen können. § 6. Die Nichtangabe der
grundpfändlichen Schulden innerhalb obiger Frist schließt von
dem fernern Antheil an der für die oberländischen Amtsbezirke

bestimmten Summe aus." Diese Verordnung wurde
nicht bloß von der Finanzdirektion, sondern vom Regierungsrathe

erlassen, in welchem auch Herr Brunner saß. Dabei
hat der Regierungsrath einfach etwas ausgeführt, was der
Große Rath im Hypothekarkassagesetz vom 12. November 1846
festgesetzt hatte. Der H 27 dieses Gesetzes schreibt nämlich
vor: „Die Empfänger des Geldes haben der Hypothekarkaffe
die nämliche Sicherheit zu leisten, welche oben im Allgemeinen
vorgeschrieben ist, und müssen das Geld zur Abbezahlung von
Schulden verwenden, welche bereits auf ihren Gütern haften."
Ich denke, man habe damals gewußt, wie man die kurz vorher

erlassene Verfassung interpretiern solle. Ich glaube daher,
wir stehen auf dem richtigen Boden, wenn wir uns heute
einfach an das in Kraft Bestehende halten. Dieß ist um so
gerechtfertigter, als das Geschenk, welches dem Oberlande
gemacht wird, nun dreimal höher ist, als im Jahr 1346.

Brunn er, von Meiringen. Es ist begreiflich, daß
man diese Bestimmung aufgestellt hat; denn man wollte das
Geld nicht auf Obligationen, sondern auf Gruudpfand aus-
leihen; auch wollte man, um eine genaue Einsicht in das
ganze Verhältniß zu erlange» den Gesammtbetrag der
Schulden kennen. Ist aber damit gesagt, daß uns die
durch die Verfassung garantirten 7 Millionen in dieser Weise
verkümmert werden sollen, wie es Herr Kummer beabsichtigt?

Scherz. Herr Kummer scheint zu glauben, es sei die
Schuldentilgungskasse nur für das Oberland gegründet worden.
Dieß ist nicht richtig; denn die Verfassung sagt ausdrücklich,
es sei eine Schuldentilgungskasse für den ganzen Kanton zu
errichten. Die Konsequenz der Ansicht des Herrn Kummer
wäre, daß auch die Allgemeine Hypothekarkasse bloß zur
Bezahlung bereits bestehender Schulden Darlehn bewilligen
dürfte. Diese Ansicht ist meines Wissens bis jetzt nie geltend
gemacht worden. Ich halte dafür, das Oberland habe ohne
Weiteres die verfassungsmäßige Summe zu beanspruchen,
und man hätte sich an und für sich nicht darum zu
bekümmern, ob Dieser oder Jener die Gelder erhalte, vorausgesetzt,

daß die nöthige Sicherheit vorhanden sei. Indessen
hat man im Interesse des Oberlandes selbst eine gewisse
Ordnung aufgestellt. Herr Kummer hat von einer Bekanntmachung

gesprochen, welche von Finanzdirektor Scherz
unterzeichnet ist und den Termin auf 1. Januar 1863
bestimmt. Diese Bekanntmachung ist erlassen worden, weil
damals der Andrang auf die Oberländcrkasse so groß
war, daß man zuerst diejenigen Gesuche berücksichtigen zu
sollen glaubte, welche bereits bestehende Schulden betrafen.
Allein nach einigen Jahren verminderten sich die Gesuche, so

daß die 7 Millionen nicht mehr vollständig für die vor 1863
errichteten Schulden verwendet werden konnten. Es ist heute
nothwendig, den Termin nochmals zu verlängern, damit das-
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Oberland von seinem verfassungsmäßigen Rechte auf die
7 Millionen Gebranch machen könne. Herr Kummer hat
von einem Geschenke an das Oberland gesprochen. Ich
bestreike, daß es sich da um ein Geschenk handelt, es sei denn,
Herr Kummer anerkenne, daß auch die übrigen Landestheile
ein Geschenk erhielten, für welche die Verfassung die
Aufhebung der Zehnten und Bodenzinse und die Bewilligung
eines Beitrages an die Armenlast verfügte. Es war dieß
eben ein Abkommen, welches von der Mehrheit des

Verfassungsrathes vorgeschlagen und vom Volke mit großer
Mehrheit angenommen wurde.

A b sti m m u u g.

Für den Termin des 1. Januar 1879 nach dem Antrage
des Regierungsrathes und der Kommissionsminder-
beit / 74 Stimmen.

Für den Termin des t. Januar 1863 nach
den? Antrage der Mehrheit der Kommission 28 „

§§ 24 und 25

Ohne Bemerkung angenommen.

8 26.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes.' Der
8 26 bestimmt in seinem ersten Alinea: „Die dreißigjährige
Periode, auf deren Dauer den sechs oberläudischen Amtsbezirken

die Bestimmung des § 85, Ziff. 4, der Staatsverfassung

garautirt ist, geht mit dem 3l. Dezember 1879 zu
Ende." Diese Bestimmung hat in der ersten Berathung keinen
Anstand gefunden, dagegen ist das zweite Alinea angefochten
worden, welches sagt: „Von diesem Zeitpunkte an treten alle
Schuldner, welche nach den Bestimmungen des § 22 ein Darlehn

erhalten haben, bezüglich der Verzinsung und Ablösung
der noch ausstehenden Kapitalrestanz unter die auf diesen
Zeitpunkt gesetzlich bestehenden oder später zu erlassenden
Bestimmungen über die Hypothekarkasse im Allgemeinen." Diese
Vorschrift ist bei der ersten Berathung von verschiedenen
Vertretern des Oberlandes lebhaft angegriffen worden, indem sie

geltend machten, daß in einer Reihe von Titeln
ausdrücklich erklärt sei, der Zins solle während 39 Jahren bloß
5°/<> betragen, wovon 1 °

« auf die Amortisation zu verwenden
sei ; durch die Bestimmung des zweiten Alinea's greife man daher
in privatrechtliche Verhältnisse ein und verletze vertragsmäßige
Vorschriften. Auf der andern Seite wurde geltend gemacht,
daß die Verfassung dem Oberlande die fragliche Vergünstigung
nur auf 30 Jahre zusichere und daß man mit der Verfassung
in Widerspruch käme, wenn man den Stipulation«? der
betreffenden Titel Rechnung tragen würde. Der Große Rath
hat beschlossen, das zweite Alinea beizubehalten, und es

beantragen heute der Regierungsrath und die Kommission, von
diesem Beschlusse nicht abzugehen. Es ist nothwendig, daß
dießfalls eine Vorschrift aufgestellt werde, und ich glaube, es
könne dieselbe zu keinen Befürchtungen Anlaß geben. Bei der
ersten Berathung ist bemerkt worden, es werde diese
Bestimmung zu keinen Prozessen führen, da es sich da nur um
wenige Annuitäten handlê, in Bezug auf welche die
Hypothekarkassaverwaltung sich ohne Zweifel mit den Betreffenden
werde verständigen können. Ich theile diese Ansicht vollkommen
und glaube, es solle an der in der ersten Berathung
angenommenen Redaktion festgehalten werden.

Herr Berichterstatter der Kommission. Die
Kommisston ist ebenfalls mit der Redaktion einverstanden, wie sie
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vom Großen Rathe in der erste» Berathung angenommen
worden ist. Wenn auch in den ersten Jahren des Bestehens
der Hypotheharkasse einzelne Titel ungenügend und mangelhaft,
vielleicht sogar im Widerspruche mit der Verfassung stipnlirt
worden sind, so sind diese Stipulation«? nach dein Dafürhalten

der Kommission nicht im Stande, die Bestimmungen
der Verfassung und des Gesetzes zu beseitige». Damals wußte
jeder Bürger wohl, was in der Verfassung stand. Der 8 26
kann um so eher angenommen werden, als die Tragweite
desselben eine sehr geringfügige ist, indem die betreffenden
Titel aus der ersten Zeit des Bestehens der Anstalt datiren
und daher im Jahre 1879 größtentheils abbezahlt sein werden.

Scherz. Ich kann mich in Betreff der Tragweite des
zweiten Alinea's des 8 26 auch beruhigen, da, wie bereits
bemerkt worden ist, nur noch wenige Annuitäten in Frage
stehen. Unter der Verwaltung des Herrn Baumgart wurden
die Titel schablonenmäßig kopirt, als aber Herr Pauli diese
Verwaltung übernahm, änderte er die Titel ab, sonst hätten wir
vielleicht noch heute diese fehlerhafte Stipulation. Seither
sind übrigens manche ältere Titel entsprechend abgeändert
worden. Wenn z. B. ein Schuldner Stündigung verlangte,
so wurde sie ihm nur unter dieser Bedingung gewährt.
Endlich ist zu bemerken, daß jedem Schuldner das Recht
offensteht, die Hypothekarkasse vor Gericht zu ziehen, und
der Entscheid wird dann diesem zufallen. In Betreff des
ersten Alinea's des § 26 stelle ich keinen Abändernngsantrag,
obwohl ein solcher begründet wäre. Die Verfassung sicherte
dem Oberlande die Summe von Fr. 7,246,499 auf 39 Jahre,
im Ganzen somit eine Summe von Fr. 2l7,392,999
zu. Da nun aber das Oberland bloß „ 169,999,999

benutzt hat, so bleiben noch Fr. 57,392,999
übrig. Es wäre daher begründet, den Zeitpunkt der
Aufhebung der Oberländerkasse noch weiter hinauszuschieben,
indessen will ich keinen Antrag stellen, um keinen „Märit"
hervorzurnfen.

Der 8 26 wird unverändert genehmigt.

8 27.

Ohne Bemerkung angenommen.

8 28.

Die Kommission stellt den Antrag, das zweite,
dritte und vierte Lemma zu streichen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes Der
8 28 ist bei der ersten Berathung unbeanstandet geblieben.
Nun aber stellt die Kommission den Antrag, das zweite, dritte
und vierte Lemma zu streichen, weil sie von der Anschauung
ausgeht, es gehören diese Bestimmungen in die Vollziehungs-
verordnung. Der Regierungsrath schließt sich diesem An-
trage an.

Bucher. Ich unterstütze den Antrag der Kommission.
So ist die Bestimmung des dritten Alinea's, wonach für
Gelder, die nicht wenigstens ein Jahr stehen bleiben, kein
Zins entrichtet werden soll, durchaus unzweckmäßig; denn es
könnte die Hypotbekarkasse unter Umständen froh sein, solche
Gelder gegen einen Zins aufzunehmen. Ich stimme also
für die Streichung, jedoch möchte ich noch dein ersten Alinea
beifügen: „Das Nähere bestimmt das Reglement."
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Herr B e r i ch t er st at t e r des Regierungsrathes. Ich
kann mich dem Antrage des Herrn Bucher anschließen, ob-
schon ich glaube, es sei ein solcher Zusatz nicht nothwendig,
indem in § 38 gesagt ist, daß die nähern Bestimmungen
überdie Geldaufnahmen durch Großrathsdekretfestgesetzt werden.

Scherz. Bei diesem Paragraphen handelt es sich darum,
ob in Zukunft die Einlagen in die Hypothekarkasse steuerfrei
sein sollen oder nicht. Im letztern Falle wird man sich auch

fragen müssen, ob die Kasse die Entrichtung der Steuer
übernehmen solle. Das Einkommensteuergesetz hat die Steuerfreiheit

der Einlagen in die Hypothekarkasse ausgesprochen,
sie wurde aber einerseits aus konstitutionellen Bedenken und
anderseits im Interesse der Ersparnißkassen durch Gesetz vom
31. August 1868 aufgehoben. Angesichts der Folgen, welche
diese Aufhebung nach sich zog, erlaube ich mir, hier auf diese
Frage zurückzukommen. Es läßt sich nachweisen, daß seit der
Aufhebung der Steuerfreiheil die Einlagen in die Hypothekarkasse

abgenommen haben. Ich will nun zwar nicht den
Antrag stellen, die Steuerfreiheit wieder auszusprechen, doch
möchte ich beantragen, daß die Hypothekarkasse die Versteuerung
der Einlagen zu übernehmen habe. Es kommt dieß
allerdings schließlich auf's Gleiche hinaus: Wenn die Hypothekarkasse

keine Steuer bezahlt, so wird ihr Ertrag um so

größer sein, entrichtet sie aber eine Steuer, so wird ihr
Reinertrag zwar geringer sein, allein der Ausfall wird dem Staate
als Steuer wieder zufließen. Wenn ich aber den Antrag
stelle, es habe die Hypolhekarkasse die Steuer für die Einlagen
zu entrichten, so geschieht dieß, um den Vorwurf zu vermeiden,

man behandle die Hypolhekarkasse anders als die
Ersparnißkassen. Die Bodenkreditanstalt, die Spar- und Leihkasse

und eine Reihe anderer ähnlicher Institute gewähren
ihren Einlegern Steuerfreiheit, indem die Kassen die Bezahlung
der Steuer übernehmen. Dagegen mußten bisher die
Einleger ihre in die Hypolhekarkasse gemachten Einlagen
versteuern. Dieser Umstand entzog der Anstalt sicher alljährlich
eine bedeutende rumine. Ich möchte also im § 28 einschalten:
„Für die Einlagen übernimmt die Hypothekarkasse die Staatssteuer."

Herr Berichterstatt er des Regierungsrathes. Jchglaube,
es könne diese Bestimmung dem Vollziehungsdekret überlassen
werden. Ueberhaupt habe ich stets die Ansicht verfochten,
daß man sich im Gesetze selbst nicht so sehr die Hände binde,
damit man dem Wechsel der Verhältnisse Rechnung tragen
kann. Eventuell kann ich mich dem Antrage des Herrn Scherz
anschließen, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil,
wenn die Versteuerung durch die Hypothekarkasse geschieht,
man sicher ist, daß die Steuer auch wirklich bezahlt werde,
was vielleicht bisher theilweise nicht geschehen ist. Immerhin
würde ich einer etwas weniger bestimmten Redaktion den
Vorzug geben und schlage deßhalb eventuell folgenden Zusatz
vor.- „Die Hypothekarkasse ist befugt, die Steuer an Platz
der Deponenten zu bezahlen."

Scherz. Ich muß diesen Antrag bekämpfen, da er nach
meiner Ansicht nicht genügt.

H o f er, Fürsprecher. Ich möchte nur darauf aufmerksam
machen, daß, wenn der Antrag des Herrn Scherz angenommen
wird, er jedenfalls nicht rückwirkend erklärt werden darf.

Herr Präsident. Es ist selbstverständlich, daß das
Gesetz nicht rückwirkende Kraft erhält.

Abstimmung.
1) Der unbeanstandet gebliebene Antrag der Kommission

wird genehmigt.
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2) Für den Antrag des Herrn Bucher Mehrheit.
3) Eventuell für den Antrag des Herrn

Scherz 57 stimmen
Für den eventuellen Antrag des Herrn

Berichterstatters des Regierungsrathes 56 „
4) Definitiv für den Antrag desHerrnScherz 61 „

Dagegen 38 „

8 29.

Die Kommission stellt den Antrag, vor dem Worte
„Darlebn" einzuschalten: „vorübergehend."

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
§ 29 ermächtigt die Hypothekarkasse, bei vorhandenem
Bedürfnisse Darlehn bis zum Belaufe von Fr. 266,666
aufzunehmen. Diese Bestimmung ist bei der ersten Berathung
unbeanstandet geblieben, damit aber darüber kein Zweifel
obwalten könne, daß es sich hier nur um vorübergehende Darlehn

handle, schlägt die Kommission vor, vor „Darlehn"
einzuschalten: „vorübergehend". Der Rcgierungsrath stimmt
diesem Antrage bei.

Der § 29 wird mit der von der Kommission
vorgeschlagenen Modifikation genehmigt.

§ 36.

Die Kommission stellt den Antrag, das Wort
„erachtet" zu ersetzen durch: „erklärt".

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
stimmt diesem Antrage bei, und der 8 36 wird in diesem
Sinne genehmigt.

§ 31.

Ohne Bemerkung angenommen.

Auf den Antrag des Herrn Berichterstatters der
Kommission wird beschlossen, die

88 32-35
zusammen in Berathung zu ziehen.

Die Kommission stellt den Antrag, in 8 33 die
Worte: „Direktion von 7 Mitgliedern" zu ersetzen durch:
„Direktion von 7—9 Mitgliedern".

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
8 32 schreibt vor, daß die Hypothekarkasse unter der
Oberaufsicht der Finanzdirektion und des Regierungsrathes stehe.

Im 8 33 wird sodann bestimmt: „Eine vom Regierungsrath
zu wählende Direktion von 7 Mitgliedern besorgt auf Grundlage

dieses Gesetzes und nach Mitgabe der in Ausführung
desselben zu erlassenden Dekrete, Verordnungen und Réglemente

die nähere Leitung der Geschäfte. Dem Antrage der

Kommission, hier statt „7" zu setzen „7—9" stimmt der

Regierungsrath bei. Bereits bei der ersten Berathung ist

S
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auseinandergesetzt worden, wie wünschenswerth es sei, daß
die Hypothekarkasse einer Behörde unterstellt werde, welche
mit Sachkenntniß und Einsicht die eigentliche Leitung der
Geschäfte übernehme, damit auf dem Verwalter nicht mehr eine
so große Verantwortlichkeit laste, und damit auch die Aufsicht
wirksamer ausgeübt werden könne, als bisher. Der
Regierungsrath und die Kommission sind der Ansicht, es solle eine
Direktion von 7—9 Mitgliedern aufgestellt werden. Allerdings

ist s. Z. im Schooße der Kommission die Meinung
ausgesprochen worden, es sollte eine ähnliche Organisation,
wie bei der Kantonalbank Platz greifen. Es ist jedoch darauf

erwiedert worden, daß die Verhältnisse der Hypothekarkasse

anders seien, als diejenigen der Kantonalbank. Dieses
letztere Institut hat eine Menge verschiedenartiger Geschäftszweige,

und mit Rücksicht aus die im Lande zerstreuten Filialen

ist es wünschenswerth, daß aus den betreffenden
Bezirken Männer in der Verwaltung sitzen, welche die Interessen
dieser Gegenden wahren können. Ich glaube, es würde die

Verwaltung nur unnöthigerwcise kompliziren, wenn man bei
der Hypothekarkasse einen Verwallungsrath und eine engere
Direktton aufstellen würde, wie dieß bei der Kantonalbank
der Fall ist. Ich bemerke übrigens, daß man beabsichtigt,
aus dem Schooße der aus 7—9 Mitgliedern bestehenden
Direktion einen Ausschuß zu bestellen, welcher die laufenden
Geschäfte besorge» würde. Die nähern Bestimmungen hierüber

müßten im Dekret aufgestellt werden. Der engere
Ausschuß würde sich, ähnlich wie bisher die Kreditkommission,
alle Wochen versammeln, während die ganze Direktion nur
alle 1—2 Monate zusammentreten würde. Der § 34 zählt
die Beamten der Hypothekarkassc auf, welche aus dem
Verwalter, dem Kassier und dem Buchhalter bestehen. Es sind
dieß die bisherigen Beamten. Doch wird hier noch beigefügt,
daß diesen Beamten, sobald die Zunahme der Geschäfte es

erfordert, Adjunkte beigeordnet werden können. Im § 35
wird bestimmt, durch welche Behörden die Beamten der
Hypothekarkasse gewählt werden. Da der Hypothekarkassaverwalter
ein Centralbeamter ist, so muß er nach den Bestimmungen
der Verfassung vom Großen Rathe gewählt werden.

Herr Berichterstatter der Kommisston. Die §§ 32
bis 35 bezwecken, der Hypothekarkasse eine selbstständigcre
Stellung als bisher zu geben. Bisher bildete sie bloß eine
Abtheilung der Finanzdirektion. In Zukunft soll sie nach
dem Antrage der Kommisston unter eine eigene Direktion
von 7—9 Mitgliedern gestellt werden. Diese Zahl wird
vorgeschlagen, damit es möglich werde, aus jedem Landestheile
ein Mitglied in die Direktion zu wählen und außerdem einige
Mitglieder aus der Hauptstadt oder aus der Nähe derselben,
um einen engern Ausschuß zu krciren. Es ist mir vorhin
von Seite des Hrn. Hofer ein Antrag vorgelegt worden,
welcher bezweckt, die Selbstständigkeit der Hypothekarkasse noch
weiter auszudehnen. Es entspricht dieser Antrag einer
Neigung, die sich in der Kommisston bei einzelnen Mitgliedern
gezeigt hat. Ich meinerseits kann diesem Antrage beipflichten.

H o fer, Fürsprecher. Ich stelle den Antrag, an Platz
der 88 32 und 33 folgende Bestimmungen aufzustellen:

„§ 32. Die Hypothekarkasse steht unter der Oberaufsicht
der Finanzdirektion und des Regierungsrathes. Die Verwaltung

derselben ist einem von der Regierung gewählten
Verwaltungsrathe, bestehend aus 15 Mitgliedern, übertragen.

„Der Regierungsrath ernennt aus der Mitte des Ver-
waltungsrathes dessen Präsidenten nebst einem Vizepräsidenten.
Der Verwaltungsrath ernennt seinen Sekretär.

„Eine vom Verwaltungsrath aus setner Mitte ernannte
Direktion von 5 Mitgliedern besorgt die nähere Leitung der
Geschäfte.

„8 33. Die Obliegenheiten, die Befugnisse und
überhaupt die Geschäftsführung der im § 32 bezeichneten Ver-

j !875.)

waltungsorgane werden durch die in Ausführung des
gegenwärtigen Gesetzes zu erlassenden Dekrete, Verordnungen und
Reglemente bestimmt."

Die Organisation, die ich hier vorschlage, ist im Wesentlichen

derjenigen der Kantonalbank nachgebildet. Es ist bereits
bemerkt worden, daß das Bestreben obwaltet, der Hypothekarkasse

eine selbstständigere Stellung zu geben und sie der
speziellen Vormundschaft des Regierungsrathes zu entheben. Ich
will durchaus nicht behaupten, daß der Regicrungsrath nicht
kompetent sei, eine derartige Verwaltung zu beaufsichtigen,
allein es ist nicht seine Sache, allwöchentlich mit den einzelnen
Geschäften der Anstalt sich zu befassen. Es war denn auch
ein bedeutender Mangel der bisherigen Organisation, daß
der Hypothekarkassaverwalter isolirt dastand. Im vorliegenden
Entwürfe ist eine Direktion von 7 Mitgliedern vorgesehen.
Die Mehrzahl derselben wird aus der Stadt Bern gewählt
werden müssen, dann aber hat die Direktion, wie dieß auch
beim Regierungsrath der Fall, keine Fühlung mit dem Volke.
Ich wünsche daher, daß eine zahlreichere Verwaltung
aufgestellt werde, in welcher die verschiedenen Landestheile
vertreten sind. Die bei der Kantonalbank gemachten Erfahrungen
sollen uns ermuthigen, auch für die Hypothekarkasse eine ähnliche

Organisation aufzustellen. Der Herr Berichterstatter des

Regieruugsrathes hat bemerkt, die Kantonalbank bedürfe mit
Rücksicht auf ihre Filialen einer zahlreichern Verwaltung. Die
Hypothekarkasse hat allerdings keine Filialen, allein es ist immerhin

zweckmäßig, daß Leute in ihrer Verwaltung sitzen, welche

Fühlung mit dem Volke haben und ein Bindeglied zwischen
diesem und der Anstalt bilden. Je selbstständiger wir die
Hypothekarkasse stellen, desto ersprießlicher wird sie arbeiten
können.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
setze kein Gewicht darauf, ob der Antrag des Regierungsrathes
oder derjenige des Herrn Hofer angenommen werde. Der
einzige Unterschied, den ich zwischen diesen beiden Anträgen
erblicke, besteht darin, daß Herr Hofer den Verwaltungsrath
aus 15 Mitgliedern zusammensetzen will, während nach dem

Antrage des Regierungsrathes die leitende Behörde der
Anstalt nur 7-9 Mitglieder zählen soll. Ueber den Umfang
der Befugnisse dieser Behörde enthält das Gesetz keine

Bestimmung, sondern es wird dem Dekret überlassen bleiben,
darüber das Nöthige zu verfügen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Nach
meiner persönlichen Ansicht verdient der Antrag des Herrn
Hofer den Vorzug gegenüber der Redaktion des Entwurfes.
Auch kann ich erklären, daß mehrere Mitglieder der
Kommission, welche in diesem Augenblicke nicht anwesend sind,
diese Ansicht ebenfalls theilen.

Buch er. Ich unterstütze ebenfalls den Antrag des

Herrn Hofer, da er Dasjenige, was man beabsichtigt,
präziser ausdrückt. Wäre ich nicht verhindert gewesen, der letzten
Kommissionssitzung beizuwohnen, so hätte ich selbst einen
solchen Antrag gestellt. Es ist von großem Werth für die
Hypothekarkasse,' daß für die Behandlung der Hauptgeschäfte
eine Behörde einberufen werde, in welcher Mitglieder aus
den verschiedenen Landestheilen, und zwar auch aus den

entferntesten sitzen. Der Verwaltungsrath wird sich möglicherweise

2—3 Mal im Jahre versammeln und bei diesem Anlaße
die wichtigen Angelegenheiten berathen und darüber beschließen.
Wie bereits Herr Hofer angedeutet hat, ist es ein Hauptfehler

der gegenwärtigen Organisation der Anstalt, daß diese
keine Fühlung in den verschiedenen Landestheilen hat. Der
Entwurf nimmt eine Direktion von 7—9 Mitgliedern in
Aussicht in der Meinung, es können diese Mitglieder aus
verschiedenen Landestheilen gewählt werden. Ich gebe zu,
daß man z. B. Mitglieder auS Thun, Biel rc. ernennen
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könnte, es wäre aber nicht thunlich, auch den entferntern
Äandestheilen eine Vertretung in der Direktion zu gewähren.
Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes hat bemerkt,
man beabsichtige, aus der Direktion einen engern Ausschuß
zu bestellen. Statt dessen würde ich lieber nach dem Antrage
des Herrn Hofer eine Direktion von 5 Mitgliedern niedersetzen,

von den vielleicht 3 aus der Stadt Bern und 2 aus
Her Umgebung genommen werden könnten. Im Verwaltungsrathe

würden sodann die verschiedenen Landestheile vertreten
sein. Es ist jedenfalls für die Direktton angenehm, wenn
sie verschiedene Male im Jahr Gelegenheit hat, die Wünsche
entgegenzunehmen, die in den einzelnen Landestheilen in
Bezug auf die Hypothekarkasse sich geltend machen. Es ist
auch vortheilhaft, daß die Direktion in gewissen Fällen sich

an ein Mitglied des Verwaltungsrathes wenden kann, um diese
oder jene Aufschlüsse zu erhallen. Die Anstalt erhält einen
stärkern Halt und ein größeres Vertrauen, wenn sie in der
Von Herrn Hofer vorgeschlagenen Weise organisirt wird.

Abstimmung.
1) Für die §§ 32 und 33 nach der Redaktion des

Entwurfes Minderheit.
Für den Antrag des Herrn Hofer Mehrheit.
2) Die §§ 34 und 35 werden, weil sie nicht bestritten

worden sind, als angenommen betrachtet.

1) den ausgetretenen Herrn Niggeler in der
Kommission für das Hypothekarkassagesetz durch
Herrn Oberst Scherz ersetzt und

2) die Kommission für die Revision der
Steuergesetzgebung bestellt habe aus:

Herrn Großrath Meyer, Präsident,
» 8kiß,

„ „ v. Sinner,
„ „ Feune,

Marti,
Monin,
Brunner von Meiringen
Joost,
Born.

Schluß der Sitzung um IV? Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

§§ 36 und 37.

Ohne Einsprache genehmigt.

§ 38.

Die Kommission stellt den Antrag, in Ziff. 3 vor
dem Worte „Obliegenheit" einzuschalten: „Organisation".

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
schließt sich diesem Vorschlage an und stellt den weitern Antrag,
den § 33 an die vorberathenden Behörden zurückzuweisen,
um ihn mit den gefaßten Beschlüssen in Uebereinstimmung
zu bringen.

Buch er. Es muß gemäß dem früher gefaßten
Beschlusse die Ziffer 2 gestrichen werden, was ich beantrage.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Dieß
ist in meinem Antrage inbegriffen.

Der § 33 wird mit der von der Kommission
vorgeschlagenen Einschaltung genehmigt, geht jedoch im Sinne
des Antrages des Herrn Berichterstatters an die vorberathenden

Behörden zurück.

§ 39 und Eingang.

Ohn« Bemerkung angenommen.

Der Herr Präsident zeigt an, daß das Bäreau

Zweite Sitzung.

Dienstag, den 30. März 1875.

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Z yro.

Nach dem Namensaufrufe sind 175 Mitglieder
anwesend; abwesend sind 74, wovon mit Entschuldigung:

Die Herren Bürki, Bütigkofer, Chappuis, Chodat,
Feune, Gouvernon, Hennemann, Hofstetter, Jndermühle,
Jobin, Jolissaint, Karrer, Kohli in Schwarzenburg, Lehmann
in Lotzwyl, Lenz, Liechti in Rüegsauschachen, Mtschler in
Wahlern, Müller in Weißenburg, Reber in Niederbipp,
Renfer in Böztngen, Rosselet, Sahli, Scheidegger, «scherten-
leib, Schmid in Wimmis, Schwab in Buren, Setler, Seßler,
Wampfler, Werren; ohne Entschuldigung: Die
Herren Bangerter, Bohnenblust, Brand, Bühlmann, ». Büren,
Burger in Angenstein, Burger in Laufen, Cattin, Dêboeuf,
Ducommun, Fattet, Fleury, Geißbühler, Girardin, Gre-
nouillet, Herren in Niederscherli, Herren in Mühleberg, Hornstein,

Juillard, Kaiser in Büren, Kilchenmann, Kohler, Koller,
König, Kummer in Utzenstorf, Lchmann - Cunier, Mäglt,
Marti, Michel in Ringgenberg, Monin, Pape, Prêtre,
Queloz, Racle, Rebetez., Riat, Schmid Rudolf, Spahr,
Spycher, Stämpfli in Schwanden, Wyß, Keller, Zingg,
Zumkehr.
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Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen

und genehmigt.

Tagesordnung:

Rekurs des Abraham Stähli und Mithafte gegen

den Entscheid des Regiernngsrathes bom 25. Zum
1873 betreffend das Burgergut zu Hilterfingen.

Der Regierungsrath stellt den Antrag, es möchte

der Große Rath über die Beschwerde zur Tagesordnung
schreiten.

Die Bittschriften k o m mis sion dagegen beantragt,
«inen einläßlichen Entscheid zu verschieben, bis die mehr oder

weniger gleichartige Beschwerde von Lamlingen erledigt sein

werde, mid unterdessen den angefochtenen Beschluß nicht
vollziehen zu lassen.

Leu en b erg er, als Berichterstatter der Bittschriftenkom-
Mission. Der Sachverhalt der vorliegenden Angelegenheit
ist folgender: Unterm 13. Januar 1873 verurtheilte der

Regierungsrath die Burgergemeinde Hilterfingen, ihr
Gemeindenutzungsreglement im Sinne der Gleichberechtigung
der außerhalb der Gemeinde wohnenden Burger mit den in
der Gemeinde angesessenen zu revidiren, und diese Revision
so zu befördern, daß sie im Jahre 1874 in Kraft treten könne.

Statt diesem Entscheide des Regiernngsrathes nachzukommen,
beschloß die Burgergemeinde Hilterfingen in ihrer Versammlung
vom 24. Februar 1873 mit einer Mehrheit von über
Stimmen Folgendes:

„1) Die Allmenden seien an die sämmtlichen
gegenwärtig nutzungsberechtigten Gemeindebürger um die Grund-
steuerschatzung zu veräußern, und zwar solle 5 Personen der«

selben Familie verhältnißmäßig das reglementarische ganze
Nutzungsrecht und Familien von 6 Personen und darüber

t'/z Nutzungsrecht zukommen.
„2) Es sei auf nächsten Mai die ordentliche

Gemeindeversammlung gesetzlich auszuschreiben, um über die Auflösung
der Burgergemeinde und Vertheilung des Burgerguts zu
beschließen."

Gegen diesen Beschluß der Burgergemeinde reichten einige
Burger, welche schon früher die Nutzungsberechtignng der
außerhalb der Gemeinde wohnenden Burger anstrebten, eine

Beschwerde zunächst beim Regierungsstatthalter und später
beim Regierungsrath ein. Diese Beschwerde wurde in beiden
Instanzen abgewiesen, und durch diesen abweisenden Entscheid
hat somit die Regierung den Beschluß der Burgergemeinde
Hilterfingen betreffend Vertheilung des Burgergutes
gutgeheißen. Die Beschwerdeführer (Abraham stähli und Mit-
haftH wandten sich hierauf an den Großen Rath und führten,
indem sie die Unstatthaftigkeit des Beschlusses der
Burgergemeinde darzuthnn suchten, gegen den oberinstanzlichen
Entscheid des Regierungsrathes Beschwerde. Die Regierung findet
den Beschluß der Burgergemeinde in der Ordnung und stellt
heute den Antrag, die vorliegende Beschwerde abzuweisen.
Die Bittschriftenkommission theilt diese Ansicht nicht, sondern
findet, es sei der Beschluß der Gemeinde Hilterfingen zu
keinem andern Zwecke gefaßt worden, als um den regierungs-
räthlichen Entscheid vom 13. Januar 1873 zu umgehen, welcher
die Burgergemeinde anhält, ihr Reglement in dem Sinne zu
revidiren, daß die auswärts wohnenden Burger auch an den
Nutzungen partizipiren. Die Bittschriftenkommission ist der
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Ansicht, es sei nicht zulässig, in solcher Weise einen Entscheid?
der Regierung, welcher nicht angefochten worden ist, unwirksaiw
zu machen. Indessen glaubt die Bittschriftenkommission, es
sei nicht der Fall, heute über die vorliegende Beschwerde
grundsätzlich zu entscheiden. Bereits seit einigen Jahren ist
nämlich ein ganz ähnlicher Rekurs von Seite der
Burgergemeinde Lamlingen beim Großen Rathe anhängig, und es

ist zu der Vorberathung dieses Rekurses eine Kommission
niedergesetzt worden, an deren spitze Herr Fürsprecher Brunner
steht. Bei der Behandlung dieses Rekurses wird die
grundsätzliche Frage zu entscheiden sein, ob man die Burgergemeinden
anhalten könne, die Nutzungsberechtigung auch den auswärts
wohnenden Burgern zu Theil werden zu lassen. Die
Bittschriftenkommission ist der Ansicht, es solle zuerst der Rekurs
von Lamlingen, also die prinzipielle Frage entschieden werden

und erst nachher sei es der Fall, über die
Beschwerde des Abraham Stähli und Mithafte zu entscheiden.
Die Bittschriftenkommission stellt daher den Antrag, es sei
ein einläßlicher Entscheid über den vorliegenden Rekurs bis
nach Erledigung der Beschwerde von Lamlingen zu verschieben.
Inzwischen muß aber dafür gesorgt werden, daß der Beschluß
der Burgergemeinde Hilterfingen nicht zur Ausführung
gelange. Deßhalb stellt die Bittschriftcnkommission den weitern
Antrag, es sei die Vollziehung des Beschlusses der
Burgergemeinde vom 24. Februar 1873 bis nach Erledigung des
Rekurses von Lamlingen zu suspendiren.

Der Herr Präs d e nt eröffnet die Diskussion über die
Verschiebungsfrage.

F r o s s a rd, Direktor des Gemeindewesens, als Berichterstatter

des Regiernngsrathes. Durch Beschluß des

Regierungsrathes vom 13. Januar 1873 wurde die Burgergemeinde
Hilterfingen verurtheilt, ihr Gemeindenutznngsreglement in
dem Sinne zu reviviren, daß die auswärts der Gemeinde
wohnenden Burger an den Burgernutzungen partizipiren. Die
Burgergemeinde Hilterfingen focht diesen Entscheid nicht an,
und es wurde keine Beschwerde dagegen eingereicht. Jedoch
faßte die Burgergemeinde in ihrer Versammlung vom 24.
Februar 1873 mit einer Mehrheit von mehr als °/z Stimmen
folgenden Beschluß:

„1) Die Allmenden seien an die sämmtlichen gegenwärtig
nutzungsberechtigten Genieindebürger um die Grundsteuer-
schatzung zu veräußern, und zwar solle 5 Personen derselben
Familie verhältnißmäßig das reglementarische ganze Nutzungsrecht

und Familien von K Personen und darüber 14/z Nutzungsrecht

zukommen.
„2) Es sei auf nächsten Mai die ordentliche

Gemeindeversammlung gesetzlich auszuschreiben, um über die Auflösung
der Burgergemeinde und Vertheilung des Burgergutes zu
beschließen." ^Unterm 3. März 1873 reichte Abraham Stähli von
Hilterfingen, Angestellter in Bern, für sich und vier Konsorten
eine Beschwerde gegen den Beschluß betreffend Vertheilung
des Burgergutes ein, weil derselbe die Interessen der außerhalb

der Gemeinde wohnenden Burger in auffallender Weise
beeinträchtige. Die Burgergemeinde Hilterfingen dagegen
behauptete, die Gemeindsversammlung vom 24. Februar 1873
habe nicht über die Vertheilung des Burgergutes, sondern nur
über die Veräußerung von Liegenschaften beschlossen, wozu sie

nach dem Gesetze vollkommen befugt sei. Der Regierungsstatthalter

von Thun, welcher sich in erster Instanz mit der
Sache zu befassen hatte, wies hierauf durch Entscheid vom
13. April 1873 die Beschwerdeführer ab. Gegen diesen
Entscheid erklärten die Beschwerdeführer den Rekurs an den Re-
gierungsrath, vor welchem sie folgende Schlüsse formulirten:

,.1) Es sei die Burgergemeinde Hilterfingen nicht befugt,
die Veräußerung der Allmenden zu beschließen, bis das Reglement

über die bürgerliche Nutzungsberechtigung im Sinne des
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regierungsräthlichen Entscheides vom 18. Januar 1873
abgeändert worden ist unter Kostensfolge, — eventuell

„2) die auswärts wohnenden Burger der Gemeinde Hilter-
fingen seien als nutzungsberechtigte anzusehen und bei der am
24. Februar 1873 beschlossenen Vertheilung, resp. Veräußerung

der Allmenden der Burgergemeinde Hilterfingen in
gleicher Weise zu berücksichtigen, wie die innerhalb der
Gemeindemarchen wohnenden Burger, unter Kostensfolge."

Die Beschwerdeführer wurden indessen auch in oberer

Instanz mit ihren Anträgen durch Entscheid des Regierungsrathes

vom 25. Juni 1873 abgewiesen, worauf sie das Rechtsmittel

des Rekurses an den Großen Rath ergriffen. Sie
behaupten in ihrer Eingabe, es sei die Burgergemeinde Hilterfingen

nicht kompetent gewesen, und machen sodann geltend,
es sollen alle Burger ohne Unterschied an den Burgergütern
Partizipiren.

Was zunächst die Kompetenzfrage betrifft, so ist es klar,
daß nach der Verordnung über die Verwaltung der Gemeinde-
angelegenheiten vom 15. Juni 1869 die Burgergemeinde
Hilterffngen kompetent war, den fraglichen Beschluß zu fassen.
Es bestimmt nämlich der § 2g dieser Verordnung, daß die
Gemeinden befugt seien, einen Theil ihrer Liegenschaften zu
verkaufen, sofern der Preis nicht unter der Katasterschatzung
stehe. Was hat nun aber die Burgergemeinde Hilterfingen
gethan? Sie hat die betreffenden Liegenschaften um die
Katasterschatzung veräußert, und es kann daher hier die
Kompetenzfrage nicht in Zweifel gezogen werden. Was die Frage
betrifft, ob die auswärts wohnenden Burger berechtigt seien,
z» verlangen, daß sie sich an diesem Kaufe betheiligen können,
so muß ich diese Frage verneinen. Es handelt sich hier nicht
um eine Theilung, sondern um eine Veräußerung; es handelt
sich nicht um die Frage, ob die in der Gemeinde und die
außerhalb derselben wohnenden Burger einen gewissen Theil
des Ertrages der Bnrgergüter beziehen sollen, sondern ganz
einfach um einen Verkauf. Offenbar hat im vorliegenden Aalle
die Burgergemeinde das Recht, zu bestimme», wem sie ihre
Liegenschaften veräußern will. Die gegenwärtige Frage steht
nach meiner Ansicht in keinem Zusammenhange mit der
Beschwerde von Lamlingen. Allerdings sollte dièse letztere möglichst

bald behandelt werden, es besteht aber kein Zusammenhang

zwischen den beiden Beschwerden. Aus diesen Gründen
glaubt der Regierungsrath, es könne der Große Rath auf die
vorliegende Beschwerde eintreten und sie heute erledigen.

A r n. Ich unterstütze den Antrag der Regierung. Es
handelt sich hier nicht um die Frage, "ob die auswärts
wohnenden Burger nutzungsberechtigt seien, sondern darum, ob
den Gemeinden das Recht zustehe, den in der Gemeinde
wohnenden Burgern ihre Allmenden zu verkaufen. Der daherige
Erlös fließt in die Gemeindskasse, und es können daher die
auswärts wohnenden Burger ihren Antheil an dessen Ertrag
beziehen, wenn überhaupt die auswärts wohnenden Burger
nutzungsberechtigt werden erklärt werden.

Michel, Fürsprecher. Ich war gestern verhindert, der
Sitzung der Bittschriftenkommission beizuwohnen, in welcher
diese Angelegenheit behandelt wurde. Wäre ich in der Sitzung
anwesend gewesen, so hätte ich mich dem Antrage der
Bittschriftenkommission angeschlossen. Ich betrachte diesen Gegen-
stand als gleichbedeutend mit der Beschwerde von Lamlingen.
Das Burgergut von Hilterfingen besteht größtentheils in
Liegenschaften. Nun beschließen die Burger, welche nach dem
Reglemente einzig nutzungsberechtigt sind, diese Liegenschaften
um die Grundsteuerschatzung zu acquiriren, zu einem Preise
also, welcher weit unter dem wahren Werthe steht. Wird da
nicht bereits der Eigenthumsfrage präjudizirt? Mag man
Burgergutsfreund sein oder nicht, so wird man anerkennen
müssen, daß die Burgergutsfrage von großer Wichtigkeit ist.
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Es ist nach meinem Dafürhalten nicht gut und nicht
staatsmännisch, eine so wichtige Frage in der Weise zu entscheiden,
daß man die Burgergemeinden nach und nach gleichsam mit
Nadelstichen tödtet. Wenn man gegen die Burgergemeinden
auftreten will, so soll man den Muth haben, ein Gesetz
darüber vorzulegen.

H a rtm a nn, Regierungsrath. Die vorliegende Frage
hat nach meinem Dafürhalten mit der Frage, welche durch
die Beschwerde von Lamlingen vor den Großen Rath gebracht
worden ist, nichts gemein; denn es handelt sich hier nicht
darum, ob die auswärts wohnenden Burger bei den Burger -
Nutzungen betheiligt sein sollen oder nicht. D'e Frage, welche
heute entschiede» werden soll, ist einfach die: Ist eine
Gemeinde berechtigt, ihre Liegenschaften zu veräußern, ohne daß
der Regierungsrath oder der Große Rath diesen Verkauf ratifi-
ziren? Es handelt sich da um die Autonomie der Gemeinden,
um die Frage, ob der Regiernngsrath und der Große Rath
weiter in die Gemeinden hineinregieren sollen, als das Gesetz
es ihnen gestattet. Das Gemeindsgesetz bestimmt, in wie
weit eine Gemeinde berechtigt ist, ihre Angelegenheiten zu
besorgen, ohne daß die Regierung sich einzumischen hat. Im
§ 26 heißt es, daß die Gemeindsversammlung berechtigt sei,
Veräußerungen und Erwerbungen von Liegenschaften zu
beschließen, deren Schatzungswerth die im Reglemente zu
bestimmende Summe übersteigt. N^H dem nämlichen Artikel
ist aber eine Gemeinde zur Veräußerung von Liegenschaften
nur dann berechtigt, wenn der Stimmen der anwesenden
Stimmenbcrechtigten damit einverstanden sind, und wenn
dadurch eine Kapitalverminderung herbeigeführt wirb, so muß
noch die Genehmigung des Regierungsrathes eingeholt werden.

Im vorliegenden Falle ist durch die Veräußerung der
fraglichen Liegenschaften keine Kapitalverminderung entstanden;
denn ich nehnre nicht an, daß die Grundsteuerschatzung dem
wahren Werthe einer Liegenschaft nicht entspreche. Ich möchte
den vom Staate angestellten und beeidigten Schätzern nicht
den Vorwurf machen, daß sie die Liegenschaften bei der
Einschätzung nicht nach dem wahren Werthe taxiren. Ich halte
daher die Behauptung aufrecht, daß eine Liegenschaft den
Werth hat, zu welchem sie in's Grundsteuerregister eingetragen
ist. Nun hat die Gemeinde Hilterfingen die betreffenden
Liegenschaften nicht unter der Grundsteuerschatzung veräußert
und somit keine Kapitalverminderung vorgenommen; auch hat
sie den betreffenden Beschluß mit der erforderlichen îllimmen-
zahl gefaßt. Wir haben daher nicht zu untersuchen, wem sie

die Liegenschaften verkauft hat; denn es ist dieß ihre Sache.
Es ist auch in keinem Gesetze vorgeschrieben, daß solche
Liegenschaften an öffentlicher Steigerung verkauft werden
müssen. Aus diesen Gründen halte ich dafür, es sei weder
der Regierungsrath noch der Große Rath berechtigt, den
angefochtenen Beschluß der Gemeinde aufzuheben. Würde dieß
geschehen, so müßten noch viele ähnliche Beschlüsse aufgehoben
werden; denn es sind in vielen Gemeinden solche
Liegenschaften veräußert worden. So haben z. B. im Amtsbezirk
Erlach derartige Allmcndverkäufe stattgefunden, ohne daß
eine Steigerung abgehalten worden wäre. Werden diese bereits
vollzogenen Verkäufe durch den Großen Rath aufgehoben, so

wird dadurch eine vollständige Unsicherheit des Besitzes
herbeigeführt. Ich empfehle den Antrag des Regierungsrathes zur
Annahme.

Herr Berichterstatter der Bittschriftenkomnussion.
Ich muß meine Verwunderung darüber aussprechen, daß die

Regierung so sehr an der Aufrechthaltung eines Beschlusses

hängt, der in keiner andern Absicht gefaßt worden ist, als
um einem regierungsräthlichen Entscheide eine Nase zu drehen.
Ich wünsche nicht, daß die Ansicht der Bittschriftenkommission
über diese Frage mißverstanden werde. Es ist nicht die ängst-
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liche Vorsorge für die Erhaltung des Burgergutes, welche
die Vittschriftenkommission bestimmt, ihren Antrag zu stellen,
sondern die Art und Weise, wie die Burgergemeinde Hilter-
stngen bei der Veräußerung ihrer Allmenden zu Werke
gegangen ist. Hat sie etwa eine Steigerung ausgeschrieben, an
welcher Jedermann und also auch die auswärts wohnenden
Burger sich hätten betheiligen können? Nein, sondern sie hat
zum Voraus beschlossen: wir geben die Liegenschaften den
Nutzungsberechtigten, also uns selbst, um die Grundsteuer-
schatzung hin, wir wollen also nicht eine eigentliche Veräußerung,

bei welcher der wahre Werth erzielt wird, sondern
wir wollen uns mehr oder weniger ein Geschenk machen. Dieß
ist der Sinn des Beschlusses der Bnrgergemeinde. Die
Bittschriftenkommission hält ihren Antrag aufrecht und glaubt,
eine Verschiebung sei gerechtfertigt, indem die Frage mit der
Beschwerde von Lamlingen zusammenhängt,- denn dort wie
hier handelt es sich um die Frage, ob die auswärts
wohnenden Burger auch an den Nutzungen, resp, an dem Eigenthum

des Burgergutes Theil haben sollen.

Scheurer. Ich unterstütze ebenfalls den Antrag der
Bittschriftenkommission, da nach meinem Dafürhalten die
heutige Beschwerde mit derjenigen von Lamlingen in engem
Zusammenhang steht. In beiden Beschwerden handelt es sich
um die Frage, ob den auswärts wohnenden Burgern die
nämliche Berechtigung an den Burgergütern gewährt werden
solle, wie den in der Gemeinde wohnenden. Durch die
Veräußerung ihrer Liegenschaften an die in der Gemeinde
wohnenden Burger um die Grundsteuerschatzuug wollte die
Gemeinde diesen einen Vortheil zuwenden. Ich nehme nämlich
an, daß der Werth der betreffenden Liegenschaften die
Grundsteuerschatzuug überstieg. Man hat heute hier mehrmals von
der Beschwerde von Lamlingen gesprochen. Diese Beschwerde
ist s. Z. an eine Kommission zur Vorberathung gewiesen
worden und figurirt schon seit mehreren Jahren auf den
Traktandcnverzeichnissen des Großen Rathes. Nur auf dem
Traktandenzirkular der gegenwärtigen Session erscheint diese
Seeschlange nicht. Ich möchte nun an die Negierung und an
den Präsidenten des Großen Rathes den Wunsch richten,
beim Präsidenten der betreffenden Großrathskommission dahin
zu wirken, daß die Angelegenheit in der nächsten Session
berathen werden könne. Die Kommission hat vor ungefähr
2 Jahren Sitzung gehalten, ist aber seither nicht mehr
einberufen worden.

Abstimmung.
Für Verschiebung im Sinne des Antrages der

Bittschriftenkommisston Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

Herr Präsident. Herr Scheurer hat den Wunsch
ausgesprochen, es möchte der Präsident der zur Vorberathung
der Beschwerde von Lamlingen niedergesetzten
Kommission eingeladen werden, in nächster Zeit eine Sitzung zu
veranstalten. Bekanntlich steht die Beschwerde von Lamlingen
schon seit unvordenklichen Zeiten auf den Traktanden des
Großen Rathes, allein der Große Rath hat nie Zeit
gefunden, sie in Berathung zu ziehen. Dießmal wurde sie nicht
auf das Traktandenzirkular gesetzt, in der Voraussetzung, sie
werde nicht zur Behandlung kommen. Es kann Ihrem
Präsidium und der betreffenden Großrathskommission nur
erwünscht sein, daß dieser Frage aus der Mitte des Großen
Rathes gerufen wird. Die Kommission hat die Frage
behandelt, und ihre Anträge sind gedruckt ausgetheilt worden,
so daß die Angelegenheit vom Großen Rathe berathen
werden kann.
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Brunn er, Fürsprecher, Präsident der Kommission
für die Beschwerde von Lamlingen. Die Kommission hat
diese Frage nicht nur an die Hand genommen, sondern ist
vielleicht so weit gegangen, daß dadurch die Erledigung der
Beschwerde von Lamlingen verzögert wurde. Die Kommission
hat die Frage einläßlich besprochen und Anträge gestellt,
welche bezwecken, die ganze Burgernutzungsfrage auf dem
Wege der Gesetzgebung zu regliren; die Anträge, die sie

speziell auf den Rekurs von Lamlingen stellt, sind nur
eventuelle. Die Regierung hat nun gefunden, es sei vorderhand
nicht opportun, auf diese Angelegenheit einzutreten. Da im
Laufe der Zeit die Kommission durch Austritt einzelner
Mitglieder Veränderungen erlitt, so hat sie sich später wieder
versammelt und beschlossen, auf ihren Anträgen zu beharren.
Der Grund, warum die Angelegenheit im Großen Ratbc bis
jetzt nicht zur Sprache gekommen ist, liegt, wie gesagt darin,
daß man bisher glaubte, es sei nicht angezeigt, in dieses
Wespennest zu greifen. Ich bin jeden Augenblick bereit, über die
Frage zu rapportiren, indessen dürfte es zweckmäßig sein, daß
die Sache noch in weiter» Kreisen besprochen würde, und es

wäre daher vielleicht nicht passend, sie schon in der
gegenwärtigen Session zu behandeln. Dagegen dürfte es am Platze
sein, schon jetzt zu beschließen, daß die Frage in der nächsten
Sitzung erörtert werden solle.

Herr Präsident. Ich nehme an, man sei
einverstanden daß die Frage in dieser Session nicht mehr behandelt

werde, daß es dagegen wünschenswerth sei, daß sie in
der nächsten Session zur Behandlung komme.

Niemand erhebt dagegen Einsprache.

Gesuch des Gerichtspräsidenten von Thun, den während

seines Militärdienstes beigezogenen Stellver¬
treter aus der Staatskasse zu bezahlen.

Der Regierungsrath und die B i t t s ch r i f t e n -
kom Mission tragen auf Nichteintreten an.

Kurz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Die Vorstellung, welche der Gerichtspräsident
von Thun an den Großen Rath gerichtet hat, qualifizirt sich

ihrer Natur nach als eine Beschwerde gegen eine Verfügung
des Regierungsrathes. Der Gerichtspräsident wurde im vorigen
Jahre zum Militärdienste einberufen und stellte sodann das
Begehren, es möchte sein Stellvertreter, den er während
seines Militärdienstes beigezogen hatte, aus der Staatskasse
besoldet werden. Der § 11 des Besoldungsgesetzes vom
23. März 1860 bestimmt: „Der Amtsverweser, welcher den
Regierungsstatthalter vertreten muß, empfängt für die Dauer
der Vertretung die Hälfte der marchzähligen Besoldung. Liegt
der Grund der Vertretung in einem amtlichen Auftrage oder
in Rekusation, so fällt die Entschädigung des Stellvertreters
dem Staate, in allen andern Fällen dem vertretenen
Beamten auf." Diese Bestimmung findet auch Anwendung auf
die Gerichtspräsidenten und ihre Stellvertreter. Nun behauptet
der Gerichtspräsident von Thun, der Militärdienst sei ein
amtlicher Auftrag im eminenten Sinne des Wortes. Man
kann dieß allerdings von einem gewissen Standpunkte aus
so auffassen, allein mit Rücksicht auf die Besoldungsfrage ist
es nie so aufgefaßt worden, sondern man hat die Erfüllung
des Militärdienstes als eine Bürgerpflicht betrachtet. Es ist
denn auch der Stellvertreter eines im Militärdienste befindlichen

Regierungsstatthalters oder Gerichtspräsidenten nie vom
Staate entschädigt worden, einen einzigen Fall ausgenommen.
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Her auf einem Versehen von Seite des Angestellten der Kan-
Lonsbuchhalterci beruhte, der mit der Visirung der Anweisungen

beauftragt ist. Ein solches Versehen kann unmöglich
als ein Vorgang betrachtet werden, der für die Zukunft
maßgebend ist. Der Gerichtspräsident von Thun beruft sich

darauf, daß eine gewisse Ungleichheit gegenüber andern Beamten
bestehe, indem die Centralbeamten, die in den Militärdienst
berufen werden, ihre Stellvertreter in den meisten Fällen
nicht zu entschädige» brauchen. Da ist aber das Vertretungsverhältniß

ein gegenseitiges, indem, weun der vertretende
Beamte Militärdienst leistet, Jener ihn dann auch unentgeltlich
vertreten muß. Es kann daher der Gerichtspräsident dieses
Verhältniß nicht zu seinen Gunsten anführen. Ich bedaure
überhaupt, daß der Große Rath mit dieser Angelegenheit
behelligt wird. Es scheint mir, der Gerichtspräsident von Thun
hätte sich auf die Auseinandersetzungen, welche ihm vom
Regierungsrath gemacht worden sind, befriedigt erklären und
nicht auf diesem Gesuche beharren sollen, dessen Berücksichtigung

zu den fatalsten Konsequenzen führen würde. Ich
stelle im Namen des Regierungsrathes den Antrag, es sei

auf das Gesuch des Gerichtspräsidenten von Thun nicht
einzutreten.

Leuen berger, als Berichterstatter der Bittschriftenkommission.

Die Bittschriftenkommission wäre außerordentlich
geneigt gewesen, dem Wunsche des Gerichtspräsidenten von
Thun aus den von ihm angeführten Gründen Rechnung zu
tragen; denn sie verkennt durchaus nicht, daß es unter
Umständen hart ist, wenn ein Beamter, der ohnehin eine kleine
Besoldung bezieht, die Hälfte derselben seinem Stellvertreter
geben muß, welcher seine Verrichtungen während der Zeit,
die der betreffende Beamte im Militärdienste zubrachte, zu
besorgen hatte. Dessenungeachtet ist die Bittschriftenkommission
zu der nämlichen Ansicht gekommen, wie der Regierungsrath,
und zwar namentlich mit Rücksicht auf die Konsequenzen, die
eine Auslegung des § tt des Besoldungsgesetzes in dem
Sinne, daß der Militärdienst als ein amtlicher Auftrag und
nicht bloß als Erfüllung einer Bürgerpflicht zu betrachten sei,
nach sich ziehen würde. Eine solche Auslegung würde dahin
führen, daß der Staat Jeden, der in den Militärdienst
berufen wird, für seine Zeit, Mühe und Auslagen vollständig
entschädigen müßte. Würde man diese Interpretation als
richtig ansehen, so würde in Zukunft, wo die Einberufung
in den Militärdienst eidgenössisch ist, die Eigenthümlichkeit
eintreten, daß der Kanton Entschädigungen für Ab-
senzen zahlen müßte, die von der Eidgenossenschaft
verlangt worden find. Ich bemerke noch, daß der Gerichtspräsident

von Thun, welcher dem Corps der Scharfschützen
angehört, damals im eidgenössischen Dienste sich befand.
Ein Mitglied der Bittschriftenkommission machte die
Mittheilung, es seien schon mehrmals solche Fragen hier zur
Sprache gekommen, es seien aber dieselben stets in
ablehnendem Sinne entschieden worden. Dieß ist ein Grund
mehr, um auch heute in gleicher Weise zu entscheiden. Mit
Rücksicht also auf die Konsequenzen und die bisherige
Auffassung dieser Frage trägt die Bittschriftenkommission auf
Nichteintreten an.

Scheurer. Ich erlaube mir, zu beantragen,'es sei
dem Gesuche des Gerichtspräsidenten von Thun zu entsprechen
und zu beschließen, daß der Militärdienst als ein amtlicher
Auftrag zu betrachten sei. Offenbar ist der Militärdienst
keine Privatangelegenheit, er ist vielmehr nicht nur ein
amtlicher Auftrag in höchster Potenz, sondern ein amtlicher
Befehl. Ich glaube, es solle dem vorliegenden Gesuche auch
aus dem Grunde entsprochen werden, weil sonst unter den
Beamten des Staates große Ungleichheit geschaffen würde.
Wenn an den Platz eines im Militärdienst befindlichen
Oberrichters ein Suppléant berufen wird, so wird dieser
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aus der Staatskasse entschädigt. Auch einem Mitgliede deS

Regierungsrathes wird während eines Militärdienstes die
Besoldung voll ausbezahlt. Auch im Volke wird das
Verhältniß nicht so aufgefaßt, wie von der Regierung und der
Bittschriftcnkommission. Wenn ein honoriger Bauer einen
Knecht für das ganze Jahr angestellt hat, so machte er ihm
keinen Abzug für die Zeit, die der Knecht allfällig im
Militärdienste zubrachte. Ich sage ausdrücklich: ein honoriger
Bauer; denn es gibt leider auch andere.

Boden heim er, Regierungspräsident. Man kann
darüber streiten, ob die von Herrn Scheurer aufgestellte
Theorie, daß der Militärdienst ein amtlicher Auftrag sei,
richtig sei oder nicht. Ich glaube aber, es solle diese
prinzipielle Frage nicht im vorliegenden Falle entschieden werden,
sondern es wird bei der Behandlung der Besoldungsdekrete
gegeben sein, diese Frage auszuwerfen und durch den Großen
Rath entscheiden zu lassen. Der vorliegende Fall muß nach
der bisherigen Praxis entschieden werden, welche dahin ging,
daß der Militärdienst nicht als ein amtlicher Auftrag, sondern

als Erfüllung einer Allen gleichmäßig obliegenden
Bürgerpflicht zu betrachten sei. Entsprechen Sie dem Gesuche
des Gerichtspräsidenten von Thun, so können auch alle andern
Beamten, die bisher im Falle waren, ihren Stellvertreter
während des Militärdienstes zu entschädigen, nachträglich diese
Entschädigung vom Staate zurückverlangen. Zu welchen
Konsequenzen dieß führen würde, brauche ich wohl nicht näher
auseinanderzusetzen. Will man also die Frage prinzipiell
behandeln, so thue man dieß bei der Berathung der
Besoldungsdekrete, welche noch im Laufe dieser Woche erledigt
werden sollen.

Herr Präsident. Wenn der von Herrn Scheurer
ausgesprochene Grundsatz bei der Berathung der Besoldungsdekrete

adoptirt werden sollte, so wäre es hart, heute gegenüber

dem Gerichtspräsidenten von Thun einen andern Grundsatz

zur Anwendung zu bringen. Es wäre daher vielleicht
zweckmäßig, das Gesuch bis nach der Berathung der
Besoldungsdekrete zu verschieben. Ich will indessen keinen Antrag
stellen.

Scheurer. Ich stelle den Antrag, es sei das
vorliegende Gesuch bis nach Erledigung der Besoldungsdekrete
zu verschieben.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
muß mich diesem Antrage widersetzen. Würde dem Gesuche
des Gerichtspräsidenten von Thun entsprochen, so wäre die
Folge davon die, daß allen Beamten, welche bisher ihre Stellververtreter

während des Militärdienstes entschädigten, nachträglich
diese Entschädigung zurückbezahlt werden müßte. Dieß würde
zu weitgehenden Konsequenzen führen. Ich muß nochmals
betonen, daß die bisherige Praxis eine andere war. Ich
glaube, wir sollen heute nach der bisherigen Praxis
entscheiden und dann gewärtigen, ob durch die Besoldungsdekrcte
für die Zukunft eine neue Praxis eingeführt werde.

Abstimmung.

1) Für Verschiebung im Sinne des Antrages des Herrn
Scheurer Minderheit.

' 2) Für den Antrag des Regierungsrathes und
der Bittschrtftenkommission Mehrheit.
Für Berücksichtigung des Gesuches Minderheit^
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Ehehiuderuiffdispensatiousgesuch des Zoh. Balstger
und der Elisabeth Neuenschwander.

Der R e g i e r u n g s r a t h und die B i t t s ch r i f t e n -
komm ission tragen auf Abweisung dieses Gesuches an.

Teuscher, Direktor der Justiz und Polizei, als
Berichterstatter des Rcgierungsrathes. Johann Balstger von
Köniz, wohnhaft auf den Höfen bei Amsoldingen, wurde
durch gerichtliches Urtheil von seiner Ehefrau geschieden und

zwar wegen Ehebruchs, den er mit einer Elisabeth
Neuenschwander begangen hatte. Die abgeschiedene Ehefrau Balstger
ist im Jahre 1800 gestorben. Nach der Scheidung zeugte

Joh. Balstger mit der Elisabeth Neuenschwander mehrere

Kinder, und er wünscht nun in dem vorgerückten Alter von
70 Jahren, sich mit der Neuenschwander zu verheiraten, um
den Kindern den ehelichen Stand zu verschaffen. Aus diesem
Grunde sucht Balstger um die Dispensation von dem zer-
störlichen Ehehindernisse des Ehebruchs nach. Der Regie-
ruugsrath muß auf Abweisung antragen. Das Civilgejetz
stellt nämlich in Satz. 42 den Ehebruch, wenn er, wie im
vorliegenden Falle, konstatirt ist, als absolutes Ehehinderniß
auf, und da weder das Civilgesetz noch ein anderer

legislatorischer Erlaß den Großen Nath ermächtigen, in solchen Fällen
einen Dispens auszusprechen, so kann dem Gesuche des

Balstger nicht entsprochen werden. Es mag dieß für die
Kinder und ihren alten Vater fatal sein, um so mehr, als
das eidgenössische Gesetz über die Ehe das Hinderniß des

Ehebruchs nicht vorzusehen scheint. Allein dieses Gesetz ist
noch nicht in Kraft, und da gegen dasselbe sich ein
Referendumssturm erhoben hat, so läßt sich noch nicht mit Bestimmtheit

sagen, ob es überhaupt in Kraft treten werde. Wir
sind daher genöthigt, uns einstweilen an die Vorschriften unseres
Eivilgesetzes zu halten.

Le u e n b e r g er, als Berichterstatter der Bittschriftenkommission.

Die Absicht des Joh. Balstger, seinen Kindern
den ehelichen Stand zu verschaffen, ist eine durchaus lobens-
werthe. Allein angesichts der Satz. 42 0., welche sagt
„Personen, die gemeinschaftlich einen Ehebruch begehen,
dürfen nachwärts sich nie miteinander verehelichen", ist der
Große Rath nicht kompetent, dem Gesuche zu entsprechen.

Allerdings gibt es Fälle, wo der Große Rath Ehehinderniß-
dispense ertheilen kann, allein nur da, wo dieß durch ein
Gesetz oder ein Dekret vorgesehen ist. Im Uebrigen ist der

Große Rath nicht in der Lage, eine bestehende
Gesetzesvorschrift in einem einzelnen Falle als unwirksam zu
erklären, sonst könnte er in einem Spezialfalle z. B. auch die
Bestimmung aufheben, daß die Ehegatten sich gegenseitig
Liebe und Treue schuldig seien u. s. w. Der Große Rath
kann hier um so weniger einen Dispens ertheilen, als das
Gesetzgebungsrecht nicht mehr ihm, sondern dem Volke zusteht.
So ungern sie es auch thut, muß die Bittschriftenkommission
sich doch dem Antrage des Regierungsrathcs anschließen.

Der Antrag des Regierungsrathes und der Bittschriftenkommission

wird genehmigt.

Buffnachlaffgesuch des Peter Klöhli und des Zoh.
Schmocker, Viehhändler in Thnn.

Der Regierungsrath und die B i t t s ch r i f t e.n -
k o m m i s s i on tragen auf Abweisung an.

L e u e n b e r g er, als Berichterstatter der Bittschriftenkommission.

Wie Sie aus dem verlesenen Vortrage ent-
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nommen haben, handelt es sich hier um eine WiderHandlung
gegen das Gesetz über die Veredlung der Pferde- und
Rindviehzucht. Die Petenten haben nämlich ein prämirtes Thier
vor der gestatteten Frist außer Landes verkauft. Sie berufen
sich auf Unkenutniß des Gesetzes, allein sie geben sich als
Viehhändler zu bekennen, und man ist daher berechtigt,
anzunehmen, daß ihnen die einschlagenden Gesetzesbestimmungen
sehr wohl bekannt waren. Aus dem schriftlichen Vortrage
des Regierungsrathes geht übrigens hervor, daß bei Anlaß
der Viehschauen von Seite der Vichzuchtkommission Alles
gethan wird, damit die Leute von den betreffenden
Gesetzesvorschriften Kenntniß erhalten. Es werden nämlich die letztern
angeschlagen und unmittelbar vor der Schau verlesen. Es
ist daher der Hauptgrund, den die Petenten anführen, Un-
kenntniß des Gesetzes, der Bittschriftenkommission durchaus nicht
glaubwürdig vorgekommen. Ueberhaupt soll man, wo nicht
dringende Gründe dafür sprechen, den Wirkungen eines
bestehenden Gesetzes nicht entgegentreten. Man muß annehmen,
das Gesetz und die darin enthaltene Strafandrohung habe
ihren guten Grund. Es kann sich überhaupt kein Bürger
auf Gesetzesunkenntniß berufen; denn sonst wäre ja keine
Durchführung der Gesetze möglich. Aus diesen Gründen
trägt die Bittschriftenkommission in Uebereinstimmung mit
dem Regierungsrath auf Abweisung des Petenten an.

Der Antrag des Regierungsrathes und der Bittschriftenkommission

wird genehmigt.

Einsrage über Gültigkeit der Rathsbeschlüsse von 1829
und 1839, betreffend Verwendung der bürgerliche»

Einkaussumme«.

Der Regie rungsrath legt folgenden Antrag vor:

Der Große Rath des Kantons Bern,
erklärt hiermit,

daß die Rathsbeschlüsse vom 4. November 1829 und 22.
Januar 1830 über die Verwendung der Bnrgereinkaufgelder
durch keinen spätern legislatorischen Erlaß aufgehoben worden
sind und noch gegenwärtig zu Recht bestehen.

Die Bittschriftenkommission stimmt dem
Antrage des Negierungsrathes bei.

H a r t m a nn, Direktor des Armenwesens, als Berichterstatter

des Regierungsrathes. Die Einwohnergemeinde Rogg-
wyl stellt in einer an den Großen Rath gerichteten Vorstellung
das Gesuch, es möchte diese Behörde sich darüber aussprechen,
ob die Rathsbcschlüsse vom 4. November 1829 und 22.
Januar 1330 noch zu Recht bestehen. Diese Rathsbeschlüsse
verfügen, es sollen die Burgerannahmsgelder, d. h. diejenigen
Gelder, welche für den Ankauf von Burgerrechten gezahlt
werden, in das Armengut fließen und als Kapital verrechnet
werden. Die Gemeinde Roggwvl wollte solche
Burgerannahmsgelder dem Burgergute zuwende», worauf sie vom
Regierungsrathe angehalten wurde, dieselben im Armengut zu
verrechnen. Allein die Gèmeinde weigerte sich, diesem Beschlusse
nachzukommen, indem sie geltend machte, es haben die
erwähnten Rathsbcschlüsse, da sie nicht in der Gesetzessammlung
stehen, keine Gültigkeit mehr. Gleichzeitig verlangte sie, daß
der Große Rath sich über die Frage der Gültigkeit dieser
Rathsbeschlüsse ausspreche. Es ist nun allerdings richtig, daß
diese Rathsbeschlüsse nie in die Gesetzessammlung eingerückt
worden sind und in Folge dessen auch in der neuen Gesetzes-
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fammlung nicht Aufnahme gefunden haben. Indessen find
die Beschlüsse immer vollzogen, und es ist jeweilen darauf
geachtet worden, daß die Burgereinkaufsgelder in den

Armengutsrechnungen verrechnet werten, und zwar flössen sie seit
Einführung des neuen Armengesetzes in denjenigen Gemeinden,
welche noch bürgerliche Armenpflege führen, dem bürgerlichen
Armengute und in den übrigen Gemeinden dem Armengute
der Einwohnergemeinde zu.

Der Regierungsrath hält dafür, es seien diese Raths-
beschlüsse noch in Kraft, weil an ihren Platz keine andere
gesetzliche Bestimmung getreten ist. Man wüßte also, wenn
diese Beschlüsse nicht mehr Geltung hätten, nicht, wie und
zu welchem Zwecke die Burgereinkaufsummen verrechnet werden

sollten. Die Behauptung der Gemeinde Roggwyl, daß
diese Beschlüsse des Kleinen Rathes in Folge ihrer Nichtauf-
nahme in die neue Gesetzessammlung dahtngefallen seien, muß
im Hinblicke auf eine bezügliche Bestimmung der Promul-
gativnsverordnung zu der Gesetzessammlung als eine unrichtige
bezeichnet werden. Diese Verordnung bezeichnet diejenigen
Gesetzesbände, welche durch die neue Gesetzessammlung
aufgehoben werden, und bestimmt sodann im § „Im Uebrigen
werden für die Geltung und Rechtskraft dieser Gesetzessammlung
folgende Bestimmungen aufgestellt: Dieselbe gilt für ihren
resp. Bereich in dem Sinne als vollständig, daß alle nicht
darin stehenden Gesetze, Dekrete und Verordnungen oder
sonstigen derselben Qnellcngruppe angehörenden Erlasse von
dem oben bezeichneten Zeitpunkte hinweg als abgeschafft und
nicht mehr anwendbar zu betrachten sind. Nur in den Kreis-
schreiben, Weisungen, Beschlüssen und Instruktionen von bloß
geschäftlichen oder vorübergehendem Charakter macht dieselbe
nicht Anspruch auf absolute Vollständigkeit." Nun sind eben
die fraglichen Rathsbcschlüsse solche Erlasse, welche bloß einen
geschäftlichen Charakter haben, indem sie einfach bestimmen,
zu welchem Zwecke die Burgereinkaufsummen verwendet werden

sollen. Auch jetzt noch werden häufig derartige Weisungen
ertheilt, Kreisschreiben erlassen und Beschlüsse gefaßt, welche
nicht in die Gesetzessammlung eingerückt werde» und dennoch
gültig sind. Der Große Rath hat in seiner letzten Session
einen ähnlichen Fall behandelt, nämlich die Frage, ob der
Beschluß des Großen Rathes von 1849 betreffend Aufhebung
des Ursulinerinnenklosters in Pruntrut »och gültig sei,
obwohl er nicht in der Gesetzessammlung stehe. Der Große
Rath hat anerkannt, daß dieser Beschluß noch in Kraft bestehe,
und daß der Regierungsrath berechtigt gewesen sei, die
Aufhebung des Klosters zu vollziehen. Heute handelt es sich um
einen ähnlichen Fall, und ich denke, Sie werden ihn nicht
anders entscheiden wollen, als denjenigen in der letzten
Großrathssession. Aus diese» Gründen stelle ich im Namen des
Regierungsrathes den Antrag, Sie möchten erklären, es
bestehen die erwähnten Rathsbeschlüsse noch gegenwärtig zu
Recht.

Leuenber ger, als Berichterstatter der Bittschriften-
kommisston. Es existiren über die Verwendung der
Burgereinkaufsummen keine ander» gesetzlichen Bestimmungen, als
die Beschlüsse des Kleinen Rathes von 1829 und 1830. Der
Vortrag des Regierungsrathcs weist nach, daß diese Beschlüsse
durch keine spätere Vorschrift außer Kraft gesetzt worden sind,
und dieß genügt der Bittschristenkommission. Uebrigens unter-
liegt es keinem Zweifel, daß die Zutheilung der
Burgereinkaufsummen zum Armengute durchaus zweckentsprechend ist.
Die Einkaufsummen sind ohne Zweifel zum großen Theile
für den Fall der Verarmung der betreffenden Familien
bestimmt worden, sie sind gewissermaßen ein Aequivalent für
ihre künftige mögliche Verarmung. Die in der Gesetzgebung
über das Gemeinde- und Ärmenwesen vorgenommenen
Veränderungen tendiren durchaus nicht dahin, die Burgergüter
auf Kosten der Armengüter zu begünstigen. Da übrigens
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diese letztern durch die neue Bundesverfassung eine Einnahmsquelle

verloren haben, so ist es um so zweckmäßiger, in Bezug

auf die Verwendung der Burgereinkaufsummen nicht an den
bisherigen Vorschriften zu rütteln. Die Bittschriftenkommisfio»
stimmt dem Antrage des Regierungsrathes bei.

Der Antrag des Negierungsrathes und der Bittschriften-
kommission wird genehmigt.

Beschwerde betreffend die Bestcurung der Käsereien.

Der Regierungsrath und die B i t t s ch r i f t e n -
kommission tragen auf Abweisung dieser Beschwerde an.

Kurz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des
Negierungsrathes. Die von einer Anzahl von Käsereien eingereichte
Beschwerde gegen einen Beschluß des Regierungsrathes vom
5. Februar 1873 ist Ihnen s. Z. nebst dem bezüglichen
Vortrage des Regierungsrathes gedruckt ausgetheilt worden. Der
Sachverhalt ist folgender. Das Einkommensteuergesetz sagt
im § 3 : „Von der Einkommensteuer ist befreit: 1) Das
Einkommen von Kapitalien oder Grundstücken, von welchen
die Vermögenssteuer entrichtet wird, und das Einkommen
von Unternehmungen, welche bereits als solche die Grund-
Kapital- oder Elukommcnsteuer, sei es im Kanton oder
innerhalb der Schweiz bezahlt haben." Kurze Zeit nach dem
Inkrafttreten deS Einkommensteuergesetzes von 1865 sind
Zweifel darüber entstanden, ob die Käsereiaesellschaften der
Einkommensteuer unterliegen oder nicht. Im Jahre 1866
wurde von der Steuerverwaitung ein Cirkular erlassen, worin
der Grundsatz festgestellt wurde, daß Käsereien, bei welchen
sich eine Anzahl Viehbesitzer betheiligcn, einen gemeinschaftlichen

Käser anstellen, zur Fabrikation keine fremde, sondern
nur eigene Milch verwenden und gemeinschaftlich das Produkt

verwerthe», im Hinblick auf § 3, Ziff. i, des Gesetzes
steuerfrei ausgehen, und nur Käsereien, die von einem Käser
auf eigene Kosten betrieben werden, der dazu die Milch
ankaufe und die Produkte für sich verwerthe, steuerpflichtig seien.
Dieser Beschluß lst während mehrerer Jahre ausgeführt
worden, ohne daß Einsprache dagegen erhoben worden wäre.
Im Laufe der Zeit wurden jedoch an verschiedenen Orten
Bedenken erhoben, ob der Beschluß eine richtige Anwendung
des Einkommensteuergesetzes enthalte, und es wurde von
mehreren Bezirkssteuerkommissionen, namentlich aus dem

Oberaargau, die Ansicht ausgesprochen, daß es der Fall sein dürfte,
auf den gefaßten Beschluß zurückzukommen. In Folge dessen

unterwarf die Centralsteuerkommisfion die Frage einer
einläßlichen Prüfung und stellte sodann beim Regierungsrath
den Antrag, er möchte auf den Beschluß zurückkommen. Dieser
faßte hierauf unterm 5. Februar 1873 den Beschluß: „es
seien von nun an alle Käsereien, werden dieselben von einem
oder mehrern Bürgern betrieben, als steuerpflichtig erklärt,
diejenigen ausgenommen, in denen die eigene Milch zum
ausschließlichen Selbstverbrauch gckäset wird." Kaum gelangte
dieser Beschluß zur öffentlichen Kenntniß, als in Burgdorf
eine Versammlung von Delegirten der Käsereigesellschaften
stattfand, welche beschloß, beim Großen Rathe gegen den
Beschluß des Regierungsrathcs Beschwerde zu führen. Es wurde
eine Vorstellung ausgearbeitet, in Cirkulation gesetzt und von
einer großen Anzahl von Käsereigcsellschaften unterzeichnet.
Angesichts dieser Kundgebung glaubte der Regierungsrath,
seinen Beschluß nicht in Vollziehung setzen, sondern den
Entscheid des Großen Rathes gewärtigen zu sollen. Der
Regierungsrath wollte nicht in die fatale Lage kommen, wie wenige

7
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Jahre vorher, als es sich darum handelte, zu entscheiden, ob
die Pächter einkommensteuerpflichtig seien.

Die vorliegende Angelegenheit ist bereits längere Zeit
beim Großen Rathe anhängig, und es ist wüuschenswerth,
daß sie endlich einmal entschieden werde, damit man wisse,
woran man ist. Der Negierungsrath ist, wie die Central-
steuerkommission, von der Ansicht ausgegangen, daß die
Käsereigesellschaften, welche auf eigene Rechnung Käse fabrizircn, der
Einkommensteuer unterliegen. Die Gründe, welche ihn dabei
leiteten, sind in dem Ihnen gedruckt ausgetheilten Vortrage
auseinandergesetzt, und ich halte es daher nicht für
nothwendig, hier näher daraus einzutreten. Wenn übrigens die

Käsereigesellschaften die Vollziehung des regierungsräthlichen
Beschlusses abgewartet hätten, so hätten sie sich, wie ich

glaube, nicht so sehr gegen denselben gestemmt, sondern sich

vielleicht schließlich mit der Auffassungsweise des Regierungs-
rathes einverstanden erklärt. Es scheint nämlich bei den
Käsereigesellschaften die Ansicht obgewaltet zu haben, es werde,
wenn der Beschluß zur Ausführung komme, die von ihnen
in die Käsereien gelieferte Milch der Steuer unterliegen. Dieß
ist aber durchaus nicht die Absicht der Steuerbehörde und des

Negierungsrathcö. Es versteht sich von selbst, daß die Milch
als ein indirekt aus dem Grund und Boden herrührendes
Produkt nicht der Steuer unterliegen kann, sondern daß ihr
Werth als Gewinnungskosten in Abzug gebracht werden muß.
Man muß sich aber fragen, ob der über den Werth der
Milch hinaus gemachte Gewinn nicht versteuert werden solle.
Der Regierungsrath glaubt, es sei diese Frage zu bejahen.
Es ist nicht zu verkennen, daß eine Käscreigesellschaft, welche
auf eigene Rechnung Käse fabrizirt, eine ganz andere
Persönlichkeit ist, als der einzelne Grundeigenthümer, welcher die
Milch liefert. Sie ist ein neugeschaffenes Rechtssubjekt, das
als solches keine Grundsteuer bezahlt und daher die Wohlthat

des Einkommensteuergesetzes für sich nicht in Anspruch
nehmen kann, wonach Diejenigen, welche Grundsteuer
bezahlen, für das nämliche Objekt der Einkommensteuer
enthoben sind. Es ist übrigens auch nicht zu verkennen, daß
die Käsereigesellschaften erst dann aufgeblüht sind, als man
ihren rechtlichen Bestand dadurch sicherte, daß man sie unter
das Aktiengesetz stellte. Die Käsereigesellschaftcn haben im
Grunde mit den Aktiengesellschaften wenig Verwandtes, und es

war daher eine Vergünstigung, als man ihnen gestattete, sich in
gleicher Weise rechtlich zu konstituiren, wie die Aktiengesellschaften.

Von diesem Standpunkte aus will es mir scheinen,
es sollten die Käsereigescllschaften sich nicht so sehr gegen diese
Steuer auflehnen, sondern, wenn ich so sagen darf, geneigter
sein, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Ich wiederhole,

daß es sich bloß darum handelt, den Gewinn zu
besteuern, welcher über den Werth der Milch hinaus gemacht
wird. Der Lieferant wäre nicht im Stande, aus seiner Milch
einen so hohen Werth zu erzielen, wie wenn er sich mit andern
Lieferanten zu einer Gesellschaft vereinigt. Aus allen diesen
Gründen hält der Regierungsrath dafür, es sei die Beschwerde
der Käsereigesellschaften nicht begründet. Diese bestritten auch
die Kompetenz des Regierungsrathes, allein es kann dieselbe
nicht in Frage gestellt werden. So gut man im Jahre 1866
irrigerweise, wie ich glaube, die Käsereigesellschaften als steuerfrei

erklären konnte, so gut war die nämliche Behörde nach
reiferer Untersuchung der Sache befugt, einen entgegengesetzten

Entscheid zu fassen. Mich auf das Gesagte beschränkend

schließe ich im Namen des Negierungsrathcs mit dem
Antrage, es sei über die Vorstellung der Käsereigesellschaften
zur Tagesordnung zu schreiten.

Leuen berger, als Berichterstatter der Bittschriftenkommission.

Wenn man die vielen Petitionen sieht, welche
aus dem ganzen Kanton von Käsereigesellschaften eingelangt
sind, so muß man sich gestehen, daß es keine dankbare Aufgabe

ist, diesen Petitionen entgegenzutreten. Nichtsdestoweniger
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ist die Bittschriftenkommission zu dem nämlichen Resultate
gekommen wie der Regierungsrath. Es bandelt sich hier uyr
eine prinzipielle Frage, und in solchen Fragen darf man keine
Rücksichten walten lassen, weil sonst solche prinzipielle Gut-,
scheibungen viel weiter führen würde», als man ursprünglich
beabsichtigte. Wenn von Seite der Käsereigesellschaften
geltend gemacht wird, sie haben ihre Unternehmungen nicht zu
versteuern, weil die Milch ein unmittelbares laudwirthschaft-
liches Produkt sei, welches durch die Grundsteuer erreicht
werde, so könnten nach dem Dafürhalten der Bittschriste»-
kommission die Vreuuereien, welche Kartoffeln brennen, die
Flachsspinnereien und andere ähnliche Unternehmungen mit
dem gleichen Rechte Steuerfreiheit beanspruchen. Es ist daher
schon der Konsequenzen wegen besser, man bleibe auf dem
prinzipiellen Boden. Man kann dann den besondern
Umständen, welche sich darbieten, bei der Ausführung Rechnung
tragen, und wir haben dießfalls bereits beruhigende Zusiche-
rungen von Seite des Herrn Finanzdirektors erhalten.
Gestützt auf die vom Herrn Berichterstalter des Regierungsrathes
und im gedruckten Vortrage angeführten Gründe schließt sich

die Bittschriftenkommission dem Autrage deS Regierungs?
rathes an.

G feller, von Wichtrach. Es verwundert mich durchaus
nicht, daß die Beschwerde eingereicht worden ist. Ich kaun
mir nicht denken, wie man dazu gekommen ist, die Käsereien
mit einer Steuer zu belegen, während der Landmann ohnehin

am meisten mit direkten und indirekten Steuern belastet
ist. Der Landmann ist schon durch das Branutwcinfabri-
kationsgesetz mit einer Steuer belegt worden, die er von den
Produkten derjenigen Grundstücke bezahlt, von welchen er die
Grundsteuer entrichtet. Dieses Gesetz ist aber theilweise aus
sanitarischen Rücksichten erlassen worden, weil man
angenommen hat, der Genuß des Branntweins sei der Gesundheit

des Menschen nachtheilig, und es wäre besser, daß
weniger Branntwein produzirt, und noch viel besser, daß
weniger konsumirt würde. Ob dieser Zweck erreicht worden
sei, darüber gibt die Staatsrechnung von 1873 die beste

Auskunft. Wenn wir in derselben sehen, daß der Kanton
Bern im Jahre 1873 für eingeführten Branntwein Fr. 6tt,838
an Ohmgeld bezogen hat, so muß man fast erschrecken; denn
noch nie hat das Ohmgeld diese Höhe erreicht. l863 betrug
es z. B. Fr. 278,253, es hat sich somit im Lause von 10
Jahren mehr als verdoppelt. Dieß zeigt, daß durch Erlaß
des Branntweingesetzcs der Zweck, den man dabei im Auge
hatte, nicht erreicht worden ist, und der Landmann, der seine
Produkte so gut als möglich verwerthen will, bezahlt da
eine Doppelsteuer. Nun aber soll der gleiche Landmann das
allergesündeste, kräftigste und unentbehrlichste Lebensmittel,
welches er durch seinen Viehstand produzirt, auch noch
versteuern. Man hat zwar die Steuerpslicht der Käsereien damit
begründet, daß in denselben ein bedeutendes Kapital liege.
Daß aber der Staat hieraus keinen Nutzen ziehe, glaube ich
nicht; denn er zieht einen großen Nutzen aus dem Kapital,
welches der Viebstaud repräsentirt. Nach einer von mir
aufgestellten Berechnung liegt in unserm Viehstande ein Kapital
von 62 Millionen. Wenn wir nun bedenken, daß der Staat
im Jahre 1373 auf dem Salze einen Reingewinn von
Fr. 1,013,098.29 gemacht hat, so können wir, da das
meiste Salz für den Viehstand verbraucht wird, annehmen,
daß der Landmann, das in letzterm liegende Kapital indirekt
mit wenigstens 10°/«g versteuert. Nun will man die Käsereien

auch noch mit einer Steuer belegen! Ich finde, dieß
sei des Guten zu viel. Eine Alp kaun zu keinem ander»
Zwecke als zur Werde für das Vieh benutzt werden. Nun
ist aber das einzige Produkt des Viehes die Milch, um aber
diese gehörig verwerthen zu können, muß sie in Käse
verwandelt werden. Dieses einzige Produkt will man nun
besteuern, obschon der Eigenthümer die Grundsteuer bezahlt
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hat. Dieß scheint mir nicht im Einklang mit der Verfassung
und mit dem Gesetz zu sein. Die Verfassung sagt im § 86:
^,Die zur Bestreitung der Staatsausgaben erforderlichen neuen
Auflagen sollen möglichst gleichmäßig auf alles Vermögen,
Einkommen oder Erwerb gelegt werden." Das Einkommensteuergesetz

vom l8. März 1865 schreibt im § 3 vor:
„Von der Einkommensteuer ist befreit: 1) das Einkommen
von Kapitalien oder Grundstücken, von welchen die
Vermögenssteuer entrichtet wird, und das Einkommen von
Unternehmungen, welche bereits als solche die Grund-, .Kapital¬
oder Einkommensteuer, sei es im Kanton oder innerhalb der
Schweiz bezahlt haben." Wenn also Jemand von einer
Liegenschaft die Grundsteuer bezahlt, so können die Produkte
derselben nicht mit der Einkommensteuer belegt werden und
wenn Einer seine Milch in Käse verwandelt und letztern
verkauft, so ist auch dieser Handel nicht der Einkommensteuer
unterworfen.

Zum Schlüsse erlaube ich mir, zur Begründung meiner
Ansicht einige Autoritäten zu citiren. Als es sich s. Z.
darum handelte, auf den Antrag der Centralsteuerkommission
die Pächter zu besteuern, wurde im Großen Rathe ein Anzug
gestellt. Dieser Anzug kam am 4. Dezember 18ß8 zur
Behandlung und veranlaßte eine längere Diskusston. Wie
wurde damals das Einkommensteuergesetz ausgelegt? Herr
Rcgierungsrath Hartmann sprach sich folgendermaßen aus:
„Wenn der § 3 das Einkommen von Grundstücken, von
welchen die Vermögensteuer bezahlt wird, von der Einkom-
anensteuer befreit, so ist, falls die betreffende Liegenschaft
verpachtet ist, unter.diesem Einkommen offenbar bloß der
Pachtzins verstanden, welchen der Eigenthümer bezieht.
Davon zahlt er keine Einkommensteuer, weil er von seiner
Liegenschaft die Grundsteuer entrichtet. Der Pächter aber
hat von seinem reinen Einkommen die Einkommensteuer

Zu bezahlen; denn sonst würde er ja ganz steuerfrei
ausgehen. Zwar wird es wenige Pächter geben, denen nach

Abzug des Pachtzinses, der steuerfreien Fr. 600 und der
Gewinnungskosten noch Etwas zu versteuern übrig bleibt.
Es gibt aber auch Pächter, die noch ein Gewerbe treiben,
z. B. einen ausgedehnten Viehhandel. Andere sind
sogenannte Halbpächter, die ein Gut für die Hälfte des Ertrages
bearbeiten. Solche sind namentlich in den Weingegenden
häufig, und sie erzielen in guten Jahren oft einen schönen

Ertrag. Es wäre offenbar unbillig, solche Pächter von der
Einkommensteuer zu befreien. Das wollte auch das Gesetz
nicht. Es ist nicht zu befürchten, daß der Regierungsrath die
Landwirthe mit einer Einkommensteuer belege. Daran hat
der Rcgierungsrath nie gedacht." Herr Stämpflt sagte:
„Die erste Frage betrifft die Besteurung der Pächter. Wenn
das Einkommensteuergesetz die Vorschrift aufstellte, der Ein-
kommsensteuer sei nicht unterworfen jedes von einem land-
Wirth chaftlichen Gewerbe herrührende Einkommen, dann
könnt selbstverständlich keine Rede davon sein, die Pächtern,

Küherei rc. mit der Einkommensteuer zu belegen. So
drückt sich aber das Gesetz nicht aus, sondern es sagt einfach :

„„Von der Einkommensteuer ist befreit das Einkommen von
Kapitalien oder Grundstücken, von welchen die Vermögenssteuer

entrichtet wird."" Was ist da unter dem Einkommen
von Grundstücken verstanden? Wenn der Grundeigenthümer
sein ganzes Grundstück selbst bearbeitet, dann unterliegt
allerdings Alles, was er mit seiner Arbeit daraus zieht, der
Einkommensteuer nicht. Ganz anders aber, wenn sich Theile
oder das Ganze in Betreff ihrer Bearbeitung vom
Eigenthümer trennen. Es wird Niemanden einfallen, den Grund-
eigenthümer, der täglich seine Milch in die Stadt bringt
und dort verkauft, für seinen Milchverkauf mit der
Einkommensteuer zu belegen; denn diese Milch ist ein direktes Produkt

seines Grundstückes. Wenn er aber diesen Theil seiner
landwirthschaftlichen Produkte trennt, wenn er seine Milch
einem Milchhändler abtritt, der sie in die Stadt bringt und
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dort verkauft, dann wird allerdings dieser Milchhaàl der
Einkommensteuer unterliegen, obgleich das Produkt von einem

.Grundstück herrührt, welches die Grundsteuer zahlt. Wenn
ferner der Bauer sein Getreide selbst auf dem Markt
verkauft, wird dieser Handel nicht der Steuer unterworfen
werden, wenn er es aber einem Getreidehändler überläßt,
so wird Jedermann einverstanden sein, daß dieser dafür die
Einkommensteuer zu entrichten hat, obwohl auch hier das
Getreide von einem die Grundsteuer zahlenden Grundstücke
herrührt. Wenn ferner der Eigenthümer selbst käset und
seine Käse verkauft, so wird dieser Handel nicht unter die
Einkommensteuer fallen, verkauft er aber seine Milch einem
Käser, so unterliegt dieser für den Verkauf der aus der Milch
gewonnenen Käse der Einkommensteuer, obwohl auch hier
die Milch wiederum von einem Grundstücke herrührt, das
die Grundsteuer entrichtet." Damals ist die ganze Frage
einläßlich erörtert worden, und man war der Ansicht, daß
die Produkte einer die Grundsteuer zahlenden Liegenschaft
der Einkommensteuer nicht unterworfen seien. Ich glaube,
es solle auch heute diese Auslegung zur Anwendung kommen,
und ich stelle daher den Antrag, es möge der Große Rath
die Beschwerde der Käsereien begründet erklären und den
fraglichen Beschluß des Regierungsrathes aufheben.

Friedli. Es ist zu bedauern, daß die vorliegende
Beschwerde nicht bester bekannt ist; denn diese enthält eine
einläßliche Begründung des von ihr gestellten Begehrens. Es
handelt sich hier um eine Doppelbesteuerung, gegen welche
380 Käsereien in vollster Entrüstung auftreten. Ich habe
in der Versammlung von Burgdorf bemerkt, es ließe sich all-
fällig einwenden, der Landwirth versteure die Kühe nicht, in
denen ein großes Kapital liegt. Indessen auch da zahlt der
Landmann, wenn man die Sache näher untersucht, eine
ziemlich bedeutende Steuer, indem der Ertrag des Salzregals
größtentheils dem Viehstande zu verdanken ist. Ich war daher

manchmal auf dem Punkte, den Antrag zu stellen, es sei
der Salzpreis herabzusetzen, und wenn heute die Steuerpflicht
der Käsereien beschlossen wird, so werde ich sofort auf
Herabsetzung des Salzpreises auf Np. 5 -6 antragen. Ich mache
noch auf einen weitern Punkt aufmerksam: Der Landmann
muß auch von seinen Scheunen die Grundsteuer zahlen, allein
eine Scheune, welche bloß zur Unterbringung des Viehes
und der Futtervorräthe dient, ist im Grunde nur ein Möbel,
und bis jetzt wurde das Mobiliar im Kanton Bern nicht
besteuert. Wenn man bei den Käsereien eine Doppelbesteuerung
einführen will, so soll man auch den Kapitalist, der sein
Kapital versteuert, anhalten, auch den Zins desselben zu
versteuern. Dieß ist ganz das nämliche Verhältniß. Ebenso
könnte man sagen: Der Weinbauer, der seine Trauben nicht
selbst auspreßt, sondern sie in eine größere Presse bringt,
soll sie versteuern; ebenso soll auch Derjenige, welcher Butter
fabrizirt, seinen Ankenkübcl versteuern. Und sollten die
Oberländer nicht auch die Milch versteuern, mit welcher sie ihre
Kälber aufziehen? Ich schließe mich dem Antrage des Herrn
Gfeller an.

Gygax, von Bleienbach. Ich stimme dem Antrage
des Regierungsrathes bet, da ich finde, es sei absolut
nothwendig daß der Beschluß des Regierungsrathes aufrecht
erhalten werde. Ich möchte eine gleichmäßige Behandlung in
dieser Angelegenheit. Ich will Ihnen ein Beispiel vorführen.
Wir haben in Bleienbach eine Käsereigesellschrft, die ihre
Milch einem Käser verkauft. Er machte für ungefähr Franken
60,000 Sommerkäse und wurde das letzte Mal von der
Steuerkommisston zu Fr. 1800 taxirt. In Herzogenbuchsee wird die

Käserei von den Milchlieferanten selbst betrieben, und obwohl
die Gesellschaft ihre Käse ebenso theuer verkauft als andere

Käsereien, so bezahlt sie doch keine Steuer. Dieß ist eine

Ungleichheit. Ich bin daher der Ansicht, es sollte in solchen
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Fällen eine Käsereigesellschaft auch besteuert werden. Dabei
müßte natürlich nicht der Gesammterlös der Milch, sondern
nur derjenige Ertrag, den die Gesellschaft durch Verwandlung

der Milch in Käse mehr bezieht, als wenn sie die Milch
als solche verkaufen würde, als Basis für die Berechnung
der Steuer angenommen werden, m. a. W, es hätte die
Gesellschaft bloß diejenige Steuer zu bezahlen, welche an andern
Orten vom Käser entrichtet wird. Will man das nicht, so

sollte man auch die Käser steuerfrei erklären.

S chah mann. Ich theile die Ansicht der Herren
Gfeller und Friedli. Es ist eine Doppelbesteurung, wenn
«ine Käserei, die in eigener Regie Geschäfte macht, besteuert
wird. Ich halte es für unausführbar, die Käsereigesellschaften
im Kanton Bern in billiger Weise zu besteuern, weil die

Verhältnisse so außerordentlich verschieden sind, daß sich eine

richtige Grenze nicht finden läßt. Ich will einige Beispiele
anführen: Es gibt Käsereigesellschaften, welche im Sommer
im Großen, im Winter im Kleinen käsen; im Sommer
verkaufen sie den Käs, im Winter essen sie ihn selbst. Wo
wollen Sie da die Grenze ziehen? wollen Sie solche
Gesellschaften bloß für Vi Jahr mit der Steuer belegen? Es gibt
serner Käsereigesellschaften, die in Regie käsen, aber die Käse
dann vertheilen. Wo wollen Sie da die Grenze ziehen? Es
ist bemerkt worden, daß die Gesellschaften, die in eigener
Regie arbeiten, einen größern Gewinn ziehen, «ls wenn der
einzelne Bauer für sich die Milch verwerthen würde. Abgesehen

davon, daß die Käsereien für den Kanton Bern von
außerordentlichem Vortheil sind, ist zu bemerken, daß das
Käsen der Milch durchaus nicht die gewinnbringendste
Verwendungsart derselben ist. Der Erlös ist größer, wenn die

Milch direkt an Kunden verkauft wird. In Brienz ist die

Maß Milch zu 3 Pfd. zu Rp. 35, in Jscltwald sogar zu
Rp. KO verkauft worden. Sollten Diejenigen, welche einen
solchen Profit aus der Milch ziehen, diesen nicht auch
verteuern, wenn man den Bauer, welcher im Interesse der
öffentlichen Wohlfahrt die Milch gemeinschaftlich verarbeitet,
mit der Steuer belegt? Herr Gygax hat ganz richtig bemerkt,
haß eine große Ungleichheit zwischen den in eigener Regie
arbeitenden Käsereigesellschaften und den Käsern bestehe, welche

ihr Einkommen versteuern müssen. Indessen zwingt Niemand
die Käser, die Milch zu kaufen, sondern sie thun dieß aus
Spekulation, und sie haben bekanntlich die Sache so weit
getrieben daß sie in der ganzen Schweiz in eine große Kalamität

gekommen sind. Nicht etwa die Bauern sind an dieser
Kalamität schuld, sondern die Käser selbst, welche, als 1871
und 1872 die Käspreise um Fr. 10-15 stiegen, darauf
rechneten, daß sie auch in den folgenden Jahren steigen werden.
Sie haben nicht bedacht, daß der französische Krieg an dem
Steigen der Käspreise schuld war. Seither ist mm ein

Rückschlag von ungefähr Fr. 20 eingetreten. Wenn aber Einer
spekuliren will, so thue er dieß auf seine Gefahr. Wenn
man bedenkt, wie große Dienste der Bauer auf diesem
Gebiete dem Kanton Bern geleistet hat, und wenn man auch
berücksichtigt, daß die Käsereien angehalten werden, jedem
Bewohner ihres Ortes seinen Milchbedarf zu liefern, so sollte
man den Landmann in dieser Beziehung eher unterstützen,
îamit wir im Kanton Bern wieder auf eine normale Basis
mit unserer Milchindustrie komme». Ich bin also mit den
Herreu Gfeller und Friedli einverstanden daß es sich hier
um eine ungerechtfertigte Doppelbesteurung handelt. Ueber
die Rechtsfrage mögen sich die Herren Rechtsgelehrten
aussprechen. Ich habe nur das Wort ergriffen, um zu sagen,
daß ich es für außerordentlich schwierig, wenn nicht für
unmöglich halte, einen richtigen Maßstab bei der Besteurung

.der Käsereien zu finden.

Kaiser, von Grellingen. Ich würde sehr gerne den
Herren Käsfabrikanten entgegenkommen, wenn dieß nicht zu
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weitern Konsequenzen führen würde. Wir haben aber noch»
andere Landesprodukte, als nur die Milch, welche in zweiter
Linie besteuert werden, ohne daß man sich darüber beklagt.
Der Holzhändler, der sein Holz von einem Boden, für den
die Grundsteuer bezahlt wird, verkauft, wird für diesen Handel
besteuert. Die Eisenwerke im Jura, welche für Hunderttausende

von Franken Holz kaufen, müssen dafür die Steuer
bezahlen. In Burgdorf besteht eine Flachsspinnerei, also ein
Etablissement, welches ein Produkt aus dem Boden, der die
Grundsteuer entrichtet, verarbeitet, und Niemand wird behaupten,

es solle diese Flachsspinnerei steuerfrei erklärt werden.
Obwohl ferner für Rebland die Grundsteuer entrichtet wird, muß
doch der Wirth, der den Wein kauft, die Steuer dafür
entrichten. Wer wird im Weitern behaupten wollen, ein Bäcker
sei nicht steuerpflichtig, weil er ein Landesprodukt verarbeitet,
wer wird einen Müller oder einen Mehlhändler steuerfrei
ausgehen lassen? Belegt man nicht auch den Eigenthümer
einer Fabrik, welche die Grundsteuer bezahlt, mit der
Einkommensteuer? Es kann daher dem Begehren der Petentcn
der Konsequenz wegen nicht entsprochen werden; denn sonst
würden noch Viele mit ähnlichen Begehren vor den Großen
Rath trete».

Friedli. Ich erwidere dem Vorredner, daß eine
Flachsspinnerei in ihrem eigenen Interesse arbeitet, ebenso der Müller,
der Bäcker w. Der Käser, welcher Milch kauft, soll allerdings
auch besteuert werde», wenn aber eine Anzahl Landwirthe sich
zusammenthun, um ihr Produkt besser zu verwerrhen, so kann
man sie nicht mit einer Steuer belegen.

Schori. Die Bittschriftenkommission will die
Beschwerde der Käsereien prinzipiell abweisen, ich aber möchte
sie prinzipiell erheblich erklären. Ich verdanke das Votum
des Herrn Schatzmann, welcher darauf hingewiesen hat, wie
theuer in Brienz und Jscltwald die Milch verkauft wird.
Auch die Bauern in der Nähe der Hauptstadt machen ein
besseres Geschäft, wenn sie ihre Milch in der Stadt verkaufen,
als wenn sie sie käsen. Wenn diese Bauern für ihren Milchhandel

steuerfrei ausgehen, so soll man auch diejenigen nicht
besteuern, die, weil sie ihre Milch nicht anders verwerthen
können, sich zusammenthun, nm gemeinschaftlich zu käsen.
Würde man die erster» steuerfrei ausgehen lassen, die letztern
dagegen mit der Steuer belegen, wäre dann das prinzipiell
gehandelt? Ich glaube es nicht. Werden die Käsereigesellschaften

steuerpflichtig erklärt, so könnte dies sehr weit führen,
man müßte z. B. auch die Viehzüchter im Oberlande für ihr
daheriges Ginkommen mit der Steuer belegen. Ich stimme
zum Antrage des Herrn Gfeller und stelle den weitern
Antrag, die Abstimmung mit Namensaufruf vorzunehmen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Gegen

den Beschluß des Regierungsrathes ist namentlich angeführt

worden, daß derselbe eine Doppelbesteurung herbeiführen
und daß seine Ausführung mit großen Schwierigkeiten

verbunden sein würde. Ich kann nicht zugeben, daß es sich
hier um eine Doppelbesteurung handle. Eine solche wäre
allerdings vorhanden, wenn die Käsereigesellschaften den Werth
der Milch versteuern müßten. Ich habe aber bereits im
Eingangsrapporte erklärt, daß Niemand daran denke, sondern
daß man nur beabsichtige, die Käsereigesellschaften auf den
gleichen Standpunkt zu stellen, wie Diejenigen, welche ihre
Milch einem Käser verkaufen. Was die zweite Frage betrifft,
so gebe ich zu, daß die Ausführung des Beschlusses mit großen
Schwierigkeiten verbunden sein wird. Ist dies aber ein
Grund, einem Prinzip, dessen Richtigkeit man anerkennen
muß, nicht Geltung zu verschaffen? llebrigens bietet bekanntlich

die Ausführung des Einkommensteuergesetzes auch in
anderer Richtung große Schwierigkeiten dar, allein es ist noch
Niemanden eingefallen, aus dem Grunde, weil die Ansfüh
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rung des Gesetzes gegenüber gewissen Industriezweigen schwierig
ist, diese steuerfrei ausgehen zu lassen. Es ist auch darauf
hingewiesen worden, daß an einzelnen Orten die Land-
wirtbe aus dem Verkauf ihrer Milch eine» höhern Erlös er-
zielen, als wenn sie dieselbe in Käs verwandeln würden.
Dieß ist richtig, allein es findet da eine Ausgleichung in dem
Sinne statt, daß die Betreffende» mehr Grundsteuer zahlen.

Hau ert. Ich will bereits Gesagtes nicht wiederholen,
eine von Herrn Friedli berührte Frage veranlaßt mich aber,
das Wort z» ergreifen. Es war s. Z. im Großen Rathe
davon die Rede^ einen Anzug auf Herabsetzung des Salz-
preises zu stellen. Ich erkläre, daß ich einen solchen Anzug,
wenn er wirklich gestellt worden wäre, auch unterzeichnet
haben würde. Die Sache gelangte zur Kenntniß des damaligen
Regierungspräsidenten, Herrn Weber, welcher dann davon
abrieth und sagte, wenn er länger im Regierungsrathe bleibt,
so werde er dafür sorgen, daß dieser die Frage untersuche,
wie weit es möglich sei, den Wünschen der Landwirthe zu
entsprechen, und daß er eine bezügliche Vorlage ausarbeite,
in welcher auch die finanziellen Folgen einer solchen
Maßnahme besprochen werden. Wäre Herr Weber nicht aus dem

Regierungsrath ausgetreten, so hätte er seinem Versprechen
Folge gegeben. Als die Frage der Besteurung der Käsereien
auftauchte, fragte man sich auf dem Lande, was man denn
eigentlich mit den Bauern anfangen wolle. Die Bauern auf
dem Lande können ihre Milch nicht so verwerthen, wie
diejenigen in der Nähe der Stadt und im Oberlande, wo man
sie zum Aufziehen der Kälber benutzt. Es scheint, als wolle
man das alte Sprüchwort wieder aufleben lassen, welches
sagt, man müsse den Bauer alle 4 Jahre einmal „stumpen",
sonst werde er „stechig". Wenn die heutige Verhandlung
vor dem 28. Februar stattgefunden und der Große Rath den

Antrag des Regierungsrathes zum Beschluß erhoben hätte,
so wäre vielleicht das Resultat der Volksabstimmung ein
anderes gewesen. Ist es billig, daß ein Landesprodukt
besteuert werde, während der Grund und Boden die Steuer
bezahlt? Weun die Milch in die zweite Hand übergeht, d. h.
an einen Käser verkauft wird und dieser ein gutes Geschäft
dabei macht, dann soll er allerdings besteuert werden. Ich
kann aber nick» begreifen, daß der Bauer für die Milch auch

steuerpflichtig sei. Die Abweisung der Beschwerde würde im
Lande sicher böfeS Blut machen. Würde man den Salzpreis auf
Rp. 0 herabsetze» und dann gleichzeitig den Grundsatz der
Steucrpflicht der Käsereien aussprcchen, dann könnte ich

allerdings auch dazu stimmen.

B o d e n h e i m e r, Regierungspräsident. Ich ergreife
das Wort in dieser Frage nur ungern, weil ich im Regierungsrath

einen Minderheitsantrag gestellt habe, der aber nicht
angenommen wurde. Es scheint mir aber, die Diskussion bewege
sich nicht auf dem richtigen Boden. Bei jeder Steuerfrage
bandelt es sich weniger um den Gegenstand, der besteuert
werden soll, als um den Stenerzahlendeii. Die Frage läßt
sich nicht diskutiren, ob ein Gegenstand ein oder zwei Mal
besteuert werden solle; denn es werden ja alle Gegenstände,
welche durch verschiedene Hände laufen, mehrfach besteuert.
Die Frage muß richtig so gestellt werden: ist die gleiche
Person doppelt zu besteuern? Wird die Frage so gestellt, so

wird sie auch bald gelöst sei». Der Beschluß des Regierungs-
rathes, gegen welchen die Bittschriften gerichtet sind, lautet:
„Es werden von nun alle Käsereien, werten dieselben von
einem oder mehreren Bürgern betrieben, alS steuerpflichtig
erklärt, diejenigen ausgenommen, in denen die eigene Milch
zum ausschließlichen Lelbstverbranch gekäset wird." Ich stelle
nun den Antrag, es sei die Beschwerde der Käsereien
abzuweisen, jedoch der Regierungsrath einzuladen, zu untersuchen,
»b nicht die Worte „zum ausschließlichen Selbstverbrauch" in

dem augeführten Beschlusse zu streichen seien. Geschieht dieß,
so Wird sich Niemand über eine unbillige Besteurung beklagen
können. Der Bauer, welcher eigene Milch käset, soll dafür
Nicht besonders besteuert werden, und der Staat soll sich nicht
darum bekümmern, ob er den Käse zum ausschließlichen
Selbstverbrauch macht, oder ob er ihn verkauft. Vereinigen sich
aber Mehrere, die nicht selbst Milch prodnziren, um eine
Käserei zu gründen, so sollen sie besteuert werden, und ich

denke, auch die Herren Friedli, Schon und Hauert werden damit
einverstanden sein. Dann bleibt noch eine Kategorie übrig,
diejenige der Dorfkäsereien, der Aktienkäsereien. Diesen bat der
Gesetzgeber bereits in dem Gesetze über die Aktiengesellschaften eine

eigene Stellung angewiesen. Indem er ihnen gestattete, von
der gewöhnlichen Norm abzuweichen, wollte er dem Umstände
Rechnung tragen, daß. in gewissen Ortschaften die Milch nicht
anders als durch Umwandlung in Käse verwerthet werden
kann. Auch diese Käsereien sollen nach meinem Dafürhalten
nicht besteuert werden. Wir müssen hier die juristische Person
der Aktiengesellschaft mit der Person des Bauern zusammenfallen

lassen, welcher die Milch produzirt. Ich empfehle
meinen Antrag zur Annahme; denn ich bin überzeugt, daß
Sie damit den Zweck erreichen werden.

F a h r n i - D u b ois. Ich bin im Falle, den Beweis
zu leisten, daß ich das Nämliche dreimal versteure. Ich
bezahle die Grundsteuer von meinem Grundeigenthum. Ferner
bin sich Käser und kaufe als solcher Milch, obwohl ich
beiläufig, nicht um mich zu rühmen, bemerke, daß ich während
einiger Jahre selbst am meisten Milch lieferte. Als Käser werde
ich für Fr. li)00 besteuert. Die Käse, die ich aus der Milch
fabrizire, verkaufe ich zum Export und werde als Käshändler
für Fr. 2000 besteuert. Ich habe mich zwar gegen diese

Schätzung aufgelehnt, allein der Amtschaffner hat erklärt,
daß meiner Reklamation nicht Rechnung getragen werden könne.

Schatzmann. Ich möch^. Herrn Gygax bemerken,
wie sich die Sache gestalten würbe, wenn seine Anschauungsweise

durchdringen sollte. Wenn der Käse, den die in Regte
arbeitenden Bauern fabrizire», besteuert wird, so müssen diese
Bauern ihre Milch versteuern, während diejenigen, welche sie

einem Käser verkaufen, steuerfrei ausgehen, indem der Käser
die Steuer bezahlt. Eine Käserei, welche in eigener Regie
arbeitet, thut dieß auf eigene Gefahr; die Betbeiligten wissen
nicht zum Voraus, wie viel sie für die Milch erhalten werden,
sie setzen dieselbe auf's Spiel und können Fr. 1000—2000
verlieren. Der Bauer aber, der seine Milch einem Käser
verkauft, weiß zum Voraus, was er dafür erhält und hat
nichts zu riskireu, indem der Käser Bürgschaft leisten muß.
Nach der Ansicht des Herr» Gygax müßte also Derjenige,
welcher mit großer Gefahr arbeitet, die Steuer bezahlen,
Derjenige aber, der nichts einsetzt, würde steuerfrei ausgehen.

Schmid, Andreas. Es ist allerdings eine etwas
gewagte Aufgabe, in dieser Frage Stellung zu nehme», allein
angesichts der angeführten Bedenken erlaube ich mir, auch

einige Bedenken in umgekehrtem Sinne zu äußern. Wenn Sie
die Beschwerde zu Recht erkennen, so werden Sie im Steuer-
wesen auf eine ganz schiefe Bahn gelangen. Sie erkenne»

damit, daß alle Aktiengesellschaften, welche ans lauter Land-
wirthen bestehen, steuerfrei sind, und daß dagegen diejenigen
Aktiengesellschaften, die zwar landwirthschafilichc Produkte ver-
arbeiten, allein nicht aus Landwirthen zusammengesetzt sind,
der Steuer unterliegen. Ich erlaube mir, daorts einige
Beispiele anzuführen: Eine Anzahl Landwirthe vereinigen sich

zu einer Aktiengesellschaft und errichten eine Flachsspinnerei,
worin sie nur ihre eigenen Produkte verarbeiten, zu welchem

Zwecke sie einen großen Komplex Land kaufen und ihn mit
Flachs bepflanze». Ein solches Etablissement wäre steuerfrei,

èazi'iatt de» Aaihe»
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würden aber die Eigenthümer den Flachs kanfen, so wäre es

steuerpflichtig. Ein Bauunternehmer und Holzhändler, der
große Wälder besitzt, könnte aus seinem Holze großartige
Bauten ausführen und ein ausgedehntes Gewerbe ausüben
und wäre dennoch steuerfrei, weil er Eigenthümer des Waldes
ist. Man hat in letzter Zeit Vieles von den
Milchkondensationsgesellschaften gelesen, die große Geschäfte machen.
Würde sich im Kanton Bern eine solche Gesellschaft bilden,
die rein aus Landwirthen bestehen würde, so brauchte sie

keine Steuer zu bezahle», trotzdem sie mit ihrer Milch einen
bedeutenden Handel nach Amerika und anderswohin treiben
würde. Wäre aber in der Gesellschaft nur ein Einziger nicht
Landwirth, dann wäre sie der Steuer unterworfen. Ich
glaube, diese Beispiele werden genügen, um Jhneu zu zeigen,
auf welche Bahn Sie kommen, wenn sie heute die Käsereien
steuerfrei erklären. Uebrigcns lohnt es sich fast nicht der
Mühe, darüber lange Worte zu machen; den» es handelt sich

da um einen Betrag, der kaum die Kosten der heutigen
Sitzung erreicht. Ein Käser muß ein Einkommen von ungefähr
Fr. 1000 versteuern und zahlt somit etwa Fr. 40—50. Es
müßte daher, wenn wir annehmen, daß eine Käsereigesellschaft
aus 40 -50 Landwirthen besteht, der Einzelne etwa l Franken,
in vielen Fällen vielleicht nur 50 Rappen bezahlen. Dieses
kleinen Opfers wegen wollen sie unsere ganze Steuergesetzgebung

auf den Kopf stellen!

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
schließt sich dem Antrage des Herrn Regierungspräsidenten an.

A b stim m u n g.

t) Der Antrag des Herrn Schon, die Hauptabstimmung mit
Namensaufruf vorzunehmen, wird von mehr als 20
Mitgliedern unterstützt und somit zum Beschlusse erhoben.

2) Eventuell für den Antrag des Herrn Regie¬
rungspräsidenten Mehrheit.

3) Definitiv für Abweisung der Beschwerde 61 Stimmen,
nämlich die Herren Amstutz, Arn, Bähler, Bircher,
Böhlen, Bohren, Botvin, Born, Botteron, Brunner
in Meiringen, Charpis, Chopard, Donzel, Droz,
Engel, Feiß, Folletöte, .Geiser in Dachsfelden,
v. Graffenried, Greppin, v. Groß, Gugger, Gurtner,
Gygax in Bleienbach, Häuser, Herzog, Huber, Imer,
Jmobersteg, Joost, Kaiser in Grellingen, v. Känel,
Klaye, Kötschet, Kühn, Kummer in Bern, Lehmann in
Langnau, Leuenberger, Lindt, Mauerhofcr, Morgenthaler,

Müller in Sumiswald, Müller in Tramlingen,
Peter, Rebmann, Röthlisberger in Herzogenbuchsec,
Ruckn, Rüfeiiacht, Salzmann, Scherz, Schmid Andreas,
v. sinner, stettler in Lauperswyl, stettler in Eggiwyl,

Steullet, Trachsel, Vermeille, Vogel, Wildbolz, Willi,
Zürcher.

Desinitv für Aufhebung des regiernngsräthlichen Beschlusses
nach dem Antrage des Herrn Gfeller 87 stimmen,

nämlich die Herren Althaus, Ambükl, Anke», v. Bergen,
Berger, Bieri, Bruder, Burkhalter, Burn, Dähler,
v. Erlach, Etter, Eyman», Fahrni, Feller, Flückiger,
Friedli, Galli, Gänann, Geiser-Leuenbelger, Gerber,
in Steffisbnrg, Gfeller in Wichtrach, Großenbacher,
Gruber, Grünig, Gygax in Seebcrg, Gyger, Häberli
in Münchenbuchsee, Hänni, Haldcman, Hanert, Hegi,
Heß, Hofer in Bollodinge», Hofer in Hasli, Hofer
in Oberdießbach, Hvfmann, Käsermann, .Kellerhals,
Kiener, Lehmann in Rüedtligen, Lehmann iu Bellmund,
Leibundgut, Liechti in Word, Linder, Locher, Luder,
Mader, Meister, Moschard, Möschler, Mützenberg,
Nägeli, Nußbanr» in Rünkhofen, Nußbaum in Word,
Oberli, Plüß, Reber in Muri, Reichenbach, Renfer,
Roth, Röthlisberger in Walkringen, Schatzmann,
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scheurer. Schon, Schwab in Nidau, Schwab in Gerl«-
fingen, Schüpbach, v. Siebenthal, Sieber, Sommer,
Spring, Stalder, Stämpfli in Uettligen, Stämpfli iy
Zäziwyl, Streit, Walther in Landerswyl, Walther
in Krauchthal, v. Wattenwyl, Wenger, Weniger,
Winzenried, Wirth, Würsten, Wüthrich, Wyttenbach,
Zoß, Zumwald.

Der Abstimmung enthält sich Zlück.

Beschwerde des Herrn Notar Schwammberger
betreffend Auslegung des K 35 des Einkommensteuer¬

gesetzes.

Der R e g i e r u n g s r a t h schließt ans Abweisung der
Beschwerde.

Die B i t l s ch r i f t e n k o m m iss i o n pflichtet diesem
Antrage bei, jedoch aus andern, faktischen Gründen, da sie

zur regierungsräthlichen Interpretation des § 35 des
Einkommensteuergesetzes sich nicht bekennen kann.

Kurz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Bei der Jnventarisirung des im Jahre 1872
verstorbenen Peter Sterchi in Bärtswyl stellte es sich heraus,
daß derselbe während mehrerer Jahre ein Einkommen III. Klasse
nicht versteuert hatte. Auf die Weigerung der Erben, die
Steuer nachzubezahlen, wurde ein Administrativprozeß
eingeleitet, welcher vom Regierungsstatthalter in erster Instanz
dahin entschieden wurde, daß die Erbschaft Sterchi die Steuer
nebst Buße nachzubezahlen habe. Gegen diesen Entscheid ist.
an den Rcgierungsrath rekurrirt worden, welcher jedoch das.
erstinstanzliche Urtheil bestätigte. In Folge dessen richtete
Herr Notar Schwammberger in Burgdorf im Namen der
Erbschaft Sterchi eine Beschwerde an den Großen Rath,
worin er das Begehren stellte, es sei das Administrativurtheil
aufzuheben, in zweiter Linie, es sei der § 35 des Einkommensteuergesetzes

seiner Auffassung gemäß zu interpretiren. Der
Regierungsrath hat über diese Beschwerde seinen Bericht
erstattet worauf die Angelegenheit der Bittschriftenkommission

zur Vorberathung vorgelegt wurde. Heute soll
sie nun hier entschieden werden. Der § 35 des
Einkommensteuergesetzes lautet: „Wer im Falle der Selbst-
schatzung steuerbares Einkommen entweder gar nicht oder
unvollständig angibt, bat im Entoecknngsfalle die zweifache,
dem Staate in den letzten l0 Jahren entzogene Steuer zu
entrichten. Die Erben des Sreuerflichtige» haften dem Staate
für diesen Betrag." Herr Notar Sckwammberger beruft sich

zur Begründung seiner Beschwerde auf die Verhandlungen
des Großen Rathes über das Einkommensteuergesetz und
behauptet, es gebe ans denselben deutlich hervor, daß das Gesetz
nach seiner Auffassung zu interpretiren sei und in Fällen,
wie der vorliegende, einen Nachbezng der Steuer nicht
verlange. Ich habe die sachbczüglichen Großrathsvcrhandlungen
sehr genau nachgelesen, konnte aber durchaus keine»
bestimmten Ankaltspnnkt für eine solche Auslegung des H 35-

finden. Uebrigcns kommt i» erster Linie in Betracht, ob der
H 35 nicht an und für sich deutlich genug sei, um die Frage
ohne Weiteres zu entscheiden. Da muß von vornherein
zugegeben werden, daß der grammatikalische Sinn des 8 35.
gegen die Ansicht der Regierung spricht. Es heißt nämlich
in demselben, wer „im Falle der S elb st s ch atzu n g "
steuerfreies Einkommen nicht angebe, habe die Steuer
nachzubezahlen. Nun hat allerdings Peter Sterchi in den Jahren,
für welche die Erben die Steuer nachzahlen sollen!, keine
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Selbstschatzung gemacht, allein er hatte früher Einkommen in
der III. Klasse versteuert und wurde deßhalb im ersten Jahre,
als er die Selbstschatzung unterließ, vom Amlschaffncr

ausdrücklich aufgefordert, zu erklären, ob er Einkommen III. Klasse

zu versteuern habe oder nicht. Er gab hierauf die Erklärung
ab, daß er kein solches Einkommen besitze. Mit Rücksicht
hierauf kann der vorliegenden Beschwerde nicht entsprochen
«erden. Denn Sterchi "hat die Steuerbehörden irre geführt,
und es kann die von ihm dem Amtschassner abgegebene
Erklärung als eine Selbstschatzung betrachtet werden. Auch die
Bittschriftenkommission trägt deßhalb auf Abweisung der
Beschwerde an, dagegen geht sie in Bezug auf die Interpretation

des § 85 mit dem Regierungsrathe nicht einig.
Wie bereits bemerkt, kann man, wenn man rein den

Buchstaben des Gesetzes in's Auge faßt, darüber im Zweifel
sein, ob der Regierungsrath das Gesetz richtig interpretirt
habe. Ich bemerke hier beiläufig, daß ich im Schooße des

Regierungsrathes den Wunsch ausgesprochen habe, es möchte,

rim allen Zweifeln darüber ein Ende zu machen, beim Großen
Rathe eine authentische Interpretation des § 35 des
Einkommensteuergesetzes im Sinne der Anschauungsweise des

Regierungsrathes verlangt werden. Letztere Behörde hatte
jedoch foritrelle Bedenken in Bezug auf Ertheilung authentischer

Interpretationen. Auch im Schooße der Bittschriftenkommission

scheint man gefunden zu haben, daß es nicht der
Fall sei, hier eine authentische Interpretation auszuwirken.
Es wird sich daher fragen, in welchem «sinne in Zukunft
die Finanzdirektion und die Steuerverwaltung den H 35
anwenden sollen. Ich mache dießfalls ausdrücklich darauf
aufmerksam, daß, wenn der § 35 nach dem Buchstaben ausgeführt

wird, dadurch eine große Ungerechtigkeit begangen, der
Fiskus in hohem Maße geschädigt und die steuerpflichtigen
Bürger, welche ihre Selbstschatzungen gewissenhaft machen,

zu Gunsten der übrigen, bei denen dieß nicht der Fall ist,
benachtheiligt werden. Man beruft sich auf die Bestimmung,
wonach Derjenige, der keine Selbstschatzung macht, des

Rechtes verlustig geht, Einspruch zu erheben; in solchen
Fällen solle die Steuerkommission den Betreffenden gehörig
taxiren, was ihn schon bewegen werde, künftighin eine
Selbstschatzung einzureichen. Dieß ist leicht gesagt, allein in
der Ausführung gestaltet sich die Sache schwieriger, als man
glaubt. Würde es sich da nur um das Einkommen I. Klasse
handeln, so würde ich diese Einwendung gelten lassen; denn
in den meisten Fällen läßt sich dieses Einkommen annähernd
taxiren. Ich glaube, der Wortlaut des § 35 sei daraus zu
erklären, daß man früher kein Einkommen III. Klasse besteuerte.
Hätte man sich genau Rechenschaft über die Tragweite des
H 35 gegeben, so wäre er sicher anders rcdigirt worden.
Es ist eine notorische Thatsache, baß das Einkommen III. Klasse
in ganz minimem Maße zur Steuer herangezogen werden
kaun, weil die Steuerbehörden in den meisten Fällen sehr
wenig Anhaltspunkte haben, um dieses Einkommen zu taxiren.
Wenn Sie daher entscheiden, eS sei der H 35 nach seinem
buchstäblichen Sinne aufzufassen, so wirb es in Zukunft
außerordentlich schwierig sein, das Einkommen III. Klasse
zur Steuer heranzuziehen. Man wendet vielleicht ei», wenn
das Gesetz nicht richtig sei, so solle man es abändern. Sie
wissen aber, wie schwierig es, namentlich seit Einführung
des Referendums, ist, ein Gesetz abzuändern. - Angesichts
der vorgerückten Zeit will ich mich auf das Gesagte
beschränken. Ich halte an dem Antrag des Regierungsrathes
fest und trage auf Abweisung der Beschwerde an. Sollten
Sie »ach der Ansicht der Bittschriftenkommission finden, der
Regierungsrath habe den § 35 nicht richtig angewendet, so

würde die weitere Frage entstehen, ob die Angelegenheit nicht
der Spezialkommisston zugewiesen werden solle, welche Sie
gestern zur Begutachtung der Frage der Revision der
Steuergesetzgebung niedergesetzt haben. Dadurch würde die Kom-
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mission veranlaßt, auch diese Frage speziell zu prüfen und
darübir geeignete Anträge zu stellen.

Leuen berger, als Berichterstatter der Bittschriftenkommission.

Die Bittschriftcnkommission stellt ebenfalls den
Antrag, es sei auf die Beschwerde der Erben des Peter Stercht
nicht einzutreten. Dieß geschieht jedoch aus rein faktischen
Gründen, weil es sich nämlich aus dem Rapporte des
Amtschaffners ergebe» hat, daß Peter Sterchi dem Beamten,
welcher ihn anfragte, ob er Einkommen in der III. Klasse zu
versteuern habe, eine verneinende Erklärung abgab. Wir
müssen diese amtliche Erklärung des Amtschaffners als richtig
annehmen, und aus diesem Grunde tragen wir auf Nicht-
eintretcn an. Dagegen ist die Bittschriftenkommission
einstimmig der Ansicht, es sei die Interpretation, welche der
Regierungsrath dem § 35 des Einkommensteuergesetzes gibt,
zu verwerfen. Der H 35 bestimmt: „Wer im Falle der
Selbstschatzung steuerbares Einkommen entweder gar nicht
oder unvollständig angibt, hat im Entdeckungsfalle die
zweifache, dem Staate in den letzten t() Jahren entzogene Steuer
zu entrichten. Die Erben des Steuerpflichtigen haften dem
Staate für diesen B,trag." Die Regierung interpretirt nun
folgendermaßen: Jeder, der einkommensteuerpflichtiges
Vermöge» hat, ist im Falle der Selbstschatzung; wenn er als»
nicht Alles versteuert hat, so wird er, resp, seine Erben,
bestraft, auch wenn er keine Selbstschatzung eingereicht hat.
Diese Interpretation ist nach dem Dafürhalten der
Bittschriftenkommission unrichtig. Unser Einkommensteuergesetz
hat ein anderes System aufgestellt, wie sich dieß aus der
Vergleichung des § 14 ergibt. Das System unseres Gesetzes
ist folgendes: Der Bürger soll sein einkommensteuerpflichtiges
Vermögen angeben. Thut er dieß, so haftet er für die
Richtigkeit seiner Erklärung unter Androhung der Folgen, welche
der soeben mitgetheilte § 35 in Aussicht stellt. Gibt er aber
die Erklärung nicht ab, dann sorgt das Gesetz auf eine andere
Weise dafür, daß der Staat seine Rechnung gegenüber dem
Steuerpflichtigen findet. Es kommt nämlich dann der § 14
zur Anwendung, welcher bestimmt: „Gibt der Steuerpflichtige
die Erklärung binnen der festgesetzten Frist und, nach wiederholter

Aufforderung innert 5 Tagen nicht ab, so wird das
Einkommen desselben von der Gemeindeschatzungskommission
nack Ermessen abgeschätzt, und der Steuerpflichtige geht des
Rechtes, gegen diese Abschätzung Einspruch zu erheben,
verlustig." Wer also keine Steuererklärung einreicht, kann von
der Steuerkommission nach Ermessen eingeschätzt werden. Wenn
somit der Staat gegenüber Denjenigen, welche keine Selbst-
schatzungserklärung einreichen, verkürzt wird, dann ist die
Schuld den Stenerkommissionen zuzumessen, welche die
betreffenden Steuerpflichtigen nicht gehörig taxiren. Die Steuer-
kommissionen haben es vollständig in der Hand, den Bürger
zu nöthigen, Selbstschatzungen einzureiche». Sie brauchen
nur die Steuerpflichtigen eber zu hoch als zu niedrig anzulegen

und zwar in alle» drei Einkommensklassen^ dann werden
sie im folgenden Jahre gerne bereit sein, eine Selbstschatzung
zu machen. Nach dem Dafürhalten der Bittschriftenkominission
kann darüber gar kein Zweifel obwalten, daß unser
Einkommensteuergesetz dem soeben auseinandergesetzten System
huldigt. Es ist deßhalb auch nicht der Fall, da, wo die Sache
deutlich ist, eine Interpretation zu machen, und namentlich
kann nicht eine gegentheilige Interpretation stattfinden. Die
Bittschriftenkommission kann daher auch nicht dem eventuelle»
Antrage der Beschwerde beipflichten, es möchte der Große
Rath eine authentische Interpretation des § 35 des Einkommens
steuergesetzes abgeben. Man könnte sich übrigens sogar frage»,
ob bei unserm jetzigen Verfassungsrechte der Große Rath
befugt sei, eine authentische Interpretation zu geben. Eine
solche ist einem neuen Gesetze gleich zu achten, ein neues
Gesetz kann aber nur mit Beistimmung des Volkes erlasse».
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«erden. Indessen ist diese Frage hier nicht zu erörtern; denn
wen» das Gesetz so deutlich spricht, so kann von keiner
Interpretation die Rede sein. Es ist bemerkt worden, man könnte
die Frage der gestern für die Revision des SteuerwesenS
niedergesetzten Kommission überweisen. Wenn man aber ein
anderes System einführen will, so kann dies; nicht anders
geschehen, als auf dem Wege eines neuen Gesetzes, und nicht
dadurch, daß man einer Spezialkommission den Auftrag gibt,
die Sache zu untersuchen. — Faktisch kommt die Bittschriftenkommission,

wie ich bereits im Eingange erwähnt, ebenfalls
zu dem Antrage, es sei auf die vorliegende Beschwerde nicht
einzutreten.

A b sti m m u n g.

Für Abweisung der Beschwerde im Sinne der
Bittschriftenkommission Mehrheit.

Für Abweisung im Sinne des Regierungsrathes Minderheit.

Schluß der Sitzung um Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Dritte Sitzung.

Mittwoch. den 31. März 1875,

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn" Präsidenten Z Y r v.

Räch dem Namensaufrufe sind 177 Mitglieder a n -

wesend; abwesend sind 72, wovon mit Entschuldigung:
Die Herren Arn, Bähler, Bütigkofer, Chodat,

Gouvernon, Grünig, Hegi, Henneinann, Hofstcttcr, Inder-
mühle, Jolissaint, Kohli in Schwarzenburg, Lehmann in
Langnau, Lehmann in Lotzwyl, Liechti i» Rnegsauschachen,
Mtschler in Wahlern, Müller in Weißenburg, Reber in
Ricderbipp, Rosselet, Scheidegger, Schertenleib, Schmid in
Wimmis, Schwab in Buren, Seiler, Seßler, Spring, Stämpfli
in Bern, Wampfler, Werren, Wieniger; ohne
Entschuldigung: Die Herren Althaus, Bohnenblust, Born,
Brand, ». Vüren, Burger in Angenstein, Doboeuf, Engel,
Geiser-Leuenberger, Grenouillct, von Grüuigeu, Herren in
Riederscherli, Herren in Mühleberg, Hcß, Hofer in Bollo-
dingen, Hornstein, Hurni, von Käncl, Käsermann, Keller,
Koller, Kummer in Bern, Kummer in Utzenstorf, Lehmann
i» Rüedtlige», Leibuudgut, Mauerhofer, Michel in Ninggen-
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berg, Möschler, Pape, Peter, Racle, Riat, Schmid Rudolfs
Schwab in Gerlafingen, Spahr, Spycher, Stämpfli in
Schwanden, Thönen, Vogel, Zeller, Zingg, Zürcher.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen
und genehmigt.

W ytten b ach. Ich wünsche, daß die Regierung
eingeladen werde» möchte, die Ratbsbeschlüsse von l829 und
1830 betreffend Verwendung der bürgerlichen Einkaufsummen,
deren Gültigkeit gestern beschlossen worden ist, in die Sammlung

der Gesetze und Dekrete aufzunehmen.

Herr Präs i dent. Der Regierungsrath wird die von
Herrn Wyttenbach aufgeworfene Frage prüfen.

Der Herr Präsident zeigt an, daß die Regierung
in der heutigen Sitzung über den jurassischen Kirchenkonflikt

Bericht zu erstatte» wünsche. Er schlägt vor, diesen
Gegenstand nachträglich auf die heutige Tagesordnung zrr
setzen.

Die Versammlung ist damit einverstanden.

Tagesordnung:

Armenholzloskansvertrag mit der Gemeinde Groß-
höchstetten.

Der Regierungsrath und die Kommission
beantragen die Genehmigung des Vertrages mit der Einwohner,
gemeinde Großhöckstetteu, durch welchen die Berechtigung der
Armen dieser Gemeinde ans 25'/^ Klafter Tannenholz aus
dem mittleren Toppwalde des Staates um Fr. !5,300
losgekauft wird.

Rohr, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter des Regieruiigsrathes. Die Gemeinde Großböch-
stetten hat zu Gunsten ihrer Armen eine Berechtigung auf
25' Klafter Tannenholz ans dem mittlern Toppwald, welcher
203 Jucharteu mißt. Seit längerer Zeit ist man bestrebt, die
Staatswaldungen von derartigen Dienstbarkeiten zu befreien.
Man hat deßhalb auch mit der Gemeinde Großhöchstetten
einen Vertrag zum Zwecke des Lvskaufes dieser Berechtigung
abgeschlossen. Dieselbe ist von der Forstverwaltuug auf ein
Kapital von Fr. 000 per Klafter berechnet worden, was für
die 25'/^ Klafter eine Summe von Fr. >5,300 ergibt. Diese
Berechnung basirt auf den laufende» yolzpreisen, und es
sind beide Parteien mit ihr einverstanden. Ich empfehle die
Genehmigung des vorliegenden Vertrages.

Schmid, Andreas, als Berichterstatter der Kommission.
Die .Kommission stimmt dem Antrage des Regieruiigsrathes
bei. Es ist zwar zu bemerken, daß der Preis von Fr. 600
etwas hoch erscheint, angesichts des steten Steigens der Holz,
preise ist es indessen begreiflich, daß die Gemeinde die
Annahme eines Preises verlangte, welcher auch »och in den
nächsten Iahren genügen wird.

Genehmigt.
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Verkauf der äußern Pstundmatte zu Erlenbach.

Der Regier ungsrath und die Kommission
beantragen den Verkauf der äußern Pfrundmatte zu Erlenbach
von ungefähr secks Jucharten um Fr. 14,000 an die
Einwohnergemeinde Erlenbach zum Ban eines Schulhauses und
zur Anlage eines Marktplatzes.

Rohr, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Hier handelt es sich um den
Verkauf eines Theiles der Pfrundmatte in Erlenbach, welche

il^ Jucharten mißt. Zu der Pfrunddomäne gehört die
sog. äußere Pfrundmatte von 5—6 Jucharten, welche sich

sebr gut zum Verkaufe eignet und veräußert werden kann,
ohne die Pfrund zu schädigen. Schon seit längerer Zeit ist
die Matte von dem jeweiligen Pfarrer in Unterpacht gegeben
worden. Es wurde eine Steigerung abgehalten, an welcher
von L^eite der Gemeinde Erlenbach das höchste Angebot mit
Fr. 14,WO fiel. Die Matte ist zwar mehr werth, da sie aber
zu gemeinnützigen Zwecken verwendet werden soll und da
kein höheres Angebot gefallen ist, so trägt der Regierungsrath

auf Genehmigung des abgeschlossenen Kaufvertrages an.

Schmib, Andreas, als Berichterstatter der Kommission.
Die Kommission ist auch hier mit dem Antrage des Regie-
rungsrathes einverstanden. Der Preis ist zwar etwas niedrig,
wenn wir aber gleichwohl den Verkauf befürworten, so
geschiebt dieß mit Rücksicht auf den Umstand, daß die Gemeinde
die Matte zum Baue eines Krankenhauses und eines Schulhauses

und den Rest zu einem Marktplatze benutzen will.

Genehmigt.

Verkauf des Moosrieds auf dem Wengimoos.

Der R e g i e r u n g s r a t h und die Kommission
beantragen den Verkauf des zur Pfrund Wengi gehörenden
Moosrieds auf dem Wengimoos von 3 Jucharten 39,310 sZ"
an Bend. Rätz und die Brüder Spring um Fr. 8350.

Rohr, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter des Rcgierungsrathes. Die Pfrunddomäne Wengi
umfaßt 6 -7 Jucharten. Ein Theil davon, einen einzigen
Komplex bildend, kann, weil zur Pfrund nothwendig, nicht
veräußert werden, wohl aber ein anderer davon abgetrenntet
Tbeil, das sog. Moosried, welches nahezu 4 Jucharten hält.
Bei der darüber abgehaltenen Steigerung belief sich das
höchste Angebot auf Fr. 8550, und es muß dasselbe nach
unserm Dafürhalten als ein hohes bezeichnet werden. Der
Regierungsrath trägt auf Genehmigung des Kaufvertrages an.

Schmid, Andreas, als Berichterstatter der Kommission,
empfiehlt den Antrag des Regierungsrathes zur Annahme.

Genehmigt.

Verkauf eines Theiles des Areals des alten Zeug-
Hanfes in Bern an die zweite Einwohnermädchenschule.

Der N e g i e r u n g s r a t h stellt folgende Anträge:
1) Die nordwestliche Ecke des Areals des alten

Zeughauses in Bern mit ungefähr 60" Tiefe und ungefähr 150"

Länge wird zum Bau eines Schulhauscs an die zweite Ern-
wohnermädchenschule verkauft und zwar ohne vorherige
Abhaltung einer öffentlichen Steigerung (8 18 des Gesetzes vom
31. Juli 1872 über die Finanzverwaltung).

2> Der Kaufpreis wird auf 7 Fr. per Quadratfuß
festgesetzt.

3) Die Kaufsumme ist in 4 unverzinsliche» Jahresrate»
zahlbar, die erste auf 1. Oktober 1875.

4) Der Bauplan des neuen Schulhauses ist dem Negie-
ruugsrath zur Genehmigung vorzulegen.

Die Kommission stimmt den Anträgen des Regierungs.
rathes bei.

R o hr, Direktor der Domänen und Forsten, als Berichterstatter

des Regierungsrathes. Der Regierungsrath stellt
folgende Anträge: (der Redner verliest dieselben.) Der Bau
des neuen Zeughauses auf dem Beundenfelde ist >o weit
vorgerückt, daß im nächsten Monat sämmtliche Gebäude unter
Dach kommen und längstens im Herbst bezogen werden können.
Es wird sodann das alte Zeughaus abgebrochen werde»
müssen. Die Direktion der zweiten Einwohnermädchenschule
in Bern hat bereits jetzt das Gesuch gestellt, es möchte ihr
ein Platz des bisherigen Zeughausareals abgetreten werden,
und zwar derjenige, auf welchem sie am schnellsten mit dem Bau
eines Schulhanses beginnen könne. Es wurde der Schule
ein Preis von Fr. 7 per Lst" gestellt, was für zirka 9000 (Z"
Fr. 63,000 ausmacht. Dieser Preis basirt sich einerseits auf
die Schätzung im Domänenetat und anderseits auf die üblichen
Preise, wie "sie im dortigen Stadtquartiere bezahlt werden.
Im Domänenetat figurirt das ganze Zeughausquarticr mit
ungefähr Fr. 600,000. Die einen Experten haben es s. Z.
zu Fr. 4, andere zu Fr. 5 per j^j" und höher geschätzt. Die
höchste Schätzung betrug Fr. 6. 60, und es wurde sodann
im Domänenetat eine Schätzung von Fr. 6. 50 angenommen.
In dieser Schätzung stud aber auch die Straßen und Plätze
inbegriffen, so daß wir höhere Preise erzielen müssen, damit
der Erlös die Gesammtschatzuug erreiche. Wir werden daher
für die werthvollsten Bauplätze Fr. 12, für andere Fr. 10
bis Fr. 7 verlangen. Der bier in Frage liegende Platz
gehört zu den wertblosern, weil er auf der Nordseite und auf
einem alten Graben liegt, und es kann daher nicht ei» so

hoher Preis angenommen werden, wie bei Plätz-m, die einen
festen Baugrund bieten. In Erwägung dieser Umstände und
da der Platz zum Baue eines Schulhauses benutzt werden
soll, glaubten wir, den Preis nicht höher stellen zu sollen,
als nothwendig ist, um für das ganze Areal einen Erlös zu
erzielen, der nicht unter der Schätzung des Domäneiietats von
Fr. 600,000 ist. Die Direktion der Mädchenschule hat den
Preis aeceptirt, weil er immerhin ein mäßiger und es sehr
schwierig ist, in der Stadt Bauplätze zu finden. Die Hauptfrage

beim Verkauf des Zeughausareals wird die sein, wie
dasselbe parzellirt werden soll, damit ein möglichst Hoher Erlös
erzielt werben kann. Es sind diesfalls von nicht weniger
als 5 Baumeistern Pläne angefertigt worden, von denen die
meisten 3 parallele Häuserreihen in Aussicht nehmen. Gestützt
auf diese Pläne soll nun heute eine Parzelle an die zweite-
Einwohnermädchenschule verkauft werden. Ich empfehle die
Anträge des Regierungsrathes zur Annahme.

S ch m id, Andreas, als Berichterstatter der
Kommission. Vor ungefähr 2 Jahren ist der Beschluß gefaßt
worden, die Militäranstalten auf das Beundenfelv zu verlegen.
Man hat eine Berechnung aufgestellt, auf welche Weise die

hiezu nöthigen Summen aufgebracht werden können. Einen Theil
der bisher zu Militärzwecken dienenden, sowie andere liquid
werdende Gebäulichkeiten hat die Einwohncrgemeinde Ber»
zu einem gewissen Preise übernommen, andere Domänen da-
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gegen, die ebenfalls verfügbar sind, wollte sie nicht übernehmen,
weil man über den Preis nicht einiH werden konnte. Dahin
gehört der Komplex des bisherigen Zeughauses. Wie Ihnen
mitgetheilt worden ist, wird vielleicht bis nächsten Frühling
dieser Komplex frei. Es ist sehr verdankcnswerth, daß die

Regierung rechtzeitig darauf Bedacht nimmt, dieses» todte
Kapital bald möglichst liquid und rentabel zu machen. Die
Kommission ist der Ansicht, man solle die Offerte, welche die
zweite Einwobnermädchenschule in Bern macht, aceeptiren.
Der fragliche Platz ist zwar nicht gerade der schlechteste des

ganzen Komplexes; denn es hat wahrscheinlich derjenige auf
der Seite der Kaserne noch einen geringern Werth. Indessen
werden die Fundationen für das zu errichtende Schulhaus
mit großen Schwierigkeiten verbunden sein, welchem Umstände
bei der Festsetzung des Kaufpreises Rechnung getragen werden
muß. Die Bauplätze werten durchschnittlich zu Fr. 11 per

berechnet; den» bei der Annahme dieses Ansatzes würde
der Gesammterlös nach Abzug der Kosten für die Erstellung
der Straßen sich auf Fr. 600,000 belaufen. Die Kommission
hält den Preis von Fr. 7 für die nordwestliche Ecke des
Areals für angemessen und empfiehlt einstimmig die Anträge
des Rcgierungsrathes zu Annahme.

Die Anträge des Rcgierungsrathes werden genehmigt.

Bericht des Regiernngsrathes über dea jurassischen

Kirchenkonflikt.

Es werden dem Großen Rathe folgende Beschlüsse des

Bundesrathes vom 27. März 1875 gedruckt ausgetheilt -

I. Bnndesrathsbeschluß betreffend den Rekurs gegen das Aus-
weilungsdrkrrt der bcrnischen Regierung vom 30. Januar 1874.

Der schweizerische Bundesrath,
nach Einsicht eines vom 3. September 1874 datirten

Rekurses, durch welchen Herr Fürsprecher Moschard in
Münster, im Namen der ausgewiesenen Geistlichen des
bernischen Jura, das Begehren stellt, daß das von der Regierung
des Kantons Bern unterm 30. Januar 1874 erlassene
Ausweisungsdekret nicht länger wirksam sein dürfe, weil dasselbe
mit der gegenwärtigen Bundesverfassung und insbesondere
mit den in den Artikeln 44 und 45 derselben gewährleisteten
Rechte» im Widerspruche stehe;

nach Einsicht eines zweite» Rekurses, eingereicht von der
katholischen Bevölkerung des bernischen Jura im Mouat
August 1874, welcher mit 9100 Unterschriften versehen ist
und ebenfalls dahin schließt, daß das von der Regierung des
Kantons Bern gegen die katholischen Geistlichen erlassene
Ausweisungsdekret wieder aufgehoben werde;

nach Einsicht der Vernehmlassung der Regierung des
Kantons Bern vom 3. Dezember abhin, welche dahin geht,
daß diese Rekurse abgewiesen werden, gestützt darauf, daß
Artikel 50, Lemma 2 der Bundesverfassung von 1874 den
Kantonen vorbehalte, zur Handhabung der öffentlichen
Ordnung und des Friedens unter den Angehörigen der verschiedenen

Religionszenossenschaften die geeigneten Maßnahmen
zu treffen, und daß hienach der Beschluß vom 3V. Januar
1874 gerechtfertigt erscheine,

in Erwägung:
1) daß, abgesehen von der Tragweite, welche den Artikeln

44 und 45 der Bundesverfassung in Zukunft beizulegen ist,

die im Art. 44 der frühern und im Art. 50 der jetzigen^
Bundesverfassung erwähnten Verfügungen zu den außerordentlichen

Maßnahmen gehören, welche wieder aufzuheben sind,
sobald die Veranlassung dazu zu bestehen aufgehört hat;

2) daß mit dieser Anschauung auch die Negierung des
Kantons Bern einverstanden ist, indem sie nicht nur ihre tu
Frage stehende Verfügung als eine temporäre bezeichnet,
sondern auch bereits von sich aus mit der Frage der Aufhebung
derselben sich befaßt hat;

3) daß es sich im gegebenen Falle nur noch darum
handeln kann, zu welchem Zeitpunkte das Dekret vom
30. Januar 1874 außer Kraft zu setzen sei;

4) daß das Begehren der Rekurrenten, namentlich der
Rekurs vom 3. September l874, von der Ansicht ausgeht,
es sei das Dekret vom Momente des Inkrafttretens der neuen
Bundesverfassung an als nichtig und unwirksam anzusehen;

5) daß dagegen diescAnsichr als eine zu weitgehende bezeichnet
und abgewiesen werden muß, weil die im Jutereffe der öffentlichen

Ordnung unter der alten Bundesverfassung rechtsgültig
getroffene Maßnahme auch bei den veränderten Bestimmungen
der neuen Bundesverfassung jedenfalls erst dann außer Kraft
gesetzt werden kann, wenn dieß ohne Gefährdung des damit
verbundenen Zweckes möglich ist;

6) daß also die Bestimmung des Zeitpunktes und der
Art und Weise der Aufhebung des fraglichen Dekretes den
Behörden, und zwar sowohl denjenigen des Kantons Bern,
als nach Maßgabe der weitern Erwägungen in letzter und
entscheidender Instanz, den Bundesbehörden zustehen muß,
indem nach Art. 44 der frühern und Art. 50 der jetzigen
Bundesverfassung dem Bunde wie den Kantonen das Recht
zusteht, zur Handhabung der Ordnung und des öffentlichen
Friedens unter den Angehörigen der verschiedenen
Religionsgenossenschaften die geeigneten Maßnahmen zu treffen;

7) daß somit die Auslegung, welche die Regierung von
Bern diesem Artikel gegeben hat, und wonach jeder Kanton
auf seinem Gebiete in souveräner Weise von der im Artikel
50 der jetzigen Bundesverfassung den Kantonen gegebenen
Befugniß Gebrauch machen könnte, als unhaltbar anzusehen
ist, weil dadurch das Recht des Bundes vollständig beseitigt
würde;

8) daß der Bund aber vielmehr die volle Befugniß in
Anspruch zu nehmen hat, sei es auf dem Gebiete eines
einzelnen Kantons, sei es auf demjenigen von mehreren
Kantonen, von sich aus und in Gemäßheit des Art. 16 in
Verbindung mit Art. 5 und Art. 102, Ziff. 10 der
Bundesverfassung die zur Handhabung der Ordnung oder zur
Wiederherstellung derselben geeignet scheinenden Maßregeln zu treffen ;

9) daß diese Befugniß nothwendigerweise für den Bund
das Recht in sich schließt, die von den Kantonen zur Auf-
rechthaltung der Ordnung getroffenen Maßregeln seiner Prüfung

zu unterstellen und dieselben nach eigener Würdigung
der Verhältnisse zu verstärke», abzuändern oder aufzuheben';

beschließt:

l. Tie Regierung von Bern ist eingeladen, dem Bundcs-
ralhe mit möglichster Beförderung darüber Bericht zu erstatte»,
ob sie ihrerseits beabsichtige, die durch den Beschluß vom
30. Januar 1874 angeordnete Entfernung von
römischkatholischen Priestern aus den jurassischen Amtsbezirken noch
länger fortbestehen zu lassen und, wenn dieß der Fall sei»
sollte, sich einläßlich über die Gründe auszusprechen, welche
nach ihrer Ansicht die Fortdauer der fraglichen ausnahms-
weisen Maßregel nothwendig machen.

Nach Eingang dieses Berichtes und allfällig weiterer
Untersuchung der Verbältnisse wird der Bundesrath von sich

ans die angemessenen Verfügungen treffen.
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2. Dieser Beschluß ist der Regierung des Kantons

Bern und den Rekurrenten in amtlicher Ausfertigung
mitzutheilen.

Also beschlossen, Bern, den 27. März 1875.

Im Namen des schweizerischen Bundeerathes,

Der Bundespräsident:
Schcrer.

Der Kanzler ter Eidgenossenschaft:
Schieß.

II. Bundrsrathsbeschluß in Sachen des von 910V jurassischen

Bürgern unterzeichneten Rekurses, die Rückerstattung der

Kirchen und Kirchcngüter, sowie die Wiederherstellung
des römisch-ksthotischcn Kuttus betreffend.

Der schweizerische Bundesrath,
nach Einsicht einer vom Monat August 1874 datirten

und ebenfalls von 9t00 Bürgern des bernischen Jura
unterzeichneten Eingabe, in welcher

g. die Rückerstattung der Kirchen, Kapellen, Pfarrgebäude
und Kirchengüter nachgesucht wird, welche Gegenstände
den katholischen Pfarreien weggenommen worden seien,
und in welcher

I». das Gesuch gestellt wird, den öffentlichen Kultus der
katholischen apostolisch-römischen Religion in den
jurassischen Amtsbezirken wieder herzustellen;

in Erwägung:

t) daß die Rekurrenten in ihrer Eigenschaft als Schweizerbürger,

sowie als Bekenner der apostolisch-römisch-katholischen
Religion und als Bewohner des bernischen Jura das
Begehren stellen, wieder in den Besitz der Kirchen, Kapellen,
Pfarrhäuser und Kirchengüter des katholischen Jura eingesetzt

zu werden;
2) daß dieses Begehren in der Bundesverfassung keine

Begründung hat, da dieselbe weder Rechte einer bestimmten
Kirche, noch solche der Gesammtheit ihrer Bekenner in einem
Kantone anerkennt;

3) daß die Bundesbehörden nach Art. 50, Lemma 3
der Bundesverfassung nur in dem Falle verpflichtet sind,
eine Entscheidung zu treffen, wenn von einer neugebildeten
oder abgetrennten, speziellen Religionsgenossenschaft behauptet
und nachgewiesen wird, daß ihre Ansprüche auf ein bestimmtes
Kirchengut von dem Inhaber desselben streitig gemacht werden;

4) daß aber von einem solchen Ansprüche das
allgemeine Begehren der Petenten, sowohl in Bezug auf die
Person des aimeblich Berechtigten, als in Bezug auf das
angesprochene Rechtsobjekt durchaus verschieden ist;

5) daß endlich (mit Beziehung auf die zweite
Beschwerde) der öffentliche Kultus, welcher im Kanton Bern
ausgeübt wird, durch das Gesetz vom 18. Januar 1874
bestimmt worden ist, und daß früher gegen dieses Gesetz
eingelangte Beschwerden vom Bundesrathe abgewiesen worden
sind, und daß keine neue Gründe vorliegen, welche eine
andere Entscheidung rechtfertigen würden;

beschließt:
1. Das i» là s erwähnte Begehren wird als

unbegründet abgewiesen.
2. Auf das unter là I, gestellte Gesuch wird nicht

mehr eingetreten.
3. Der gegenwärtige Beschluß ist sowohl der Regierung
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des Kantons Bern, als den Beschwerdeführern in amtlicher
Ausfertigung mitzutheilen.

Also beschlossen, Bern, den 27. März 1875.

Im Namen des schweizerischen Bundesrathes,

Der Bundespräsident:
Schcrer.

Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Schieß.

Ten s cher, Direktor des Kirchenwesens, als Berichterstatter

des Regierungsrathes. Der Regicrungsrath glaubte,
es liege in seiner Pflicht, Ihnen einen kurzen Bericht über
den gegenwärtigen Stand des jurassischen Kirchenkonfliktes
mit Bezug auf die Rekurse zu erstatten, welche gegen die Ex-
ternirung der katholischen Geistlichen bei den Bundesbehörden
anhängig waren und zum Theil noch jetzt anhängig sind. Sie
haben s. Z, die Regierung zu dieser Externirungsmaß-
regel autorisirt, und da nun heute diese Angelegenheit in ein
neues Stadium getreten ist, so dürfte es schon ans diesem
Grunde gerechtfertigt sein, Ihnen darüber Bericht zu erstatten.
Die Veranlassung zu der unterm 30. Januar 1874 getroffenen
Externirungsmaßregel ist Ihnen bestens bekannt, und ich will
daher darüber nicht viel Worte verlieren. Zu jener Zeit
war die öffentliche Rube und Ordnung und der konfessionelle
Friede im Jura dermaßen gestört, daß man sogar zu
militärischer Okkupation schreiten und während längerer Zeit
einen Regierungskommissär in diesen Landcstheil abordnen
mußte. Bekanntlich waren namentlich die renitenten Geistlichen

die Urheber dieses Zustandes. Die Sachlage hat sich

seit Erlaß dieser Maßregel nicht wesentlich gebessert, wie ich
durch Anführung einer Menge von Thatsachen nachweisen
könnte. Ich will indessen auf diese Details nicht eintreten,
sondern einfach konstatiren, daß die Agitation von Seite der..
Geistlichen von der Grenze aus fortdauert und daß die
Gemüther durchaus nicht so beruhigt sind, daß man an eine
sofortige Zurücknahme der Externirungsmaßregel denken könnte.
Es ist hier namentlich auch zu betonen, daß man s. Z. den
betreffenden Geistlichen eröffnete, sobald sie die Erklärung
abgeben, daß sie sich der Staatsordnung und den Staats-
gesetzen fügen wollen, werde ihnen der Wiedereintritt in
die betreffenden Amtsbezirke gestattet werden. Bis zur heutigen
Stunde hat kein Geistlicher von dieser Vergünstigung
Gebrauch gemacht; sie beharren vielmehr auf ihrer Protestation
und auf ihrer Renitenz, trotzdem letzthin die Bundesversammlung

in oberster Instanz über das Schicksal des Bischofs
Lachat abgesprochen hat.

Die spezielle Veranlassung zu der heutigen Berichterstattung

besteht in einem gewissen Konflikte, in "welchen in letzter
Zeit die Regierung in ihren Anschauungen mit denjenigen
des Bundesrathes gerathen ist. Wie ist das gekommen? Nachdem

die Externirungsmaßregel getroffen war, wurde von Seite
der Herren Moschard, Folletöte u. s. w. dagegen rekurirt.
Dieß geschah noch unter der Herrschaft der alten
Bundcsverfassung. Der Bundesrath überwies den Rekurs der
Regierung von Bern zur Berichterstattung, und es ertheilte
dieselbe eine einläßliche Antwort, welche gedruckt worden ist
und dahin schließt, es sei die Regierung nach Mitgabe des

§ 44 der Bundesverfassung von 18t3 kompetent gewesen und
es sei daher der Rekurs abzuweisen. Der Bundesrath theilte
in seinem Entscheide diese Anschauung der Regierung von
Bern und legte setner Motivirung des Abweisungsbeschlusses
den § 44 der Bundesverfassung zu Grunde, indem er
betonte, es handle sich hier um eine polizeiliche Administrativmaßregel,

welche nach § 44 den Kantonen zustehe. Mittlerweile trad
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die neue Bundesverfassung iu Kraft, welche neue
Bestimmungen im Sinne einer freiern, erweiterten Niederlassung
und namentlich auch die Vorschrift enthält, daß kein Kanton
mehr einen seiner Bürger aus seinem Gebiete ausweisen dürfe.
Gleichzeitig hat aber die neue Bundesverfassung in H 66 die

Bestimmung des § 44 der frühern Verfassung fast wörtlich,
ja sogar in noch schärfen» Sinne aufgenommen. Tiefe
Bestimmung geht im Wesentlichen dahin, daß den Kantonen
sowie dem Bunde das Recht zustehe, gegen Uebergriffe von
kirchlicher Seite die geeigneten Maßnahmen zu treffen. Tiefe
neugeschaffene Sachlage veranlaßte die Herren Mvschard und
Konsorten, die Vollmachtträger der neuen Geistlichen, zur
Eingabe eines neuen Rekurses an den Vundesrath, worin
sie unter Hinweisung auf die Niederlassiingsbestimmungen der

neuen Bundesverfassung die Zurücknahme der Externirungs-
maßregel verlangten. Ich füge noch bei, daß mittlerweile
gegen den ersten, abweisenden Entscheid des BundeSrathes
an die Bundesversammlung rckurrirt wurde, und daß diese

Angelegenheit in ihrer letzten Session zur Sprache kam. Die
Kommission des Nationalrathes, welcher die Priorität hatte,
trug auf Verschiebung, resp. Rückweisung an den Bundesrath,

an mit der Motivirung, daß der Rekurs mehr oder
weniger gegenstandlos geworden, indem seither ein neuer
Rekurs an den Bundesrath gelangt sei, über den dieser zuerst
entscheiden müsse. Die bernischen Vertreter im Nationalrathe
bestritten zwar diese von der Kommission vorgeschlagene
Verschiebung nicht, sahen sich aber veranlaßt, auf die Materie
selbst etwas näher einzutreten, die Verhältnisse, wie sie im
Jura existiren, näher zu beleuchten und auch die rechtliche
Seite des Rekurses etwas einläßlicher zu erörtern. Es geschah
dieß wesentlich aus dem Grunde, weil man seit längerer Zeit
aus den öffentlichen Blättern entnehmen und auch aus
anderweitigen Anhaltepunkten, welche die Regierung hatte, schließen
konnte, daß in der Mehrheit des Bundesrathes eine mehr
im Sinne der Rekurrenten liegende Anschauungsweise zur
Geltung gelangt, d. h. daß im Bundesrathe die Meinung
Vertreten sei, es machen in dieser Frage die Bestimmungen
der neuen Bundesverfassung betreffend die Niederlassung und
daS Verbot der Ausweisung ans den Kantonen Regel. Wabr-
scheinlich in Folge dieses Auftretens der bernischen Vertreter
im Nationalrathe wurde die ganze Angelegenbeit ibrer
politischen Tragweite nach auch von reu übrigen Mitgliedern der
Bundesversammlung etwas einläßlicher in's Auge gefaßt und
in einer am folgenden Tage stattgefundenen, stark besuchten
Vorversammlung näher besprochen, woraus von nicht weniger
als 66 Mitgliedern das Begehren gestellt wurde, es sei, falls
der Bundesratb die Reknrsbegebren zusprechen sollte, die
Bundesversammlung zu einer außerordentlichen Sitzung zum
Zwecke des oberinstanzlichcn Entscheides über dieselben
einzuberufen. Ich nehme an, in Folge der neuen Gestaltung
der Dinge und mit Rücksicht aus die politische Tragweite der

ganzen Angelegenheit habe der Bundesrath dieselbe neuerdings
in reifliche Prüfung und Erwägung gezogen, und es sei
wesentlich dieser neuen Prüfung und Erwägung und der
neugeschaffenen Sachlage zuzuschreiben, daß er am letzten Samstag
denjenigen Entscheid über den neuen Rekurs faßte, der Ihnen
nun vorliegt. Durch diesen Entscheid wird die Regierung
von Bern eingeladen, dem Bundcsrathe unt thunlichster
Beförderung Bericht darüb.r zu erstatten, ob sie die Externi-
rungsmaßregel noch länger fortbestehen zu lassen gedenke und
bejahenden Falls aus welchen Gründen. Ich glaube, hier
konstatiren zu können, daß sowohl die Motivirung, als auch
das Dispositiv des bundcSräthIichen Entscheides im Wesentlichen

auf der Anerkennung der kantonalen Kompetenz in
dieser Frage beruhen, und daß der Bundesrath auf den
heutigen Tag grundsätzlich zugibt, daß auch nach der neuen
Bundesverfassung die Kantone kompetent seien, solche
Maßregeln zu treffen. Von Seite der Regierung von Bern ist

cz t875I

diese Rechtsanschauung von Anfang an festgehalten worden.
Ich will heute aus diesen Punkt nicht näher eintreten; es

befinden sich im Schooße Ihrer Behörde Männer, welche noch»
kompetenter sind als ich, die rechtliche Seite zu beurtheilen,
und ich denke, es werde darüber im Ernste nur Eine
Anschauungsweise möglich sein. Die Regierung hat in der
ganzen Sache von vornherein ei» großes Gewicht auf die
Analogie der Externirungsmaßregel mit dem Mermillodfalle
gelegt. Bei diesem Anlasse glaube ich, es sei unsere Pflicht,,
anzuerkennen, daß der Bundesrath durch den Entscheid, wie
er Ihnen gedruckt ausgetheilt worden ist, einen Akt von
boher politischer Klugheit begangen hat. Wäre derselbe in
nmgekebrtem Sinne ausgefalle», so wären die Folgen eines
solche» Schrittes bei der gegenwärtigen Lage der T)inge und
bei den in nächster Zeit zu lösenden sehr wichtigen eidgenössischen

Fragen für die ganze Schweiz geradezu unermeßlich
gewesen.

Man wird nun fragen, was die Regierung von Bern
auf die Anfrage des Bundesrathes, welche noch keine definitive,

sonder» bloß eine dilatorische Erledigung der Streitfrage

ist, zu thun gedenke. Wir sind nicht in der Lage,
darüber schon jetzt eine klare und bestimmte Antwort geben
zu können, weil der Entscheid erst am Samstag und in
offizieller Ausfertigung erst am Montag zu unserer Kenntniß
gelaugt ist. Wir müssen uns einige Zeit ausbitten, um die
ganze Angelegenheit im Schooße der Regierung näher zu
besprechen und unser Urtheil über das weitere Vorgehen
festzustellen. Ich glaube, nur dürfen den Entscheid dès Bundesrathes

dahin auslegen, baß diese Behörde selbst den
Fortbestand der Externirungsmaßregel zugibt. Sollte dieß aber
auch nicht die Ansicht der Bundesbehörde sein, so ist es jedenfalls

die Meinung der Regierung von Bern, daß, in
konsequenter Weiterführung un>erer bisverigen Kirchenpolitik, bei
den obwaltenden Verhältnissen die sofortige Zurücknahme der
Maßregel nicht zuzugeben >ei. Stellen Sie sich die Folgen
einer sofortigen Zurücknahme dieser Maßregel vor: Im Jura
würde der frühere Zustand der Unruhe und der konfessionellen
Störung wieder eintreten, so daß man vielleicht wieder zu
einer militärischen Okkupation schreiten müßte, und es würden
die Prätensionen der nlliamonlanen Partei und ihres KleruS
rm Jura in so hohem Maße anschwellen, daß sie nach und
nach Dasjenige zurückfordern würde, was sie in Folge ihres
beharrlichen Widerstandes gegen jede gesetzliche Organisation
und Ordnung der Dinge durch die neue Kirchengesetzgcbung
verloren hat. Daß solche Prätensionen schon jetzt vorhanden
sind, ergibt sich aus anderweitigen Rekursen und Schritte»,
welche bei den Bundesbehörden gethan worden sind. So
hat der Bundesrath z. B. gleichzeitig mit dem Rekurse, der
uns heute beschäftigt, einen andern abgewiesen, durch welchen
die Rückerstattung der Kirche» und Kirchengüter verlangt und
das Begehren gestellt wurde, daß die römisch katholische Kirche
als die einzig berechtigte katholische Kirche anerkannt werde.
Es glaubt also der Regierungsrath, es könne unter keinen
Umstände» von einer sofortigen Zurücknahme der
Externirungsmaßregel die Rebe sein.

Aus der andern Seite war jedoch die Regierung von
Anfang an der Ansicht, eö bandle sich hier nur um eine
provisorische Maßregel, die nicht auf alle Zeit hinaus
fortdauern solle, sondern die man im geeigneten Zeitpunkte,
d. h. wenn die Verhältnisse sich gebessert habe» werden,
wieder zurücknehmen werde. Welchen Weg man nun
wählen solle, um zu diesem Ziele zu gelange», weiß die
Regierung auf den heutigen Tag selbst noch nicht. Man
kann da verschiedene Wege in's Äuge fassen, und namentlich
von einem war schon wiederholt bei uns die Rede, daß man
nämlich ein Gesetz ausarbeiten würde, durch welches die
Uebergriffe von kirchlicher Seite in die Staatsordnung mit
scharfer Strafe bedroht würden. Auch andere Staaten sind
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bereits in ähnlichem Sinne vorgegangen. Indessen kann

man vielleicht anch einen andern Weg einschlagen, und ich

will heute darauf nicht näher eintreten.
Zum Schlüsse glaube ich als Berichterstatter des Regie-

rnngsraihes nur noch das betonen zu sollen, daß, wenn auch eine

solche Gesetzesvorlage gemacht wird, damit keineswegs gesagt
ist, daß dann die Externirungsmaßregel mit dem Erlaß dieses
Gesetzes sosort dahinfalle. Es wird dieß dann von den
obwaltenden Verhältnissen und von dem Verhalten des reni-
tcnden Klerus abhängen. So lange dieser keine Miene
macht, die von ihm verlangte, sicher nicht übertriebene
Erklärung abzugeben, dem Staate gehorchen zu wollen, so

lange wird die Frage, ob dem Klerus der Wiedereintritt in
die betreffenden Ämtsbezirke zu gestalten sei, und namentlich
die Art und Weise der Zurücknahme der getroffenen Maßregel

eine offene bleiben, und so lange werben wir uns auf
ein weiteres Vorgehen im Sinne der bisherigen Politik
gefaßt machen müssen. Die Geistlichen haben also ihr Schicksal
in ihren eigenen Händen. Die Regierung glaubte, Ihnen
diesen Bericht erstalten zu sollen, weil eine neugeschaffene
Sachlage vorliegt, und eS bisher ihr Bestreben war, in dieser
Frage jeweilen mit dem Großen Rathe Fühlung zu behalten.
Die Regierung stellt keine weitere Anträge und will Ihrer
freien Entschließung in keiner Weise vorgreifen. sBravo.)

Hofer, Fürsprecher. Da der Entscheid des Bundes-
ratheS erst letzten Samstag gefaßt worden ist, hat sicher
Niemand in dieser Versammlung erwartet, daß die Regierung
schon heute im Falle sein werde, dem Großen Rathe bestimmte

Anträge über die vom Bundesrathe an sie gestellte Anfrage
vorzulegen, durch welche sie eingeladen wird, varüber Bericht
zu erstatte», „ob sie beabsichtige, die durch den Beschluß vom
30. Januar 1874 angeordnete Entfernung von römisch-katholische»

Priestern aus den jurassischen Amtsbezirken noch länger
fortbestehen zu lassen und, wenn dieß der Fall sein sollte, sich

einläßlich über die Gründe anszusprechcn, welche nach ihrer
Ansicht die Fortdauer der fraglichen ausnahmsweisen Maßregel

nothwendig machen." Auf der andern Seite aber hat
ein großer Theil der Versammlung Anspruch darauf, daß
die Regierung dem Großen Rathe in seiner gegenwärtigen
Lession von dem Entscheide des Bundesrathes Kenntniß
gebe, wenn auch derselbe noch kein definitiver ist. Eine solche

Mittheilung ist auch gerechtfertigt mit Rücksicht auf die
allgemeine Spannung, mit welcher der Entscheid des Bundesrathes

im ganzen Lande erwartet wurde, sowie mit Rücksicht
darauf, daß der Große Rath s. Z. dem Regierungsrathe
unbedingte Vollmacht in dieser Angelegenheit ertheilt hat.
Es ist daher durch die in dem bundesräthlichen Entscheide
ausgesprochene Anerkennung der konstitutionellen Befugniß
gewissermaßen auch das Verhalten des Großen Rathes in
dieser Frage gutgeheißen worden. Auf die Frage selbst will ich
nicht einläßlich eintreten, darauf darf ich aber aufmerksam
machen, daß, namentlich in der Presse, verschiedene
Meinungen darüber sich kund gaben, ob die Maßregel der Berner
Regierung im Hinblick aus die neue Bundesverfassung auf
Fortbauer Anspruch machen könne. Bekanntlich hat der
Bundesrath die gestützt auf die frühere Bundesverfassung
eingereichten Rekurse abschlägig entschieden. Es ist nun die
Frage aufgetaucht, ob die Sachlage durch die neue
Bundesverfassung eine Aenderung erlitten habe. Die Regierung
von Bern hat stets den Standpunkt eingenommen, daß eine
konstitutionelle Aenderung nicht stattgefunden habe, und der
Bundesrath hat durch seinen neulichen Entscheid diese
Anschauungsweise als richtig anerkannt. Es lauten nämlich
das vierte und das fünfte Motiv des bundesräthlichen
Beschlusses : „daß das Begehren der Rekurrenten, namentlich
der Rekurs vom 3. September 1874, von der Ansicht
ausgeht, es sei das Dekret vom Momente des Inkrafttretens

Tazìl«tt des Großen Rathes 1875.
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der neuen Bundcsverfassung an als nichtig und unwirksam
anzusehen ; daß dagegen diese Ansicht als eine zu weit gehende
bezeichnet und abgewiesen werden muß, weil die im Interesse
der öffentlichen Ordnung unter der alten Bundesverfassung
rechtsgültig getroffene Maßnahme auch bei den veränderten
Bestimmungen der neuen Bundcsverfassung jedenfalls erst
dann außer Kraft gesetzt werden kann, wenn dieß ohne
Gefährdung des damit verbundenen Zweckes möglich ist." Wandeln
Sie dieses Motiv in ein Dispositiv um, so ist damit ein
wesentlicher Theil des Rekurses bereits entschieden. Ich
glaube deßhalb, es habe der Große Rath mit Befriedigung
von dem Entscheide des Vundesrathes Kenntniß genommen,
und man darf, gestützt auf das bisherige Verhalten der
Regierung von Bern, das Zutrauen auszusprechen, sie werde
auch fernerhin innerhalb der ihr verfassungsgemäß zustehenden
Befugnisse die nöthigen Maßnahmen zu treffen wissen. Ich
bin weit entfernt, eine Diskussion darüber provoziren zu
wollen, worin diese Maßnahmen bestehen sollen, doch glaube
ich, es solle der Große Rath eine Kundgebung in dem
angegebenen Sinne thun, zu welchem 'Zwecke ich folgende
Resolution vorschlage:

Der Große Rath des Kantons Bern,
»ach Anhörung des Berichtes der Regierung betreffend

den Entscheid des Bundesrathes vom 77. März >875 in
Sachen der jurassischen Rekurse,

beschließt:
Er nehme mit Befriedigung Akt von der Anerkennung

der konstitutionellen Befugniß der Regierung zu den von ihr
getroffenen Verfügungen und spreche die Erwartung aus,
daß sie die staatlichen Hobeilsrechte in getreuer Ausführung
der verfassungsmäßigen Bestimmungen auch fernerhin
festhalten werde.

Scheurer stellt den Antrag, es sei die Abstimmung
über den Antrag des Herrn Hofer mit Namensaufruf
vorzunehmen.

Gegen den Antrag des Herrn Hofer erhebt sich keine

Einsprache, so daß der Herr Präsidentdie Umfrage schließt
und zur Abstimmung übergehen will.

Fol let ôte. Beim Beginn der heutigen Sitzung hat
der Herr Präsident der Versammlung mitgetheilt, daß die
Regierung beabsichtige, dem Großen Rathe über den
jurassischen Kirchcnkonflikt Bericht zu erstatten. Dieser Bericht
ist vom Herrn Kirchendirektor erstattet worden, und zwar hat
die Regierung keine Anträge gestellt. Nun aber bringt Herr
Hofer einen Antrag, über welchen der Große Rath entscheiden
soll. Es war ganz zulässig, daß der Große Rath einen
Bericht des Regierungsrathes entgegen nahm, dagegen ist es
nach dem Großrathsreglement nicht gestattet, sofort einen
Beschluß zu fassen, wie ihn Herr Hofer vorschlägt; denn er
hätte seinen Antrag in Form eines Anzuges stellen sollen.
Der Antrag des Herrn Hofer steht nicht auf der
Tagesordnung, und es kann daher heute nicht darüber abgestimmt
werden.

H o f er, Fürsprecher. Herr Folletôte hätte seine
Einwendung beim Beginne der heutigen Sitzung machen sollen,
als der Herr Präsident die Versammlung anfragte, ob sie

einverstanden sei, einen Bericht des Regierungsrathes über
den jurassischen Kirchenkonflikt entgegen zu nehmen. Nachdem
der Herr Präsident mir das Wort in dieser Angelegenheit
gewährt hat, hielt ich mich für berechtigt, «inen Antrag zu
stellen.

1V
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Bodenheim er, Regierungspräsident. Auch ich bin
der Ansicht, Herr Folletöte hätte bereits beim Beginne der

Sitzung seine Einsprache erheben sollen, als der Herr Präsident

der Versammlung von dem Wunsche des Regierungs-
rathcs Kenntniß gab, ihr über den jurassischen Ktrchenkonslikt
Bericht zu erstatten. Nachdem von keiner Seite gegen die

Entgegennahme dieses Berichtes Widerspruch erhoben ist,
kommt die Einwendung des Herrn Folletöte jetzt zu spät.
Es ist nach dem Reglement durchaus zulässig, daß der Große
Rath, nachdem er den Bericht des Regierungsrathes angehört,

über die Frage einen Beschluß fasse, wie Herr Hofer
ihn beantragt hat.

F olletöte. Der Herr Präsident hat diesen Morgen
bloß mitgetheilt, daß es sich darum handle, einen Bericht ves

Regierungsrathes anzuhören, es wurde aber nicht gesagt, daß
eine Diskussion stattfinden, und daß Anträge werden gestellt
werden. Der Regierungsrath kann in jedem Augenblicke
über irgend eine Frage Bericht erstatten, etwas Anderes
aber ist es, wenn ein Gegenstand disknttrt und darüber
Beschlüsse gesaßt werden sollen. Wir können also heute über
den Antrag des Herrn Hofer nicht abstimmen, sondern laut
Reglement erst nach 24 Stunden. Der Regierungsrath hat
keine Anträge gestellt, und wenn Herr Hoser solche stellen

will, so muß er dieß nach Mitgabe der 54 und 6(1 des

Großrathsreglements thun: er muß einen Anzug stellen, den

der Große Rath dann in einer spätern Sitzung behandeln
wird. Ihr Entscheid kann schwerwiegende Konsequenzen
haben; denn es handelt sich darum, vom Großen Rathe auf
dem Wege der Ueberraschung ein Zutrauensvotum auszuwirken,
um gewissermaßen einen Druck auf den Bundesrath auszuüben.

B o den heimer, Regierungspräsident. Ich muß gegen
die Behauptung des Herrn Follctöte entschieden protestiren,
daß es sich darum handle, auf dem Wege der Ueberraschung
ein Zutrauensvotum zu erhalten, um damit eine Pression auf
die Bundesbehördc auszuüben. Es liegt gewiß nicht in der
Absicht der Versammlung, eine derartige Pression ausüben

zu wollen. Niemand wird dem Großen Rathe das Recht

bestreiten, sich über die Frage auszusprechen. Ich habe
bereits vorhin in französischer Sprache bemerkt, daß Einspracht
gegen die Behandlung des Gegenstandes beim Beginn der

Sitzung, als derselbe angekündigt wurde, hätte gemacht werden

sollen. Niemand hat aber etwas eingewendet, und auch vorhin,
als die Sache wirklich behandelt wurde, hat sich Niemand
widersetzt. Nachdem die Diskussion bereits geschlossen war
und der Große Rath zur Abstimmung übergehen wollte,
verlangt Herr Folletöte plötzlich, daß auf den Gegenstand nicht
eingetreten werde, indem dieß gegen das Reglement sei, ja
er wirft sogar die Beschuldigung hin, man beabsichtige, einen
Druck auf den Bundesrath auszuüben. Soll ich mein
persönliches Gefühl aussprechen, so habe ich nichts dagegen, daß
der Gegenstand auf morgen verschoben werde, damit wir nicht
die Anschuldigung hören müssen, es sei die Minorität in
dieser Frage unterdrückt worden. Es wird zwar morgen
wahrscheinlich wieder eine der unangenehmen Diskusstonen
entstehen, deren der Große Rath schon zur Genüge erlebt hat.

Herr Präsident. Ich ging von der Ansicht aus,
es könne der Bericht der Regierung heute behandelt werden,
sofern keine Einsprache dagegen erhoben werde. Ich habe
mich allerdings auch gefragt, ob es zulässig sei, allfällige
Anträge zu behandeln, ohne daß dieselben auf die Tagesordnung
gesetzt worden seien. Ich habe vorhin die Diskussion als
geschlossen erklärt, und Herr Folletöte ergriff erst das Wort,
als davon der Versammlung auch in französischer Sprache
Kenntniß gegeben wurde. Nach meinem Dafürhalten konnte
Herr Folletöte in diesem Augenblicke noch das Wort ergreifen,

t 1375.)

und ich halte daher die Diskussion noch nicht für definitiv
geschlossen. Was nun die Frage betrifft, ob heute sofort
auf den Antrag des Herrn Hofer eingetreten und derselbe
diskutirt werden könne, so glaube ich, es müsse diese Frage
nach dem Wortlaute und nach dem Sinn und Geiste des
Reglements verneint werden. Wenn bei Erstattung eines
derartigen Berichtes Anträge von großer Tragweite gestellt werden,
so ist nach meinem Dafürhalten jedes Mitglied berechtigt,
gegen die sofortige Behandlung Einsprache zu erheben. Von
diesem Standpunkte ausgehend, setze ich den Antrag des Herrn
Hofer auf morgen an die Tagesordnung. Der Große Rath
soll auch den Schein meiden, als wolle er die Gegenpartei
derjenigen, von welcher der Antrag ausgeht, nicht anhören.

Die Versammlung erklärt sich mit der Verschiebung der
Angelegenheit auf morgen einverstanden.

Für die nun vorzunehmenden Naturalisationen und
Wahlen verstärkt der Herr Präsident das Bureau mit den
Herren Schüpbach und Wittenbach.

Naturalisationsgsuche.

Es werden mit dem gesetzlichen Mehr von Vz Stimmen
bei 37 Stimmenden auf den Antrag des Regierung s
r ath e s und der Kommission in das bernische Landrecht

aufgenommen:

1) Frau Verena Hefti geb. Kubli in Bern, Wittwe
des am 1. November 1373 verstorbenen Heinrich Hefti von
Luchsingen, Kantons Glarus, Mutter zweier Knaben, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht von Bern, Gesellschaft zu
Schmieden.

A b st i m m u n g.

Für Entsprechung 76 Stimmen.
Für Abweisung 7 „

2) Friedrich Ernst Beckert, von Menzenschwand,
Großherzogthums Baden, Sohn des Handelsmanns Severins
Beckert in Biel und 1358 daselbst geboren, dem das dortige
Ortsburgerrecht zugesichert ist.

A b st i m m u n g.

Für Entsprechung .73 Stimmen.

„ Abweisung 1l) „

3) Adolf Friedrich G e ldm acher, geb. 1855, früher
in Düsseldorf heimatberechtigt, Müller und Papierfabrikant,
in Thierachern, handelnd, weil minderjährig, mit Ermächtigung

des elterlichen Vormundes, und mit zugesichertem
Ortsburgerrecht in Uebeschi.

A b st i m m u n g.

Für Entsprechung 75 Stimmen.

„ Abweisung 8 „

4) Alphons Justin Er evo i sier, von Jndevillers,
französischen Departements des Doubs, Grundeigenthümer und
Holzhändler in Nidau, verheiratet in zweiter Ehe mit Marie
Ida geb. Funk von Nidau, und Vater eines Kindes aus erster
Ehe, mit zugesichertem Ortsburgerrecht von Nidau.
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Abstimmung.
Für Entsprechung

„ Abweisung
75 Stimmen.
8

5) Peter Herrmann, früher in Oberbetschdorf im
Glsaß, nun in Folge seiner Option in Verrières de Joux
Lfranz. Departement des Doubs) heimatberechtigt, Geschirr-
Händler in Attiswyl, nebst seiner Ehefrau und drei
minderjährigen Söhnen (mit Ausschluß der zwei mehrjädrigen),
welchen das Ortsburgerrecht von Wolfisberg zugesichert ist.

b st i m m u n g.

Für Entsprechung

„ Abweisung
7ß Stimme».
7

Abstimmn» g.

Für Entsprechung

„ Abweisung
72 Stimmen.
U

b st i m m u n g.

Für Entsprechung

„ Abweisung
74 Stimmen.
9

Abstimmung.
Für Entsprechung

„ Abweisung
72 Stimmen.
11

Abstimmung.
Für Entsprechung

„ Abweisung
75 Stimmen.

Wahl eines Mitgliedes der Bittschriftenkommisfion.

Von 108 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Fürsprecher Schwab 85 Stimmen.

„ Scherz 3 „
„ Scheurer 2 „
„ Sahli 2 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Gewählt ist somit Herr Fürsprecher Schwab in Nidau.

6) Jsaak Heß, aus Zilltsheim im Elsaß, durch Option
in Belfort (Frankreich) heimatberechtigt, verheiratet und Vater
dreier Knaben, mit zugesichertem Ortsburgerrecht von Ärgerten.

Bei den unter Ziff. 4, 5, 6, 7, 8 und 9 genannten
Personen erfolgt die Naturalisation unter der Bedingung der
nachträglichen Beibringung einer authentischen Urkunde über
ihre Entlassung aus dem bisherigen Staatsverbande.

Wahl eines Mitgliedes des Obergerichtes am Platz
des zurückgetretenen Herrn Ochsenbein.

Von 103 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Blösch 95 Stimmen.

„ Scherz 3 „
„ Müller 2 „
„ Amstutz 1 Stimme.

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Es ist somit gewählt Herr Fürsprecher und Obergerichts-
suppleant Gustav Blösch, gewesener Gerichtspräsident, in Viel.

7) Conrad Friedrich Si e gler von Nordhausen in
Württemberg, Bäckermeister in Bern, verheiratet mit einer Bernerin,
welchem das Ortsburgerrecht von Mirchel zugesichert ist.

Wahl eines Oberingenieurs.

Von 10k Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Ganguillet 105 Stimmen.

„ X. Kohler l Stimme.

bisherige.
ist also gewählt Herr Emil Ganguillet, der

8) Johann Joseph Schuh, von Mergensheim, in
Württemberg, Angestellter beim städtischen Bauamt in Bern,
verheiratet mit einer Bernerin und Vater zweier Kinder, mit
zugesichertem Ortsburgerrecht von Guggisberg.

Wahl eines Kantonsbnchhalters.

Von 101 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Hügli 100 Stimmen.

„ Greppin 1 Stimme.

Gewählt ist also Herr Friedrich Hügli, der bisherige.

9) Christian Heinrich Hokenjos, von Lahr, Großherzog-
thum Baden, Direktor der Holzstofffabrik in Grellingen,
verheiratet mit einer St. Gallerin und Vater von fünf Kindern,
mit zugesichertem Ortsburgerrecht von Grellingen. Wahl eines Regiernngsstatthalters von Burgdors.

Vorschlag des Amtsbezirkes:
Herr Peter M o s er, Gerichtspräsident in Burgdors.

„ Rudolf Müller, Fürsprecher und Amtsverweser
in Burgdorf.

Vorschlag des Regierungsrathes:
Herr Alexander B ucher, Großrath, in Burgdors.

„ Chr. Scherten leib, Großrath, in Oberburg.

Von 102 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:
Herr Moser 100 Stimmen.

„ Müller 1 Stimme.

„ Bucher 1 „
Es ist somit gewählt Herr Peter Moser, Gerichtspräsident

in Burgdorf.
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Kortrag betreffend die Bertheilung der Kreditsumme
der Hochbauten Pro 1875.

Dieser Vortrag lautet, wie folgt:

Herr Präsident!
Blei ne Herren!

Die großen Hochbau-Neubauten des Staats
(Entbindungsanstalt und Militäranstalten) sind im Budget pro
1875- in besonderen Artikeln aufgeführt, nämlich tinter
Rubrik X, Art. 1 und 2, während die andern (verschiedenen)
Hochbauten in derselben Rubrik unter Art. 3 erscheinen.
Für diese letztern ist eine Kreditsumme von Fr. 130,00 0
ausgesetzt, für deren Bertheilung die Genehmigung des

Großen Rathes vorbehalten ist.
Die Baudirektion beehrt sich nun, Ihnen die Bertheilung

gemäß dein angeschlossenen Tableau vorzuschlagen. Die
nöthigen Erläuterungen zu den einzelnen Bauobjekten sind
im Tableau nebenan beigefügt.

Im Allgemeinen und namentlich in Bezug auf das
Verhältniß derKreditsumme zu den Bedürfnissen,
wie sie sich geltend machen, sind noch folgende Bemerkungen
anzubringen.

Bei der Aufnahme des Kreditansatzes der Fr. 130,000
fielen hauptsächlich die bekannten Bedürfnisse und
Forderungen der einzelnen Staatsverwaltungszweige in Betracht.
Nun sind aber hier und dort neue und doch begründete
Ansprüche erfolgt, welche jetzt entweder noch gar nicht
berücksichtigt werden können, oder aber, wo solche Begehren
unbedingt erfüllt werden müssen, werden dadurch früher in
Aussicht genommene nothwendige Bauten in den Hintergrund
gestellt oder die Bollendung im Bari begriffener Objekte
verzögert, was nicht im Interesse der Verwaltung liegt.

Es betrifft dieß besonders folgende Hochbauten:

Bern, Amthaus, Umbauten. Für die Vollendung der
selben mit Inbegriff sehr nothwendiger neuer Aborteinrichtungen

bedarf es noch einer Summe von wenigstens
Fr. 20,000. Es konnten jedoch nur Fr. 12,000 in's
Kredittableau aufgenommen werden.

Bern, hotanischcr Garten. Hier sollten 2 Gewächshäuser,
am Platze der baufälligen in Holz, mit einer Eisenkonstruktion
erneuert werden. Es konnte jedoch nur das im Tableau
aufgenommene Objekt berücksichtigt werden.

Rütti, Ackrrbauschule. Der von der Anstalt jüngsthin
verlangte Bau eines Wagen - und Geräthschopfes mußte
weggelassen werden, da schon Fr. 10,600 für die andern
Bedürfnisse (bewilligte Bauten) ausgesetzt sind.

Erlach, Rcttuiigsaustalt. Für den Bau einer großen
Scheune, deren Kosten (wohlfeilstes Projekt) auf circa
Fr. 43,000. veranschlagt sind, konnten auf Rechnung der
ganzen Bausumme nur Fr. 22,000 aufgenommen werden.

Thorberg, Anstalt. Der sehr nothwendige Reubau der
großen Schwendischeune, wofür das Projekt ausgearbeitet
ist, konnte nicht in den Rahmen des Tableau gebracht
werden.

Pfarrgcliäuöe. Für weitere, jetzt nöthige Umbauten
wären noch wenigstens Fr. 8000 erforderlich, ebenso für
einige Psarrschèunen Fr. 4100, wovon nichts
aufgenommen werden konnte.

Kirchcnchore.
Fr. 7000 u öthig.

Für diese Bauten wären noch weitere

Amtsgesäiigniffe. In Bezug auf diesen Posten wären
verschiedene Bedürfnisse zu erwähnen, in's Besondere ein
neues Bezirksgefängniß in Pruntrut und neue Gefangenschaften

zu Belp. Das Projekt für ersteres ist in Arbeit
und der Bau wird nächstes Jahr (wegen der Verschmelzung
der dortigen Strafanstalt mit derjenigen von Bern)
stattfinden müssen.

Bei verschiedenen Amtsgcbälldcil werden Umbauten nnd
neue Einrichtungen gewünscht. Die wichtigeren betreffen eine
zweite .Beamtenwohnung im Schloß Burgdorf, womit die
Umänderung der Büreaulvkalien für den Regierungsstatthalter

und den Amtsschreiber im Zusammenhange steht. Diese
Bauten sind zu circa Fr. 16.000 veranschlagt und sofern
dieselben von den Behörden als zweckmäßig und nothwendig
erachtet werden, können seiner Zeit die bezüglichen Borlagen
gemacht werden, allein die Aufnahme eines Ansatzes in das
nachstehende Kredittableau war wegen der bestehenden
anderweitigen Verpflichtungen und Bedürfnissen absolut nicht
möglich.

In Betracht, daß die Kreditsumme für die verschiedenen

Hochbauten pro 1875 auf Fr. 130,000
festgesetzt ist, ersucht Sie die Baudirektion, die Vertheilung
derselben auf die einzelnen Bauobjekte gemäß nachstehendem
Tableau dem Großen Rathe zur Genehmigung empfehlen zu
wollen.

Mit Hochachtung!

Bern, den 23. März 1875.

Der Direktor der öffentlichen Bauten:

F. Kilian.

Tableau über die Bertheilung der Kreditsumme der Fr. 130,000 aus die einzelne» Bauobjekte.

1) Bern, Amthaus
2) „ Kloakenbau an der Aarbergergasse

Wasserversorgung u. Gaseinrichtuugen
botanischer Garten

5) Rütti, Ackerbauschule

6) Rüeggisberg, Rettungsanstalt
7) Erlach, Rettungsanstalt
8) Frienisberg, Domäne

9) Thorberg, Anstalt

Uebertrag 63,382

Franken. Erläuterungen.
12,000 Zur Ausrechnung der ausgeführten Umbauten.

782 Verpflichtungsbeitrag für das Zeugwarthaus (Regierungsrathsbe¬
schluß vom 3. Oktober 1874).

3,000 Verschiedene Amtsgebäude.
4,000 Verpflichtungsbeitrag für die neue Stützmauer mit Eisengeländer

an der Trottviranlage gegen die Eisenbahnbrücke.
10,600 Große Wasserleitung und bauliche Einrichtungen für die Beleuchtung

mit Gasolin.
5,500 Stallbau infolge Gefährdung des Viehstandes.

22,000 Auf Rechnung des großen Scheunebaues.
5,500 Hauptsächlich'Vergütungssumme für die vom Pächter ausgeführte

Knochenstampfe.
4,000 Zur Ausrechnung der Umbauten, namentlich bei der Ochsenweide

und Bannholzscheune.
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Franken.
Uebertrag 63,382

16) Franbrnnnen, Schloß 6,166
11) Wyl, Schloßdomäne 1,666
12) Prnntrut, Amthaus (Kantvilalbankfiliale) 2,566
13) Prnntrut, Külel cke l'ours 2,666
14) Kurzenei, Alpgebäude 16,666
15) Pfarrgebände 16,666

16) Kirchenchore 16,566

17) Amtsgefängnisse 12,666
18) Verfügbare Restanz (Vorarbeiten, Baliailf-

sicht u. s. w.) 7,858

Summa Fr. 136,666

Bern, den 24. März 1875.

Ausgeführte Umbauten wegen Trockenfäulniß und neues Holzhaus.
Vergütungsfnmme für das neue vom Pächter ausgeführte Holzhaus.
Zur Ausrechnung der Umbauten und Erweiterungen.
Auf Rechnung der Umbauten mit Miethzinserhöhung.
Zur Vollendung des Baues.
Verschiedene in Ausführung begriffene Umbauten und neue Wasser¬

leitungen.
Umbauten, größern Theils zur Ausrechnung der in Ausführung

begriffenen oder vollendeten Objekte.
Umbauten und Erweiterungen, darunter die neuen vandjäger-

wohnungen in Burgdorf und für die Gefangenwärterwohnungen

zu Wangen und Aarwangen.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung
dem Großen Rath überwiesen.

Im Namen des Regierungsrathes:
Der Präsident:

Const. Bodenheimer
Der Rathsschreiber:

Hr. Trächsel.

Die Staatswirthschaftskommission empfiehlt
den Antrag des Regierungsrathes zur Annahme.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, als
Berichterstatter des Regierungsratbes. Im Budget pro 1875
find die Hochbauten in 3 verschiedene Kategorien getheilt.
Die erste Kategorie betrifft die Entbindungsanstalt, die zweite
die Militäranstalten und die dritte verschiedene Hochbauten,
die nicht von so großer Tragweite wie die beiden ersten,
immerbin aber für die betreffenden Verwaltungszweige sehr
nothwendig sind. Für die Hochbauten der dritten Kategorie
enthält das Bridget einen Ansaß von Fr. 136,666, bei dessen

Aufnahme man namentlich die bekannten Bedürfnisse in's
Auge gefaßt hatte, die theilweise schon von mehreren Jahren
her datiren, bisher aber nicht berücksichtigt werden konnten.
Ich mache darauf aufmerksam, daß in der Staatsverwaltung
alle Augenblicke neue Bedürfnisse auftauchen, die manchmal
sehr dringend sind und in erster Linie berücksichtigt werden
müssen, wodurch andere Bauobjekte verdrängt werden. Diese
Erfahrung hat man auch in der heutigen Vorlage geinacht.
Wie Sie aus dem gedruckte» Vortrage entnommen haben,
mußten verschiedene Objekte ganz fallen gelassen und andere
konnten nur theilweise berücksichtigt werden, in Folge dessen
die Vollendung mehrerer Objekte auf das nächste Jahr
verschoben werden muß. Gleichwohl wird man bei einzelnen
Objekten mit Rücksicht auf die obwaltenden Verhältnisse die
Bauten durchführen, sich aber mit den Unternehmern so
einrichten müssen, daß die Zahlungen erst im nächsten Jahre zu
erfolgen brauchen. Es hat dieß keine finanziellen Konsequenzen.
Man mußte dieses Verfahren einschlagen, weil man eben

nicht nur die Bedürfnisse eines einzigen Jahres, sondern
mit Rücksicht auf das vierjährige Büdget diejenigen der
ganzen vierjährigen Periode in's Auge fassen muß. Die
Vertheilung der Kreditsumme von Fr. 136,666 auf die
einzelnen Bauobjekte erfolgte mit Rücksicht auf die Dringlichkeit

derselben, und es glaubt die Baudirektion, es entspreche
diese Vertheilung soweit möglich den eingegangenen Verpflichtungen

und den Bedürfnissen. Da der Vortrag des
Regierungsrathes Ihnen gedruckt ausgetheilt worden ist, so glaube
ich, mich auf auf diese wenigen Bemerkungen beschränken zu

Der Direktor der öffentlichen Bauten:
F. Kilian

können, bin jedoch bereit, auf Verlangen noch nähere Auskunft

zu ertheilen. Ich empfehle die vorgeschlagene Vertheilung

des Kredites zur Annahme.

Buch er, als Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Aus dem Vortrage der Baudirektion geht hervor,
daß der Kredit von Fr. 136,666 bei Weitem nicht hinreicht,
um alle Bedürfnisse zu befriedigen, und daß nur ganz
dringende Gegenstände dieses Jahr an die Reihe kommen können.
Aus dem betreffenden Tableau werden Sie entnommen haben,
daß im Wesentlichen bloß bereits begonnene Bauten, neue
Objekte aber leider nur in sehr geringem Maße berücksichtigt
werden konnten. Bei den verschiedenen Anforderungen, welche
gestellt werden, ist dieß freilich etwas trostlos, indessen müssen
vor Allem aus die bereits begonnenen Bauten einmal vollendet
und die versprochenen Leistungen abgetragen werden, damit
in den nächsten Jahren desto mehr neue Öbjekte an die Hand
genommen werden können. Die Staatswirthschaftskommission
ist mit der vom Regierungsrathe vorgeschlagenen Vertheilung
des Kredites einverstanden und empfiehlt dieselbe zur
Genehmigung.

Genehmigt.

Bortrag betreffend die Verwendung der Kreditsumme

pro 1873 für die Straßenneubauten.

Dieser Vortrag lautet folgendermaßen:

Herr Präsident!
Meine Herren!

Unterm 7. Dezember 1874 hat der Große Rath
beschlossen, den Kredit der Straßenbauten für die Finanzperiode
von 1875 bis 1878 zu erhöhen und in den Voranschlag pro
1875 eine Kreditsumme voll Fr. 466,666 aufzunehmen.

Dieser Beschluß ist in Kraft getreten, nachdem die
Volksabstimmung vom 28. Februar abhin eine Mehrheit für
Annahme des vierjährigen Voranschlages ergeben hat.

Da die Vertheilung der Kreditsumme von Fr. 466,666
auf die einzelnen Bauobjekte der Genehmigung des Großeil
Rathes vorbehalten ist und diese Behörde am 29. dieses

Monats zu einer Session zusammentreten wird, so beehrt
sich die Baudirektion, Ihnen hiermit die Kreditveitheilung
nach Mitgabe des nachstehenden Tableau und gesützt auf
die demselben angefügten Erläuterungen vorzuschlagen.

Tagblatt des Großen Rathes 1675. 11
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x. Korrektionen bestehender Staatsstraßen.
Franken. Franken.

1) Grimsel-Paß (Hof-Guttannen) 17,000
2) Grindelwald-Straße (Endwegkorrektion) 22,000
3) Pillon-Straße 13,000
4) Boltigen-Jaun-Bulle-Straße 14,000
5) Simtnenthal-Straße (Korrektion beim

Strättlighügel) 22,000
6) Thierachern-Amsoldingen-Straße (Egg¬

stutzkorrektion) 10,000
7. Thun-Oberhofen-Straße 12,000
8. Huttwhl-Eriswhl-Straße 15,000
9) Toffen-Thurnen-Riggisberg-Straße 24,000

10) Bern-Schwarzeikburg-Straße 14,000
11) Schwarzenburg-Guggisberg-Straße 16,000
12) Laupen-Neueneck-Straße 16,000
13) Jura-Straßen 36,000
14) Verfügbare Restanz (Vorarbeiten,

Aufsicht :c.) 14,295
245,295

l!. Staatsb 'iträge an neue Straßen (Staatsstraßen.)

15) Leißigen-Krattigen-Aeschi-Straße 15,000
16) Gonten-Sigriswhl-Straße 14,000
171 Linden-Straße (Thörigen-Lindenholz) 3,000
18) Dürrenroth-Straße 7,500
19) Schangimu-Eggnohl-Straße 10,000
20) Nidau-Hagneck-Straße 22,000
21) Hagneck-Jns-Straße 16,000
22) 1>SveIior-öourri^nnU'8elik>Iis-Straße 3,250
23) Roggenburg-Straße 4,000
24) Kebeuvelior-Straße 4,000
25) Lellvlo^-llenavezi-Straße 2,000
26) Konknl-Ventilineaurt-Straße 2,000

6. Freiwillige Staatsbeiträge an Straßen IV. Klasse.

27)
28)
29)
30)
31)
32)

Jseltwald-Straße zu Jseltwald
Grindelivald-Großer-Scheidegg-Paß
Lauterbruuuen-Vtürrenweg
Oberhofen-Aeschlen-Straße
Thierachern-Wahlen-Straße
Nieder-Goldbach - Schwanden - Ober-
Goldbach-Straße

33) Kasten-Breitenegg-Rüdisbach-Straße
34) Rohrbachgraben-Straße

Aarwangen-Murgenthal-Straße
Arch-Grenchen-Straße (mit Aarbrücke)
Liegerz-Tessenberg-Straße

35)
36)
37)

2,600
500
500

4,000
4,500

8,000
4,000
3,000
3,000

17,500
4,400

21
22

102,70

52,g00

Summa Fr. 400,000

M. Bn der Mehrzahl derjenigen Objekte, welche mit Staatsbei¬
trägen ausgeführt werden, sind die ausgesetzten Summen nur
Theile der betreffenden Staatsbeiträge.

Als allgemeine Bemerkung zu obiger Kreditvertheilun
muß vorausgeschickt werden, daß das Tableau im Vergleb
zum vorjährigen eine verhältnißmäßig kleine Anzahl von
neuen Objekten enthält, obwohl der Kredit um Fr. 100,000
höher steht, als bis dahin. Der Grund davon liegt einfach
in dem Umstände, daß noch eine große Summe
für Vollendung der im Bau begriffenen
Bauten und für Abtragung der bewilligten
Staats-beiträge an nahezu oder ganz voll-
e n d e 4 e O b j e k t e n o t h w en d i g ist.

Nachdem auf Jahresschluß 1874 noch einige Abschlagszahlungen

zu Gunsten von Staatsbeiträgen mittelst Ueber-

tragungen von Nestanzen, welche sich auf rückständigeil Bauten
ergaben, geleistet werden konnten, beziffert sich die Summe
für Abtragung der bestehenden Verpflichtungen
auf Fr. 522,664. 52, vom Anfange des Jahres 1875
an gerechnet, nämlich für nachstehende 19 im Bau begriffene
oder vollendete Objekte.
Art. Franken.
3) Pillon-Straße. circa 42,000. —
4) Boltigen-Jun-Bulle-Straße 40,000. —

ick. Diese Straße war zwar in den letztjâbrigen Tableaux
nicht enthalten, wcildcr Staatsbeitrazvon Fr.72,tDt)
laur Großrathobeschtnß vom 4. Mai 1872 bis dabin
aus Extrakrcditen bestritten werden sollte, mit Rücksicht

auf die ohnehin unaenügcndcn Jahrcstredite der

Fr. 300,000.

5) Simmenthalstraße (Korrektion beim Strättlig¬
hügel) 25,000. -8) Huttwyl-Eriswhlstraße (fast vollendet) 17,000. —

9) Toffen-Thurnen-Riggisbergstraße (vollendet) 87,389. —
11) Schwarzenburg-Guggisbergstraße (Sektion

Riedstetten-Kalkstetten) 26,580. —
12) Laupen-Neueneckstraße (vollendet) 23,000. —
13) Jurastraßen (Rm'iimx-llmibms) 9,000. —
15) Leißigen-Krattigen-Aeschistraße 65,000. —
17) Lindenstraße (Thörigen-Lindenholz) 5,000. —
18) Dürrenrothstraße 8,500. —
20) Nidau-Hagneckstraße (fast vollendet) 48,990. 52

Hagneck-Jnsstraße 80,000. —
Uevelier-llounni^nan-öoliolis-Straße 3,205. —

25) IWIIäz'-6Wnevt!2-Straße 2,000. —
26) Iwnkol-Vkncjlinoaurl-Straße (fast vollendet) 2,000 —
27) Jseltwald-Straße zu Jseltwald (ausgeführt) 2,600. —
32) Niedergoldbach-Schwanden-Obergoldbach-

Straße 11,400. —
39) Arch-Gxenchenstraße mit Aarbrücke (fast

vollendet) 24,000. -

zusammen Verpflichtungssumme Fr. 522,664. 52
für Vollendung der im Bau begriffenen Straße»
und fürAbtraqunq der bewilliqtenStaats-
b ei träge.

l>'k. Selbstverständlich kann diese Vcrpslichtungssumme von Franken
522,664. 52 mit der im hierseitigen Vortrage vom 9. November
1874 angegebenen nicht mehr übereinstimmen und zwar einerseits

wegen der vorangeführten Kreditübertragungen und anderseits

wegen der nun auch in die Rechnung fallenden Restanz-
summc des extra bewilligten Staatsbeitragcs an die Bolttgen-
Jaun-Bullcstraße.

Die Ansätze für die oberwähnten 19 Objekte im Ver-
theilungstableau betragen zusammen Fr. 227,805.

Bringen wir diese Summe als dießjährige Abschlagszahlung

von der Verpflichtunassumme von Fr. 522,664 in
Abzug, so wird sich letztere am Jahresschluß 1875 auf Franken
(522,664 — 227,805) — Fr. 292,359 — reduziren, aber
immerhin noch die zwei nächstjährigen Kredittableaux (1876
und 1877) stark belasten.

Es ist daher einleuchtend, daß bei der Aufstellung des
dießjährigen Kredittableau vor Allem aus die Verminderung

der bestehenden Verpflichtungen in's Auge
gefaßt werden mußte, anstatt letztere noch Jahre lang zum
Nachtheil des Staats, der betreffenden Gemeinden und
Baugesellschaften auf den Kredittableaux fortzuschleppen und
viele neue Verpflichtungen dazu zu häufen. Das hierseits
zur Regel gemachte Verfahren kommt seiner Zeit auch den
weitern neuen Bauten zu gut, indem die Gemeinden ic. darauf

zählen können, daß sie auf die Abtragung der ihnen
bewilligten Staatsbeiträge nicht länger zu warten brauchen,
als durch die Verhältnisse absolut geboten ist.

Was die andern im Tableau enthaltenen Objekte betrifft,
nämlich die Art. 1, 2, 6, 7, 10, und 13 (theilweise), k.
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16, 19, 23, 24, und 0. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 und 37,
so betragen die dafür aufgenommenen Ansätze zusammen
Fr. 157,900 und werden diese Posten durch folgende spezielle
Erläuterungen begründet:

all à 1. Grimscl-Paß. Die ausgesetzte Summe von
Fr. 17,000 ist dazu bestimmt, die Korrektion des Saumweges
zwischen Hof und der innern Urweid so fortzusetzen, daß
derselbe auch befahren werden kann. Die Korrektion
geschieht, wie in den letzten Jahren, hauptsächlich auf der
Linie der projektirten Grimselstraße, die seiner Zeit gebaut
werden wird, wenn ein Bundesbeitrag dafür erhältlich ist.
Die succesiven Korrektionen bis zur innern Urweid, welche
rmgefähr auf dem halben Weg zwischen Hof und Guttannen
liegt, sind somit als eine Borarbeit für die zukünftige Straße
zu betrachten und gewähren schon eine große Wohlthat,
sowohl für die Bewohner dieses Bergdorfes, als überhaupt für
den Fremdenverkehr auf dem Grimselpasse. Die in dieser
Weise in den 2 letzten Jahren bereits ausgeführte Korrektion
längs der Zuben, womit ein Bergübergang unnötbig
gemacht wurde, hat allgemeine Anerkennung gefunden.

iill 2. Grindelwaldstraße. Korrektion des steilen Endweges
herwärts dem Dorfe Grindelwald. Diese sehr dringende
Korrektion, welche auch von der eidgenössischen PostVerwaltung
verlangt wird, kann nunmehr unter Vorbehalt einer
angemessenen Betheiligung der Thalschaft an die Reihe kommen,
nachdem in den letzten Jahren die andern ebenso
verkehrstörenden Strecken am Rüalistalden oberhalb Gündlischwand,
im Lütschenthal und am Wartenbergstutze durch neue Anlagen
beseitigt und dann auch die schlimmste Strecke auf der Zwei-
lütschinen-Lauterbrunnen-Straße (Tripfistutz) korrigirt worden
sind. Da indessen die Gemeinde Grindelwald für die pro-
jektirte rationellste Linie der Endwegkorrektion einen Beitrag
abgelehnt hat, so wird nun durch die Initiative von Privaten,
die sich für die Gemeinde in den Riß stellen, eine neue Linie
projektirt und ist zu hoffen, daß die daherigen Vorlagen bald
gemacht werden können.

sll <!. Thierachern-Amsoldingenstraße. Eggstutzkorrektion.
Auf ein Gesuch der Gemeinde Thierachern, welche erklärte,
diese Korrektion übernehmen zu wollen, hat der Regierungsrath

ihr mit Schreiben vom 13. August 1873 an die auf
Fr. 20,000 berechneten Kosten einen Staatsbeitrag von
Fr. 12,500 in Aussicht gestellt, worauf der Bau in Angriff
genommen worden ist.

all 7. Tlmn-Oberhofenstraße. Hier verhält es sich ähnlich,

wie bei Art. 6. Die Gemeinde Oberhofen hat sich
bereit erklärt, die auf Fr. 50,000 veranschlagte Korrektion
zwischen Eichbühl und Hi lterfingen selbst auszuführen,
wenn ihr dafür ein Staatsbeitrag von Fr. 28,000 bewilligt
werde. Dieser anerkennenswerthen Initiative wurde
entsprochen, indem der Regierungsrath der Gemeinde antwortete,
daß er dem Großen Rathe seiner Zeit einen solchen Beitrag
empfehlen werde. Die Korrektion ist nun bereits ausgeführt
und die Gemeinde Oberhofen harrt auf die förmliche
Bewilligung des Staatsbeitrages.

itck 10. Bern - Schwarzenlmrgstraße. Der Ansatz ist
bestimmt für die Korrektion im Dorfe Köniz und zum
Beginn derjenigen bei Lanzen Häusern.

Die erstere (anschließend an die Korrektion des Weiherstutzes)

ist auf Fr. 7000 und die letztere (Lanzenhäusern bis
Schulhaus im Moos) auf Fr. 32,700 veranschlagt und die
Vorlagen werden erfolgen, nachdem die Unterhandlungen
ihren Abschluß gefunden haben werden.

sll 13. Jura-Straßen. Von den ausgesetzten Fr. 36,000
sind noch circa Fr. 9000 nöthig für die in Ausführung
begriffene Korrektion der Freibergen-Straße zwischen Muriaux
und Emibois. Der Rest ist bestimmt für Inangriffnahme
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einer weitern Sektion der Tavannes-Bellelah-Straße
(die Sektion Rouge-Eau ist so viel als ausgeführt), ferner für
die erste Jahresquote an den beim Großen Rathe bereits
empfohlenen Staatsbeitrag an die Korrektion der
Grellingen - Nunningen - Straße mit Äirsbrücke
(zugleich Straße zur Bahnstation Grellingen) und eventuell für
Inangriffnahme einer neuen südlichen Zufahrtsstraße
in dre Stadt Delsberg, wegen den mit der alten
Maltiöre-Brücke verbundenen Verkehrsübelständen.

all l! 16. Goilten-Sigrlswhlstraße. Die Gemeinde Sigris-
wyl, welche als Kirchgemeinde Anspruch an eine Staatsstraße
hat, beschloß die Ausführung zu übernehmen, nachdem der
Negierungsrath ihr mit Schreiben vom 7. April 1873 die
Empfehlung eines Staatsbeitrages von Fr. 50,000 an die
auf Fr. 109,500 veranschlagten Kosten in Aussicht gestellt
hat. Der Bau ist bereits weit vorgerückt.

all IS. Schangnan-EMwyIstraße. Wie bereits im
Vortrage zum vorjährigen Tableau erwähnt ist, haben die
Gemeinden Schangnau und Eggiwyl schon seit vielen Jahren
Anstrengungen für diese Straßenanlage gemacht, nicht sowohl
weil Schangnau seine mangelhafte Verbindung mit dem
Amtssitze und dem Bernergebiete überhaupt nur durch die
Straße über Luzernerboden (Marbach und Wiggen) hat,
welche zudem sehr häufig durch Wasserverheerungen beschädigt
wird, als auch weil Eggiwhl lind die umliegenden Gemeinden
durch diesen Straßenbau eine direkte Verbindung mit dem
Kanton Luzern erhalten. Die Kosten sind für eine Länge
von mehr als zwei Stunden (34,850 ^) auf Fr. 210,000
veranschlagt und der Regierungsrath hat den vorgenannten
Gemeinden mit Schreiben vom 27. Dezember 1871
geantwortet, daß er sie seiner Zeit beim Großen Rathe für einen
Staatsbeitrag von Fr. 100,000 empfehlen wolle.

Das Projekt konnte im letzteil Jahre noch nicht vorgelegt
werden, weil die Gemeinde Schangnau in ihrem Bezirke eine
erhebliche Modifikation der Linie wünschte und dafür einen
neuen Plan auf nehmen ließ, dessen Vorlage hierseits
erwartet wird.

all 23. Roggenburgstraße. Die Gemeinde Roggenburg
hat als Kirchgemeinde noch keine ordentliche Verbindung mit
der Landstraße, welche von Soyhiöres über Movelier zur
Kantonsgrenze bei Moulin-neuf führt und will nun dieselbe
ausführen. Auf ein von ihr eingereichtes Gesuch hat der
Regierungsrath ihr mit Schreiben vom 6. Juni 1874 einen
Staatsbeitrag von Fr. 4000 in Aussicht gestellt.

all 24. Rebeuvelierstraße. Im gleichen Falle wie Roggenburg

befindet sich die Berggemeinde Rebeuvelier und die
Herstellung einer gehörigen Verbindung mit der
Münsterthalstraße wird nun um so dringender gewünscht, als die
Straße gleichzeitig als Zufahrtsstraße zur Jurabahn dienen
wird. Die Kosten sind auf circa Fr. 21,000 veranschlagt
und die Gemeinde bewirbt sich um einen Staatsbeitrag.

all 6 28 und 2S. Hierzu ist zu bemerken, daß seit 2 Jahren
am großen Scheideggpaß und Lauterbrunnen-
Mürrenweg, welche beide Bergwege bekanntlich in der
Fremdensaison sehr stark frequentirt werden, erhebliche
Verbesserungen ausgeführt worden sind und zwar hauptsächlich
mit Hülfe freiwilliger Beiträge. Nun wollen die Gemeinden
noch weitere Korrektionen vornehmen und wünschen unter
dieser Voraussetzung etwelche Staasunterstützung, welche
ihnen hierseits in Aussicht gestellt worden ist, da diese stark
besuchten Wege auf eine solche ebensogut Anspruch machen
können, als Korrektionen vön Straßen IV. Klasse, welche mit
sreiwilligen Staatsbeiträgen unterstützt werden.

all 3V. Oberhofeil-Aeschlenstrasie. Auf ein von der
Gemeinde Sigriswhl eingereichtes Gesuch hat der Regierungsrath
ihr unterm 12. Juli 1873 an die auf Fr. 80,000 veranschlagten.
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Kosten einen freiwilligen Staatsbeitrag von Fr. 20,000 in
Aussicht gestellt. Der Bau ist bereits weit vorgerückt.

all 3t. Thierachcrn-Wahlenstraße. Diese Straße bildet
eine Strecke der Straße nach Blumenstein und die Gemeinde

Thierachern hat die Korrektion bis nach Wahlen in
Angriff genommen, nachdem der Regierunasrath ihr unterm
13. August 1873 einen freiwilligen Staatsbeitrag von Franken
4500 zugesichert hatte.

ilck 33. Kastcu-Breitenegg-Rndisbachstraße. Bereits im
Jahr 1868 waren die Bergortschaften Breitenegg und Rüdis-
bach mit dem Gesuche eingekommen, für Bewilligung eines
Staatsbeitragcs an die auf Fr. 28,033. 35 berechneten
Kosten einer 'Verbindungsstraße (IV. Klasse) mit der Kastenstraße

im Thal bei Whnigen. Da indessen bald darauf
die Whnigen-Mühlewegstraße zur Subventiouirung gelangt
war, so mußten die gesuchstellenden Ortschaften auf den

Zeitpunkt vertröstet werden, wo der Staatsbeitrag an den
Bau der Whnigen - Mühlewegstraße abgetragen sem werde,
was letztes Jahr geschehen rst. Die genannten Ortschaften
wollen nun den Bau der Kasten-Breitenegg-Rüdisbachstraße
iit diesem Jahre in Angriff nehmen.

iut 34. Nolirliachgradenstraßc. Auch der Bau dieser
Straße ist für die ziemlich abgelegene Gegend von
erheblichem Nutzen, weßhalb sich eine Gesellschaft gebildet hat,
welche nun den auf Fr. 12,000 veranschlagten Bau
ausführt, nachdem der Regierungsrath ihr einen freiwilligen Beitrag

von Fr. 3,000 zugesichert hat. Die Straße, welche
durch einen Staatswald führt, ist auch für den Staat
vortheilhaft.

iul 35. Aarwangen - Mnrgenthalstraße. Es betrifft dieser
Posten die Korrektion der Strecke zwischen Ober- und
Unterwhnau, welche die Gemeinde Whnau ausführt. An
die auf Fr. 27,600 veranschlagten Kosten hat der Regrerungs-
rath ihr mit Schreiben vom 12. September 1874 einen
freiwilligen Staatsbeitrag von Fr. 7,000 in Aussicht gestellt.

all 37. Liegcrz-Tessenbergstraße. Die Gemeinde Liegerz
atte für diesen auf Fr. 68,000 veranschlagten Straßenbari
ereits vor 11 Jahren ein Staatsbeitragsgesuch eingereicht.

Mit Schreiben des Regierungsraths vom 3. Februar 1865
wurde sie jedoch wegen anderwärtigen Verpflichtungen im
Straßenwesen auf eine spätere Zeit verwiesen. Gleichwohl
hat dann die Gemeinde den Bau ausgeführt und nun im
vorigen Jahre ein neues Gesuch eingereicht.

Gemäß diesen Erläuterungen zum Tableau ergibt sich bei
der Kreditvertheilung der Fr. 400,000 folgende Gruppirung:

1) Summe auf Rechnung abzutragender Verpflichtungen für
Vollendung der im Bau begriffenen Straßenbauten und
für Abschlags-, sowie Restanzzahlungen an Staatsbeiträge

von nahezu oder ganz vollendeten Straßenbauten

Fr. 227,805
2) Andere Objekte des Tableau „ 157,900
3) Art. 14 (verfügbare Restanz für Vorar¬

beiten, Bauaufseher u. f. w.) „ 14,295
I>M. Diese Summe des Art. 14 ist um so nothwendiger,

als mehrere Projekte mit erheblichen Kosten verbunden
sind, namentlich dasjenige fürdie Grimselstraße, welches
sich in Arbeit befindet.

Zusammen die Kreditsumme von Fr. 400,000
Daß außer den im Tableau aufgeführten Objekten noch

eine Menge Straßenbauten begehrt werden, für deren
Ausführung und Subventionirung Gesuche vorliegen, braucht
laum gesagt zu werden. In ihrem Vortrage vom 9. November

lz 1875.)

letzten Jahres hatte Ihnen die Baudirektion über die große
Anhäufung solcher Gesuche Bericht erstattet und über den
Gegenstand waltete dann auch bei der Büdgetberathung im
Großen Rathe am 5. und 7. Dezember eine einläßliche
Diskussion. Seither sind noch inehrere neue Subventionsbegehren
mit Projekteil eingelangt, so daß die Devissummen aller
Projekte, welche nicht im Tableau figuriren und daher

erst später berücksichtigt werden könneil, gegenwärtig aus
die Summe von circa Fr. 3,682,000 ansteigeil.

Wir dürfen annehmen, daß die davon dein Staate
auffallende Summe (durchschnittlich berechnet) ungefähr die
Hälfte, somit betragen wird Fr. 1,841,000

Hiezu die Summe der bestehenden
Verpflichtungen mit „ 522,664

Ferner kann die dem Staate auffallende
ganze Summe der andern Objekte, für welche
ün Tableau dieses Jahres Fr. 157,900
aufgenommen sind, angeschlagen werden zu „ 508,336

Der Kredit für die angetretene Finanzperiode

von 1875—1878 beträgt Franken
(2 x 400,000 -s- 2 x 450,00n) - „ 1,700,000

Ausfall Fr. 1,232,000
Sofern also alle vorliegenden Gesuche für Straßen-

bauten in dieser vierjährigen Finanzperiode berücksichtigt
werden wollten, so hätte der Staat dafür diese Fr. 1,232,000
zu weuig, d. h. es könnte diese Summe erst in der spätern
Finanzperiode gedeckt werden. Alle neu einlangenden Gesuche
sind selbstverständlich hiebet nicht in Rechnung gezogen.

Da wir im Anfange einer Finanzperiode stehen, so hielt
der Unterzeichnete es für angemessen, auch das finanzielle
Verhältniß dieser Vorlage auseinanderzusetzen, um gegenüber
Illusionen, welche sich an die Krediterhöhung knüpfen mögen,
die Sachlage von vornherein klar zu machen.

Jin Uebrigen handelt es sich bei vorstehendem Tableau,
nur um die Vertheilung einer Kreditsumme des
Büdgets, in Betreff welcher die Baudirektion noch die
Versicherung beifügen will, daß sie dabei alle maßgebenden
Faktoren und Verhältnisse in Erwägung gezogen und
bestmöglich berücksichtigt hat.

In Bezug auf diejenigen Bauobjekte, für welche die
Bewilligung und Projektgenehmigung noch nicht erfolgt sind,
bleiben selbstverständlich die Beschlüsse über die speziellen
Vorlagen vorbehalten.

Herr Präsident!
Herren Regierungsräthe!

Die Baudirektion ersucht Sie nunmehr, gestützt auf
vorstehende Erläuterungen, dem Großen Rathe folgende Schluß-
nahme empfehlen zu wollen.

1) Das von der Direktion der öffentlichen Baute»
vorgelegte Verzeichniß über die Vertheilung der im Jahr
1875 für Straßenbauten zu verwendenden Fr. 400,000
wird genehmigt, in dem Sinne, daß die für einzelne Bauten
noch nicht erfolgten Bewilligungen den Beschlüssen über die
daherigen Projektvorlagen vorbehalten bleiben.

2) Im Laufe des Jahres allfällig nicht zur Verwendung
kommende Beträge sind auf andere Bauobjekte des
Verzeichnisses, im Interesse ihres Baubetriebes,
überzutragen.

Mit Hochachtung!

Bern, den 16. März 1875.

Der Direktor der öffentlichen ZZauten:

Kilian.
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Vom Regieriiugsrathe genehmigt und mit Empfehlung
dem Großen Ruth überwiesen.

Bern, den 22. März 1875.

Im Namen des Regierungsruihes,
Der Präsident:

Const. Bodenhcimer.

Der Nuthsschreiber
Ilr. Trächscl.

Die S t a a t S >v i r t h s ch a f t s k o m m i s s i o n pflichtet
den Anträgen des RegieruiigsralheS bei.

K i l i a n, Baudirektor, als Berichterstatter des Regie-
ruugsrathes. Sie werden sich noch an die Diskussion er-
innern, welche am 5. und 7. Dezember v. I. anläßlich der
Büdgetberathung in Bezug auf die Erhöhung der jährlichen
Kreditsumme für Straßenneubauten stattgefunden hat. Es ist
damals der Wunsch geäußert worden, es möchte dieser Kredit
für die neue Finanzperiode erhöht werden, und es hat denn
auch der Große Rath auf einen neuen Antrag des Regte-
rungsrathes beschlossen, es sei die Kreditsumme von Franken
300,000 für die Jahre >875 und 1876 auf je Fr. à,600
und für die Jahre 1L77 und 1878 auf je Fr. 450,010 zu
erhöhen. Es ergibt dieß für die ganze vierjährige Periode
eine Kreditsumme von Fr. 1,700,000. Ich habe bereits bei
der damaligen Berathung auseinandergesetzt, daß wir noch
bedeutende Verpflichtungen abzutragen haben, bevor eine größere
Anzahl neuer Objekte an die Hand genommen werden können.
Ich habe darauf aufmerksam gemacht, daß man nicht
erwarten dürfe, es werden in den nächsten Jahren viele
Neubauten aufgenommen werden können. Bei der Vertheilung
der Kreditsumme pro 1875 mußte das Augenmerk der Bau-
direktion hauptsächlich darauf gerichtet sein, die bestehenden
Verpflichtungen möglichst zu berücksichtigen und fie durch
Aufnahme erheblicher Ansätze für im Bau begriffene Objekte und
für noch abzutragende Staatsbeiträgc möglichst zu vermindern.
Die Baudirektion hat in ihrem Berichte zum Tableau die
Summe angegeben, welche für die Vollendung der im Bau
begriffenen Objekte und die Abtragung der förmlich bewilligten
Staatsbeiträge nothwendig ist. Es beläuft sich diese Summe
auf Fr. 522,664. 52. Bereits im November v. I. hat die
Baudirektion dem Regiernngsrath über die Anhäufung von
Gesuchen um Bewilligung von Staatsbeiträgen einen Bericht
erstattet und demselben ein Tableau beigefügt, in welchem die
betreffenden Devissummen und auch die bestehende Verpflich-
tungssumme angegeben waren. Letztere stimmt mit der im
Vortrage angegebenen Summe von Fr. 522,664. 52 nicht
überein, weil einerseits bis am Schlüsse des Jahres einige
Nestanzen von im Rückstände befindlichen Bauten auf andere,
vorgerücktere oder vollendete Objekte übertragen wurden, und
anderseits eine Straße im Tableau erscheint, die bisher in
demselben nicht figurirte, da man sie, mit Rücksicht auf den

ungenügenden Kredit von Fr. 300,000 für Straßenneubauten,
aus einem Extrakredit subventionirte. Es betrifft dieß die
Voltigen-Jauii'Bullestraße, welche nun angesichts der
Erhöhung des Kredites im Einverständnisse mit der Finanz-
direktion auf das ordentliche Tableau gebracht worden ist.

Die meisten der im Tableau erscheinenden Objekte
zerfallen in zwei Hruplkategorieii, in Straßen, für welche
bereits Verpflichtungen eingegangen sind, und in solche, die

zwar auch im Bau begriffen, für welche aber die Staatsbeiträge

noch nicht bewilligt, sondern bloß in Aussicht gestellt
worden sind. Dahin gehören mehrere Straßen im Amtsbezirk
Thun, wo die Gemeinden mit Rücksicht ans die Dringlichkeit
der Bauten die förmliche Bewilligung eines Staatsbeitrages
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durch den Großen Rath nicht abwarteten, sondern den Bau
bereits in Angriff nähme», ja theilweise nahezu vollendete».
Es betrifft dieß die Goiiten-Sigriswyl-Straße und die Thier-
acherwEggstutzkorreklion. Die letztere betrifft eine bestehende
und die erstere eine zukünftige Staatsstraße, da Sigriswyl
als Kirchgemeinde laut Gesetz Anspruch auf eine Staatsstraße
had Auch bei zwei Straßen IV. Klasse sind die Gemeinden
von sich aus vorgegangen, ohne die förmliche Bewilligung
eines Staatsbeitragcs abzuwarten. Es betrifft auch dieß
Straßen in den Gemeinden Sigriswyl und Thierachern,
nämlich die Oberhofen-Aeschlenstraße und ein Stück der Thier-
achern - Blumensteinstraße bis ans Wahlen. Endlich ist hier
der Korrektion der Thun - Oberhvfenstraße zwischen Eichbühl
und Hilterfingen zu erwähnen, welche bereits vollendet ist,
ohne daß die betreffende Gemeinde die Bewilligung des
Staatsbeitragcs abwartete. Diese sehr zweckmäßige Straßen-
korrektion war bereits früher durch eine vom Regierungsrathe
aufgestellte Bedingung vorbereitet worden, indem s. Z. Herrn
Parpart eine von ihm beabsichtigte Seeauffüllung nur unter
der Bedingung gestattet worden war, daß er später, wenn
die Straße längs des See's gelegt werden sollte, das dafür
nöthige Terrain der Auffüllung unentgeltlich abtrete.

Im Tableau figuriren auch einzelne Straßen, welche
noch nicht begonnen sind. Es betrifft dieß zunächst den
Grimselpaß, bei welchem es sich darum handelt, eine Korrektion

des bestehenden Saumweges vorzunehmen und denselben
wenigstens bis zur Urweide fahrbar zu machen. Bereits im
letzten Jahre ist eine beträchtliche Korrektion an der Zuben
vorgenommen und dadurch ein bedeutendes Gegengefäll
abgeschnitten worden. Die Korrektion, um die es sich jetzt hier
handelt, ist gleichsam eine Vervollständigung, eine weitere
Fortsetzung der bereits ausgeführten und wird sowohl für die

Ortschaft Guttannen, als für den allgemeinen Rkisendenver-
kehr sehr wohlthätig sein, da bekanntlich auf dem dortigen
Saumwege die Produkte nur auf dem Rücken getragen ober
durch Pferde gepascht werden können. Im Weitern ist die
Eüdwegkorrcktion auf der Grindclwaldstraße anzuführen. Aus
dieser Straße sind bereits bisher sehr bedeutende Korrektionen
ausgeführt worden, und dieses Jahr soll nun der sogenannte
Endweg als oberstes Stück derselben korrigirt werde». Unter
den Jurastraßen ist hier namentlich eine sehr nothwendige
Korrektion bei Delsberg anzuführen, wo die sogenannte Mal-
tiorebrücke bedeutende Uebclstände darbietet. Diese Uebelstände
müssen namentlich mit Rücksicht auf den zunehmenden Verkehr

nach Eröffnung der Delsberg-Baselbahn beseitigt werden,
und es soll dieß im gegenwärtigen Jahre geschehen, vorausgesetzt,

daß auch die Gemeinde Delsberg ein Entgegenkomme»
zeigt. Unter litt. L. befinden sich nur zwei Objekte, die noch
nicht begonnen sind, nämlich die Schangnau-Eggiwylstraße
und die Rebeuvelierstraße. Die erstere ist bereits seit

längerer Zeit auf den Traktanden, und schon letztes Jahr war
ein Ansatz dafür aufgenommen, allein sie konnte nicht
begonnen werden, weil die Gemeinde Schangnau in der Nähe
dieser Ortschaft eine Abänderung der Linie wünscht. Nach
dem früheren Projekte sollte beim Rebloch eine Brücke erstellt
werden, während die Gemeinde die alte Straße verfolgen
und die Emme weiter oben überbrücken möchte. Das in den

letzten Tagen eingereichte Projekt wird gegenwärtig näher
untersucht, und die Baudirektion hofft, in kurzer Zeit darüber
eine Vorlage machen zu können. Auch die Rebeuvelierstraße
steht schon seit mehrern Jahren ans den Traktanden. Die
Gemeinde hat als Kirchgemeinde Anspruch auf eine Staatsstraße,

und es ist diese Straße um so dringlicher, als sie

gleichzeitig als Zufahrtsstraße zur Eisenbahn dienen wird.
Unter litt. 0. figurirt nur eine einzige Straße, welche »och

nicht begonnen ist, nämlich die Kasten-Breit enegg°Rüdisl".ch-
straße, welche verschiedene einzelne Höfe und kleinere OU-
schafteu mit der Kastenstraße verbindet. Die Ortschaften
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Breitenegg und Rüdisbach haben schon vor mehrern Jahren
ein Gesuch um Bewilligung eines Staatsbettrages an die

Kosten dieser Straße eingereicht, und es ist denn auch
dieselbe auf das letztjährige Tableau aufgenommen worden, allein
wegen verschiedener Hindernisse konnte der Bau nicht
begonnen werden. Nun aber haben die genannten Ortschaften
der Vaudirektion die Erklärung abgegeben, daß sie in diesem

Jahre die Straße in Angriff nehmen werden.
Es erscheinen also, wie bereits erwähnt, auf dem

Tableau hauptsächlich Bauobjekte, welche bereits im Bau
begriffen oder an welche die Staatsbeiträge fällig sind. Für
diese Kategorie ist im Tableau eine Summe von Fr. 227,8115
aufgenommen. Ziehen wir diese Summe
von der Verpflichtungssumme von „ 522,664

ab, so bleiben für die nächsten Jahre noch
abzutragen Fr. 294,859
Es werden daher auch noch die nächstjährigen Tableaux mit
dieser Verpflichtungssumme erheblich belastet werden müssen.
Für diejenigen Objekte, für welche noch keine formelle
Bewilligung stattgefunden hat, ist eine Summe von Fr. 157,99(1
aufgenommen.

Da wir am Anfange einer vierjährigen Verwaltungsperiode

stehen, glaubte die Baudirektion, dem Großen Rathe
über die ganze finanzielle Tragweite des Tableau's, sowie der
in demselben nicht berücksichtigten Gesuche um Bewilligung
von Staatsbeiträgen Auskunft ertheilen zu solle». Sie ist
dabei zu folgenden Summen gelangt: Für die Bauten, welche
nicht im Tableau erscheinen und daher erst später berücksichtigt

werden können, steigen die Devissummen auf Franken
8,682,999 an. Die Baudirektion hat angenommen, daß der
Antheil des Staates durchschnittlich auf die Hälfte der
Devissummen zu berechnen sei, somit auf. Fr. 1,841,999
Hiezu kommen die bereits bestehenden
Verpflichtungen mit „ 522,664
und endlich der Kostenanthcil für diejenigen
Objekte, für welche noch keine Verpflichtungen

bestehen, die aber auch im Tableau
aufgenommen sind, mit „ 568 386

Dieß ergibt im Ganzen eine Summe von Fr. 2,932,999
Ziehen wir von dieser Summe den Büdget-
kredit für die Jahre 1875-1878 mit '

„ 1,799,999

ab, so ergibt sich am Schlüsse der vierjährigen

Periode noch ein Ausfall von Fr. 1,232,999
Aus dieser Summe mögen sie entnehmen, daß man sich

nicht der Illusion hingeben darf, es werden in der vierjährigen

Finanzperiode eine bedeutende Zahl neuer Objekte
berücksichtigt werden können. Wir müssen unser Augenmerk vor
Allem aus darauf richten, die Verpflichtungen nicht zu hoch
anwachsen zu lassen, damit die einmal bewilligten Staats-
îeitrâge nicht durch so manches Büdget hindurch geschleppt
werden müssen. Es muß da ein gewisses Maß gehalten
werden, und dieses Maßhalten kommt nachher auch denjenigen
Gemeinden zu gut, denen später Staatsbeiträge werden
bewilligt werden.

Der Regierungsrath beantragt nun bei Ihnen, Sie
möchten 1) das von der Baudirektion vorgelegte Verzeichniß
über die Vertheilung des Straßenbaukredites in dem Sinne
genehmigen, daß die für einzelne Bauten noch nicht erfolgten
Bewilligungen den Beschlüssen über die daherigen
Projektvorlagen vorbehalten bleiben, und 2) beschließen, daß im
Laufe des Jahres nicht zur Verwendung kommende Beträge
auf andere Banobjekte des Verzeichnisses, im Interesse ihres
Baubetriebs, überzutragen seien. Diese Übertragung läge
mach dem Finanzgesetze zwar schon in der Kompetenz des
Ncgierungsrathes, indessen ist es gut, daß auch hier davon
Hie Rede sei, damit diejenigen Gemeinden, an welche Staats¬

beiträge bewilligt worden sind, zum Voraus wissen, daß,
wenn einzelne Objekte nicht genügend vorrücken sollten, dann
die betreffenden Summen auf die vorgerückter» oder ganz
vollendeten Bauten übertragen werden können. Ich empfehle
die Anträge des Regieruugsrathes zur Genehmigung.

B u ch e r, als Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Staatswirthschaftskommission hat dem
gedruckten Berichte des Regieruugsrathes und dem mündlichen
Rapporte des Herrn Baudirektors sehr wenig beizufügen.
Die Bedürfnisse an Straßeubaute» sind bei Anlaß des
vierjährigen Budget's weitläufig erörtet worden. Der Staat
besitzt eine Straßenlänge von 4 >9 Stunden, und es ist
begreiflich, daß der Unterhalt und die Korrektion dieser Straßen
eine bedeutende Summe erheischen. Sodann hat der Staat
auch die Pflicht, die Straßen IV. Klasse zu unterstützen, welche
durch Gemeinden und Privaten erstellt werden. Der Herr
Baudirektor hat Ihnen auseinandergesetzt, daß eine Summe
von Fr. 2,932,9iXl
nöthig wären, um die eingegangenen
Verpflichtungen zu erfüllen, die bereits begonnenen
Straßen zu vollenden und den vorliegende»
mehr oder weniger begründeten Straßenbegehren

zu entsprechen. Da uns hiefür in
der gegenwärtigen Finanzperiode bloß „ 1,799,999
zur Verfügung stehen, so erhalten wir einen

Ausfall von Fr.1.232,999.
Außerdem wird i» den nächsten Pier Jahren ohne Zweifel
noch eine Reihe neuer Begehren einlangen. Die Staats-
wirthschaftskommissio» stimmt dem Vorgehen der Baudirektion
entschieden bei, daß man nämlich das Hauptgewicht darauf
legen müsse, die angefangenen Straßen so rasch als möglich
zu vollenden und die bestehenden Verpflichtungen abzutragen.
Es liegt weder im Interesse der Verwaltung, noch in
demjenigen eines soliden Straßenbaues, solche Arbeiten auf
eine zu lange Zeit zu vertheilen. Aus diesen Gründen konnten
im vorliegenden Tableau nur wenige neue Straßen aufge»
nomme» werde», allein wir dürfen hoffen, daß im nächsten
Jahre in dieser Richtung mehr gethan werden könne. Ich
empfehle Namens der Staatswirthschaftskommission die
Anträge des Regieruugsrathes zur Annahme.

Die Anträge des Regierungsrathes werden genehmigt.

Grellingen - Nnnningeustraße.

Der Regierungsrath stellt folgende Anträge:
s. Dem Projekte der Verlegung der Grellingen-Nun-

ningenstraße zu Grellingen mit einer eisernen Bogenbrücke
wird die Genehmigung ertheilt.

h. Der den Bau ausführenden bernischen Jurabahngesellschaft

wird an die Kosten der gesammten neuen Anlage
ein Staatsbeitrag von Fr. 27,999 bewilligt, zahlbar nach

Mitgabe des Standes der Bauten und successive in den

Jabren 1875, 1876 und 1877.
c. Nach devisgemäßer gehöriger Ausführung der Bauten

wird der Staat die verlegte neue Straße mit der neuen
Brücke zum Unterhalt übernehmen.

cl. Auf gleichen Zeitpunkt wird das auf dem rechten
Birsufer liegende Stück der alten Straße, soweit es von
bestehenden Wegrechten unabhängig ist, der Jurabahngesellschaft
zur Verwerthung überlassen, während die alte Straße auf
dem linken Birsufer mit der alten Brücke unter die Straßen
IV. Klasse versetzt wird.

«?. Sollte später der Fall eintreten, daß der vermehrte
Verkehr zwischen der Eisenbahnstation und dem Dorfe Grel-
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Hingen eine Erweiterung dieser Straße als dringendes
Bedürfniß herausstellt, so verpflichtet sich die Gemeinde Grel-
Zinge» jetzt schon zu den Kosten der Wegräumung eines der
Häuser bei der Einmündung dieser Straße in die Bern-
Baselstraße und zwar in dem Sinne, daß dieses der ganze
Beitrag der Gemeinde an die Kosten dieser Erweiterung
sein soll.

Kilian, Vaudirektor, als Berichterstatter des Negie-
rungsrathes. Bei der Anlage der vor längerer Zeit als
Staatsstraße ausgeführten Grellingen-Nunningenstraße benutzte

man die damalige hölzerne Brücke als Uebergang über die

Birs, um in die Ortschaft Grellingen auf dem linken Ufer
der Birs zu gelangen. Von der bernischen Jurabahngesellschaft

wird in Grellingen eine Eisenbahnstation erstellt,
welche ziemlich weit oberhalb dieser Brücke zu liegen
kommt. Die Bahngesellschaft hat eine Straße zu dieser

Station in möglichst kürzester Linie projcktirt, so daß eine

neue Brücke über die Birs nothwendig wird. Die Benutzung
der alten Brücke wurde nicht als zweckmäßig erachtet, weil
sie einerseits, namentlich im Oberbau ziemlich baufällig ist
und anderseits einen beträchtlichen Umweg zwischen der
Ortschaft Grellingen und der Station nothwendig machen würde.
Für die neue Brücke sind verschiedene Projekte aufgenommen
worden, und zwar sowohl für" eine steinerne als für eine

eiserne. Die Direktion der Jurabahngesellschaft suchte, da
die neue Straße eine sehr zweckmäßige Abkürzung der Nun-
ningen-Grellingenstraße bildet, vom Staate einen Beitrag
an die Kosten der neuen Straße zu erhalten, deren Ausführung

sie dann übernehmen will. Im Weitern hat man auch

gefunden, daß es billig sei, daß die Ortschaft Grellingen
einen gewissen Theil der Kosten übernehme. Dieselben sind

für die ganze Anlage auf Fr. 61,465. 85 berechnet. Man
hat gefunden, daß der Staat einen Beitrag von Fr. 27,666. -
leisten, und daß die Gemeinde Grellingen die

Pandentschädigungen im Betrage von „ 9,625. —

übernehmen solle. Es würden somit noch „ 24,846.85
von der Jurabahngesellschaft zu tragen sein.

Znsammen obige Summe von Fr. 61,465.85
Die Jurabahngesellschaft bat bereits die nöthigen

Vorarbeiten zur Ausführung des Baues getroffen und denseben

Vielleicht schon in Angriff genommen, und es handelt sich

nun darum, das mit der Jurabahndirektion getroffene
Abkommen zu genehmigen und den Staatsbeitrag von Fr. 27,666
zu bewilligen. An diese Bewilligung sind aber einige weitere

Bedingungen geknüpft. Es soll nämlich nach Vollendung
des Baues die Straße vom Staate übernommen werden,
da sie einen Bestandtheil der Grellingen-Nunningenstraße
bildet. Auf den gleichen Zeitpunkt kann der Jurabahngesellschaft

das alte Straßenstück von der Abzweigung der

neuen Straße auf dem rechten Birsufcr bis zur alten Brücke,
unter Vorbehalt von Drittmannsrechten, abgetreten werden.
Die alte Brücke und die Straße auf dem linken Ufer würden
dann in die IV. Klasse versetzt, da auf dem rechten Ufer
«ine Abzweigung von der Brücke stattfindet. Im Weitern
soll die Gemeinde Grellingen später die Kosten der
Wegräumung eines Gebäudes übernehme,', welches bei der

Einmündung der neuen Straße in das Dorf Grellingen liegt. Diese
Wegräumung wird zwar in nächster Zeit vielleicht nicht

nothwendig sein, dürfte aber später in Folge des vermehrten
Verkehrs zwischen der.Eisenbahnstation und dem Dorfe
Grellingen zur Nothwendigkeit werden. Unter diesen Bedingungen
empfiehlt der Regierungsrath die Genehmigung des Projektes
und die Bewilligung eines Staatsbeitrages von Fr. 27,666,
welcher thcilweise im dießjährigen Kredittableau berücksichtigt ist.

Die Anträge des Regierungsrathes werden genehmigt.
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Zweilütschinen - Grindelwaldstraße, Korrektion des

Endwtges.

Der Regierungsrath beantragt, für die Korrektion

der Grindelwaldstraße von der Rothenegg bis Grindel-
wald (Gydisdorf) die projektirte Devissumme von Franken
46,666 (Staatskosten Fr. 35,666) zu bewilligen.

Kilian, Baudirektor, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Es ist sicher vielen Mitgliedern dieser Versammlung

bekannt, mit welchen Uebelständen der oberste Theil der
Grindelwaldstraße behaftet ist. Dieser Theil führt mit Recht
den Namen Endwcg, da er das letzte Stück einer Reihe von
Stützen auf der Grindelwaldstraße bildet. Der Endweg ist
nicht nur sehr steil, indem er Steigungen von 16 und 19°/„
hat, sondern er ist auch sehr eng und führt zwischen zwei
Hochbordcn dahin, so daß er bei nasser Witterung mehr einem
Bachbett als einer Straße gleicht. Die Korrektion des
Endweges wäre schon seit Jahre» nothwendig gewesen, man mußte
aber nothgcdrungen zuerst die Korrektionen auf der unter»
Straßenstreckc vornehmen, nämlich am Rüglistalden oberhalb
Gündlischwand, im Lütschenthal und am Wartenbergstutze.
Im Lütschenthal war die Korrektion in Folge von Bergstürzen
sehr dringend geworden. Nach Beendigung dieser drei Korrektionen

hätte man an die Korrektion des Endweges schreiten
können, allein es stellte sich auch auf der Lauterbrunnenstraße
die Nothwendigkeit heraus, ein Straßenstück, den Tripfistutz,
zu korrigiren, und es ist denn auch diese Korrektion
vorgenommen worden. Im letzten Jahre wurde die eidgenössische
PostVerwaltung des Befahrens des Endweges überdrüssig und
erklärte, sie werde, wenn die Korrektion nicht bald erfolge,
mit der Post nicht mehr auf Grindelwald, sondern bloß bis
unten an den Endwegstutz fahren und es dann der Ortschaft
Grindelwald überlassen, von dort aus den Verkehr weiter zu
führen. Die Baudirektion ließ im letzten Jahre ein Projekt
ausarbeiten, wonach die Korrektion bereits in der Schlucht,
zirka 1667" unterhalb Grindelwald, begonnen hätte. Die
Ausführung dieses Projektes wurde nach erfolgter Revision
durch den Oberingenieur auf Fr. 162,666 veranschlagt. Der
Bau sollte so eingerichtet werden, daß die Straße in zwei
Jahren hätte fahrbar gemacht werden können. Es wurde
daher der Gemeinde Grindelwald zugemuthet, einen Beitrag
in der Weise zu leisten, daß sie die Zinse des Baukapitals
übernommen hätte, von welchem jedoch die jeweiligen Kredit-
summen des Staates mit jährlich Fr. 22,666 in Abzug zu
bringen gewesen wären. Die Gemeinde Grindelwald erklärte
aber, einstweilen keinen Beitrag leisten zu können, weil sie

durch anderweitige Leistungen, namentlich durch den Bau
mehrerer Schulhäuser und den Neubau ihres Kirchthurms,
bereits hinlänglich in Anspruch genommen sei.

In Folge dieser Erklärung mußte von der Ausführung
dieses Projektes abstrahirt werden. Es traten nun Privaten
in Grindelwald für die Gemeinde in den Riß, und auf ihre
Initiative hin wurde in diesem Frühjahr ein neuer Plan
aufgenommen, der zwar bloß eine partielle Korrektion in's Auge
faßt, immerhin aber sehr zweckmäßig ist und den allgemeinen
Verkehrsverhältnissen genügen soll. Durch diese Korrektion
werden zwar die Ortsinteressen von Grindelwald nicht in so

rationeller Weise gewahrt, wie nach dem ursprünglichen
Projekte, indem nach diesem eine rationelle Erweiterung der
Ortschaft an der neuen Straße hätte stattfinden können. Von
diesem Standpunkte aus ist es zu bedauern, daß von dem ersten

Projekte abgegangen werden mußte. Auf der andern Seite
gewährt aber auch das neue Projekt Vortheile. Namentlich
ist zu berücksichtigen, daß der Punkt, wo die neue Km rektions-
Unie abgehen soll, bei der sog. Rothenegg, in der Nähe des

projektirten Thalbahnhofes liegt. Im Weitern werden die
beiden Bäuerten Wergisthal und Jtramen besser berücksichtigt.
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als bei dem frühern Projekte. Das neue Projekt hat auch

den Vortheil, daß für den Augenblick nicht eine so große
Summe ausgegeben werben muß, indem die Kosten auf
Fr. 40,>«00 veranschlagt sind. Die Steigungsverhältnisse
sind, ziemlich günstig, da die Maximalsteigung auf6V,o°/o
angenommen ist. Später kann dann auch die untere Korrektion
von der Schlucht bis Rolhenegg, welche auf Fr. 22,000
veranschlagt ist, gemachr werden, und sodann wird auch eine

neue Korrektion im Dorfe mit einer Devissumme von Franken
10,000 nothwendig sein. Nach Ausführung dieser drei
Korrektionen sind dann die atlerdriiigendsten Korrektionen auf
der Grindelwaldstraße gemacht. Die Betheiligung von <c-eite

der dortigen Gegend besteht in Folgendem: Mehrere
Privaten haben einen Beitrag von Fr. 5000 zugesichert, und
die Planaufnahme ist auf ihre Kosten erfolgt; ferner erklärten
die Landeigenthnmer, daß sie in diesem Jahre auf Abschlagszahlungen

auf den Landentschädigungen verzichten wollen,
damit der im Tableau aufgenommene Kredit von F. 22,000,
sowie der Beitrag der Privaten im Belaufe von Fr. 5000
im Interesse der Förderung des Baues verwendet werden
können. Es ist daher Hoffnung vorhanden, daß die Straße
bereits bis im Monat Juli fahrbar gemacht werden könne.

Ich füge noch bei, daß eine vom Besitzer des Uàl du
Ulaeier und von andern Bürgern unterzeichnete Petition
eingelangt ist, worin gewünscht wird, es möchte eine Korrektion
gewählt werden, durch welche dieses unten am Endwege stehende
Hütel nicht auf die Seite gesetzt würde. Von einer solchen
Linie mußte aber von vornherein abstrahirt werden, weil die
Linie bedeutend länger geworden wäre, und man mittelst
einer Serpentine die Höhe von Grindelwald hätte erreichen
müssen. Es ist freilich zu bedauern, daß durch eine solche
Straßenkvrrektion ein Etablissement auf die Seite gesetzt wird,
allein man kann eben nicht alle Interessen berücksichtigen.
Immerhin ist das Projekt, wie es nun empfohlen wird, für
das genannte Hütel günstiger, als das frühere. Ich empfehle
den Antrag des Regierungsrathes zur Annahme.

Genehmigt.

àlkstetten - Guggisbergstraße.

Der R egierungs rath empfiehlt die Genehmigung des
Planes der Sektion Kalkstetten-Guggisberg auf der Schwarzen-
burg-Guggisbergstraße in dem Sinne, daß die Baudirektion
ermächtigt sein soll, allfällige im Interesse des Baues sich

erzeigende Abänderungen, ohne Entschädigungsfolge für den
Staat, von sich aus anzuordnen.

Kilian, Baudirektor, als Berichterstatter des Regierungs-
rathcs. Die Schwarzenburg-Guggisbergstraße gehört zu
denjenigen Straßen des Kantons, welche am meisten der
Korrektion bedürfen. Im letzten Jahre ist die Strecke Riedstetten-
Lalkstetten zur Ausführung bewilligt worden, und die Gemeinde
Guggisberg hat den Bau mit einem Staalsbeitrage
übernommen. Dieser Bau ist ziemlich weit vorgerückt und soll
im Laufe des sommers vollendet werden. Die Abtragung
des Staatsbeitrages wird jedoch in diesem Jahre nicht zu
Ende geführt werden können. Die Gemeinde Guggisberg
wünscht nun, mit den weitern Korrektionen vorzugehen, und
hat zu diesem Zwecke zunächst das obere Stück von Kalkstetten
nach Guggisberg in's Auge gefaßt. Diese Strecke enthält
ganz bedeutende Stütze und zudem ist die Straße sehr enge,
so daß der Verkehr außerordentlich erschwert wird. Der
Reglerungsrath glaubt, es sei der Fall, der Gemeinde Guggisberg

in dem Sinne entgegen zu kommen, daß man einstweilen
wenigstens die Genehmigung des Projektes ausspreche. Nach
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dem aufgenommenen Plane hat die neue Linie Kalkstetten-
Guggisberg eine Länge von 7000' und eine Maximalsteiguug
von 5,7 Die Kronbreite beträgt 16', und die Kosten
sind auf Fr. 74,000 veranschlagt. Die Gemeinde Guggisberg

möchte den Bau in der nächsten Zeit an die Hand
nehmen. Die Bewilligung eines Staatsbeitrages wird dann
Sache eines spätern Beschlusses sein, da vor Allem aus der
Staatsbeitrag für die strecke Riedstetten-Kalkstetten abgetragen
werden muß. Der Regierungsrath beantragt die Genehmigung
des Planes in dem Sinne, daß die Baudirektion ermächtigt
sein solle, allfällige im Interesse des Baues sich erzeigende Ab.
änderungen von sich aus Anzuordnen. Diese Bestimmung ist
hier um so nothwendiger, als möglicherweise bei der Äus-
münduivg der Straße in die Ortschaft Guggisberg eine
Abänderung des Planes getroffen werden muß, sofern man sich

mit den betreffenden Landeigenthümern nicht wird verständigen
können. Ich empfehle den Antrag des Regierungsrathcs zur
Genehmigung.

Genehmigt.

Sumiswald - Läuggäßli - Mauerstraße.

Der R e g i e r u n g s r a t h empfiehlt nachstehendes
Expropriationsdekret zur Annahme:

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Autrag des Regierungsrathes,

ertheilt hiemit

der Länggäßli-Straßenbaugesellschaft zu Sumiswald für dew
Bau der Sumiswald Länggäßli-Mauerstraße, nebst Korrektion
des Mauerstutzes auf der Grünen-Wasen-Straße nach dem
vorliegenden Projekte das Expropriationsrecht und der
Baudirektion die Ermächtigung, allfällig im Interesse des Baues-
liegende Aenderungen am Projekte von sich aus anzuordnen.

Kilian, Baudircktor, als Berichterstatter desRegierungs»
rathes. Es hat sich eine Straßenbaugesellschaft gebildet, um
eine Korrektion der Straße zwischen Sumiswald und Mauer
vorzunehmen. Diese Gesellschaft ist mit dem Gesuche eingelangt,

es möchte ihr an die Kosten dieser Korrektion ein
Staatsbeitrag bewilligt werden. Der Regierungsrath hat
einen solchen in Aussicht gestellt, jedoch bemerkt, daß angesichts

der bereits eingegangenen Verpflichtungen für andere
Straßenunternehmungen erst später ein Ansatz für diese
Korrektion in das Kredittableau aufgenommen werden könne.
Gleichzeitig suchte die Gesellschaft um Ertheilung des Expro-
priationsrcchtes nach. Dieses Gesuch mußte aber zurückgewiesen

werden zur Erfüllung der gesetzlichen Requisite, da
nicht nachgewiesen war, daß den betheiligten Grundeigen-
thümxrn Gelegenheit gegeben worden sei, sich über das Projekt
auszusprechen. Es handelt sich namentlich um eine Expropriation
gegen Einen Landeigenthümer, indessen wird das Expropriationsrecht

im Allgemeinen verlangt, weil möglicherweise auch noch
andere Eigenthümer übertriebene Forderungen stellen könnten.
Die Baugesellschaft hat nun die gesetzlichen Requisite erfüllt,
und da es sich hier um ein gemeinnütziges Unternehmen
handelt, so empfiehlt der Regierungsrath den Erlaß des

folgenden Dekrets : (Der Redner verliest den oben mitgetheilten
Dekretsentwurf.)

Der Dekretsentwuef wird ohne Einsprache genehmigt.
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Schneckenbühlstraße bei Hilterfingen.

Der R e g i e r u n g s r a t h legt folgenden Dekretsentwurf

vor:

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf deä Antrag des Regierungsrathes,

ertheilt hiemit

den Einwohnergemeinde» Hilterfingen und Oberhofen für die
Ausführung des Baues der Schncckenbühlstraße, welche
zugleich als Kirchweg dient, nach Mitgabe des vorgelegten Planes
das Expropriationsrecht und die Ermächtigung, allfällige im
Interesse des Baues liegende Abänderungen des Planes
vorzunehmen.

K ilia n, Baudirektor, als Berichterstatter des Regierungs-
rathcs. Die Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen haben
den Beschluß gefaßt, die höher gelegenen Theile dieser
Ortschaften durch eine neue Straße zu verbinden, welche zugleich
als Kirchweg dienen soll. Die beiden Ortschaften sind zwar
durch eine Straße verbunden, allein diese vermittelt mehr den
Verkehr der untern Theile derselben. Der Regierungsrath
war bereits im Falle, in dieser Angelegenheit einen Entscheid
zu treffen, durch welchen die untern Örtschaften der Kirchge-
meinde zu einem Beitrage verpflichtet wurden. Die
Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit dieser Straßenanlage ist
konstatirt, und das Projekt ist i» technischer Beziehung sehr
rationell. Da zudem alle gesetzlichen Requisite erfüllt sind,
so empfiehlt der Regierungsrath die Ertheilung des Expro-
priationsrcchtes nach Mitgabe des vorgelegten Dekretsentwurfs.

(Der Redner verliest denselben.)

Ohne Einsprache genehmigt.

Bittschriften betreffend Ausstellung von Strasbestim-

mungen gegen die gewohnheitsmäßige Trunkenheit.

Ein ausführlicher, gedruckt ausgetheilter Vortrag der

Direktion des Innern schließt dahin:

In Betracht:
1) daß die Aufnahme sachbezüglicher Bestimmungen in das

allgemeine Strafgesetzbuch dem Erlaß eines Spezialgesetzes
vorzuziehen ist;

2) daß es dadurch auch möglich sein wird, in Bestimmungen
über andere Vergehen auch indirekt auf die Bestrafung
der gewohnheitmäßigen Trunkenheit Rücksicht zu nehmen;

3) daß es, was die direkte Bekämpfung der Trunksucht
anbetrifft, immerhin möglich sein wird, die betreffenden
Artikel des Strafgesetzbuches in Wirthschaften und andern
geeigneten Lokalen ebensogut als es mit einem besondern
Gesetz möglich wäre, anschlagen zu lassen;

4) daß das Strafgesetzbuch in nächster Zeit, infolge der
Annahme der neuen Bundcsverfassung, einer übrigens
schon seit längerer Zeit angeregten und auch vom
Regierungsrathe in Aussicht genommenen Revision unterliegen
wird;

5) daß es daher nicht angezeigt ist, im gegenwärtigen Zeit¬
punkte das in Kraft bestehende Strafgesetzbuch zu
ergänzen

stellt die unterzeichnete Direktion den Antrag,
Sie möchten:

1) Beim Großen Rathe beantragen, er möge im Sinne
der oben ausgeführten Motive über die Petitionen der

Tagbiatt des Großen Nathed tL7ä.
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tlaisso conti'ià à« pauvre« «lu «listriet «le llourtolai^
vom 16. Mai 1873 und des kantonalen Vereins gegen
die Branntwcinnoth vom 2v. Februar 1674 zur
Tagesordnung schreiten;

2) Erkennen, es solle der vorliegende Bericht den zukünftigen

Redaktoren des zu revidirenden allgemeinen
Strafgesetzbuches zur Berücksichtigung überwiesen werden.

Bern, den <2. Oktober 1874.

Der Direktor des Innern:
Const. Booenheimer.

Vom R e g i c r II tl g s r a t h e genehmigt lind in obigem
Sinne an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 28. Oktober 1874.

Im Rainen des Regierungsrathes:
Der Präsident:

Const. Bodenheimer
Der Rathsschreiber :

Nr. Trächscl.

Die Ssiezialkommissio » theilt sich in zwei
Meinungen:

D i c M c h r l> e i t,
in Erwägung:

1) daß die Revision des Strafgesetzbuches in nicht ferner
Zeit an die Hand genommen werden muß;

2) daß es demnach wünschbar ist, <5pezialgesetze bis zu
dieser Revision, soweit diese nicht absolut nothwendig sind,
zu verschieben;

3) daß die gegenwärtig bestehenden Bestimmungen über
Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung (Art. 97), über
unanständiges, öffentliches Aergerniß erregendes, Sitten und
Anstand verletzendes Benehmen (Art. 256, Ziff. t3 und
Art. 34 betreffend Miturheber und Gehülfen, sowie auch
Art. 2l) bis zur Revision des Strafgesetzbuches ausreichen,
um dem Laster der Trunkenheit entgegenzuwirken;

4) daß aber eine strengere Vollziehung dieser
Gesetzesbestimmungen indizirt erscheint,

beantragt in theilweiser Uebereinstimmung mit dem

Regierungsrathe
1) es sei über die Petitionen der tlsisso central« «les

pauvres «lu «listriet «le (lourlelar^ vom 16. März.1873 und
des kantonalen Vereins gegen die Branntweinnoth zur
Tagesordnung zu schreiten;

2) dieselben seien dereinst bei der Revision des

Strafgesetzbuches in Berücksichtigung zu ziehen;
3) dagegen werde der Regierungsrath eingeladen, dafür

zu sorgen, daß die Art. 2t, 97 und 256, Ziff. 13 des

Strafgesetzbuches in Zukunft strenger vollzogen werden,
um dem Laster der Trunkenheit entgegenzuwirken;

Die M i n d e r h e it der Kommission möchte in
die genannten Petitionen eintreten und auf Grundlage der

vorliegenden Entwürfe ein Spezialgesetz gegen Trunkenheit
erlassen.

Eventuell stellt die G.cs a M M t k 0 M M i ss i 0 n
einstimmig den Antrag, es möchte eine größere Kommission zur
Bearbeitung eines daherigen Eesetzesentwurfes ernannt werden.

Herr Regierungspräsident Bodenheimer, Direktor
des Innern, als Berichterstatter des Regierungsrathes. Es
ist Ihnen über diesen Gegenstand in der letzten Session ein
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gedruckter Bericht des Regierungsrathes ausgetheilt worden.
Es handelt sich um die Erledigung zweier Bittschriften, von
denen die eine von der Laisse centrale «les pauvres «lu clistiict
«le Lourtclgi^ und die andere vom kantonalen Verein gegen
die Branntweinnoth ausgeht. In der Bittschrift der Laisse
centrale «les pauvres wird dargethan, daß die Trunksucht in
Folge des übermäßigen Gebrauches von Branntwein zunehme,
und eS wird dann das Gesuch au den Großen Ratb gerichtet,
derselbe möchte!

1) erklären, daß die Trunkenheit auf öffentlicher Straße
und an einem öffentlichen Orte überhaupt ei» Vergehen sei;

2) jeden Handelsmann und überhaupt jede Person,
welche einem Betrunkenen geistige Getränke verabreicht, als
der Gehülfenschaft bei diesem Vergehen schuldig erklären;

3) den Burger- und Einwvhnergemeinden und den

wohlthätigen Vereinen die Mittel an die Hand geben, die

Frau und die Kinder des Trunkenboldes gegen das durch
die schlechte Aufführung des Vatcrs hervorgerufene physische
und moralische Elend wirksam zu schützen;

4) dahin wirken, daß der leider so niedrige Preis der

gebrannten geistigen Getränke, welcher namentlich für die

armen Klassen eine unausgesetzte Versuchung sei, fühlbar
erhöht werde.

Die Bittschrift der Luissc ccntrslc «los puuvrcs wurde
von derselben dem kantonalen Verein gegen die Branntweinnoth

überwiesen, damit derselbe sich darüber ausspreche. In
seiner Sitzung vom 19. Oktober >874 beschloß dieser Verein,
sich der Petition von Courtelary anzuschließen, jedoch mit
einigen Modifikationen der Beschlüsse derselben. Die von
Herrn Regierungsstatthalter Geiser in Langenthal, als Präsident,

und Herrn Pfarrer Amman» in Lotzwyl, als Sekretär,
unterzeichnete Petition des Vereins gegen die Branntweinnoth

schließt mit folgendem Gesuche an den Großen Rath:
1) daß nur bei damit verbundenem öffentlichem Aergerniß

die Trunkenheit als strafbar behandelt werden dürfe;
2) daß in diesem Falle als Mithafte auch Diejenigen

zu betrachten seien, welche geistige Getränke verabreichen;
3) daß das Recht zum Einschreiten nicht der

Burgergemeinde, sondern der Polizei eingeräumt werden solle.

Im Uebrigen unterstützt die Petition des kantonalen
Vereins gegen die Branntweinnoth diejenige der Lsissc ccn-
traie «les pauvres in Courtelary. Die Petition erklärt
zunächst, daß die Branntweinnoth wirklich vorhanden sei, und
erörtert dann an der Hand eines von Herrn Nationalrath
Bützberger an jener Versammlung gehaltenen Referats die

Frage, ob der Staat überhaupt berechtigt sei, sich in diese

Angelegenheit einzumischen. Da der gedruckte Vortrag sich

in diesem Augenblicke wahrscheinlich nur in den Händen
weniger Mitglieder dieser Versammlung befindet, so erlaube
ich mir, Ihnen einen kurzen Passus aus der Petition des Vereins

gegen die Branntweinnoth vorzulesen. Es heißt darin.-
„Die eine Theorie betrachtet den Staat bloß als eine
Rechtsanstalt. Ist er das, so kann er nur diejenigen Handlungen
verpönen, welche die Rechtsordnung durchbrechen, und ob
ein Individuum sich und die Angehörigen ruinire, geht ihn
nichts an. Diese Theorie, welche in einer Zeit gegolten hat,
wo die öffentlichen Interessen einfach als privatrechtliche
betrachtet wurden, ist aber ein überwundener Standpunkt; nicht
weniger indessen auch die andere Theorie, nach welcher der
Staat dem Bürger unter dem Titel des öffentlichen Wohles
jede beliebige Vorschrift über seine Lebensordnung geben kann.
Heute wird der Staat weder als bloße Rechtsanstalt, noch
als Vormundschaftsbehörde angesehen, sondern als eine
Kulturanstalt, welche die beiden Gedanken der individuellen Freiheit

und des öffentlichen Wohles in sich vereinigt." Dieser
Gedanke wird nun weiter ausgeführt und daraus das Recht

für den Staat abgeleitet, in diese Materie einzugreifen.
Bei der Behandlung der vorliegenden Angelegenheit hat

der Große Rath vor Allem aus zu fragen, ob die Trunksucht
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wirklich in dem Maße zunehme, wie es in den Petitionen
dargethan ist. Hierauf muß ich bemerken, daß es schlechterdings

unmöglich ist, diese Frage mit Ja oder Nein zu
beantworten. Zu jeder Zeit ist über die Trunksucht geklagt
worden, und es ist ja bekannt, daß unsere Vorfahren aus
viel größern Pokalen gelrunken, und daß es zu jeder Zeit
Trunkenbolde gegeben hat. Wir leben aber zu einer Zeit,
wo jedes Uebel viel offenkundiger wird, als früher, wo die
öffentliche Meinung sich oft nach Zeitungsnachrichten bildet,
und wo die Mittel der Veröffentlichung weit zahlreicher sind,
als in frühern Zeiten. Möglicherweise scheint es uns nur,
als nehme die Zahl der Trunkenbolde zu, während dieß viel-
leicht nicht der Fall ist. Eine genaue Statistik darüber
aufzunehmen, ist natürlich unmöglich, und zwar schon aus dem
Grunde, weil die Definition der Betrunkenheil eine sehr
unsichere ist.

So viel ist sicher, daß das Uebel bei uns existirt, allein
ich glaube nicht, daß es in unserm Kanton i» höherm Maße
vorkomme, als in andern Kantonen. Der Kanton Waadt,
in welchem bekanntlich viel Wein konsumirt wird, hat sich

ebenfalls mit dieser Frage befaßt, und ich habe gestern einen
Auszug aus den daherigen Großrathsverhandlungen erhalten,
den ich dem Präsidenten Ihrer Kommission mittheile, da er
ihn vielleicht interessiren dürfte. Auch in andern Kantonen
wird über die nämliche Erscheinung geklagt. In Frankreich,
wo doch das Volk im Allgemeinen ziemlich mäßig ist, wurde
im Jahre 1873 ein Gesetz gegen die Trunksucht erlassen. Die
Unmäßigkeit der Deutschen im Biertrinken war von jeher
bekannt, und schon Tacitus hat ihrer erwähnt. Wir in der
Schweiz befinden uns in dieser Beziehung in einer ungünstigen
Lage: Wir liegen zwischen Ländern, in denen Bier, und
zwischen solchen, in denen Wein getrunken wird, und nach
und nach haben wir uns daran gewöhnt, Beides zu trinken.
Man muß also gesteben, daß daS Uebel vorhanden ist, ohne
daß man aber behaupten könnte, es sei in größerm Maße
vorhanden, als in andern Ländern, oder es habe zugenommen.

Fragen wir nach den Ursachen, so ist nicht zu läugnen,
daß der Hauptgrund des Uebels in unserm Kanton in dem
übermäßigen Genuß von Branntwein liegt. Derselbe wird
aus verschiedenen Gründen getrunken : Zunächst aus Mangel
an einem andern billigen geistigen Getränke, an welches das
Volk sich gewöhnt hat. In andern Kantonen trinkt die Land-
und selbst die Stadtbevölkerung mit dem größten Behagen
Most, welches Gelränke sich im Kanton Bern nur schwer
einbürgern ließe. Eine weitere und zwar die Hauptursache liegt
in gewissen sozialen Zuständen. Wer ein reichliches
Auskommen hat, trinkt ein Glas Wein, während der Arme darauf
angewiesen ist, sich mit Schnaps zu behelfen. Solche soziale
Zustände kann man weder durch einen Beschluß, noch durch
ein Gesetz beseitigen. Eine weitere Ursache, und ich will dieß
hier ganz frei aussprechen, obwohl vielleicht einige Mitglieder
der Versammlung meine Ansicht nicht theilen, liegt in der
Unzahl von Kleiubrennereien in unserm Kanton. Bekanntlich
hat das Gesetz von 1869 die sogenannten nicht gewerbsmäßigen
Brennereien im Kanton eingeführt, denen gegen Bezahlung
der geringen Gebühr von 39 Rappen per Jahr die Bewilligung

ertheilt wird, 199 Maß zu brennen, welches Quantum
aber in den meisten Fällen überschritten wird. Solche Brennereien

gibt es im Kanton über 19,999, wie Sie aus den Kon-
trolen der Direktion des Innern ersehen können. Dazu kommen
noch etwa 599 gewerbsmäßige Brennereien. Wenn Sie
bedenken, daß im Oberlande und im Jura nur wenige nicht
gewerbsmäßige Brennereien bestehen, und wenn sie auch die
Stadt abrechnen, so vertheilen sich diese 19,999 Brennereien
auf ungefähr 369,999 Seelen Bevölkerung. Diese Brennereien

fabriziren ein sehr ungesundes Produkt, welches nicht
weiter verkauft werden kann; denn kein Sprithändler wird
Fuselbranntwein ankaufen. Es muß also das ungesunde
Getränk entweder in der Lokalität, wo es fabrizirt worden ist,
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wder aber in dcr allernächsten Umgebung konsumirt werden.
Dieß geschieht in der That, und es muß als ein wahres
Unglück für eine Haushaltung bezeichnet werden, wenn in
ihr eine solche Kleinbrenuerei errichtet wird. Diese Brennereien
werden häufig in der Küche neben dem Kochherde betrieben,
was zur Folge hat, daß die Hausmutter ein Gläschen von
dem Getränke zu sich »immt, daß die Kinder daran nippen,
daß die Dienstboten und überhaupt die ganze Familie nach
und nach daran sich gewöhnen und das Gefühl verlieren, daß
der öftere Genuß eines solchen Getränkes von moralischen
und physischen Nachtheilen begleitet sei.

Es ist daher das Bestreben der Direktion des Innern
darauf gerichtet, diesem Uebel zu steuern. Sie sucht dieß zu
erreichen zunächst durch eine schärfere Handhabung der gesetzlichen

Vorschriften gegenüber den Brennereien, und zwar wird
diese Schärfe nicht aus Vergnügen angewendet, sondern weil
man damit der Bevölkerung einen wahren Dienst zu leisten
glaubt. Im Weitern hat die Direktion des Innern die Frage
untersucht, ob es nicht möglich wäre, das Brennereiweseu in
unserm Lande so einzurichten, wie es in andern Ländern zum
größten Vortheile der Bevölkerung eingerichtet ist, baß nämlich
die Leute, die gegenwärtig jeder für sich in nahezu 12,000
kleinen Apparaten Schnaps fabriziren, in großen gemeinschaftlichen

Etablissementen Sprit herstellen würden. Die Direktion
des Innern hat sich die Sache ungefähr so vorgestellt, wie
die Käsereien betrieben werden: Aer Produzent bringt sein
Produkt in die Brennerei, dort wird Sprit daraus fabrizirt,
und die Schlempe wird, wie gegenwärtig die Käsmilch,
zurückgeholt; der Sprit wird verkauft und der Profit in gleicher
Weise vertheilt, wie bei den Käsereien, «solche Brennereien
existiren in andern Ländern, z. B. in einem Theile von
Preußen. In ganz Preußen bestehen nur 700—800 Brennereien,

während andere Länder Deutschlands mit solchen
überschwemmt sind, noch mehr als der Kanton Bern, so daß

z. B. behauptet wird, in einer Provinz von Bayern käme
eine Brennerei auf 6 Personen I Aus der Tendenz, die
Großbrennerei gegenüber dcr Kleinbrennerei zu begünstigen, ist
das Projekt der Errichtung einer Musterbrennerei entstanden,
welches s. Z. in Zeitungen und aus dem Lande besprochen
worden ist. Man hat auch darüber gespottet und z. B. von
Staatsschnaps rc. gesprochen. Ich habe diesen Spott
geduldig über mich ergehen lassen in der Ueberzeugung, daß
ich an einer Sache arbeite, welche gute Früchte tragen werde.
Nachdem ich vergeblich versucht hatte, Leute zu finden, welche
diesen Gedanken freiwillig verwirklichen werden, bin ich auf
den Gedanken gefallen, der Staat könnte ein solches
Etablissement bauen und einrichten und dasselbe dann einer
Genossenschaft gegen Bezahlung abtreten. Es war dieß das
Projekt einer Brennerei in Bümpliz. Es wurde darüber ein
Bericht veröffentlicht, welcher in verschiedenen Landestheilen
Anklang gefunden zu haben scheint, und schließlich haben sich

in Hindelbank eine Anzahl Männer vereinigt, um ein solches
Etablissement zu gründen. Der Staat hat ihnen einen kleinen
Beitrag von v,<> der Kosten der Apparate zugesichert für den
Fall, daß sie einen Rektistkator anschaffen. Das Unternehmen
ist im Gange, und das Etablissement wird wahrscheinlich im
Herbst eröffnet werden können. Ich will hier, weil es für
die Herren Landwirthe im Großen Rath von Interesse sein
mag, nebenbei bemerken, daß die Anstalt in Hindelbank es

ermöglichen wird, das Experiment im Großen zu machen, ob

Schlempemilch dem Käsen hinderlich sei und in Wirklichkeit
das „Blähen" verursache. Es wird nämlich in Hindelbank nebst
der Brennerei eine Käserei errichtet, in welcher nur Milch von
mit Schlempe gefütterten Kühen verwendet werden soll. Dieß
nur beiläufig.

Die Hauptursachen des Branntweinübels sind also der
Mangel eines andern Getränkes, die sozialen Zustände und
die Kleinbrennerei. Ich füge hier aber bei und betone dieß
ausdrücklich, daß es nach meinem Dafürhalten durchaus unge-
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recht wäre, wenn man sich auf den Standpunkt stellen wollte,
daß nur gegen das Branntweintrinken einzuschreiten sei. Es
gibt noch andere Trinker, als bloß diejenigen, die sich mit
Branntwein betäuben. Sollte, was ich nicht glaube, ein
bezügliches Gesetz erlassen werden, so müßte dieses unnachsichtlich
Alle treffen. Die sog. gebildeten Klassen haben die Pflicht,
der sozial ungünstiger gestellten Bevölkerung mit dem
guten Beispiele voranzugehen, wenn es sich um Beschränkung
der Genußsucht handelt. Sie sollen nicht für sich das Recht
beanspruchen, Denjenigen zu strafen, der zu viel Branntwein
trinkt, während sie ungehindert zu viel Bier oder Wein u. s. w.
zu sich nehmen. Ein Gesetz sollte also nicht ausnahmsweise
gegen die Armen gerichtet sein.

Nachdem wir konstatirt haben, daß das Uebel einigermaßen

vorhanden ist, kommen wir auf den Kern der Frage:
welche Mittel sollen dagegen ergriffen werden? Ich bin der
Ansicht, es gebe kein Universalmittel gegen dieses Uebel. Ein
Gesetz ohne andere Vorkehren dürfte sich als sehr unwirksam
erzeigen, wie vielleicht auch — Sie werden dieß entscheiden —
diese andern Vorkehren ohne ein Gesetz ihre Wirkung
verfehlen dürften. Unbedingt das beste Mittel, und auf diesem
Boden steht sicher der ganze Große Rath, ist die Belehrung,
die Belehrung in der Schule, in der Kirche, in den
Vereinen u. s. w. Wir sehen z. B., daß da, wo die Schulen
schlecht sind, daß da, wo (wenn ich dieß sage, so glauben
Sie nicht, daß ich in alle Dinge Religion mischen wolle) der
Pfarrer von der Kanzel herab immer polemisirt, auch die
Trunksucht und der Schnapsgenuß zunehmen. Ich will keine
Gemeinde nennen, aber ich könnte da Parallelen ziehen und
zeigen, wie der Mißbrauch der Kirche und das schlechte Halten
der Schule Hand in Hand gehen mit der Zunahme des Uebels,
mit welchem wir uns heute beschäftigen.

Andere Mittel wären, wie ich schon vorhin angedeutet,
die Beseitigung gewisser sozialer Uebelstänve und die Ersetzung
der Kleinbrennerei durch die Großbrennerei. Endlich
verlangen die Petitionen auch noch die Erlassung eines Gesetzes,
in welchem die Trunkenheit als ein Vergehen bezeichnet und
mit strafe bedroht werden soll. Es entsteht hier die weitere
Frage: ist die Trunkenheit überhaupt ein Vergehen, und kann
sie bestraft werden? Darüber spricht sich der Bericht der
Direktion des Innern, welcher nach Konsultation eines
tüchtigen schweizerischen Juristen abgefaßt worden ist, folgendermaßen

aus: „Es steht dem Staat ja zu, alle möglichen
Handlungen, selbst solche, die an und für sich dem allgemeinen
Sittengesetz nicht gerade widersprechen würden, als
strafbar zu bezeichnen. Was als strafbar angesehen wird,
selbst als schweres Verbrechen, hängt ja überhaupt vielfach
von Zeitanschauungen, Sitten, Religionsmeinungen, die sich

ändern, ab. Noch vor wenig mehr als lOO Jahren waren
Hexerei und Zauberei todeswürdige Verbrechen, noch heut«
wird dagegen die Tödtung im Duell nicht als gewöhnliches
Verbrechen allgemein behandelt, wozu es wohl doch noch
kommen wird." Es steht dem Staate die Befugniß zu, Etwas
als ein Vergehen zu bezeichnen, was in einem andern Lande,
unter dem Eindruck anderer Sitten und Anschauungen nicht
als ein solches bezeichnet würde. Nach meiner Ansicht steht
da die Petition des kantonalen Vereins gegen die
Branntweinnoth ganz auf dem richtigen Boden. Ich habe Ihnen
den betreffenden Passus aus derselben bereits mitgetheilt, in
welchem es heißt, daß der Staat eine Kulturanstalt sei, die
sich das Recht vindizire, nicht nur das Privatrecht des
Einzelnen zu schützen, sondern auch für das allgemeine Wohl
durch gesetzliche Maßregeln zu sorgen, die er in einem
gegebenen Zeitpunkte als nothwendig erachtet. So viel aber
ist sicher, daß solche Vorkehren gegen Zustände, die man als
Uebelstände oder Unsitten bezeichnet, die individuelle Freiheit
nicht zu sehr beschränken dürfen, namentlich in einer Materie,
wie die vorliegende, wo der Anfang des Vergehens sehr
schwer zu bestimmen ist. Der Eine ist schon betrunken, nachdem
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er einen Schoppen zu sich genommen, bei dem Andern tritt
dieser Zustand vielleicht erst nach dem Genuß von 4—6
Schoppen ein. Man mußte also das Individuum, jeden
einzelnen Fall beobachten, und es wäre sehr schwer, die Grenze
zu bestimmen, wo Einer angefangen hat, betrunken zu sein.
Hüte man sich wohl, in einer solchen Materie allzusehr in
die persönliche Freiheit einzugreifen.

Am Allerrichtigsten ist wahrscheinlich die Auffassung: eS

ist Sache des Einzelnen, sich krank zu machen; sobald er sich

aber in einen Zustand versetzt, in welchem er Aergerniß
erweckt, Leben und Eigenthum seiner Angehörigen oder seines
Nächsten gefährdet, wo nicht sowohl die Trunkenheit das
eigentliche Vergehen bildet, sondern Dasjenige, was er in
derselben thut, dann ist er strafbar. Man will nicht das
Trinken an und für sich bestrafen, sondern Dasjenige, was
aus demselben entsteht. Auf diesem Standpunkte steht unser
Strafgesetzbuch auch in andern Dingen. So bezeichnet es

z. B. den Nachtlärm als ein Vergehen. Es ist nun aber an
und für sich nicht eine unsittliche Handlung, Lärm zu machen,
und wenn es Einem Vergnügen macht, an einem Drte, wo
er allein ist, zu lärmen, so wird dieß Niemand als ein
Vergehen bestrafen wollen. Der Nachtlärm wird aber dann zum
Vergehen, wenn er den Nächsten stört und seine Ruhe
gefährdet. So soll es auch mit dem Trinken gehalten sein.
Wem es Vergnügen macht, zu trinken, der mag dieß thun,
allein vom Augenblicke an, wo er dem Nächsten lästig und
gefährlich wird, ist er strafbar.

Eine andere Frage, welche hier ebenfalls in's Auge zu
fassen ist, ist diejenige der Komplizität, der Gehülfenschaft.
Es sollen Diejenigen, welche mithelfen, die Trunkenheit zu
einem Vergehen zu machen, z. B Wirthe, welche Andere zum
übermäßigen Trinken verleiten, die einem bereits angetrunkenen
Manne noch weiter zu trinken geben, die Kinder oder Weiber
zum Trinken veranlassen, als Mithelfer bezeichnet werden.
Dieß ist der Standpunkt der Direktion des Innern und der
Regierung: will man sich auf eine Bestrafung des Vergehens
einlassen, so soll es nur in dem Maße geschehen, wie ich es

auseinandergesetzt habe.
Es entsteht da die weitere Frage: soll ein spezielles Gesetz

erlassen werden, wie es Frankreich vor 2 Iahren gethan und
der Kanton Waadt probirt hat, oder wäre es nicht besser,
bei Anlaß der Revision des Strafgesetzbuches schärfere
Bestimmungen über die Trunkenheit in dasselbe aufzunehmen?
Der Regieruugsrath theilt die letztere Ansicht um so mehr,
als die Revision des Strafgesetzbuches in baldiger Aussicht
steht. Da vom Strafgesetze die Rede ist, so muß ich auch
die Frage berühren : ist die Trunkenheit, wenn sie ein anderes
Verbrechen begleitet, ein Milderungs- oder ein Erschwerungs-
grund? Bekanntlich sind die Gerichte selbst über diese Frage
verschiedener Meinung. Bisher waren sie ziemlich geneigt,
die Trunkenheit als Milderungsgrunb anzusehen. Ich möchte
sie aber eher als einen Erschwerungsgrund bezeichnen; denn
Derjenige, der wissentlich zu viel trinkt, weiß, daß er sich in
einen Zustand begibt, in dem er möglicherweise Dinge thut,
die er in nüchternem Zustande nicht gethan hätte. Dieser
indirekten Bestrafung der Trunksucht könnte im Strafgesetz-
buchc besser als in einem Spczialgesetze Rechnung getragen
werden. — Ich will mich auf das Gesagte beschränken und
empfehle Ihnen den Antrag des Regierungsrathes zur
Annahme.

M o r g e n t h a l e r, als Berichterstatter der Mehrheit
der Kommission. Ihre Kommisston hat sich nach Prüfung
der Vorlage in eine Mehrheit und in eine Minderheit
getheilt; die Mehrheit besteht aus 4, die Minderheit aus 1

Mitglied. Ich soll Namens der Mehrheit Bericht erstatten,
und für die Minderheit wird Herr Schatzmann rapportiren.
Die Mehrheit der Kommission geht grundsätzlich mit dem
Antrage des Rcgierungsrathes einig, doch findet sie, es sollte in
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der Sache Etwas geschehen. Die Minderheil der Kommission:
dagegen möchte in dae Petition eintreten und auf Grundlage
der vorliegenden Entwürfe ein Spezialgesetz gegen die Trunkenheit

erlassen. Eventuell, für den Fall, daß der Große Rath
den Mniverheitsantrag zum Beschluß erheben sollte, stellt die
Kommission einstimmig den Antrag, es möchte zur Vorbe-
ratyung euies Gesetzesentwurfes eine größere Kommission
bezeichnet werden.

Angesichts der vorgerückten Zeit und da über die Frage
ein einläßlicher gedruckter Vortrag der Direktion des Innern
vorliegt und der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
die Angelegenheit soeben auch mündlich ausführlich erörtert
hat, kann ich mich ganz kurz fassen, und zwar un, so mehr,
als die Mehrheit der Kommission im Wesentlichen mit dein
Regierungsrathe einig geht. Die Kommissionsmehrheit theilt
namentlich auch die Ansicht, daß, wenn man den Staat als
eine Kulturanstalt auffaßt, worüber in dieser Behörde sicher
nur Eine Ansicht herrscht, eS keinem Zweifel unterliegen kann,
daß der Große Rath berechtigt ist, in dieser Sache vorzugehen
und ein bezügliches Gesetz zu erlassen, obschon sie mehr in
das Gebiet der Sitteulehre eingreift. Die Kommissivnsinehr-
heit ist im Weilern auch darin mit dem Regierungsrathe und
mit den Petitionen einverstanden, daß das übermäßige Trinken
vorhanden ist, und zwar sowohl in den Städten als auf dem
Lande. Nicht einig geht die Mehrheit der Kommission mit
der Minderheit bezüglich der Ausdehnung des Uebels. Die
Mehrheit sieht dasselbe nicht durch eine so schwarze Brille
an, wie die Minderheit der Kommission. Die Mehrheit
stimmt auch da ziemlich überein mit der Auffassung des Regie-
rungsrathes. Wenn wir auf frühere Zeiten zurückblicken, so
müssen wir uns gestehen, daß das Uebel immer existirt hat,
und zwar bei allen Völkern. Wären wir im Stande, eine
Statistik darüber aufzustellen, so würde eine solche zeigen,
daß die gegenwärtige Generation sich nicht in höherm Maße
über die Trunksucht zu beklagen hat, als die frühern
Generationen. Der Herr Berichterstatter des Rcgierungsrathes
hat bereits darauf hingewiesen, daß früher die Becher viel
größer waren, als gegenwärtig, und aus einzelnen Aufzeichnungen

geht hervor, daß in frühern Jahrhunderten das Trinkew
in eben so hohem Maße geübt wurde, als gegenwärtig. Ich
verweise da auf die Chronik der Schützengesellschaft von Burg-
dorf, in welcher aufgezeichnet ist, wie viel an den Schießen das
Komite und die geladenen Gäste konsumirten. Auch bei den
Zunftgesellschaften findet man ähnliche Aufzeichnungen, und
wenn man sie nachliest, so muß man unwillkürlich darüber
erstaunen, wie viel größer der Durst unserer Voreltern war, als er
im Allgemeinen bei der gegenwärtigen Generation ist.

Wir geben also zu, daß das Uebel vorbanden ist, allein
die Mehrheit der Kommission glaubt, man könne es mit
^trafbestimmungen nicht zurückdrängen oder gar ausrotten.
Aus den vorliegenden Entwürfen werden Sie entnommen
haben, baß die Juristen erklären, es könne das Uebel nur
dann bestraft werden, wenn es sich öffentlich zeigt, oder wenn
es die Freiheit Anderer beeinträchtigt, indem man, wenn man
weiter gehen würde, der persönlichen Freiheit zu nahe treten
würbe. Was das öffentliche übermäßige Trinken betrifft, so
haben wir in unsern gegenwärtigen Gesetzen Strafbestimmungen
genug, um demselben entgegen zu wirken. Das Privatlrinken,
d. h. das Trinken in einer Privatwohnung, dagegen können
wir auch mit den strenglten gesetzlichen Bestimmungen nicht
erreichen, es sei denn, man beeinträchtige die in der Verfassung

garairtirte persönliche Freiheit. Nach der Auffassung
der Mehrheit der Kominission liegt das Hauptübel im Kanton
Bern im Genuß geistiger Getränke in der Familie, in der
Wohnung, darin daß solche Getränke als Nahrungsmittel
genossen werden. Da liegt das Hauptübel. Wie soll man
aber demselben mit dem Strafgesetze entgegenwirken? Der
Hausvater ist in seiner Wohnung frei, und wir dürfen ihn
nicht strafen, wenn er etwas als Nahrungsmittel genießt, das
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vielleicht Gift ist. So bevormunden dürfe» wir den einzelnen
Staatsbürger nicht, und wenn man da eine Besserung
erzielen will, so muß dieß mit kombinirten Mitteln geschehen,

man muß hauptsächlich durch Belehrung, durch bessere

Erziehung der Kinder dafür sorgen, daß die künftige Generation
dem Uebel nicht verfällt. Wir glauben also, dieser Theil der
Trinker sei durch Strafgesetze nicht erreichbar.

Was sodann die sog. öffentliche Trunksucht betrifft, so

genügen unsere gegenwärtigen Strafbestimmungen zu ihrer
Bekämpfung, und es braucht nichts Weiteres, als daß diese

Strafbestimmunge» gehörig vollzogen werden. Ich verweise
da auf den Art. 25(5 des Strafgesetzbuches, welcher sagt:
„Mit einer Gelbbuße von einem bis zu vierzig Franken werben
bestraft : 13) Diejenigen, die sich öffentlich ein unanständiges,
Aergerniß erweckendes, öffentliche Sitten und Anstand
verletzendes Benehmen zu Schulden kommen lassen." Wenn
Einer mehr, als er ertragen mag, trinkt, so erweckt er offenbar
öffentliches Aergerniß ; er führt sich unanständig auf, verstößt

gegen die öffentlichen Sitten, gegen den öffentlichen Anstand.
Wird er daher dem Nichter angezeigt, so wirb dieser ihn
strafen. Man wendet vielleicht ein, die hier vorgesehene

Strafe, Buße von Fr. 1-40, sei nicht hoch genug. Ich
halte aber dafür, eine Buße von Fr. 4V sollte für ein solches

sittenwidriges Betragen genügen. Wird übrigens die Buße
nicht bezahlt, so wird sie in Gefängniß umgewandelt. Beim
Rückfall kann der Richter bis auf das Doppelte des
vorgesehenen Maximums, also auf Fr. 8(1 gehen.

Aus den im gedruckten Vortrage der Direktion des Innern
enthaltenen Gesetzesentwürfen werden Sie entnommen haben,
daß dieselben nicht bloß die Bestrafung des Trunkenboldes,
sondern auch derjenigen Personen in Aussicht nehmen, welche
dem Trinker das übermäßige Trinken ermöglicht oder ihn
dazu verleitet haben. Es soll also auch die Gehülfenschaft
bestraft werden, und zwar hat man dabei namentlich die
Wirthe im Ange. Es scheint mir dieß etwas bedenklich;
denn wenn Einer in mehreren Wirthschaften war, wie will
man da entscheiden, welcher Wirth hätte sehen sollen, daß
der Betreffende genug getrunken habe? Wenn man indessen
die Gehülfenschaft bestrafen will, so genügen dazu die
gegenwärtig bestehenden Vorschriften vollständig. In Titel III des

Strafgesetzbuches, welcher „von der Theilnahme Mehrerer an
strafbaren Handlungen und von der Begünstigung" handelt,
heißt es im Art. 37 : „Gehülfe ist, wer wissentlich zur
Begehung einer von einem Andern beschlossenen strafbaren Handlung

Waffen, Werkzeuge oder irgend ein anderes Mittel liefert,
oder bei deren Vorbereitnng oder Ausführung Beistand leistet,
oder dem Urheber nach begangener That auf vorherige
Zusage hin auf irgend eine Weise förderlich ist." Im Art. 34
ist sodann die Gehülfenschaft strafbar erkärt. Wer also einen
Dritten zum Trinken veranlaßt und ihn durch Verabfolgung
geistiger Getränke so reizt, daß er öffentliches Aergerniß
erweckt, dem kann der Richter schon nach den gegenwärtigen
Gesetzesbestimmungen beikommen. Endlich heben wir auch
den Art. 21 des Strafgesetzbuches, welcher bestimmt: „Der
Besuch der Wirthshäuser kann jedem Verurtheilten auf höchstens

zwei Jahre untersagt werden, wenn dessen Vergehen
oder Uebertretung, wie Schlägerei, Mißhandlung, Ehrenverletzung

u. dgl. mit einem Wirthshausauftritt oder mit
unmäßigem Genuß von Wein oder anderer geistiger Getränke
in Verbindung steht."

Die Mehrheit der Kommission hält also dafür, es sollten
die gegenwärtig existirenden Gesetzesbestimmungen einstweilen
noch hinreichen. Wir sind mit dem Regierungsrathe auch in
dem Punkte einig, daß unser Strafgesetzbuch in nicht ferner
Zeit einer Revision unterstellt werden muß. Dann wird,
wenn man findet, es seien unsere gegenwärtigen Vorschriften
nicht strenge genug, die beste Gelegenheit gegeben sein, sie

durch strengere zu ersetzen. Wir habe» mit dem Regierungs-
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rathe gefunden, daß es vom Uebel sei, bei jedem Anlasse Ge-
legenheitsgesetze zu machen und die Zahl der Paragraphen,
die sich bereits auf viele Tausende beläuft, noch zu vermehren.
Man soll nicht jedesmal, wenn da oder dort eine Gesellschaft
zusammentritt und eine Petition einreicht, um diesen oder
jenen Uebelstand durch Erlaß eines neuen Gesetzes zu
beseitigen, diesem Begehren sofort entsprechen und neue Paragra-
phen aufstellen, wenn die alten noch genügen können. Wir
tragen deshalb mit dem Regierungsrathe darauf a», es sei
über die Petitonen der Laisse centrale lies pauvres äu ckistrict
lie Leurtelar^ und des kantonalen Vereins gegen die
Branntweinnoth zur Tagesordnung zu schreiten. Dagegen findet
die Mehrheit der Kommission, es sollte dem Uebel, das nun
einmal vorhanden ist, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln
entgegengewirkt werben. Zu diesem Zwecke sollten die
Bezirksbehörden auf die gegenwärtig bestehenden gesetzlichen
Vorschriften aufmerksam gemacht und eingeladen werden, sie

strenger zu vollziehen. s^Der Redner verliest den oben
mitgetheilten Antrag der Kommissionsmehrheit.) Wird ein
Kreisschreiben an die Regierungsstatthalter erlassen und den
Landjägern und den Gemeinderäthen mitgetheilt, so wird dadurch
neuerdings auf dieses Gebrechen aufmerksam gemacht, in Folge
dessen Anzeigen erfolgen und Strafen werden ausgesprochen
werden.

Wie bereits erwähnt, wird Herr Schatzmann, als
Repräsentant der Minderheit der Kommission, den Antrag stellen,
es möchte der Große Rath auf die Berathung der Gesetzesentwürfe

eintreten und einen derselben zum Gesetzerheben. Sollte
der Große Rath diese Ansicht theilen, so muß ich Namens
der Kommission erklären, daß wir die beiden Entwürfe in
ihren Detailbestimmungen nicht geprüft haben und nicht im
Stande wären, schon jetzt darüber zu referiren. Es schlägt
daher die Kommission einstimmig vor, es möchte dann der
Große Rath eine Kommission von 13—13 Mitgliedern zur
Vorberathung des zu erlassenden Gesetzes bestellen. Da dieses
Gesetz mit dem Hausrecht und mit der persönlichen Freiheit
in nah« Berührung kommt, so ist es gut, daß es allseitig
und umsichtig geprüft werde.

Schatzmann, Berichterstatter der Minderheit der
Kommission. Ich bin der Mann mit der schwarzen Brille
und der Einzige, welches die Minderheit der Kommisston
bildet. Anfänglich war es nicht so. In der ersten Kom-
misstonssitzung hatte meine Ansicht die Mehrheit für sich, in
der zweiten Sitzung aber war sie zur Minderheit geworden.
Ich werde mich ruhig und gründlich über die Sache
aussprechen. Mein Gewissen erlaubt es mir nicht, zu sagen, ich

wolle angesichts der vorgerückten Zeit die Frage nur
oberflächlich behandeln. — Wir haben uns mit großen
finanziellen Fragen befaßt, wir nehmen Anleihen im Betrage von
Millionen auf u. s. w. Dieß ist ganz recht. Es ist aber
auch Pflicht der obersten Landesbehörde, sich mit den enigen
Dingen zu befassen, welche den Ruin des Volkes herbeiführen,
und hiezu zähle ich die öffentliche Trunksucht. Es liegen
uns zwei Petitionen vor, die den Erlaß eines eigenen
Gesetzes verlangen, durch welches die öffentliche Trunksucht
mit Strafe bedroht werden soll. Ich könnte den Petenten
unmöglich antworten: man bat früher noch mehr getrunken
als jetzt, wir wollen daher die Sache^ einstweilen gehen lassen,

und wenn wir dann ein neues Strafgesetzbuch aufstellen,
werden wir sehen, was zu thun ist. Es ist gesagt worden,
man habe früher größere Becher gehabt, als jetzt. Dieß ist

richtig, allein nicht jeder Trinker hatte einen solchen Becher,
sondern es kreiste ein einziger Becher vielleicht bei zwanzig
Trinkern herum. Uebrigens waren damals, als man so große
Becher hatte, die Leute kräftiger, als gegenwärtig. Es war
ein ganz anderes Geschlecht. Ich frage den Herrn
Regierungspräsidenten: was würden unsere Offiziere mit den zwei-
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schneidigen Schwertern, die man früher hatte, anfangen, wenn
sie damit in die Schlacht ziehen sollten? Zudem hatte früher
die Trunksucht, wenn sie auch existirte, in gewissen Klassen
nicht die Verbreitung, wie gegenwärtig. Die Ritter, die
reichen Herren tranken, allein die Hörigen konnten dieß nicht,
weil sie nichts zu trinken hatten. Was wir bekämpfen, ist,
daß das Uebel namentlich in den untern Klassen des Volkes
i» so großem Maßstabe vorhanden ist, daß cS nach meinem
Dafürhalten Pflicht ist, demselben mit allen Mitteln entgegen^
zutreten.

Es ist uns ein ausführlicher Bericht von Seite des
Regierungsrathes vorgelegt worden, und d-.r Herr Regierungspräsident

hat die Frage heute noch mündlich erörtert. Er
hat damit begonnen, daß er sagte, man könne nicht mit
Bestimmtheit sagen, ob die Trunksucht zu oder abgenommen
habe. Im gedruckten Berichte dagegen steht zu lesen: „Bei
der nähern Prüfung dieses Gegenstandes gingen wir vor
allen Dingen mit den sehr ehrenwertbe» und offenbar um
das Wohl des bernischen Volkes lebhaft bekümmerten Petenten
dahin vollständig einig, daß die überhandnehmende Trunksucht
einer der offenbarsten Schäden unseres Volkslebens sei " Im
Staatsverwaltungsberichte pro l873 finden wir auf Seite 452,
daß die Ohmgeldeinnahmen diejenigen des Vorjahres um
Fr. 127,728. 86 und den Büdgetansatz um Fr. 678,925. 54
überstiegen. An diese Zahlen wird dann folgende
Bemerkung angeknüpft: „ Dieses Resultat könnte mit
Vergnügen aufgenommen werden, wenn sich daraus nicht eine
Zunahme des Konsums von Getränken überhaupt, namentlich
aber von gebrannten Wassern ergäbe, eine Thatsache, die
um so bedenklicher erscheint, als die innere oder Selbstproduktion

fortwährend unzweifelhaft ebenfalls im Zunehmen ist.
Bedenkt man nun, welche enorme Summen dabei in's Ausland

wandern, so drängt sich uns leider die traurige
Ueberzeugung auf, daß der Gewinn der Staatskasse nur ein
geringer Ersatz der Einbuße ist, welche der Nationalwohlstand
dabei erleidet." Diese Citate zeigen, daß die Trunksucht
wirklich zugenommen hat und einer der offenbarsten Schäden
des Volkes ist.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes hat richtig
bemerkt, daß die Trunksucht verschiedenen Ursachen zuzuschreiben
sei, u. A. den sozialen Zuständen. Diese sind aber für den
Großen Rath ein eben so wichtiges Gebiet, als die
materiellen Zustände, und es liegt daher in seiner Aufgabe, den
sozialen Zuständen, die zum Verderben des Volkes führen,
möglichst entgegen zu treten. Daß das Getränke, welches
das Volk hauptsächlich konsumirt, außerordentlich billig ist,
ist freilich ein Schaden, aber namentlich aus dem Grunde,
weil überhaupt die allgemeine Neigung zur Trunksucht
vorhanden ist. Bei andern Völkern, die ebenfalls gebrannte
Wasser trinken, ist das Uebel nicht so groß, weil der Konsum
nicht diese Höhe erreicht. Ich bin mit dem Herrn Berichterstatter

des Regierungsrathes auch einverstanden, daß die
Kleinbrennerei in unserm Lande ein Krebsschaden sei. Wenn
man mit l 1,090 Brennhäfen arbeitet, so ist es nicht zu
verwundern, wenn viele Leute eine» Weg betreten, der zu ihrem
eigenen Ruin führt'. Ich rede da nicht bloß vom Hörensagen,
sondern aus eigener Wahrnehmung. Ich habe während
25 Jahren an verschiedenen Orten Gelegenheit gehabt, das
Volk zu beobachten, und ich babe oftmals gesehen, wie durch
dieses Uebel nach und nach Familien zu Grunde gingen. Ich
brauche übrigens keine Worte darüber zu verlieren; denn wir
wissen Alle, wie viel Nationalwohlstand, wie viel Sittlichkeit
durch die Trunksucht zu Grunde geht, und wie viele Familienleben

dadurch zerstört werden. Eine Ursache des Uebels liegt
auch darin, daß unser Volk im Allgemeinen schlecht ernährt
ist und i» Folge dessen zum Schnaps als einem Reizmittel
greift. Vergleichen Sie unsern Arbeiter mit dem Italiener:
während unser Arbeiter nur Kaffee und Käse hat, besitzt der
Italiener k och wenigstens seine Polenta. Ich batte während

-z 1375.)

Jahren Gelegenheit, italienische Arbeiter zu beobachten, und
ich habe die Wahrnehmung gemacht, daß dieselben auch
bei strenger Arbeit in der Woche weder Schnaps noch Wein
trinken; am Zahltage lassen sie dann allerdings etwas drauf
gehe». Daß bei gewissen Arbeiten in Feld und Wald
gebrannte Wasser ein Bedürfniß sind, wird Niemand bestreiken.
Es handelt sich hier ja überhaupt nickt um das gewöhnliche
Trinken, um einen Schoppen Wein, um ein Gläschen Schnaps,
sondern um die Auswüchse, die sich im Volksleben eingenistet
haben.

Unter den Mitteln, welche zur Verhütung des Uebels angeführt

werden, wird die Belehrung an die Spitze gestellt. Wie
lange aber belehrt man unser Volk schon über das Brannt-
weintrinken! wie viele Schriften sind erschienen seit der
„Branntweinnoth" von Ieremias Gotthelf! wie viele öffentliche

Versammlungen haben baorts schon stattgefunden! In
den 60er Jahren hatten mir die schönsten Versammlungen,
die sich denken lassen, die eine in Emmenmatt und die andere
in Münsingen. Diese Versammlungen waren von 2 300
Männern aus allen Klassen des Volkes besucht. Schon
damals hat man erklärt, es müsse das Uebel auch auf dem
Wege der Belehrung bekämpft, werden. Seither sind Jahre
und Jahre verflossen, und die Belehrung hat nichts genützt.
Es ist sehr bequem, zu sagen, mit Belehrung richte man am
meisten aus, und sich dann auf ein Ruhekissen niederzulegen.
In erster Linie muß man dem Volke mit dem guten Beispiele
Vorangehen.

Außer der Belehrung hat der Herr Berichterstatter des

Regierungsrathes als ein Mittel zur Bekämpfung des Uebels
auch die technische Verbesserung der Branntweinfabrikation
angeführt. Ich begrüße den Versuch, den man in dieser
Richtung machen will, mit Freuden, weil ich von der Ueber-

zeugung ausgehe, daß wir kein Mittel unversucht lassen sollen,
um dem Uebel entgegen zu treten. Die Erfahrungen, welche
man in Hindelbank sammeln wird, werden uns zeigen, ob
das dort eingeführte System vortheilhaft und zweckmäßig sei.

Ein Mittel ist vom Herrn Berichterstatter des Regierüngs-
rathes unberührt gelassen worden: die Verminderung der
Wirthschaften. Die Zahl der Wirthschaften nimmt i» unserm
Kanton von Jahr zu Jahr zu, und es können mit der größten
Leichtigkeit neue solche errichtet werden. Mit jeder Wirthschaft,

welche in einem Dorfe neu errichtet wird, wird auch
neue Gelegenheit zum Trinken geschaffen. Wenn man eine
Statistik über den Wohlstand der einzelnen Ortschaften im
Vergleiche zu der Zahl ihrer Wirthschaften aufstellen würde,
so würde man sicher zu eigenthümlichen Resultaten gelangen.
Ich kenne im Kanton Bern nur eine oder zwei Gemeinden,
welche keine Wirthschaft besitzen, und diese zeichnen sich durch
ihren Wohlstand und die Art und Weise, wie sie das ganze
Leben auffassen, vortrefflich aus.

Was die Aufstellung von gesetzlichen Bestimmungen
betrifft, so hat man gesagt, es seien bereits solche vorhanden.
Wir haben sie i» der Kommisston nachgelesen, und die Mehrheit

hat gefunden, sie genügen. Ich dagegen kann diese Ansicht

nicht theilen. Würden diese Bestimmungen genügen, so

hätten wir alle diese Uebelstände nicht, die wir nun so sehr
beklagen. Die vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen werden
nicht ausgeführt; denn immer Wieder kört man die gleichen
Klagen sowohl im Volke, als in den Räthen. Man sollt?
ein ganz kurzes Gesetz gegen die Trunksucht aufstellen, damit
Jedermann weiß, woran er ist. Dieses Gesetz könnte noch
kürzer ausfallen, als die beiden Entwürfe, welche im
Vortrage der Direkton des Innern enthalten sind. Man würde
einfach bestimmen: Wer betrunken auf der Straße
angetroffen wird, wer öffentliches Aergerniß gibt, wird einfach
an den Schatten gesetzt ober hat eine Buße von Fr. 20 -40
zu bezahlen. Wie viele Bücher der Belehrung müßte man
noch schreiben, bis man Dasjenige erreichen würde, was man
erreicht, wenn man einfach jeden Betrunkene» einsteckt? Früher
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?var dieß üblich. In Bern brachte man solche Leute in das

^,Speckkâmmerlein" und ließ sie am Morgen eine Buße bezahlen.
Dieß war sehr zweckmäßig. Hätte man ihnen >66 Broschüren
zu lesen gegeben, so hätte dieß nicht so viel genutzt, als eine

Nacht im Polizeizimmer.
Dieß sind meine Ansichten über die Zunahme der öffentlichen

Trunksucht und die Mittel zu ihrer Bekämpfung. Es
hantelt sich, ich wiederhole es, nicht um ein vernünftiges
Trinken, sondern darum, die Auswüchse einer Bolkssitte
abzuschneiden, und da muß man klar und kurz zu Werke gehen.
Man bestimmt einfach : wer betrunken angetroffen wird, hat
die und die Strafe zu erleiden. Diese Borschrift wird zu
Jedermanns Verhalt in allen Wirthshäusern angeschlagen.
Wir haben da nicht auf die Frage einzutreten, wie viele
Schoppen Einer ertragen kann. Dazu hat jeder Mensch den

Verstand erhalten, daß er wissen soll, wann er genug hat.
Ich glaube, wir seien den Petenten eine bestimmte

Antwort schuldig. Wären die Petitionen im ganzen Lande
verbreitet und z. B. auch den Armenbehörden vorgelegt worden,
so hätten sie sicher Hunderte von Unterschriften erhalten. Ich
glaube daher, eine einfache Weisung an die Regierungsstatthalter

zur strengen Handhabung der gegenwärtigen
Gesetzesbestimmungen genüge nicht, sondern wir seien verpflichtet,
einen ernstern Schritt zu thun. Dieß würde natürlich nicht
hindern, daß man alle bisher versuchten Mittel auch fernerhin
anwenden würde, ich möchte nun aber auch ein neues Mittel
versuchen. Ich gebe gerne zu, daß es zweckmäßig wäre, die

aufzustellenden gesetzlichen Vorschriften in das Strafgesetzbuch
aufzunehmen. Wenn aber auch eine Revision desselben in
Aussicht steht, so wird es doch noch einige Jahre dauern,
bis sie durchgeführt ist. So lange möchte ich nicht warten,
sondern schon jetzt die nothwendigen Bestimmungen zur
Bekämpfung der Trunksucht aufstellen. Wird dann das
Strafgesetzbuch revidirt, so können diese Bestimmungen einfach in
dasselbe aufgenommen werden. — Ich schließe mit folgendem
Antrage:

Der Große Rath des Cantons Bern,
in Berücksichtigung der Petitionen der Laisse ventrale civs

pauvres «lu «listriet cle Luurlelsr^ vom 16. Mai 1873 und
des kantonalen Vereins gegen die Branntweinnoth vom
26. Februar 1874,

erkennt

1) Der dem Regierungsrathe unterbreitete Vorschlag zu
einem besondern Gesetze über Bestrafung der öffentlichen
Trunkenheit ist in Berathung zu ziehen.

2) Dieses Gesetz hat auf so lange Geltung, bis seine
Bestimmungen oder ähnliche in das zu revidirende Strafgesetzbuch

aufgenommen sind.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
erkläre mich mit dem Antrage der Mehrheit der Kommission
einverstanden. Mit Rücksicht auf die vom Herrn Vorredner
gemachte Bemerkung betreffend die Vermehrung der
Wirthschaften erinnere ich, damit der Große Rath nicht glaube, es
werde daorts willkürlich verfahren, daran, daß wir da nicht
mehr freie Hand haben, indem die Sache von Bundeswegen
geregelt worden ist. Wenn gewisse Requisite erfüllt sind, so

müssen die Patente ertheilt werden. Früher ist man in
der Ertheilung von Wirthschaftspatenten durchaus nicht so

freigebig zu Werke gegangen, wie Herr Schatz-nann
anzunehmen scheint. Dieß geht z. B. aus dem Verwaltuugs-
berichte pro 1873 hervor, wo es heißt: „Vor Festsetzung der
Normalzahl wurden im Jahre 1873 29 neue Wirthschaften
bewilligt und 29 Gesuche abgewiesen."

Herr B e r i ch t e r st a tt c r der Minderheit der
Kommission. Es war durchaus nicht meine Absicht, da den Be-
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hörden einen Vorwurf machen zu wollen. Ich wollte nur
bemerken, daß die Verminderung der Wirthschaften ein Mittel
sei, um der Trunksucht entgegen zu arbeiten.

vr. Müller, von Sumiswald. Ich glaube, man
werde durch ein Spezialzesetz in dieser Richtung nicht viel
erreichen. Eine bessere Organisation der öffentlichen
Gesundheitspflege wird dem Uebel eher zu steuern vermögen. In
vielen Ländern, z. B. in England nnd in Belgien, hat man
in allen Ortschaften sog Ortsgesundheitskommissionen
errichtet, welche auf Alles Ächt zu geben haben, was im
Interesse der öffentlichen Gesundheit ist. Solche Kommissionen
existiren auch in den Kantonen St. Gallen und Neuenburg.
Sie wären das geeignete Organ, um zu untersuchen, wo
z. B. die Branntwcinpest vorhanden ist, oder wo sie nur im
Kopf der Schwarzseher existirt. Diese Kommissionen könnten
auch die Ursachen des Uebels erforschen und die wirksamsten
Gegenmaßregelu treffen. Allgemeine Belehrung nützt wenig,
wohl aber spezielle, welche sich in die Familie hinein erstrecken
Würde. Auch hiezu wären diese Kommisstonen am Geeignetsten.
Ich stelle daher den Antrag, es sei der Regierungsrath
einzuladen die Frage zu untersuchen, ob nicht z. B. durch
Organisation von Ortsgesundheitskommissionen, welche
zeitweise von staatlichen Inspektoren kontrolirt oder unterstützt
würden, eine genauere Vollziehung der gesundheitspolizeilichen

Verordnungen und eine wesentliche Förderung der
öffentlichen Gesundheitspflege, namentlich auch in Bezug auf
die Trunksucht, erzielt werden könnte.

Der Herr Präsident bemerkt, daß der Antrag des

Herrn Müller mehr den Charakter eines Anzuges habe, und
daß es sich daher heute nur darum handeln könne, ihn
erheblich zu erklären.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
verdanke die Anregung des Herrn Müller, leider ist es aber
eben nur eine Anregung im Schooße der Behörde. Könnte
Herr Müller die Unterschriften eines Drittheiles der Gemeinderäthe

des Kantons beibringen, so würde ich mich anheischig
machen, in der darauffolgenden Session des Großen Rathes
ein bezügliches Gesetz vorzulegen. Ich will mich dem Antrage
des Herrn Müller nicht widersetzen und habe nichts dagegen,
daß er erheblich erklärt werde. Jeder Versuch in dieser Richtung

wird aber vorläufig noch an dem Umstände scheitern,
daß das Volk noch nicht genügend Sinn dafür hat. Gerade
die Aerzte und andere gebildete Leute, welche mitten im Volke
leben, sind die besten Organe, um solche Gedanken zu popu»
larifiren. Immerhin ist es sehr erfreulich, daß die Sache
hier angeregt wird.

Abstimmung.
1) Der Antrag des Herrn Müller wird erheblich erklärt.
2) Für den Antrag der Mehrheit der

Kommission Mehrheit.
Für den Antrag der Minderheit der
Kommission Minderheit

Schluß der Sitzung um 2"/, Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.
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vierte Ätzung.

Donnerstag, den 1. April 1875,

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Z yro.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen
und genehmigt.

Tagesordnung:

Gesetzesentwurf

betreffend

Besoldungserhöhung der Primarlehrer.

Der Regierungsrath legt folgenden Entwurf vor:

Der Große Rath des Kantons Bern,
l n etr achtu n g:

t) Daß die durch das Gesetz vom 8. März 187(1 dem
Staate und den Gemeinden auferlegten Leistungen an

die Lehrerbesoldungen namentlich mit Rücksicht auf dir
seither eingetretenen Preisveränderungen der nothwendigsten

Lebensbedürfnisse nicht mehr genügen;
2) daß eine Mehrbelastung der Gemeinden aber eine

Erhöhung des außerordentlichen Staatsbeitrages an arme
Gemeinden erfordert;

in theilweiser Abänderung der HH 22, 23 und 24
des Gesetzes vom 8. März l37(1,

auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:
8 i-

Die Baarbesoldung, welche die Gemeinden für jede Lehr--
stelle anzuweisen haben, beträgt wenigstens Fr. 55(1 jährlich.

Der Staat verabreicht den Lehrern und Lehrerinnen,
welche ein bernisches Patent oder ein gleichlautendes
Fähigkeitszeugniß besitzen, folgende Zulagen:

Dienstjahre. Lehrer,
vom 1. bis und mit dem 5. Fr. 25(1

Nach dem Namensaufrufe sind 181 Mitglieder
anwesend; abwesend sind 68, wovon mit
Entschuldigung: die Herren Arn, Brunner in Bern, Bütig-
kofer, Chodat, Dähler, Gouvernon, Gruber, Grünig, Hennemann,

Hà in Diesbach, Hofstetter, Jndermühle, Jolissaint,
Kohli in Schwarzenburg, Lehmann in Langnau, Leuenberger,
Liechti in Rüegsauschachen, Mischler in Wahlern, Morgenthaler,

Müller in Weißenburg, Nußbaum in Worb, Renfer
in Bözinßen, Scheidegger, Schertenleib, Schmid in Wimmis,
Schwab in Büren, Seiler, Seßler, Spring, Werren,

Wieniger, Willi; ohne Entschuldigung: die Herren
Althaus, Brand, v. Büren, Burger in Angenstein, Döboeuf,
Engel, Fahrni, Geiser-Leuenberger, v. Grünigen, Herren in
Niederscherli, Herren in Mühleberg, Hofcr in Hasli, Hornstein,

Hurni, Käsermann, Keller, Koller, Kummer in Utzen-
storf, Lindt, Mägli, Marti, Meyer, Mühlemann, Pape, Peter,
Racle, Renfer in Lengnau, Ritschard, Röthlisberger in Her-
zoaenbuchsee, v. Siebenthal, v. Sinner, Spycher, Stämpfli
in Uettligen, Stämpfli in Schwanden, Walther in Krauchthal,
Zeller.

0. » „ », „
11 » ,» », »,

16. Dienstjahre an

o.
U>.

l5.
350
450
550

Lehrerinnen.
Fr. 150

„ 150
200
250

8 2.

Arme Gemeinden erhalten einen außerordentlichen Staatsbeitrag

an die Lehrerbesoldungen, zu welchem Zwecke eiw
jährlicher Kredit von Fr. 35,(100 auszusetze» ist.

8 6.

Dieses Gesetz tritt nach dessen Annahme durch das Volk
auf 1. Januar 1876 in Kraft.

Durch dasselbe werden die damit in Widerspruch stehendew
Bestimmungen der §§ 22, 23 und 24 des Gesetzes vom
8. März 1870 aufgehoben.

Ritschard, Direktor der Erziehung, als Berichterstatter

des Regierungsrathes. Zum Zwecke der Erhöhung
der Staatszulagen an die Primarlehrerbesoldungen ist à
Ansatz von Fr. 150,000 in das vierjährige Büdget
aufgenommen worden. Bei der bezüglichen Berathung im Großen
Rathe herrschte eine Meinungsdifferenz zwischen der
Regierung und der Staatswirthschaftskommission über die Frage,
ob man sich einfach auf die Erhöhung der Staatszulagen
beschränken, oder ob gleichzeitig auch die Beiträge der
Gemeinden erhöht werden sollen. Sie haben diese Frage im
letztern Sinne, d. h. nach der Ansicht der Kommisston
entschieden. In Folge dessen muß nun eine Abänderung
des Primarschulgesetzes stattfinden, und zwar muß dieß aus
dem Wege einer neuen Gesetzesvorlage geschehen. Eine solche
wird heute vom Regierungsrathe vorgelegt.

Ueber die Gintretensfrage könnte ich, angesichts der im
Büdget gegebenen Sachlage, kurz hinweggehen, allein ,K
drängten sich bei der Vorlage deS Gesetzesentwurfes eine
Anzahl anderer Fragen auf, namentlich die Frage, ob man
sich auf eine Revision der Besoldungsfrage beschränken, oder ob
man bei diesem Anlaße noch anderweitige Punkte des
Gesetzes revidiren solle. Das Primarschulgesetz von 1870
enthält einzelne Bestimmungen, welche absolut der Revision
bedürfen. Ich will diese Bestimmungen kurz anführen. Es
sind zunächst diejenige» über die Schulinspektoren und deren
Besoldung. Das Gesetz stellt einerseits zu viele Kreise
auf, und anderseits geht es von der Voraussetzung aus, es
solle die Zahl der Kreise beibehalten werden. Im Weilern
ist auch der Kredit für die Schulinspektoren (Fr. 24,000) zu
gering, welchem Uebelstande jedoch der Große Rath und das Volk
dadurch abgeholfen haben, daß sie ihn im vierjährigen Büdget
auf Fr. 35,700 erhöhten. Man nimmt nun an, das Büdget
erkläre das Gesetz auf 4 Jahre provisorisch außer Kraft, und
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es ist daher cine Revision dieser Bestimmung nicht absolut
geboten.

Ein weiterer Punkt betrifft die Leibgedinge, wofür das
Gesetz von 1870 einen Ansatz von Fr. 24,000 aufnimmt. Derselbe

ist durch das Budget auf Fr. 80,000 erhöht worden.
Auch hier harmonirt also das Gesetz nicht mehr mit der
durch das Budget geschaffenen Sachlage, allein diese Sachlage

ist in so weit auch wieder eine gesetzliche, als das Budget
daS Gesetz provisorisch auf vier Jahre amendirt. Hier ist
somit eine Revision ebenfalls nicht dringend nothwendig.
Ich nenne im Weitern die Bestimmungen über die Schul-
versäumnifse. Nach dem gegenwärtigen Gesetze können
allzuviel? Schulversäumnisse begangen werden, ohne daß Strafe
erfolgt, und tritt endlich die Strafe ein, so ist sie zu niedrig,
da sie nur in einer Buße besteht. In diesem Punkte wäre
daher eine Revision des Gesetzes geboten.

In einem neuen Gesetze sollte nach meinem Dafürhalten
auch dafür gesorgt werden, daß der Schüler nach absolvirter
Schulzeit nicht ohne Weiteres aus der Schule entlassen wird,
habe er das im Unterrichtsplane und im Primarschulgesetze
vorgesehene Pensum absolvirt oder nicht. Ich glaube, es

sollte der Schüler, nachdem er 9 Jahre die Schule besucht,
verpflichtet werden, Rechenschaft abzulegen über Dasjenige,
was er gethan hat, und es sollte Niemand aus der Schule
entlassen werden, der sich nicht über eine gewisse Summe
von Kenntnissen ausgewiesen hat. Dadurch würde eine
bedeutende Besserung in Bezug auf den Schulfleiß herbeigeführt.

Eine solche Bestimmung hätte vor einer ^trafbe-
stimmung gegen die Eltern den Vortheil, daß sie nicht bloß
diese, sondern auch den Schüler selbst treffen würde. Er
würde daher während seiner ganzen Schulzeit den Gedanken
vor Augen haben, daß er Rechenschaft werde ablegen müssen.
Dieß würde sicher günstig auf den Schulbesuch und den
Schulfleiß einwirken und zur Folge haben, daß auch in Bezug

auf die häuslichen Arbeiten die Eltern und die Kinder
mehr Eifer entwickeln würden; denn Niemand würde sich

gerne der Schande aussetzen, nach neunjährigem Schulbesuche
in der Schule verbleiben zu müssen. Die nämliche disziplinarische

Maßregel wird auch beim Admissionsunterricht
angewendet ; auch da werden die Kinder, wenn sie sich nicht gut
aufführen, um ein Jahr zurückgestellt.

Man redet in neuester Zeit viel von den sog. Fortbildungsschulen,

und es sind auch bei der bernischen Erziehungsdirektion
hierauf bezügliche Eingaben gemacht worden, in denen

die Einführung solcher Anstalten im Kanton Bern gewünscht
wird. Man ist gegenwärtig über die Fortbildungsschulen
noch vielfach im Unklaren, und eS gehen die Meinungen
darüber auseinander. Die Einen legen das Gewicht auf die
sog. Civilschule und erblicken den Zweck derselben darin,
die jungen Leute zu fähigen Staats- und Gemeindsbürgern
heranzubilden. Dieß sei, sagen sie, namentlich von großer
Wichtigkeit, seitdem man das Referendum eingeführt und
den Gemeinden so viele Rechte der Selbstverwaltung
eingeräumt habe. Eine andere Richtung will in der Fortbildungsschule

hauptsächlich das berufliche Element betont wissen.
Der Beruf, den die Betreffenden später betreiben werden,
soll in der Fortbildungsschule in den Vordergrund treten,
und es soll diese gewissermaßen eine akademische Vorbereitung
auf den spätern Beruf gewähren. Dieser Ansicht ist letzthin
in einer von Herrn Alt-Erziehungsdirektor Kummer verfaßten
Schrift Ausdruck gegeben worden. Herr Kummer stellt das
berufliche Element in den Vordergrund und verwahrt sich

namentlich dagegen, daß die Fortbildungsschule nur
Dasjenige weiterführen solle, was die Volksschule hätte leisten
sollen. Man kann nun in dieser Frage verschiedener Ansicht
sein. Jedenfalls «ber wird man, wenn man sagt, es könne
nicht Aufgabe der Fortbildungsschule sein, nachzuholen, was
die Volksschule versäumt hat, darüber einig zu sein, daß die
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Volksschule ihre Aufgabe besser lösen soll. In dieser Beziehung

muß man sich also der Ansicht des Herrn Kummer
anschließen. Um nun aber zu erreichen, baß die Volksschule
ihre Aufgabe besser erfülle, damit die Fortbildungsschule nicht
bloß eine Ergänzung der Volksschule sein müsse, sollte»
diejenigen Bestimmungen aufgestellt werden, deren ich vorhin
Erwähnung gethan habe, nämlich Verschärfung der Strafen
für Schulversäumnisse und Ausweis über das während des
neunjährigen Schulbesuches Gelernte. In diesen Punkten
wäre also eine Revision des Gesetzes nothwendig.

Es sind aber noch weitere Bestimmungen des Gesetzes
einer Revision bedürftig. So besteht ein Mangel darin, daß
das Maximum der Kinderzahl einer Schulklasse zu groß ist;
denn der Unterricht kann uur dann intensiv wirken, wenn
die Schülerzahl einer Klaffe nicht zu hoch ist. Wenn sich

70 - 80 Kinder in einer ^chulklasse befinden, so ist es dem
Lehrer nicht möglich, sich mit dem einzelnen Kinde zu beschäftigen,

und es wird daher der Unterricht mehr schablouenmäßig
ertheilt. Diesem Uebelstande sollte bei einer Revision des
Gesetzes abgeholfen werden.

Ich gehe nun über zu der Frage, ob eine Revision des
Gesetzes in den angedeuteten Punkten im gegenwärtigen Augenblicke

zweckmäßig sei. So entschieden ich die Frage der
Nothwendigkeit der Revision der fraglichen Gesetzesbestimmungen
bejahe, so entschieden muß ich die Frage verneinen, ob diese
Revision jetzt opportun sei. Es leiten mich da folgende
Gründe: Das Primarschulgesetz ist erst vor 4 Jahren erlassen
worden. Es enthält wesentliche Verbesserungen gegenüber
dem frühern Gesetze und stellt strengere Anforderungen an die
Gemeinden und den einzelnen Bürger, als dieses. Würde
man schon jetzt wieder ein neues Gesetz vorlegen, welches
diese Anforderungen erhöhen würde, so würde das Volk ein
solches Gesetz wahrscheinlich nicht genehmigen. Das
gegenwärtige Gesetz hat sich noch zu wenig in das Volk hineingelebt
und wird noch nicht gut genug ausgeführt, um schon jetzt
ein neues Gesetz mit stärkern Anforderungen zu bringen.
Ueberdieß soll man sich, nachdem wir das Referendum eingeführt

haben, hüten, allzuhäufige Gesetzesrevisionen vor das
Volk zu bringen. Dazu kommt noch folgender Umstand:
Schon jetzt sind viele Gemeinden durch die Besoldungen stark
belastet. Jetzt will man sie noch mehr belasten, und es ist
daher des Bittern schon genug in der Sache, auch wenn man
einzig und allein die Besoldungsfrage vorlegt. Ich schließe
daher in Bezug auf die Frage der Zweckmäßigkeit einer etwas
weitergehenden Revision dahin, daß von einer solchen im
gegenwärtigen Augenblicke zu abstrahiren sei.

Wir müssen uns ferner auch fragen, ob die neue
Bundesverfassung eine Revision des Gesetzes erheische. Diese Frage
können wir dahin entscheiden, daß allerdings die
Bundesverfassung mehrfach in unser Schulgesetz einwirkt und dasselbe
in manchen Bestimmungen außer Kraft erklärt, daß aber eine
Revision des Gesetzes deshalb nicht geboten ist. Die gegenwärtige
Bundesverfassung bestimmt im Art. 49, es dürfe Niemand zur
Theilnahme an einem religiösen Unterrichte gezwungen werden,
und es stehe bis zum 16. Jahre dem Vater, resp, dem
Vormunde und nach zurückgelegtem 16. Jahre jedem Einzelnen
zu, daorts zu entscheiden. Unser gegenwärtiges Schulgesetz
enthält eine Bestimmung, welche mit dieser Vorschrift der
Versassung im Widerspruch steht. Es führt nämlich der § 1

als obligatorisches Fach auch den Religionsunterricht auf.
Ferner enthält der § 11 die Bestimmung, daß die Angehörigen
der Landeskirchen den Religionsunterricht der betreffenden
Kirche, die protestantischen Kinder also den protestantischen
und die katholischen den katholischen Religionsunterricht, zu
besuchen haben, und daß nur diejenigen zum Besuche des

Religionsunterrichtes nicht gehalten seien, welche keiner der
beiden Landeskirchen angehören. Diese beiden Bestimmungen
des Primarschulgesetzes stehen mit der Vorschrift der Bundes-
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Verfassung, daß Niemand zur Theilnahme an einem religiösen
Unterrichte gezwungen werden könne, im Widerspruch,

Auä, der § 27 der Bundesverfassung, der sog. Schulartikel,
enthält Bestimmungen, mit denen unser Gesetz nicht im
Einklänge steht. Dieser Artikel enthält drei Hauptbestimmungen.
Die erste ist die, daß der Unterricht obligatorisch sei. Diese
Bestimmung berührt uns nicht, indem wir das Obligatorium
schon jetzt haben. Jeder muß entweder eine öffentliche Primärschule

oder einen Privatunterricht, der diese vertritt, besuchen.
Eine weitere Bestimmung der Bundesverfassung ist die, daß
der Unrerrichr unentgeltlich sein solle. Diese Bestimmung
trifft dagegen nnser Gesetz. Sowohl unser Primarschulgesetz
von 1876, als das Mädchenarbeitsschulgesetz von 1864 sehen

vor, daß Schulgelder bezogen werden können. Diese
Bestimmungen sind gegenüber der kategorischen Vorschrift der
Bundesverfassung nicht mehr haltbar und fallen deßhalb von
selbst dahin. Eine Revision unserer Gesetzgebung ist hiefür
nicht nothwendig; denn es tritt die Bundesverfassung ipso
jurv an die stelle dieser Gesetzesbestimmungen, Ich muß
übrigens bemerken, daß die Zahl der Gemeinden, in denen,
Schulgelder bezogen werden, sehr klein ist, und daß auch in
diesen Gemeinden die Schulgelder nicht drückend sind. Immerhin
Wird die Regierung die nöth igen Maßnahmen treffen müssen,
um auch da die Schulgelder aufzuheben. Hiezu ist uns in
den Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung eine Frist
von 5 Jahren eingeräumt, ich denke aber, die Regierung
werde schon vorher auf die Abschaffung der Schulgelder
bedacht sein, da sie von dem Grundsatze ausgeht, es sei diese
Belastung nicht am Orte.

Eine weitere Bestimmung des § 27 der Bundesverfassung

sagt: „Die öffentlichen Schulen sollen von den
Angehörigen aller Bekenntnisse ohne Beeinträchtigung ihrer
Glaubens- und Gewissensfreiheit besucht werden können."
Diese Bestimmung erleidet eine etwas verschiedene Interpretation^

Die eine Ansicht geht dahin, dieser Artikel sei in
dem Sinne zu verstehen, es müsse von nun an der
konfessionelle Religionsunterricht, welcher in den Kantonen
ertheilt wird, aufhören, und man müsse einen Religionsunterricht

einführen, in welchem Dasjenige, worin die verschiedenen

Konfessionen sich widersprechen, verschwinde. Einen
solchen Religionsunterricht nennt man einen interkonfessionellen.

Nimmt man diese Auslegung des § 27 als richtig
an, so wird dadurch auch unser Primarschulgesetz berührt.
Es bezeichnet nämlich dasselbe in § 1 als Unterrichtsgegen-
stand der Primärschule: „Christliche Religionslehre, und
zwar die evangelisch-reformirte in den reformieren, die
römischkatholische in den katholischen Schulen." Hier ist also nicht
ein interkonfessioneller, sondern ein höchst konfessioneller
Religionsunterricht vorgesehen. Gibt man daher dem § 27 der
Bundesverfassung die Interpretation, daß in Zukunft der
Religionsunterricht ein interkonfessioneller und so beschaffen
sein müsse, daß er von Bekennern verschiedener Religionen
besucht werden könne, so fällt die soeben zitirte Bestimmung
des § 1 des Primarschulgesetzes dahin. Nach meiner Ansicht
ist nun aber diese Interpretation des dritten Alinea's des
H 27 der Bundesverfassung nicht richtig, sondern es soll
damit gesagt werden, es müsse der Unterricht in allen übrigen
Fächern so ertheilt werden, daß keine Konfession sich daran
stoßen könne. Es soll sich also der Unterricht in der Geschichte,
in der Geographie u. s. w. auf streng neutralem Boden
halten und keine Konfession benachtheiligen oder bevorzugen.
Diese Interpretation scheint mir auch ans folgendem Grunde der
zuersterwähnten vorgezogen werden zu müssen. Im H49wird
gesagt, daß von nun an Niemand mehr zur Theilnahme an einem
religiöse» Unterrichte irgend welcher Art gezwungen werden
könne. In Folge dessen kann also der Religionsunterricht nicht
mehr ein obligatorisches, sondern bloß noch ein fakultatives Fach
sein. Dann aber fällt er gar nicht unter die Bestimmungen
des § 27, und es bezieht sich daher dieser letztere bloß auf
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die übrigen Schulfächer. Die zuerst erwähnte Interpretation
hat zwar eine gewisse Popularität erlangt, ich babe mich

aber nicht von ihrer Richtigkeit überzeugen können. Dazu
kommt noch, daß, wen» ma» die erste Interpretation als
richtig annehmen wollte, man bei der Durchfübrung auf
große Schwierigkeit stoßen würde. Die Anhänger des
interkonfessionellen Religionsunterrichts sagen, es solle derselbe
alles Dogmatische abwerfen und die Person Christi als
Mittelpunkt hinstellen. Was wird aber der Jude, was werden
die Angehörige» anderer Religtonsgenossenschaften, welche
die Person Christi geradezu verneinen, dazu sagen? Es
führt also diese Interpretation zu allerlei Schwierigkeiten.
Immerhin muß man den Bestrebungen, einen
interkonfessionellen Religionsunterricht einzuführen, Anerkennung
zollen. Es ist dieß eine schwierige Frage, wenn sie aber
gelöst werden könnte, so wäre es eine schöne Errungenschaft.
Ich möchte mich daher diesem Gedanken nicht von
vornherein widersetzen; sondern, wenn man findet, Laß er
durchführbar sei, so soll man ihn aceeptiren. Wenn man einen

Religionsunterricht finden könnte, der Alle vereinigt, so wäre
dieß eine schöne Errungenschaft für den Staat gegenüber der
Kirche, namentlich in diesen Tagen, wo er so vielfach von
dieser angefeindet wird. Es wird daher, wenn auch nicht
in Folge des § 27 der Bundesverfassung, die Einführung
eines solchen Religionsunterrichtes immerhin ein Postulat
sein, auf dessen Durchführung man hinsteuern muß, und
es wird gegenüber der Kirche ein schönes Zeugniß sein, daß der
Staat die Menschen in Einen Glauben.zu vereinigen sucht,
während die Tendenz jeder, auch der freisinnigsten Kirche
dahin gerichtet ist, die Leute von den übrigen Kirchen
abzubringen und für die eigene zu gewinnen, worin mehr oder
weniger ein Anlaß zu Unfrieden und zur Trennung liegt.

Es enthält also die neue Bundesverfassung Bestimmungen,
welche unsere Schulgesetzgebung theilweise abrogiren, es ist
aber nicht nothwendig, daß wir unser Gesetz revidiren, da,
wie gesagt, die betreffenden Vorschriften der Bundesverfassung
ipsv jure an den Platz unseres Gesetzes treten.

Damit habe ich Dasjenige erschöpft, was ich bei der
Eintretensfrage anbringen zu sollen glaubte. Ich komme also
zum Schlüsse, daß wir uns heute auf die durch das Budget
geschaffene Sachlage, d. h. auf die Erhöhung der Primar-
lehrerbesoldungen beschränken sollen. Ist dann das Volk zu
weiterer Einsicht gelaugt, und werden die berührten Mängel
allgemein gefühlt, dann wird es immerhin noch Zeit sein,
die betreffenden Bestimmungen zu revidiren. Einstweilen soll
es unsere Aufgabe sein — und es ist dieselbe groß genug —,
die Bestimmungen des gegenwärtigen Schulgesetzes treu und
gewissenhaft auszuführen. Ich stelle den Antrag, es sei auf
den vorliegenden Gesetzesentwurf einzutreten und derselben
in g)obo M berathen.

Kummer, Direktor des eidgenössischen statistischen
Bureau's, als Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Zunächst eine Erklärung in formeller Beziehung: Natürlich
konnte der Große Rath, bevor das vierjährige Budget vom
Volke angenommen war, keine Kommission zur Vorberathung
der in Ausführung des Budgets zu erlassenden Gesetze und
Dekrete ernennen. Da nun die Regierung wünschte, daß die
verschiedenen Besoldungsvorlagen in dieser Session zur
Behandlung gelangen, so wurden sie, weil sie zunächst finanzieller

Natur sind, an die Staatswirthschaftskommission
gewiesen. Die Staatswirthschaftskommisston hat denn auch
diese Vorlagen berathen, allein nicht in der Meinung, daß
es von Amteswegen ihr Vorrecht sei, solche Vorlagen vor-
zuberathen. Der Große Rath hat also vollständige Freiheit,
die Vorlagen noch an eine spezielle Kommission zu überweisen.
Diese Erklärung schicke ich voraus, damit man nicht glaube,
es habe die Staatswirthschaftskommission der freien
Entschließung des Großen Rathes irgendwie vorgreifen wollen.
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Uebrigeus hat sich die Staatswirthschaftskommission mit der
gegenwärtigen Frage bereits befaßt, indem sie, wie Sie sich

erinnern, bei der Berathung des vierjährigen Bridgets die
Frage genau geprüft und sachbezügliche Anträge gestellt hat,
die vom Großen Rathe zum Beschluß erhoben worden sind.

Nach diesen Bemerkungen gehe ich auf die Sache selbst
über. Mau kann sich allerdings fragen, warum man das
erst seit 4 Jahren in Kraft bestehende Primarschulgesetz schon
einer Revision unterwerfen wolle, und, wenn man dieß thue,
warum es nur in Bezug auf die Frage der Lehrerbesvldungen
geschehe. Der Herr Erziebungsdirektor hat eine Menge anderer
Fragen erwähnt, welche bei der Revision des Primarschul-
gesetzes ebenfalls zur Sprache kommen könnten. Sie werden
sich aber erinnern, daß bereits 1869 und 1876, als das Gesetz

berathen wurde, diese Fragen erwogen und größtenteils im
nämlichen Sinne vom damaligen Erziehungsdirektor
befürwortet worden sind, wie sich der gegenwärtige Erziehungsdirektor

darüber ausspricht. Die Verhältnisse waren aber
mächtiger, als die Gedanken der Erziehungsdirektion. Der
Große Rath und das Volk, auf welches ersterer Rücksicht
nehmen mußte, wollten nicht so weit gehen. Es ist daher
besser, man greife diese Punkte gegenwärtig nicht auf,
sondern beschränke sich auf die Besoldungsfrage. Man könnte
nun sagen, warum in dieser Frage damals nicht mehr
geleistet worden sei. Es ist der nämliche Grund, allein es

sind nun hier die Verhältnisse so dringend geworden, daß wir
absolut vorgehen müssen, wenn wir nicht wollen, daß unsere
Volksschule große Verluste erleide. Auch im Jahr 1868 war
das Gefühl vorhanden, baß man nicht weit genug gehe. Sie
werden sich erinnern, daß bei der Diskusston der Frage der
Periodischen Wahl der Lehrer der damalige Erziebungsdirektor
erklärte, er werde zwar grundsätzlich nicht gegen die periodische
Wahl sprechen, wenn man sie aber beschließe, so müsse man
die Besoldung um wenigstens Fr. 166 erhöhen; die periodische

Wahl der Lehrer schließe ein Risiko in sich, welches
das Volk einmal werde zahlen müssen. Dieser Zeitpunkt
ist nun gekommen. Ich verweise hier auf die Erfahrungen,
welche der Bundesrath in Bezug auf die Anstellung von
Lehrern für das Polytechnikum gemacht hat. Es steht dem
Bundesrathe frei, diese Lehrer auf Lebenszeit oder aber nur
uuf eine Anzahl von Jahren anzustellen. Da der Bundesrath

keine andere Tendenz hat, als gute Lehrer zu erhalten,
so probirt er beide Systeme. Was ist das Resultat? Daß
er in den meisten Fällen sagt: ich mache eine Ersparniß,
wenn ich die Lehrer auf Lebenszeit anstelle; hie und da
kommt zwar Einer vor, welcher weiß, daß er immer gute
Geschäfte machen wird, und welcher daher die mit einer
kürzern Amtsdauer verbundene höhere Besoldung vorzieht, dieß
sind aber Ausnahmen. Aehnlich verhält es sich mit den
Primarlehrerbesoldungen. Das Risiko, welches in der
periodischen Wahl liegt, hat Manchen veranlaßt, sich nach einem
andern Berufe umzusehen.

Dieß ist aber nicht der Hauptgrund, warum die
Lehrerbesoldungen nicht mehr genügen, sondern es sind noch andere
Gründe vorhanden. In den Jahren 1869 bis 1872 ist ein
großer ökonomischer Umschwung erfolgt. Da in Folge dessen

für alle Lebensbedürfnisse höhere Preise bezahlt werden müssen,
so müssen auch die Besoldungen eine entsprechende Erhöhung
erleiden. Eine solche hat denn auch bei den übrigen
Beamten entweder bereits stattgefunden oder soll in nächster
Zeit eintreten. Beispielsweise führe ich an, daß vorgeschlagen
wird, die Besoldung der Landjäger auf Fr. 3 per Tag zu
erhöhen. Es ergibt dieß eine jährliche Besoldung von Fr. 1169.
Nebstdem hat der Landjäger noch seine Naturalnutzungen und
andere Accidenzien. Vergleichen >sie damit die für die Lehrer
vorgeschlagenen Besoldungen, so werden Sie finden, daß die
höchste Altersklasse nicht über die Landjägcrbesoldungen
hinausgeht. Ich will diese beiden Berüfe nicht miteinander
vergleichen; denn es ist eine solche Vergleichung gar nicht
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möglich, indem es sich da um ganz ungleichartige Leistungen
handelt.

Was uns zunächst zwingt, in die Vorlage einzutreten,
ist die Thatsache, daß die Schulen nach und nach von Lehrern

entvölkert werden und eine Menge Stellen im Kanton von
unpatenttrten Kräften besetzt sind. Wenn man aber nicht
überzeugt wäre, daß zum Lehrerstande eine besondere Bildung
nöthig sei, so hätte man ja nicht Seminarien. Wir haben
ferner die Erscheinung, daß die Zahl der sich zum Eintritt
in die Seminarien Anmeldenden immer abnimmt. Ich erinnere
mich, daß, wenn es sich um die Aufnahme von 46
Zöglingen in das Seminar zu Münchcnbuchsee bandelte, sich über
166 Jünglinge anmeldeten, so daß man in der Lage war,
eine gute Auswahl zu treffen. In diesem Jahre sind bloß
46 angemeldet, und man ist daher genöthigt, aufzunehmen,
was kommt. Wenn dieß so fortgeht, so werden wir im
nächsten Jahre nicht einmal 46 Anmeldungen haben.

Wenn man also die Nothwendigkeit der Erhöhung der
Besoldungen anerkennt, so entsteht die weitere Frage, wie
vorgegangen werden solle. Die Regierung stellt sich auf den
nämlichen Boden, wie das bisherige Gesetz. Man kann da
verschiedene Systeme zur Anwendung bringen: Man kann
z. B. wie es früher der Fall war, für Alle den gleichen
Besoldungsmodus aufstelle» oder aber auf Alter und
Geschlecht Rücksicht nehmen. Setzt man einfach eine Summe
fest, welche jedem Lehrer gegeben werden muß, so muß mau
unter allen Umständen auf Fr. 1t66 gehen; denn die größere
Zahl der Lehrer wird diese Summe nöthig haben, indem die
meisten Lehrer Familie haben. Es scheint fast unmöglich,
mit täglich Fr. 3 eine Familie von 4—5 Personen nur zu
ernähren, von den Ausgaben für Kleider, Mobiliar, Steuern,
Assekuranz, Literatur rc. gar nicht zu sprechen. Wie würde
sich aber die Sache gestalten, wenn man das Minimum für
sämmtliche Lehrer auf Fr. 1196 festsetzen würde? Es wäre
hiezu eine Summe nöthig, zu deren Bewilligung weder der
Große Rath noch das Volk bereit wären. Man ist daher in
den meisten Kantonen zu dem Ausweg gekommen, auf Alter
und Geschlecht Rücksicht zu nehmen. Es ist Thatsache, daß
die Lehrer durchschnittlich eine höhere Besoldung haben müssen,
als die Lehrerinnen. Der Lehrer hat eine größere Arbeitskraft

und bleibt im Allgemeinen bei seinem Berufe, während
viele Lehrerinnen ihn nach Kurzem verlassen, um in den
Ehestand zu treten. Auch in Bezug auf das Alter wird in
den meisten Gesetzgebungen ein Unterschied gemacht. Wenn
man auch annimmt, daß der Lehrer verheiratet sei, so wird
er dieß doch im Alter von 29-25 Jahren meist noch nicht
sein, und noch viel weniger wird er in diesem Alter Kinder
haben. Durch Aufstellung von Altersklassen kann eine schöne
Summe erspart und gleichwohl für diejenige Stufe gesorgt
werden, für welche eine höhere Besoldung nothwendig ist.

Da nun Staat und Gemeinden die Lehrerbesoldungen
gemeinschaftlich tragen, so entsteht die Frage, wer von beiden
die Differenz tragen soll, welche aus der Berücksichtigung
von Alter und Geschlecht entsteht. Wenn eine Gemeinde
eine Stelle ausschreibt, so weiß sie nicht zum Voraus, ob
sie einen jungen oder einen alten Lehrer oder eine Lehrerin
erhalten wird. Es muß daher der Gemeinde ein fixes Minimum
vorgeschrieben werden, da sie sonst gegenüber dem Büdget
in Verlegenheit kommen könnte. Es könnte dieß unter
Umständen einen sehr großen Unterschied für eine Gemeinde
ergeben, indem sie vielleicht in einem Jahre mehrere junge
Lehrer, im folgenden Jahre aber bloß ältere Lehrer besitzt

und in Folge dessen ihr Büdget um einige hundert Franken
erhöhen müßte. Ganz anders gestaltet sich die L>ache, wenn
diesen verschiedenartigen Verbältnissen durch die Staatszulage
Rechnung getragen wird. In den einzelnen Gemeinden ist
die Gcsammtsumme der Lehrer und Lehrerinnen im Verhältnisse

zum Alter nicht immer die nämliche, aber in der Ge-
sammtzahl der Gemeinden verändert sich das Verhältniß nichd
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wesentlich. Es ist daher besser, es werden diese Verhältnisse
durch die Staatszulage berücksichtigt.

Von diesem Grundsatze ist man bet Aufstellung des

Primarschulgesetzes von 1870 ausgegangen: Die Gemeinden
wurden angehalten, für jede Lehrerstelle außer Wohnung und
Naturalien eine Baarbesoldung von wenigstens Fr. 450
auszurichten. Die Staatszulage wurde für die Lehrer folgendermaßen

festgesetzt:
Vom 1 5 Dienstjahre .Fr. 150

„ 6-10 „ „ 250

„ ll 15 „ „ 050

„ >0 Dicnstjahre an „ 450
Für die Lehrerinnen beträgt die Staatszulage nach dem
bisherigen Gesetze:

Vom 1 —lO Dienstjahre Fr. 100

„ 1l 15 „ „ 150

„ 16 Dienstjahre an „ 200

In Befolgung des damals anerkannten Grundsatzes, daß der
Lehrer, weil man bei ihm eine Familie voraussetzt, einer
höhern Besoldung bevürfe, als die meist allein stehende
Lehrerin, wird nun vorgeschlagen, die Staatszulage an die Lehrer
in allen Klassen um je Fr. 100 und diejenigen an die
Lehrerinnen um je Fr. 50 zu erhöhen. Gleichzeitig soll das
Minimum des Gemeindebeitrages um Fr. 100 erhöht werden.
Auf diese Weise wird für den Staat und die Gemeinden eine

ungefähr gleich große Mehrleistung geschaffen. Der Staat
gibt in den meisten Fällen Fr. 100 mehr als bisher, und
für die Gemeinden wird das Minimum zwar überall um
Fr. 100 erhöht, allein es trifft diese Erhöhung viele
Gemeinden gar nicht oder nicht in vollem Maße, indem sie das
Minimum bereits freiwillig überschritten haben.

DieStaatswirthschaftskommission, welchedieAngelcgenheit
vorberathen hat, stimmt den Anträgen des Regierungsrathes
vollständig bei. Sie hat die Frage auch geprüft, ob die
Staatszulage etwas höher oder weniger hoch gestellt werden
solle. Sie hat namentlich auch den Antrag der Erziehungs-
dircktion untersucht, welcher dahin ging, die Staatszulage
bloß um Fr. 90 zu erhöhen und bann die dadurch auf den
1700 Lehrstellen erzielte Ersparniß von Fr. 17,000 für die

Erhöhung des außerordentlichen Beitrages an arme Gemeinden

zu verwenden. Man hat gefunden, es sei nicht ttmnlich,
diesen außerordentlichen Beitrag an arme Gemeinden auf
Kosten der Lehrerbesoldungen zu erhöhen. Es würde dann
im ganzen Lande heißen, man habe zwar die Lehrerbesoldungen
erhöht, allein das Minimum erreiche noch nicht einmal die
Summe von Fr. 800; man würde nicht hinzusetzen, daß bloß
Fr. 10 an diesem Betrage fehlen. Da von dem Kredite
von Fr. 150,000
eine Summe von 165,000
für die Erhöhung der ordentlichen Besoldungszulagen

nöthig ist, so bleiben noch Fr. 15,000
verfügbar. Diese Summe soll nach dem
heutigen Vorschlage zur Erhöhung des Staatsbeitrages

an arme Gemeinden von „ 20,000

auf Fr. 35,000
verwendet werden. Ich bedaure auch, daß man nicht höher
gehen kann, allein die Verhältnisse gestatten dieß eben nicht.
Uebrtgens läßt sich mit dieser Summe schon etwas Erkleck«
Uches leisten.

Zum Schlüsse noch ein Wort über das Ganze. Es ist fatal,
daß wir genöthigt sind, innerhalb so weniger Jahre die
Lehrerbesoldungen zwei Mal zu erhöhen. Wir holen da aber nur eine alte
Schuld nach. Der Kanton Bern ist in manchen Punkten vorangegangen,

in diesem Punkte aber ist er gegenüber andern fortgeschrittenen

Kantonen zurückgeblieben. Aus den s. Z. ausgetheilten
statistischen Tabellen werden Sie entnommen haben, daß der
Kanton Bern der 13. in der Reihe der Kantone ist. So kann
es unmöglich bleiben, nachdem man bei verschiedenen andern
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Fragen nach der Volksabstimmung jeweilen gesagt hat, der
Kanton Bern habe sich immer groß gezeigt in großen Fragen.
Eine große Frage ist auch die der Pnmarlehrerbesoldungen;
denn mit ihr hängt zusammen die Volksbildung. In den
30er Jahren sind eine Menge Fortschritte im Schulwesen
gemacht worden. Unser Kanton hat eine Hochschule und ein
oberes Gymnasium gegründet und für die Sekundärschulen
finanziell das Nöthige in Aussicht gestellt. Einzig die Primärschule

wurde als Aschenbrödel behandelt und blieb in diesem
ungünstigen Zustande bis 1860. Der Kanton Waadt hat
bereits im Jahre l834 ein Gesetz erlassen, durch welches das
Minimum auf Fr. 360 a. W. festgestellt wurde. Waadd
ist also schon damals welter gegangen, als Bern im Jahre
l860. Der Kanton Aargau hat schon 1835 das Minimum
in den einen Sckulen auf Fr. 250 a W. und in den andern
auf Fr. 350 a. W. gesetzlich festgestellt. Bern hat die guten
Zeiten vorübergehen lassen und sich später während mehrerer
Jahrzehnte mit politischen Reibungen die Hände gebunden,
wodurch er verhindert wurde, das Nöthige für die Volksschule
zu thun. Man hat sich dann an diesen Uebelstand gewöhnt
und geglaubt, es müsse so sein. Nachdem diese polirischen
Reibungen aufgehört hatten, sagte man, es müsse ein Schritt
in dieser Sache geschehen. Ein solcher ist denn auch erfolgt^
er war aber viel zu klein, und man hat ihn daher nur als
eine Abschlagszahlung angesehen. Hierauf kam das Gesetz
Von l870. Damals sagte man, das Referendum sei nochein

junges Institut, mit dem man vorsichtig umgehen müsse.
Man hat daher auch damals nur einen verhältnißmäßig kleinen
Schritt vorwärts gethan. Jetzt haben sich die Verhältnisse-
derart gestaltet, daß wir absolut weiter gehen müssen. Ich
mache darauf aufmerksam, daß das Minimum in den
Kantonen Solothurn und Glarus Fr, 1000 und im Kanton
Zürich Fr. 1200 beträgt; letzterer hat zudem Alterszulagen,
die bis auf Fr. 400 gehen, so daß ein Lehrer nach 15 Dienstjahren

im Minimum Fr. 1600 erhält. Man wendet vielleicht
ein, es seien dort andere Verhältnisse. Dieß ist richtig, und
wir brauchen allerdings nicht so hoch zu gehen, indem der
Lehrer bet uns nicht so viele Stunden geben muß und im
Sommer mehr freie Zeit hat. Immerhin muß etwas geschehen,
und ich glaube, wenn die Mitglieder dieser Versammlung hier
für die Vorlage gestimmt haben, so werden sie auch im Volk?
energisch für ihre Annahme wirken. Ich kann mir nichd
denken, daß eine Vorlage, wie die heutige, vom Volke
verworfen werde. Geschähe dieß, so dürfte man fast nicht mehr
sagen, daß man ein Berner sei. Ich habe indessen gute Hoffnung.
Was wird in Zukunft eine Schule kosten? Durchschnittlich
etwa Fr. 1200. Rechnet man auf jede Schule, von den
Städten abgesehen, durchschnittlich 60 Kinder, so ergibt dieß
per Kind Fr. 20. Die Leute, welche eine Familie gründen,
wissen aber, daß ein Kind weit mehr kostet, und wenn diese
größern Kosten aufgebracht werden können, sollte man nun diese
Fr. 20 nicht auch aufbringen, welche dazu dienen, das Kind
später erwerbsfähig und zu einem tüchtigen und braven Bürger
zu machen? Man sagt vielleicht, wenn Einer sechs
schulpflichtige Kinder habe, so sei er vielleicht nicht im Stande,
für jedes Kind diese Summe aufzubringen. Es sind aber
nicht die Eltern allein, welche diese Ausgaben bestreiten
müssen; denn gerade «eil die Erziehung der Kinder nichd
bloß eine Privatsache, sondern eine Sache des höchsten öffentlichen

Interesses ist, haben wir den Grundsatz, daß die da-
herigen Kosten nicht vom Vater nach Maßgabe der Kinderzahl

bestrttten werden müssen, sondern von der ganzen
Gemeinschaft der Bürger. — Ich empfehle die Vorlage des-

Regierungsrathes zur Annahme.

Der Große Rath beschließt, den Entwurf in ^lod»
zu berathen.
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Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Der
Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskoinmisston hat sich

nicht auf die Etntretensfrage beschränkt, sondern ist bereits
auf die Materie selbst eingetreten. Es enthebt mich dieß
mancher Erörterung, die auch ich zu machen im Falle gewesen
wäre. Immerhin habe ich noch einige Bemerkungen
anzubringen. Im Entwürfe werden drei Punkte reglirt: die
Mehrbelastung der Gemeinden, die Vertheilung des Kredites
von Fr. 150,000 und der außerordentliche Beitrag an arme
Gemeinden.

Ich will zunächst einige Worte über die Pertheilung des

Staatsbeitrages von Fr. 150,000 verlieren. Bereits bei der
Aufnahme des Kredites von Fr. l50,000 hat man angenommen,
es werde die Staatszulage an die Lehrer um Fr. 100 und
diejenige au die Lehrerinnen um Fr. 50 erhöht werden. Der
Regierungsrath hat bei der Berathung des Entwurfes an
dieser Grundlage festgehalten. Die Erziehungsdirektton hatte
zwar dem Regierungsrathe etwas andere Vorschläge gemacht,
auf welche ich an anderer Stelle zurückkommen werde, obschon
ich erkläre, daß sie sich dem Regierungsrathe unterzieht. Bei
der Prüfung der Vertheilung der Staatszulage hat man sich

zuerst die Frage vorgelegt, ob man bei der Klassifikation, wie
sie jetzt besteht, verbleiben solle. Die Erziehungsdirektion
hat die ganze Frage eingehend studirt, die betreffenden
Großrathsverhandlungen nachgelesen und sich überzeugt, daß die
Klassifikation eine gute sei. Nach derselben steigt die Staatszulage

mit der Zunahme der Bedürfnisse des Lehrers. Das
nämliche Prinzip hat man auch gegenüber den Geistlichen
angewendet. Man hat also gefunden, es solle das bisherige
System beibehalten werden. Was die Vertheilung des
Staatsbeitrages auf die einzelnen Altersklassen betrifft, so soll
dieselbe eine gleichmäßige sein, indem die Vertheurung der
Lebensmittel Alle gleich trifft. Es wird daher vorgeschlagen,
die Staatszulage an die Lehrer in allen Klaffen um Fr. 100
und diejenige an die Lehrerinnen um Fr. 50 zu erhöhen.
Wenn wir in dieser Weise vorgehen, so wird, den
aufgestellten Berechnungen zufolge, die Erhöhung der Staatszu-
lagen im Ganzen eine Ausgabe von Fr. 135,000
erheischen Es bleibt somit von dem im Büdget
bewilligten Kredite von „ 150,000

eine Summe von Fr 15,000
verfügbar. Auf die Frage, wie dieser Betrag verwendet
werden soll, werde ich später näher eintreten.

Ich gehe über zu den Leistungen der Gemeinden. Das
bisherige Minimum der Gemeindebesoldung, soweit sie in
baar verabreicht wird, betrug Fr. 450, und es wird nun
vorgeschlagen, dasselbe auf Fr. 550 zu erhöhen. Die Gründe,
welche diesen Antrag hervorgerufen haben, sind theilwetse
etwas äußerlicher Natur. Da der Staat seine Zulage um
Fr. 100 erhöht, so glaubt man, es könne für die Gemeinden
nicht ein höherer Ansatz angenommen werden ; es muß da eine
gewisse Symmetrie beobachtet werden, damit man nicht sage,
wie Gemeinden sollen wieder mehr belastet werben, als der
Staat. Ein weiterer Grund, warum man nicht z. B. auf
Fr. 600 ging, lag darin, daß man glaubte, es würde ein
solcher Vorschlag eine Anzahl Gemeinden in der Weise
berühren, daß das Gesetz verworfen werden dürfte. Ich
erlaube mir, zur Unterstützung dieser Ansicht auf einige Daten
aufmerksam zu machen. Im verflossenen Jahre befanden sich

noch 43°/, sämmtlicher Primarschulstellen unseres Kantons
auf dem Minimum von Fr. 450. 57°/, hatten dasselbe
überschritten. Man könnte nun sagen, die Verwerfung des
Gesetzes sei nicht zu befürchten, da ja die Mehrzahl der
bernischen Gemeinden über das Minimum hinaus sei. Eine
solche Schlußfolgerung wäre aber durchaus unrichtig.
Allerdings sind 57°,z über das Minimum hinaus, darunter
befinden sich aber wenigstens 30°/^, welche das Minimum nur
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sehr wenig überschritten haben. In einer Anzahl von
Gemeinden ist die Besoldung auf Fr. 475, in andern aus
Fr. 500, Fr. 525 oder auf Fr. 550 festgesetzt. Wenn daher
in dem vorliegenden Gesetze das Minimum auf Fr. 550
erhöht wird, so berührt dasselbe die Mehrzahl, 60—70°ch,
der bernischen Schulstcllen. Aus dem gedruckten Berichte
werden Sie entnommen haben, daß nur etwa 25°/« über
Fr. 600 hinaus sind. Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse
hielten die Erziehungsdirektion und der Regierungsrath dafür,
es sei der Fall, sich da etwas zu mäßigen und nicht über
Fr. 550 hinauszugehen. Ich spreche zwar offen aus, daß
die Regierung, wenn sie die Erhöhung des Minimums auf
Fr. 550 vorschlägt, nicht etwa den Glauben erwecken will,
als geschehe nun sehr viel, sondern sie sieht dieß nur als
eine Abschlagszahlung an. Sie glaubt, das weniger Gute
sei hier das Bessere, weil man annehmen kann, es werde
eine Erhöhung des Minimums auf Fr. 550 bei der
Referendumsabstimmung passiren. Aus diesen Gründen hat man,

.wenn auch ungern, von der Erhöhung des Miüimums auf
Fr. 600 abstrahirt. Ich hoffe mit dem Herr Berichterstatter

der Staatswirthschaftskommission, die vorgeschlagene
Erhöhung werde vor dem Volke bestehen. Sollte sich diese
Hoffnung nicht verwirklichen, so wäre dieß allerdings eine
traurige Erscheinung. So sehr der Berner sich in letzter
Zeit in Folge des Kampfes gegen die Kurie, wie in Folge
der kürzlich angenommenen- großartigen Vorlagen überall
zeigen zu können glaubte, so wenig dürfte er sich zeigen,
wenn ein Gesetz nicht passiren sollte, in welchem eine kleine
Forderung für die Schule gestellt wird. Ich hege indessen
die beste Hoffnung für das Gelingen der Vorlage, namentlich
wenn die Mitglieder des Großen Rathes sich derselbe», so
bescheiden sie auch ist, in gleicher Weise annehmen, wie sie
sich der beiden Vorlagen angenommen haben, die letzthin vom
Volke genehmigt worven sind.

Ich komme nun zum dritten Punkte, welcher den
außerordentlichen Beitrag an arme Gemeinden betrifft. Dieser
Beitrag wird im § 2 der Vorlage ans Fr. 35,000 festgesetzt.

Im bisherigen Gesetze belief er sich auf Fr. 20,000, da aber,
wie bereits erwähnt, auf dem Kredite von Fr. 150,000 eine
Summe von Fr. 15,000 verfügbar bleibt, so glaubte man,
diesen Betrag zur Erhöhung des Beitrages an arme
Gemeinden verwenden zu sollen. Die Erziehungsdirektion hatte
in Bezug auf diesen Punkt dem Regierungsrathe andere
Anträge vorgelegt, welche in dem Ihnen ausgetheilten Berichte
besprochen sind. Die Direktion hat sich nun zwar zum größern
Theile den Anträgen des Regierungsrathes gefügt, indessen
fühle ich mich verpflichtet, einen Antrag zu stellen, der einigermaßen

von demjenigen des Regierungsrathes abweicht, den

Antrag nämlich, es sei der Staatsbeitrag an arme Gemeinden
von Fr. 35,000 auf Fr. 40,000 zu erhöhen. Hiebei leiten
mich folgende Gründe. Das Schulgesetz, welches vor dem

Jabre 1870 bestand, enthielt bereits einen Ansatz von Franken
40,000 als Beitrag an arme Gemeinden. Bei der Berathung
des Primarschulgesetzes von l870 wurde entgegen dem Antrage
der Erziehungsdirektion und des Rcgierungsrathes dieser Ansatz

auf Fr. 20,000 herabgesetzt. Ich glaube nun, es sei

gerechtfertigt, den armen Gemeinden in der Weise entgegen zu
kommen, daß man den ursprünglichen Beitrag wieder
aufnimmt. Die finanziellen Folgen gegenüber dem Büdget sind

ganz minim. Es wird nämlich dieses bloß um Fr. 5,000
überschritten. Die Erziehungsdirektion hatte den Antrag
gestellt, den Beitrag an die armen Gemeinden auf Fr. 70,000
zu erhöhen, welchem Antrage sie den weitern Vorschlag
beifügte, die Vertheilung der Summe nicht mehr, wie bisher,
dem Regierungsrathe anheimzustellen, sondern durch den

Großen Rath vornehmen zu lassen. Der Gedanke, diesen

Kredit durch den Großen Rath vertheilen zu lassen, ist bei
der Berathung des Schulgesetzes von 1870 durch Herrn Er¬

ik
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ziehungsdirektor Kummer angeregt worden. Es wurde
demselben damals nicht Folge gegeben, ich glaubte aber, wenn
man de» Ansatz auf Fr. 70,000 erhöhe, sei es der Sache
angemessen, daß der Große Rath selbst die Vertheilung
vornehme.

In Betreff der Erhöhung des Kredites hat die Erziebungs-
direktion folgende Berechnung aufgestellt. Sie hat den Staatsbeitrag

an die Lehrer um Fr. 10 und denjenigen an die
Lehrerinneu um Fr. 5 rebuzirt, den erstern somit auf Fr. 90 und
den letzter» auf Fr. 45 festgesetzt. Damit wäre eine Summe
von Fr. l5,000
erübrigt worden. Dazu kommen die „ 15,000
welche auch ohne die von der Erzichungs-
direktion vorgeschlagene Reduktion der Staatszulage

auf dem Kredit von Fr. 150,000
verfügbar werden. Nach dem bisherigen Gesetze
wurden bereits „ 20,000
ausgegeben, und es figurirt dieser Betrag im
ordentlichen Büdget. Sodann schlug die
Erziehungsdirektion vor, über das Büdget hinaus
eine Summe von
aufzunehmen. Dieß ergibt zusammen die von
der Erziehuiigsdlrektion vorgeschlagene Summe

20,000

von Fr. 70,000
Nach der Absicht der Erziehuiigsdlrektion wäre dieser Beitrag
in der Weise verwendet worden, daß 2t3 Schulstellen Fr. 50
und 420—430 Schulstellen Fr. 100 erhalten hätte». Die
betreffenden Gemeinden wären dann durch die heutige Gesetzes-
Vorlage gar nicht oder nur in beschränktem Maße berührt
worden. Diese Anträge beliebten jedoch nicht, und ich ließ
zuerst die Fr. 20,000 falle», die ich über das Büdget hinaus
aufgenommen hatte, weil ich allerdings auch fand, daß,
nachdem das Büdget erst vor Kurzem angenommen worden,
es dem Großen Rathe nicht gut anstehen würde, dasselbe
jetzt zu überschreiten. Aber auch die Fr. 15,000, welche durch
Reduktion der Staatszulage an die Lehrer hätte gewonnen
werden können, beliebten nicht, und eS wurde daher der
außerordentliche Beitrag an arme Gemeinden auf Fr. 35,000
herabgesetzt. Ich finde nun, man sollte doch wenigstens auf
Fr. 40,000 gehen. Ich füge auch bei, daß, wenn der Ansatz
von Fr. 35,000 angenommen werden sollte, ich dieß so
auffasse, daß man später nach Maßgabe der verfügbaren Mittel
des Staates auf diesen Ansatz zurückkommen und nachholen
werde, was man heute nicht thun zu können glaubt. Ich
mache darauf aufmerksam, daß eine Anzahl Gemeinden nur
mit großer Mühe diese Mehrausgaben für die Schule
aufbringen können. Ich betrachte daher die ganze Frage nicht
als eine abgeschlossene, sondern glaube, daß, wenn es sich bei
dem nächsten vierjährigen Büdget herausstellt, daß eine größere
Summe für diesen Zweck verwendet werde» kann, dieß
geschehen solle. In diesem Sinne kann ich mich mit dem
Antrage des Regierungsrathes aussöhnen, allerdings mit der
kleinen Modifikation, einen Ansatz von Fr. 40,000
aufzunehmen.

Zum Schluß noch einige Bemerkungen über das Ganze.
Auch ich bin der Ansicht, daß man sich nicht der Hoffnung
hingeben soll, es sei durch die heutige Vorlage die Frage
der Lehrerbesoldungen gelöst. Die Frage der Erhöbung der
Lehrcrbesoldungen wird vielmehr später und vielleicht schon
in kurzer Zeit wieder an den Großen Rath herantreten, und
dieser muß sich mit dem Gedanken vertraut machen, vielleicht
schon im nächsten vierjährigen Büdget einen höhern Ansatz
für die Lehrerbesoldungeu aufzunehmen. Wenn nun aber
auch die Frage durch die gegenwärtige Vorlage nicht gelöst
und die Uebelstände nicht beseitigt werden, so werden sie doch
wenigstens theilweise gehoben; denn bei einer großen Anzahl
von Schulen findet eine Erhöhung der Lehrerbesoldungen um
Fr. 200 statt. Für diejenigen Schulen, welche bereits jetzt

das Minimum auf Fr. 550 erhöbt haben, beträgt die
Erhöhung, welche ihnen durch die heutige Vorlage zukommt,
allerdings bloß Fr. 100, allein man darf nicht vergessen,
daß die betreffenden Lehrer die Fr. 100, welche die übrigen
erst jetzt erhalten, bereits seit längerer Zeit bezogen habe».
Wenn wir unt fragen, wie wir durch die Erlassung des

gegenwärtige» Gesetzes zu den übrigen Kantonen stehen, so
müssen wir uns sagen, daß wir durchaus noch nicht glänzend
dastehen. Wie Sie aus den s. Z. ausgetheilten statistischen
Tabellen entnommen haben, befinden wir uns am Schlüsse
der protestantischen, der sckulsreundlichen, und an der Spitze
der ultramontanen, man darf wohl sagen der schulfeindlichen
Kantone. Durch das beutige Gesetz bessert sich die Sache in
ziemlich erheblichem Maße, immerhin aber stehen wir noch
nicht da, wie wir gegenüber den Kantonen, mit denen wir
uns sonst gerne messen und über die wir uns gerne stellen,
stehen sollten. Ich mache auf die Besoldungserhöhungcn
aufmerksam welche in andern Kantonen in den Jahren l872
und 1873 stattgefunden haben. Es wurde das Minimum
erhöht.-

1872 im Kanton Zürich auf Fr. 1200
1873 „ „ Glarus „ „ 1000
1872 „ „ Freiburg „ „ 600
1873 „ „ Solothurn „ „ 900
1872 „ „ Baselstadt „ „ 2-3000

„ „ Schaffhausen „ „ 1000 -1500
„ „ St. Gallen „ „ 600, 800 u.

1000.
Wir sehen also, daß eine Reihe von Kantonen über

uns steht. Nachdem indessen im Jahr 1870 das neue Gesetz
trotz der bedeutenden Mehrleistungen, welche es den Gemeinden
und dem Staate auferlegte, angenommen wurde, und wenn nun so

kurze Zeit darauf das vorliegende Gesetz angenommen wird,
so können wir uns angesichts solcher Beweise der Hoffnung
hingeben, daß, wenn man später mit einer neuen Vorlage
vor die Gemeinden treten wird, diese sich ebenso schulfrenndlich
zeigen werden, wie gegenüber diesen beiden Vorlagen.

Bodenheimcr, Regierungspräsident. Ich glaube
es solle der Staatsbeitrag au arme Gemeinden auf Fr. 35,000
belassen werden, wie er vom Regierungsrathe vorgeschlagen,
ist. Ich glaube, es liege nicht in der Stellung der Behörde,
kurz nach der Annahme des Büdgets durch das Volk einen
Ansatz desselben zu überschreiten, ohne daß eine zwingende
Nothwendigkeit dazu vorhanden ist. Sodann befürchte ich,
es möchte, wenn man mit den Beiträgen an die armen
Gemeinden so weit geht, dadurch die Meinung wachgerufen
werden, daß es bloß Sache des Staates und nicht auch Sache
der Gemeinden sei, ökonomisch für die Schule zu sorgen.
Es läge nicht im Interesse der Schule, diese Meinung Platz
greifen zu lassen. Sobald man die Pflichten der Gemeinden
für die Schule vermindert, so nimmt man ihnen auch den
Sinn für die Schule weg. Wenn übrigens der Ansatz von
Fr. 20,000 auf Fr. 35,000 erhöht wird, so wird damit eine
Erhöhung des Beitrages um Fr. 100 für 150 Schulstellen
dekretirt, und es brauchen somit so viele Schulstellen keinen
höhern Beitrag an die Lchrerbesoldungen zu leisten als bisher.
Rechnen wir dazu die 200 bisherigen Schulstellen, so ergibt
dieß 350 solche. Ich möchte unsern Gemeinden nicht das
Zeugniß ausstellen, daß sie so arm seien, daß wir für mehr als
350 Schulstellen in dieser Weise vorgehen müssen.

Droz. Es besteht ein großes Mißverhältniß zwischen
den Besoldungen der Lehrer und denjenigen der Lehrerinnen.
Dieses Mißverhältniß ist geradezu eine Ungerechtigkeit. Die
Lehrerinnen müssen die nämlichen Studien machen, sie haben
hiefür die gleichen Ausgaben, und es liegen ihnen die
nämlichen Verpflichtungen ob, wie den Lehrern. Ich glaube daher,
es solle der Staat diese Ungleichheit in der Zumcssung der
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"Besoldung nicht allzu weit ausdehnen. Ich stelle den Antrag,
die Staatszulage für die Lehrerinnen im vorliegenden

Entwürfe folgendermaßen festzusetzen:
Vom 1. bis und mit dem 5. Dienstjahre auf Fr. >50

„ 6. „ „ „ li). „ „ „ Mit
st lt. „ „ „ „ i 5>. „ „ „ Mi)
„ 16. Tienstjahre an „ „ 3t>0

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
-muß mich dem Antrage des Herrn Droz widersetzen und an
den Anträgen des Regierungsrathes festhalten. Ich will mich

durchaus nicht als Anhänger der Ansicht bekennen, daß die

Lehrerinnen zum Lehrberufe nicht tauglich seien. Diese
Ansicht widerlegt sich Tag für Tag. Allein es ist denn doch ein
Unterschied zwiscken einem Lehrer und einer Lehrerin zu
machen. Zunächst braucht die Lehrerin nur 2 Jahre das

Seminar zu besuchen, während der Seminarkurs für die Lehrer
auf 3 Jahre festgesetzt ist. In Folge dessen werden sowohl
in Betreff der Tiefe, als der Ausdehnung des Unterrichts
an eine Lehrerin nicht so große Anforderungen gestellt, wie

an einen Lehrer. So muß z. B. der Lehrer auch ein Examen
im Französischen ablegen, während dieß bei der Lehrerin nicht
der Fall ist. Sodann hat der Lehrer auch aus dem Grunde
eine höhere Besoldung nöthig, weil er meist verheiratet ist,
während dieß bei der Lehrerin gewöhnlich nicht der Fall ist.

Im Allgemeinen verlassen die Lehrerinnen ihren Beruf sehr
frühe, um in den Ehestand zu treten, während die Lehrer
in den meisten Fällen ihrem Berufe treu bleiben. Aus diesen
Gründen möchte ich an den Ansätzen festhalten, wie sie vom
Regierungsrathe und von der Staatswirthschaftskommisston
vorgeschlagen werden. Als ich die Vorlage vorbereitete, habe
ich die Vorsteher der Lehrerinnenseminarien, von denen doch
anzunehmen ist, daß sie hauptsächlich auf Seite der
Lehrerinnen stehen, darüber einvernommen. Sie sprachen sich

dahin aus, daß es allerdings wünschbar gewesen wäre, daß
man für die Lehrerinnen höher hätte gehen können sin welchem
Sinne sich übrigens auch die Vorsteher der Lehrerseminarien
in Betreff der Lehrer aussprachen); hinsichtlich der Verthei-
lung des Staatsbeitrages zwischen den Lehrern uno
Lehrerinnen waren sie aber mit dem Vorschlage einverstanden.

Gegen die Erhöhung des Beitrages an arme Gemeinden
von Fr. 35,MO auf Fr. 40,MO hat der Herr Regierungs-
Präsident eingewendet, wenn man den armen Gemeinden beistehe,
so erwecke man bei ihnen den Glauben, der Staat wolle nach
und nach die Last der Lehrerbesoldungen ganz auf sich nehmen
und die Gemeinden brauchen sich damit nicht mehr zu befassen.
Nach meiner Ansicht wird dieser Glaube bei den armen
Gemeinden einstweilen noch nicht erweckt. Ich mache darauf
aufmerksam, daß die Gemeinden auch noch andere Ausgaben
für die Schule zu bringen haben, »sie haben für Schulhäuser
zu sorgen, und hier ist zu bemerken, daß das Schulgesetz von
1870 den Beitrag des Staates an Schulhausbauten auf 5°/z
reduzirt hat. Wenn man übrigens auch den armen Gemeinden
einen Beitrag von Fr. 100 gewährt, so werden sie iinmerhin
genöthigt sein, von sich aus nach und nach hinaufzugehen,
um konkurrenzfähig zu bleiben. Es ist also dafür gesorgt,
daß die Sorglosigkeit bei den Gemeinden nicht Platz greife.
Aus diesen Gründen glaube ich, es sollte der Beitrag an die
armen Gemeinden wieder auf Fr. 40,MO erhöht werden.
Viele Gemeinden können es nicht verwinden, daß man ihnen
im Jahre 1870 Fr. 20,000 genommen hat, und es würde
sicher bei diesen Gemeinden eine gute Wirkung ausüben, wenn
man das damals begangene Unrecht jetzt wieder gut machen
würde. Hinsichtlich der Büdgetüberschreitung bemerke ich

Folgendes: Ein daheriger Einwand ließe sich allenfalls
rechtfertigen, wenn der Große Rath von sich aus das Bridget um
Fr. 5000 überschreiten würde. Allein das vorliegende Gesetz
wird dem Volke ^unterbreitet, und dieses kann damit das
vierjährige Büdget abändern. Wenn das Volk das Gesetz
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sanktionirt, so müssen wir diesen Entscheid ebensogut respek-
tiren als denjenigen, den es unterm 28. Februar abhin durch
Genehmigung des Bridgets gefaßt bat.

Droz. Man wendet gegen meinen Antrag ein, die
Lehrerinnen haben weniger Bedürfnisse, als die Lehrer, da sie
nicht verbeiratet seien und somit für keine Familie zu sorgen
haben. Ich kann diesen Grund nicht als stichhaltig annehmen;
denn häufig hat eine Lehrerin z. B. eine alte Mutter zu
unterstützen oder für die Erziehung einer Schwester zu sorgen.
Man kann es schon den Gemeinden überlassen, einen Unterschied

zwischen den Lehrern und den Lehrerinnen zu machen,
wenn dieß nothwendig ist.

Aellig. Ich stelle den Antrag, den Staatsbeitrag an
arme Gemeinden auf Fr. 50,MO zu erhöhen, und zwar möchte
ich das Büdget nicht überschreiten, sondern nach dem
Vorschlage der Erziehungsdirektion die Zulage an die Lehrer um
Fr. lO und diejenige an die Lehrerinnen um Fr. 5 reduziren.
Wenn der Beitrag an arme Gemeinden nicht auf Fr. 50,000
erhöht wird, so wird das Gesetz verworfen werden. Es wäre
aber unbillig, daß, nachdem man die Besoldungen der
Staatsbeamten erhöht und für Erhöhung der Lehrerbesoldungen
einen Kredit von Fr. 150,000 in's Büdget aufgenommen hat,
dann die Lehrer gleichwohl nichts erhalten würden; denn
dieß wäre die Folge einer Verwerfung des Gesetzes. Eine
Summe von Fr. 50,000 reicht nur zur Unterstützung der
ärmsten Gemeinden hin, während man auch die armen
bedenken sollte. Der Herr Erziehungsdirektor hat uns vorhin
gesagt, daß es nothwendig sei, 45Ò Schulstellen zu bedenken.
Nun aber sind bisher bloß 283 Schulstellen bedacht worden,
und wenn wir daher nicht eine erhebliche Erhöhung des
Beitrages vornehmen, so können wir den vorhandenen Bedürfnissen

nicht Genüge leisten, und es ist, wie gesagt, die
Verwerfung des Gesetzes zu befürchten. Denn bei der
Volksabstimmung werden Diejenigen, welche mit dem Gesetze nicht
einverstanden sind, zahlreich bei der Urne erscheinen, währenv
Diejenigen, die für das Gesetz sind, sich nicht die Mühe
nehmen werden, an der Abstimmung Theil zu nehmen, du
die Lehrerbesoldungsfrage nicht diejenige Begeisterung im
Volke hervorzurufen vermögen wird, wie die letzthin
angenommenen Vorlagen, und keine andere Vorlage vorbereitet
ist, welche das Volk zu der Stimmurne hinziehen würde.
Die Befürchtung des Herrn Regierungspräsidenten, daß wir"
durch Unterstützung der Gemeinden das Interesse derselbe»,
für die Schule schwächen, theile ich nicht. Je mehr der Staad
für die Schule thut, desto größer ist das Interesse dafür.
Allerdings hat man Interesse für Etwas, für das man
zahlen muß, allein dieses Interesse verliert sich, wenn die
Last eine unerträgliche wird. Uebrigens muß ja der Bürger
auch mitzahlen helfen. Ich stelle also den Antrag, den Beitrag

für arme Gemeinden auf Fr. 50,000 zu erhöhen. Sollte
der Ansatz von Fr. 35,000 angenommen werden, so beauftrage

ich eventuell, im § 2 das Wort „arme" zu ersetzen
durch: „ärmste".

èb. Kohler. Herr Droz hat den Antrag gestellt, die

Staatszulage an die Lehrerinnen zu erhöhen. Ich kann diesem

Antrage nicht beipflichten, und erinnere hier an die Diskussion,
welche bei der Berathung des Primarschulgesetzes stattgefunden
hat. Ich war Mitglied der Kommission, welche dieses Gesetz

vorzuberathen hatte, und in ihrem Schooße wurde die Be-
soldungsseala einläßlich diskutirt und erst nach reiflicher Prüfung

und nach gegenseitigen Konzessionen festgestellt. Ich
glaube, das Volk würde den Antrag des Herrn Droz nicht
annehmen. Ich unterstütze daher, im Interesse der Erhöhung
der Lehrerbesoldungen, den Antrag des Regierungsrathes,
welcher rationell ist und auf dem Art. 24 des Primarschulgesetzes

vom 11. Mai 1870 beruht.
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Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Gegenüber dem Antrage des Herrn Droz mache ich

ìarauf aufmerksam, daß verschiedene Grunde dafür sprechen,
die Lehrer höher zu besolden, als die Lehrerinnen. Das
Patentexamen ist für die Lehrerinnen bedeutend leichter, als
für die Lehrer. Ferner können die Lehrerinnen nur an den

Unterschulen angestellt werden. Auch haben die Lehrer
ausgedehntere Pflichten : ich erinnere an die Kinderlehre, an das
Turnen und daran, daß die Lehrer nun auch militärpflichtig
erklärt werden. Was den Staatsbeitrag an arme Gemeinden
betrifft, so möchte ich es diesen letztern gönne», daß er auf
Hr. 50,000 festgesetzt würde. Ich habe im Jahre 1868 einen

"Antrag in diesem Sinne gestellt, bei der gegenwärtigen Sachlage

aber ist eine solche Erhöhung dieses Betrages nicht thunlich.
Wo sollte die daherige Summe genommen werden? Aus
Seite 7 des Vertrages der Erziehüngsdirektion werden Sie
entnommen haben, daß die Besoldungserhöhung, wie sie jetzt
vorgeschlagen ist, auf derjenigen Anzahl Lehrer "basirt, welche
gegenwärtig mit Patent angestellt sind, während etwa 80
Stellen mit unpatentirten Lehrern besetzt sind. Wenn auch
da patentirte Lehrer eintreten, so wird die Büdgetsumme nicht
mehr genügen. Indessen tröste ich mich damit, daß dieser
Zuwachs an patentirten Lehrern nur nach und nach eintreten
und daß die Zunahme des Büdgets damit Schritt halten
wird. Immerhin zeigt uns dieser Umstand, wie sehr das
Büdget gespannt ist. Das Volk ist allerdings befugt, eine
Mehrausgabe zu beschließen, allein wir dürfen dem Volke
eine solche nicht vorlegen, ohne eine gleichzeitige Mehreinnahme
nachzuweisen. Wir dürfen dem Volke keine Vorlage machen,

"durch welche das Büdget gestört wird. Wir könnten nun
zwar den Ausweg einschlagen, jedem Lehrer Fr. tO abzuziehen,
würde aber dieß nicht einen übel» Eindruck machen? würde
es nicht überall heißen, wie man da geknausert habe? Die
Annahme des Gesetzes wird nicht von diesem Punkte abhängen;
denn die Gemeinden, welche eine Vorlage, sobald deren
Annahme für sie eine Mehrausgabe von einigen Batzen zur
Folge hat, nicht wollen, werden sie eben immer verwerfen.

Bodenheim er, Regierungspräsident. Die Aeußerung
des Herrn Aellig, baß die Nichtannahme seines Antrages die
Verwerfung des Gesetzes zur Folge haben würde, dürfte im
Großen Rathe gerade das Gegentheil von Demjenigen be-

Mirken, was er beabsichtigt. Man soll eine Gesetzesvorlage
so gut machen, als man kann und sie dann getrost dem Volke
vorlegen. Wenn ich bei dem Ansätze von Fr 35,000 bleiben
möchte, so geschieht es, weil im Büdget ein Kredit von
"Fr. 150,000 aufgenommen und dieß speziell auch in der
"Botschaft betont worden ist; diesen Kredit sollen wir jetzt
nicht überschreiten. Wir wollen nicht das Gefühl aufkommen
lassen, wir behandeln heute eine Sache so und morgen anders.
Wenn die Sachlage sich seit Annahme des Büdgets geändert
hätte, dann wäre allerdings eine Abänderung des Büdgets
gerechtfertigt, allein dieses Argument kann hier nicht geltend
gemacht werden. Wir dürfen auch nicht die Besoldungen
im Sinne des Vorschlages des Herrn Aellig reduziren; denn
es ist in der Botschaft ausdrücklich gesagt worden, daß die
Staatszulage an die Lehrer um Fr. 100 und an die
Lehrerinnen um Fr. 50 erhöht werden solle. Dieses Versprechen
müssen wir halten. Als Präsident des Regierungsrathes
muß ich darauf dringen, daß man nicht daS Gefühl
aufkommen lasse, der Große Rath gehe über seine Versprechungen

.so leicht hinweg.

Aellig. Gegenüber dem Votum des Herrn Kummer
muß ich bemerken, daß es allerdings ein großer Uebelstand
ist, wenn die Lehrer Fr. lO weniger erhalten, allein der
"Uebelstand ist noch größer, wenn sie gar nichts erhalten.
Gegenüber dem Herrn Regierungspräsidenten erwidere ich, daß,
als das Büdget dem Volke vorgelegt wurde, man vielfach die
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Aeußerung hörte, cS werde der Beitrag an die armen Gc--
meinden auf Fr. 50,000 erhöht werden.

Abstimmung.

1) Eventuell für die 'Reduktion der Staatszulage im.
§ 1 um Fr. 10, resp. Fr. 5 nach dem Antrag des-

Herrn Aellig Mehrheit.
2) Für die Ansätze des Entwurfes betreffend

die Staatszulage an die Lehrerinnen Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn Droz 20 Stimmen.

3) Eventuell für Beibehaltung des Wortes
„arme" in § 2 Gr. Mebrheit.
Für Ersetzung desselben durch „ärmste"
nach dem Antrage des Herrn Aellig 3 Stimmen.

4) Für einen Staatsbeitrag von Fr. 35,000 Mehrheit.
Für einen höhern .31 Stimmen.

Ans die Anfrage des Herrn P râ s ide nt e n ob maw
auf einzelne Artikel zurückzukommen wünsche, oder Zusätzer
vorschlage, ergreift Niemand das Wort.

Es folgt nun dle

Generalabstimmung.
Für Annahme des Gesetzes Gr. Mehrheit.
Für Verwerfung desselben .3 Stimmen.

Damit ist die erste Berathung des Gesetzes vollendet:
Es unterliegt einer zweiten Berathung und ist somit nach 3
Monaten wieder vorzulegen.

Fortsetzung der gestern abgebrochenen Berathung über
den anläßlich des Berichtes der Regierung über
den jurassischen Kirchenkonfiikt gesallenen Antrag
des Herrn Hoser.

Siehe Seite 34—38 hievor.

Der Antrag des Herrn Fürsprecher Hofer lautet, wie
folgt:

Der Große Rath des Kantons Bern,
nach Anhörung des Berichtes der Regierung betreffend

den Entscheid des Bundesrathes vom 27. März 1875 in
Sachen der jurassischen Rekurse,

beschließt:

Er nehme mit Befriedigung Akt von der Anerkennung,
der konstitutionellen Befugniß der Regierung zu den von ihr
getroffenen Verfügungen und spreche die Erwartung aus, daß
sie die staatlichen Hohettsrechte in getreuer Ausführung der
verfassungsmäßigen Bestimmungen auch fernerhin festhalten
werde.

L. Ko HI er. Ich werde mich kurz fassen und die
Versammlung angesichts der leeren Bänke nicht lange aufhalten.
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Ich trage in erster Linie auf Nichteintreten an. Die
vorliegende Frage ist äußerst delicater Natur, indessen hoffe ich,
ich werde kein Wort äußern, das irgend Jemanden verletzen
könnte. Ich habe einen Theil des Berichtes des Herrn
Kirchendirektors angehört, allein ich glaube, behaupten zu
können, daß dieser Bericht theilweise ungenau ist und
Behauptungen aufstellt, die ich auf's Formellste bestreiten muß.
Es ist jedock gegenwärtig nicht der Augenblick, diesen Bericht
zu diskutiren, und ich werde mich daher darauf beschränken,
den Antrag des Herrn Hofer zu prüfen. Dieser Antrag
enthält zwei Theile. Im ersten ist gesagt, daß der Große
Rath mit Befriedigung Akt nehme von der Anerkennung der
konstitutionellen Befugniß der Regierung zu den von ihr
getroffenen Verfügungen. Im zweiten beißt es, daß der
Große Rath die Erwartung ausspreche, es werde die Regierung

die staatlichen Hoheitsrechte in getreuer Ausführung der
Verfassungsmäßigen Bestimmungen auch fernerhin festhalten.
Würde der Antrag des Herrn Hofer sich auf den zweiten
Theil beschränken, so könnte ich ihm allenfalls beipflichten.
Der erste Theil dagegen beruht auf einer unrichtigen
Voraussetzung. Herr Hofer ist zu weit gegangen, wenn er sagt,
der Bundesrath habe die Kompetenz der Regierung anerkannt.
Allerdings anerkennt die Bundesbehörde die kantonale Sou-
veränetät, allein nicht ausschließlich, sondern unter dem
bestimmten Vorbehalte ihres Rechtes, ihrerseits einzuschreiten.
Und in der That, was sagen die 6. und 7. Erwägung des
bundesräthlichen Beschlusses Dieselben lauten:

„6) daß also die Bestimmung des Zeitpunktes und der
Art und Weise der Aufhebung des fraglichen Dekretes den
Behörden und zwar sowohl denjenigen des Kantons Bern,
als nach Maßgabe der weitern Erwägungen in letzter und
entscheidender Instanz, den Bundesbehörden zustehen muß,
indem nach Art. 44 der frühern und Art. 50 der jetzigen
Bundesverfassung dem Bunde wie den Kantonen das Recht
zusteht, zur Handhabung der Ordnung und des öffentlichen
Friedens unter den Angehörigen der verschiedenen Religions-
genoffenschaften die geeigneten Maßnahmen zu treffen;

„7) daß somit die Auslegung, welche die Regierung von
Bern diesem Artikel gegeben hat, und wonach jeder Kanton
auf seinem Gebiete in souveräner Weise von der im Art. 50
der jetzigen Bundesverfassung den Kantonen gegebenen
Befugniß Gebrauch machen könnte, als unhaltbar anzusehen ist,
weil dadurch das Recht des Bundes vollständig beseitigtwürde".

Aus diesen Bestimmungen geht hervor, daß der Bundesrath

die Anschauungsweise der Regierung von Bern nicht
theilt, nach welcher die von ihr getroffenen Maßregeln
ausschließlich in ihrer Kompetenz lagen. Auch der Wortlaut
des Beschlusses selbst, durch welchen die Regierung eingeladen

wird, sich einläßlich über die Gründe auszusprechen,
welche nach ihrer Ansicht die Fortdauer der fraglichen
ausnahmsweisen Maßregel nothwendig machen, schließt nicht
die Billigung des Vorgehens der kantonalen Behörde in sich,
sondern eher das Gegentheil. Ich begreife nicht, wie man
dem Regierungsrathe zu diesem Beschlusse Glück wünschen kann.

Ein zweiter Grund spricht dafür, in diesem Augenblicke
diesen Punkt unberührt zu lassen. Sie wissen, daß der
Bundesrath sich mit dem Studium der ganzen Frage befaßt,
und zu diesem Zwecke die Regierung eingeladen hat, ihm
baldigst einen neuen Bericht zu erstatten. Dieß ergibt sich
aus dem bundesräthlichen Beschlusse selbst, welcher sagt:
„Die Regierung von Bern ist eingeladen, dem Bundesrathe
mit möglichster Beförderung darüber Bericht zu erstatten, ob
sie ihrerseits beabsichtige, die durch den Beschluß vom 3V. Januar
1874 augeordnete Entfernung von römisch-katholischen Priestern
aus den jurassischen Amtsbezirken noch länger fortbestehen zu
lassen und, wenn dieß der Fall sein sollte, sich einläßlich
über die Gründe auszusprechen, welche nach ihrer Ansicht die
Fortdauer der fraglichen ausnahmsweisen Maßregel noth-

Tagblatt des Großen Rathes tö7ä.

l 1875.) 65

wendig machen. Nach Eingang dieses Berichtes und
allfällig weiterer Untersuchung der Verhältnisse wird der Bundesrath

von sich aus die angemessenen Verfügungen treffen."
Nun ist es aber nicht am Platze, daß man, selbst indirekt,
einen Druck auf den Bundesrath ausübe. Lassen wir daher
dieser Behörde freie Hand, warten wir ihre Entschlüsse ruhig
und zutrauensvoll ab. Ein dritter Grund veranlaßt mich,
dem Antrage des Herrn Hofer nicht beizustimmen: Wir
sollen unser Möglichstes thun, um die Gemüther zu beruhigen.
Man soll nicht Oel in's Feuer gießen, wie das Sprüchwort
sagt. Jnrassier, Berner und schweizer, Alle haben ein
Interesse, daß diese Beruhigung der Gemüther möglichst bald
eintrete. Hoffen wir, daß die Regierung ihre Aufgabe
begreifen und von sich aus den religiösen Konflikt zu Ende
führen werde, ohne daß das Einschreiten des Bundes nöthig
sei. Ich trage daher in erster Linie darauf an, es sei auf den

Antrag des Herrn Hofer nicht einzutreten. Für den Fall,
daß der Große Rath damit nicht einverstanden sein sollte,
schlage ich folgende Redaktion vor, welche Niemanden
verletzt, Jedem genügen kann und mit dem Antrage des Herrn
Hofer theilweise übereinstimmt:

Der Große Rath,
nach Anhörung des Berichtes der Regierung betreffend

den Entscheid des Bundesrathes vom 27. abhin in Sachen
der Ausweisung der jurassischen Priester,

spricht dem Regierungsrathe die Erwartung aus, daß er
den bestehenden Konflikt in den Schranken der eidgenössischen
und kantonalen Verfassung nächstens zu erledigen sich

bemühen werde.

Hoser, Fürsprecher. Ich will zur Erklärung meiner
Motion beifügen, daß ich durchaus nicht beabsichtige, durch
den Großen Rath von Bern irgend welchen Druck auf den

Bnndesrath ausüben zu lassen. Wer meinen Antrag liest,
wird kein Wort darin finden, das auf eine solche Absicht
hindeuten könnte. Der erste Theil meines Antrages enthält
bloß die Anerkennung gegenüber der Negierung, welcher wir
Vollmacht gegeben haben. Der Tadel, den Herrn Kohler
in einem Motive des bundesräthlichen Beschlusses findet,
bezieht sich offenbar auf eine Kompetenzfrage, welche die

Regierung in ihrer Antwort an den Bundesrath erhoben hat.
Es er.nnert mich dieß an die Kompetenzeinreben, wie sie

im Civilprozesic vorkommen. Daß die Regierung von Bern
hierauf nicht viel Gewicht gelegt hat, geht daraus hervor,
daß der Bundesrath bei Anlaß eines frühern Rekurses diese

Ansicht festgehalten hat, ohne daß die Regierung sich veranlaßt

gesehen hätte, dagegen Einsprache zu erheben. Dieses
Motiv ist nun in den neuen Beschluß übergegangen. Wichtiger
aber ist die Frage, ob die Regierung nach der neuen
Bundesverfassung zu der fraglichen Maßregel kompetent gewesen sei,
und diese Frage ist vom Bundesrathe bejaht worden. Daß
nun Herr Kohler die Anerkennung gegenüber der Regierung
nicht gern ausspricht, begreife ich, allein ich glaube,
Diejenigen, welche s. Z. der Regierung unbedingte Vollmacht
ertheilt haben, gehen hierin mit Herrn Kohler nicht einig.

A b stim in u n g.

1) Für das Eintreten Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

2) Der in der gestrigen Sitzung von Herrn Scheurer ge¬

stellte Antrag, die Hauptabstimmung mit Namensaufruf
vorzunehmen, wird von mehr als 2l) Mitgliedern unterstützt

und somit zum Beschluß erhoben.
3) Eventuell für den Antrag des Herrn Hofer 142 Stimmen.
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Eventuell für die von Herrn Kohler
vorgeschlagene Redaktion .29 Stimmen.

4) Definitiv für den Antrag des Herrn Hofer <53 Stimmen
nämlich die Herren Aellig, Ambühl, Amstutz, Anken,
Bähler, Bangertcr, v. Bergen, Berger, Bieri, Bircher,
Böblen, Bohnenblust, Bohren, Born, Botteron, Bruder,
Brunner in Meiringen, Bühlmann, Burger in Laufen,
Bürki, Burkhalter, Burri, Charpie, Chopard, Donzel,
Droz, Ducommun, v. Erlach, Etter, Eymann, Feiß,
v. Fellenberg, Feller, Flück, Flückiger, Friedli, Galli,
Gäumann, Geiser in Dachsfelden, Geißbühler, Gerber
in Steffisburg, Gerber in Stettlen, Gfeller in Wichtrach,
Gfeller in Bern, v. Graffenried, v. Groß, Großen-
bacher, Gugger, Gurtner, Gvgax in Bleienbach, Gygax
in Seeberg Gyger, Häberli in Bern, Häberli in
Münchenbuchsee, Hännt, Haldemann, Hauert, Hauser,
Hegi, Herzog, Heß, Hofer in Bern, Hofer in Bollo-
dingen, Hofmann, Hnber, Imer, Jmobersteg, Joost,
Iuillard, Kaiser in Büren, v. Känel, Karrer, Kellerhals,

Kiener, Kilchenmann, Klaye, Koetschet, Kohli
in Bern, König, Kühn, Lehmann - Cunier, Lehmann
in Rüedtligen, Lehmann in Bellmund, Lehmann in
Lotzwyl, Leibundgut, Lenz, Linder, Locher, Luder,
Mader, Mauerhofer, Meister, Michel in Aarmühle,
Michel in Ringgenberg, Mischler in Bern, Monin,
Möschler, Müller in Sumiswald, Müller in Tram-
lingen, Mützenberg, Mgeli, Nußbaum in Rünkhofen,
Oberli, Plüß, Reber in Muri, Reber in Nieberbipp,
Rebman», Reichenbach, Rosselet, Roth, Röthlisberger in
Walkringen, Ruchti, Rüfenacht, Salzmann, Scherz,
Scheurer, Schmid Andreas, Schmid Rudolf, Schort,
Schwab in Nidau, Schwab in Gerlafingen, Schüpbach,
Sieber, «sigri, Tommer, Stalder, Stämpfli in Zäziwyl,
Sterchi, Stettler in Lauperswyl, Stettier in Eggiwyl,
Streit, Studer, Thönen, Trachsel, Vogel, Walther
zu Landerswyl, Wampfler, v. Wattenwyl, Wenger,
v. Werdt, Wildbolz, Winzenried, Wirth, Würsten,
Wüthrich, Wyß, Wyttenbach, Zeestger, Zingg, Zoß,
Zumkehr, Zumwald, Zürcher.

Definitiv für die von Herrn Kohler
vorgeschlagene Redaktion 29 Stimmen

nämlich die Herren Boivin, Cattin, Cbappuis, Fattet,
Feune, Fleury, Folletête, Girardin, Grenouillet,
Grepptn, Jobin, Kohler, Moschard, Prêtre, Queloz,
Rebetez, Riat, Spahr, Steullet, Vermeille.

Von abwesenden Mitgliedern erklären schriftlich ihren
Beitritt zum Antrage des Herrn Hofer die Herren Brunner
in Bern, Leuenberger, Arn, Sahli, Renfer in Bözingen,
Nußbaum in Word, Morgenthaler, Lenz, Willi.

Naturalisationsgesuche.

Auf den Antrag des Regierungsrathes werden
mit dem gesetzlichen Mehr von Stimmen naturalisirt:

1) Frau Karoline Luise S old an geb. Wohrer, Friedrich
Wilhelm Karl's Wittwe, von Russelsheim, Großherzogthum
Hessen, in Thun, und ihre 2 Kinder, mit zugesichertem Orts-
burgerrecht von Thun.

Abstimmung.
Für Entsprechung .94 Stimmen.
„ Abweisung 4 „

il 1875.1

2) Amêdêe Léonard Douard aus Paris,
Uhrenfabrikant in Viel, verheiratet mit einer Bernerin und Vater
zweier Kinder, mit zugesichertem Ortsburgerrecht von Biel.

Abstimmung.
Für Entsprechung .95 Stimmen.

„ Abweisung 4 „

Aesotdungsdekrete.
1.

Dekretsentwurf
über

die Resosdungen der àiinlm und àMMen.
Der Große Rath deS KantoaS Ber«,

in Ausführung des s 7 des Voranschlages für die
Finanzperiode von 1875 bis 1878,

auf den Antrag des Regierungsrathes

beschließt:

s I-
Die Tagaelder und Reiseentschädigungen der Mitglieder

deS Großen Rathes, der Amtsgerichte, der Geschwornen-
gerichte, der Kommissionen und einzelner Delegirten, und
oie Besoldungen der Beamten und Angestellten werden,
soweit sie nicht durch spezielle Erlasse bestimmt sind, durch
folgende Dekrete festgestellt:

1) Dekret über Taggelder und
Reiseentschädigungen;

2) Dekret über die Besoldungen der Cen-
tralbeamten;

3) Dekret über die Besoldungen der
Bezirksbeamten;

4) Dekret über oie Besoldungen der
Beamten der Staatsanstalten;

5) Dekret über die Besoldung des
Landjägerkorps.

s 2.

Wo die Besoldung nicht fest, sondern im Minimum und
Maximum bestimmt ist, wird dieselbe vom Regierungsrathe,
beziehungsweise vom Obergericht, innerhalb dieses Maximums
festgestellt.

Der Regierungsrath erläßt auch die erforderlichen Regulative

über die Besoldungen der Angestellten der Kanzleien,
Centralverwaltungen und Staatsanstalten.

s 3-

Die Beamten und Angestellten beziehen keinerlei Sporteln
und Gebühren, mit Ausnahme derjenigen Gebühren, die
ihnen durch diese Dekrete oder durch andere gesetzliche
Vorschriften ausdrücklich bestimmt werden (BezugSprovrsionen zc.)

8 4.

Nur diejenigen Beamten haben Anspruch auf Wohnung
oder Station, für welche dieses in den angeführten Dekreten
ausdrücklich erwähnt ist.
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s 5.

Die Besoldung wird von der Uebernahme der Geschäfte
durch den Beamten bis zur Uebergabe derselben berechnet.

8 6.

Der Regierungsrath kann jedoch in besondern Fällen
der Wittwe oder den Kindern eines verstorbenen Beamten
die Besoldung noch bis auf drei Monate und in Fällen von
besonderer Dürftigkeit bis auf sechs Monate nach dem Tode
desselben zusprechen.

s 7-

In Fällen von Einstellung bleibt die Besoldung des
Beamten stehen. Erweist sich die Einstellung in der Folge als
eine verschuldete, so fällt der Anspruch auf diese Besoldung
dahin, und dieselbe dient, so weit nöthig, zu Deckung der

Auslagen für die Stellvertretung; im entgegengesetzten Falle
wird dieselbe nachbezahlt, und der Staat hat auch die Kosten
der Stellvertretung zu tragen.

8 8-

Wenn ein besoldeter Staatsbeamter, der keinen durch
das Gesetz bestimmten Stellvertreter besitzt, zu funktioniren
verhindert ist und eine Stellvertretung nöthig wird, so soll
er in der Regel durch den ihm unmittelbar untergeordneten
Beamten vertreten werden. Wo kein solcher vorhanden, oder
wo diese Vertretung nicht thunlich ist, bezeichnet der
Vorsteher der betreffenden Oberbehörde ^Regierungspräsident,
Obergerichtspräsident, Direktor) den Stellvertreter aus der
Zahl der unter seiner Leitung stehenden Beamten. Diese
Vertretungen beruhen auf Gegenseitigkeit und sind deßhalb
unentgeltlich.

8 9.

Jeder Beamte ist für seinen Stellvertreter, wenn der
selbe nicht nach Mitgabe des Z 8 hievor bestimmt ist,
verantwortlich; dagegen steht ihm und seinen Amtsbürgen das
Rückgriffsrecht gegen den Stellvertreter zu, und es ist ihm
mit Rücksicht auf diese Verantwortlichkeit unbenommen, seinen
Stellvertreter selbst zu bezeichnen. Diese Bezeichnung bedarf
jedoch der Genehmigung der betreffenden Oberbehöroe, und
allfällige Kosten der Stellvertretung hat der Beamte in
diesem Falle selbst zu tragen.

§ 10.

Die Bestimmungen in ZZ 8 und 9 machen in allen Fällen
Regel, wo nicht durch spezielle Vorschriften etwas Anderes
verfügt wird.

8 n-
Die Beamten sind dem Staate alle ihre Zeit und ihre

Fähigkeiten, die das Amt erfordert, schuldig, und es sollen
denselben für die Besorgung ihrer Amtsgeschäfte außer den
gesetzlich vorgeschriebenen Besoldungen und Vergütungen keine
besondern Entschädigungen zufließen. Nebenbeschäftigungen,
durch welche die Amtsführung beeinträchtigt wird, hat der
Regierungsrath das Recht und die Pflicht, zu untersagen.

8 12-

Wenn durch die Gesetzgebung bezüglich der Beamtungen
und deren Besoldungen Veränderungen getroffen werden, so
werden die dadurch betroffenen Beamten uud Angestellten zu
keiner Entschädigung irgend einer Art berechtigt.
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8 13-

Dieses Dekret, durch welches alle damit im Widerspruch
stehenden Bestimmungen außer Kraft gesetzt werden, tritt auf
1. Januar 1875 in Kraft.

Die Staatswirthschaftskommission stimmt
vorstehendem Entwürfe bei mit der einzigen Abänderung, daß
im § ll nach dem Worte „Regierungsrath" eingeschaltet
werde: „resp, das Obergericht."

Auf den Antrag der Herrn Berichterstatter beschließt der
Große Rath, daS Dekret in ^lobo zu berathen.

Kurz, Direktor der Finanzen, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Der vierjährige Voranschlag enthält im
§7 folgende Bestimmung: „Soweit die Besoldungen der
Beamten und Angestellten des Staates noch nicht, sei es

durch Gesetze (Kirchengesetz), sei es durch kompetent gefaßte
Schlußnahmen, mit den gegenwärtigen Bedürfnissen in
Einklang gebracht worden sind, wird der Große Rath dieselben
innerhalb der durch den Voranschlag gezogenen Schranken
feststellen." Nachdem am 28. Februar abhin der vierjährige
Voranschlag vom Volke angenommen worden ist, handelt es

sich nun darum, die Bestimmungen des § 7 auszuführen.
Als das Abstimmungsresultat vom 28. Februar bekannt war,
arbeitete der Regierungsrath die nöthigen Besoldungsdekrete
aus und legt Ihnen dieselben nun zur Annahme vor. Er
ging dabei von der Ansicht aus, es sei zweckmäßiger, die

ganze Besoldungsfrage nicht in Einem Dekret zu erledigen,
sondern sie nach den sich von selbst ergebenden Hauptgruppen
in mehrere Spezialdekrete einzutheilen. In der Botschaft zum
vierjährigen Büdget ist auseinandergesetzt worden, daß bereits

vor der Annahme des Büdgets der Große Rath und der

Regierungsrath innerhalb der ihnen durch bestehende Gesetze

eingeräumten Kompetenz die Besoldungen einzelner Kategorien
von Beamten und Angestellten den gegenwärtigen Bedürfnissen

entsprechend erhöht haben. Im Weitern ist in der
Botschaft nachgewiesen worden, daß es sich eigentlich nur
noch darum handle, die Besoldungen der im Besoldungsgesetz

vom 28. März 1860 angeführten Beamten neu zu
bestimmen und die Taggelder der Geschwornen, sowie den Sold
der Landjäger neu festzustellen. In dem Berichte, welcher
Ihnen s. Z. zum Büdgetentwurfe ausgetheilt worden ist,
wurde nachgewiesen, daß eine Besoldungserhöhung im Sinne
des 1873 vom Volke verworfenen Besoldungsgesetzes eine
Summe von ungefähr Fr. 345,000 nothwendig machen würde,
und daß sich diese Summe folgendermaßen vertheile:

Besoldungen der Beamten im engern Sinne des Wortes
Fr. 238,355

Taggelder 19,004
Sold der Landjäger „ 36,870

Zusammen Fr. 341,229
Das erste Dekret, welches Ihnen zur Berathung

vorgelegt wird, enthält einige allgemeine Grundsätze in Bezug
auf das Besoldungswesen. Man könnte sich vielleicht daran
stoßen, daß, während der vierjährige Voranschlag nur von
den Besoldungen redet, nun beantragt wird, Bestimmungen
allgemeiner Natur in das Dekret aufzunehmen, wie sie im
frühern Gesetze enthalten waren. Der Regterungsrath und
die Staatswirthschaftskommission gehen aber darin einig,
daß es zweckmäßig sei, diese Bestimmungen hier aufzunehmen,
damit die Vorschriften über das Besoldungswesen vereinigt
seien. Die allgemeinen Grundsätze, wie sie im Gesetz von
1860 enthalten waren, sind im Ganzen unverändert in die
heutige Vorlage übergegangen, da sie nur weniger Abänderungen

und Ergänzungen bedurften.
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Im § 1 des gegenwärtig in Behandlung liegenden
Dekrets werden die Dekrete aufgezählt, welche der Regierungsrath

vorlegt. Der § 2 hat den Zweck, dem Regierungsrath,
resp, dem Obergerichte, die Kompetenz einzuräumen, innerhalb
der in den folgenden Dekreten aufgestellten Minima und
Maxima die Besoldungen in den einzelnen Fällen festzusetzen.

Diese Kompetenz kann wohl weder dem Regierungsrath noch
dem Obergerichte streitig gemacht werden. Uebrtgens wird
diese Festsetzung der Besoldungen in vielen Fällen nicht
gerade eine angenehme sein. Im zweiten Lemma des § 2 wird
dem Regierungsrath die Kompetenz, welche er faktisch bereits
bisher besaß, eingeräumt, über die Besoldungen der
Angestellten der Kanzleien, der Centralverwaltungen und der

Staatsanstalten die erforderlichen Regulative zu erlassen. Es
geschah dieß bereits bisher, allein es war keine gesetzliche

Bestimmung darüber vorhanden. Der Regierungsrath glaubt
nun, es sei wünschenswerth, daß diese Kompetenz gesetzlich

reglirt werde. Der H 3 enthält eine Bestätigung des

bisherigen Grundsatzes, daß die Beamten und Angestellten keinerlei
Sportel« und Gebühren beziehen, mit Ausnahme derjenigen,
die ihnen durch die Besoldungsdekrete oder durch andere
gesetzliche Vorschriften ausdrücklich bestimmt werden. Der § 4
enthält die Bestimmung, daß bloß diejenigen Beamten
Anspruch auf Wohnung oder Station haben, für welche dieß in
den betreffenden Dekreten ausdrücklich erwähnt ist. Der § 5

hat den Zweck, vielfachen Zweifeln, welche aufgetaucht sind
und zu vielen Anfragen Veranlassung gegeben haben,
vorzubeugen, nämlich den Zeitpunkt zu bestimmen, wo der Bezug
der Besoldungen beginnen und wo er aufhören soll. Nach
Erwägung aller Verhältnisse fand man, es sei am
Zweckmäßigsten, die Besoldung von der Uebernahme der Geschäfte
bis zur Uebergabe derselben dauern zu lassen. Ueber die
Frage des Besoldungsnachgenuffes durch die Hinterlassenen
eines verstorbenen Beamten fehlte bisher jede gesetzliche

Bestimmung. Es hat sich in dieser Beziehung ein gewisser Usus
gebildet, wonach in vielen Fällen, namentlich wo Dürftigkeit
nachgewiesen war, den Hinterlassenen eines Beamten das

sog. Stcrbequartal ausgerichtet wurde. Der Regierungsrath
wünscht aber, es möchte dieser Punkt gesetzlich reglirt werden.
Er glaubte, man solle in ganz besondern Fällen noch weiter
als auf drei Monate gehen und, wenn ein Beamter eine
Wittwe oder Kinder in ganz besonders mißlichen Umständen
hinterläßt, ihnen die Besoldung bis auf 6 Monate nach dem
Tode desselben ausrichten können. Dieß läßt sich um so

mehr rechtfertigen, als wir das in andern Staaten bestehende
Pensionirungssystem nicht kennen.

Der § 7 bestimmt, wie es in Fällen von Einstellung
gehalten sein soll. Der hier ausgesprochene Grundsatz war
bereits im bisherigen Gesetze enthalten und hat sich bewährt,
so daß kein Bedürfniß zu dessen Abänderung vorhanden ist.
Die §§ 8 und 9, welche von der Stellvertretung handeln,
enthalten keine neuen Bestimmungen; doch ist die Redaktion
etwas verdeutlicht worden. Im § 10 heißt es, daß die
Bestimmungen der H§ 8 und 9 in allen Fällen Regel machen,
wo nicht durch spezielle Vorschriften etwas Anderes verfügt
wird. Es bestehen nämlich über diesen Punkt besondere
Bestimmungen in Bezug auf einzelne Kategorien von Beamten
sRegierungsstatthalter, Gerichtspräsidenten). Der § 1t
enthält die Bestätigung des bisherigen Grundsatzes, daß die
Beamten dem Staate alle ihre Zeit und ihre Fähigkeiten,
die das Amt erfordert, schuldig seien, und daß ihnen für die
Besorgung ihrer Amtsgeschäfte außer den gesetzlich
vorgeschriebenen Besoldungen und Vergütungen keine besondern
Entschädigungen zufließen sollen. Neu ist der Schlußsatz,
welcher lautet: „Nebenbeschäftigungen, durch welche die
Amtsführung beeinträchtigt wird, hat der Regierungsrath
das Recht und die Pflicht, zu untersagen." Dieser Grundsatz,

der sich eigentlich von selbst versteht, war bisher in
keinem Gesetze oder Dekrete ausgesprochen. Die Staats-
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Wirthschaftskommission schlägt hier vor, nach dem Worte-
„Regierungsrath" einzuschalten: „resp, das Obcrgericht."
Der Regierungsrath schließt sich diesem Antrage an, und eS

war eigentlich nur ein Versehen, daß er nicht selbst diese
Redaktion vorgeschlagen hat. Wenn es sich um einen Ge-
richtsbeamten handelt, so wird natürlich das Obergericht zu
entscheiden haben. Im § 12 wird ein bereits bisher geltender
Grundsatz bestätigt. Der § 13 bestimmt, daß das Dekret
auf 1. Januar 1875 in Kraft treten solle. Sie werden sich

erinnern, daß bei der Berathung des vierjährigen Bridgets
ausgesprochen wurde, wenn auch das neue Besoldungsdekret
erst im Laufe des Jahres 1875 berathen werden könne, sollen
gleichwohl die erhöhten Besoldungen vom 1. Januar an
ausgerichtet werden. In diesem Sinne ist auch das Bridget
festgestellt worden. Ich empfehle die Annahme des
vorliegenden Dekretes.

Hofer, Fürsprecher, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Die Staatswirthschaftskommission hat
die vorliegenden Besoldungsdekrete geprüft und spricht ihre
Ansicht dahin aus, daß dieselben im Allgemeinen sehr
zweckmäßig seien. Sie schlägt nur einige wenige Abänderungen
vor, von denen die wichtigste sich auf die Klassifikation der
Regierungsstatthalter bezieht, die aber erst bei einem spätern
Dekrete zur Sprache kommen wird. Zum vorliegenden Dekret
macht die Slaatswirthschaftskommission nur einen Antrag zu
§ 11, auf den ich aber nicht eintreten will, da er bereits vom
Herrn Berichterstatter des Regierungsrathes mitgetheilt worden
ist. Ich empfehle die Annahme des ersten Dekrets mit der
vorgeschlagenen Einschaltung zu § 11.

Das Dekret wird mit der von der Staatswirthschaftskommission

vorgeschlagenen Einschaltung zu § 1l genehmigt.

II.

Dekretsentwurf
über

die Tuggàr und Reiseentschädigungen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Ausführung des § 1 des Dekretes über die

Besoldungen der Beamten und Angestellten,
auf den Antrag des Regierungsrathes

beschließt:
D Großer Rath.

8 1.

Die Mitglieder des Großen Rathes beziehen für jeden
Tag Anwesenheit in den Sitzungen des Großen Rathes eine
Entschädigung von Fr. 6.

Denjenigen Mitgliedern, welche eine Stunde und darüber
von der Hauptstadt entfernt wohnen und die den Sitzungen
des Samstags und des darauffolgenden Montags beiwohnen,
wird auch für den Sonntag das Sitzungsgeld ausgerichtet.

8 2.

Für die Hin- und Herreise wird ihnen von jeder
Wegstunde zusammen Fr. 1. 50 vergütet. Wer in einer Sitzungs-
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Periode auf zehn Sitzungsgelder Anspruch hat, bezieht zwei
Reiseentschädigungen.

Mitglieder, welche weniger als eine Stunde weit von
der Hauptstadt entfernt wohnen, haben keinen Ansruch auf
Reifeentschädigung.

8 3-

Der Präsident des Großen Rathes, oder im Vertretungsfalle
sein Stellvertreter, bezieht für jeden Sitzungstag,

an welchem er den Vorsitz führt, eine Entschädigung von
20 Franken.

s 4.

Die Stimmenzähler oder ihre Stellvertreter beziehen für
jeden Tag, an welchem sie das Amt versehen, eine Entschädigung

von 12 Franken, worin das Taggeld als Mitglied
der Behörde inbegriffen ist. ^

s 5.

Dem Großrathsreglemente bleibt die Bestimmung der
Fälle vorbehalten, in welchen die Mitglieder wegen Ver-
lassens der Sitzungen oder zu späten Erscheinens in denselben
ihr Taggeld verlieren, sowie der Fälle, in welchen zwei.
Taggelder ausgerichtet werden sollen.

v. Kommissionen.

s 6.

Die Mitglieder der Kommissionen beziehen für jede
Sitzung, welcher sie beiwohnen, das für die Mitglieder des
Großen Rathes festgesetzte Taggeld nebst Reiseentschädigung.

Für Sitzungen von aroßräthlichen Kommissionen, welche
während einer Großrathssession stattfinden, wird weder Taggeld

noch Reiseentschädigung ausgerichtet.

s 7-

Die Bestimmungen des H 6 finden keine Anwendung auf
Kommissionen von vorübergehender Dauer, deren Mitglieder
wissenschaftliche oder technische Fachkenntnisse besitzen müssen.
Die Entschädigung solcher Kommissionen wird durch den
Regierungsrath festgestellt.

Ausgenommen von den Bestimmungen des § 6 sind ferner
die Mitglieder von Kommissionen und Kollegien, deren
Entschädigung durch besondere Gesetze und Reglements normirt ist.

0. Delegirte.

s 8.

Die Vertreter des Kantons im Ständerathe beziehen das
nämliche Sitzungsgeld, welches den Mitgliedern des Nationalrathes

ausgerichtet wird.
Bezüglich der Reiseentschädigung gelten die Bestimmungen

des Z 2 hievor.

s 9.

Beamte, welche sich in amtlichen Aufträgen von ihrem
Wohnorte entfernen müssen, haben Anspruch auf Vergütung
der dadurch veranlaßten Auslagen. Für besondere Missionen
kann der Regierungsrath denselben außerdem ein den
Umständen angemessenes Taggeld bewilligen.

0. Amtsgerichte.

s 10.

Die Mitglieder des Amtsgerichtes beziehen nebst der in
H 2 vorgeschriebenen Reiseentschädigung für jeden Tag, an

Tagblatt des Großen Rathes 1875.
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welchem sie zu Gerichte sitzen, eine Entschädigung von Fr
14, ihre Ersatzmänner eine solche von Fr. 10.

k. Geschwornengerichte,

s 11.

Die Geschwornen beziehen nebst der in A 2 vorgeschriebenen

Reiseentschädigung folgende Entschädigungen:
s. Für die bloße Anwesenheit bei Bildung des Gerichtes ein

Taggeld von Fr. 4.
b. Für die Funktionen als Geschworner für jeden Tag ihrer

Anwesenheit am Assisensitze ein Taggeld von Fr. 6.

s 12. '
Dieses Dekret tritt auf den 1. Januar 1875 in Kraft.

Die Staatswirthschaftskommisfion empfiehlt
vorstehenden Dekretsentwurf zur Annahme, doch beantragt sie

folgende Abänderungen:
1) in § 3 am Schlüsse beizufügen: „Inbegriffen das

Taggeld als Mitglied der Behörde";
2) den § 8 also zu redigiren: „Die Vertreter des Kantons

im Ständerathe beziehen das nämliche Sitzungsgeld und
die nämliche Reiseentschädigung, welche den Mitgliedern des
Nationalrathes ausgerichtet werden."

3) In § 11 am Schlüsse den Zusatz aufzunehmen: „Die
Vergütung für den Sonntag und die doppelte Reiseentschädigung

wird den Geschwornen nach 88 1 bis 9 ausgerichtet."

Der Große Rath beschließt, das Dekret in Klobo
zu berathen.

Kurz, Direktor der Finanzen, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Das zweite Dekret handelt von den
Taggeldern und den Rciseentschädigungen. Ich schicke hier die
allgemeine Bemerkung voraus, daß die Ansätze sowohl für die
Taggelder und Reiseentschädigungen, als für die Besoldungen
so festgesetzt sind, wie es bei der Aufstellung des vierjährigen
Büdgets angenommen worden ist, uno daß dieses letztere sich

im Wesentlichen auf die Ansätze gründet, welche dem
verworfenen Besoldungsgesetze von 1873 zu Grunde gelegt waren.
Zwar sind einige Ausnahmen vorhanden, allein dieselben
sind nur unwesentlicher Natur. Ich denke, Sie werden
einverstanden sein, daß ich mich unter diesen Umständen nicht
über die einzelnen Ansätze speziell ausspreche. Ich erkläre
aber zum Voraus, daß, wenn nähere Auskunft über irgend
einen Punkt verlangt wird, ich gerne bereit bin, solche zu
ertheilen.

Im § 1 der gegenwärtigen Vorlage wird das Taggeld
der Mitglieder des Großen Rathes auf Fr. 6 bestimmt, wie
es bei der Feststellung des Büdgets angenommen worden ist.
Das zweite Lemma des § 1 enthält keine neue Bestimmung.
Im § 2 werden die Rciseentschädigungen normirt, in Bezug
auf welche sowohl der Regierungsrath als die
Staatswirthschaftskommisfion gefunden haben, es sei keine Veranlassung
vorhanden, sie abzuändern. Zu § 3 schlägt die
Staatswirthschaftskommission eine kleine Redaktionsveränderung vor,
welcher der Regienyigsrath ebenfalls beipflichtet, und welche

darin besteht, daß am Schlüsse beigefügt werden soll:
„inbegriffen das Taggeld als Mitglied der Behörde." Der 8 4
bestimmt das Taggeld der Stimmenzähler. Die §§ 5 und 6

bestätigen bereits bisher gültige Grundsätze. Eine kleine
Abänderung gegenüber den bisherigen Bestimmungen enthält
der § 7, welcher im ersten Lemma sagt- „Die Bestimmungen
des § k finden keine Anwendung auf Kommissionen von
vorübergehender Dauer, deren Mitglieder wissenschaftliche oder
technische Fachkenntniffe besitzen müssen. Die Entschädigung
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solcher Kommissionen wird durch den Regierungsrath
festgestellt." Bisher galt der Grundsatz, daß alle Kommissionen,
seien sie vom Großen Rathe oder vom Regierungsrathe, auf
kürzere oder längere Zeit niedergesetzt, das nämliche Taggeld
erhalten sollen, wie die Mitglieder des Große» Rathes.
Dieser Grundsatz hat sich bereits bisher in einzelnen Fällen
als rein unausführbar gezeigt. Wenn es sich darum handelte,
Kommissionen zur Begutachtung von Fragen niederzusetzen,

wozu technische oder wissenschaftliche Kenntnisse nothwendig
waren, so fand man die hiezu geeigneten Persönlichkeiten
nicht, wenn man ihnen nicht ein entsprechendes Sitzungsgeld
ausrichtete. Der Regierungsrath sah sich daher, wiewohl mit
Widerstreben, wiederholt genöthigt, von dem Gesetze
abzuweichen. Das zweite Lemma des § 7 enthält nichts Neues
und es versteht sich die darin aufgestellte Vorschrift von selbst.

Der H 8 redet von den Vertretern des Kantons im
Ständerathe. Das bisherige Gesetz bestimmte, es sei
denselben das nämliche Sitzungsgeld, welches die Nationalräthe
erhalten, und die Reiseentschädigung auszurichten, welche die

Mitglieder des Großen Rathes beziehen. In diesem Sinne
wurve der K 8 des vorliegendeil Dekrets vom Regierungsrathe

festgestellt. Die Staatswirthschaftskommission glaubte,
es sei korrekter und der Sache angemessener, daß die Ständeräthe

auch in Bezug auf die Berechnung der Reiseentschädigung

den Mitgliedern des Nationalrathes gleichgestellt werden.
Es schlägt daher die Staatswirthschaftskommission vor, den
8 8 also zu redigiren: „Die Vertreter des Kantons im
Ständerathe beziehen das nämliche Sitzungsgeld und die nämliche

Reiseentschädigung, welche den Mitgliedern des National-
rathcs ausgerichtet werden." Der § 9, welcher bestimmt, wie
es mit der Entschädigung gehalten sein soll, wenn ein
Beamter sich in amtlichem Auftrage von seinem Wohnorte
entfernen muß, enthält eine theilweise Abänderung des bisherigen
Gesetzes. Dasselbe schreibt vor, daß ein Beamter in solchen
Fällen nur bann Anspruch auf ein besonderes Honorar habe,
wenn er in Folge der ihm übertragenen Misston die Grenzen
der Schweiz überschreiten müsse. Der Regierungsrath hat
gefunden, es sei diese Unterscheidung nicht richtig, indem die
Missionen innerhalb der Schweiz oft eben so wichtig und
schwierig zu erfüllen sind, als solche, welche eine Reise in's
Ausland nothwendig machen. Der Regierungsrath ist der
Ansicht, es sei zweckmäßiger, wenn ihm die Kompetenz
eingeräumt werde, in derartigen Fällen ein den Umständen
angemessenes Taggeld zu bewilligen. Die Staatswirthschaftskommission

ist hiemit ebenfalls einverstanven. Der § 1(1 setzt
die Entschädigungen der Mitglieder des Amtsgerichts fest.
Der Regterungsrath und die Staatswirthschaftskommisston
glauben, es sei nicht der Fall, hier eine Erhöhung eintreten
zu lassen. Im § 11 werden die Taggelder und die Reiseent-
schädigungen der Geschwornen festgestellt. Das bisherige Taggeld

betrug Fr. 4, uud es wird nun eine Erhöhung auf
Fr. 6 vorgeschlagen. Die Staatswirthschaftskommission
beantragt hier, daß den Geschwornen in gleicher Weise wie den
Mitgliedern des Großen Rathes ein Taggeld für den Sonntag
bewilligt werde, wenn sie Samstag und Montag den Sitzungen
des Geschwornengerichtes beiwohnen, und daß sie zwei
Reiseentschädigungen erhalten sollen wenn sie in einer Sitzungsperiode

auf 10 Sitzungsgelder Anspruch haben. Der
Regierungsrath schließt sich diesen Anträgen -an. Im § 12 wird
der Jnkrafttretenstermin auf den I.Januar 1875 gesetzt. Es
wird also den betreffenden Geschwornen :c. die Differenz
zwischen der neuen und der bisherigen Besoldung für dieses
Jahr nachbezahlt werden müssen. Ich empfehle das Dekret
zur Annahme.

H o fer, Fürsprecher, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommisston. Die Staatswirthschaftskommission
schlägt nur wenige Abänderungen vor, welche Ihnen bereits
vom Herrn Berichterstatter des Regierungsrathes mitgetheilt

worden sind. Daß den Geschwornen nach Analogie des § 1

auch am Sonntage ein Sitzungsgeld ausgerichtet werde, wenn
sie den Sitzungen des Samstags und des Montags
beiwohnen, damit wird man wohl allseitig einverstanden sein;
ebenso mit der fernern Bestimmung, daß sie nach Analogie
des ^ 2 zwei Reiseentschädigungen erhalten, wenn sie in
einer Sitzungsperiode auf 10 Sitzungsgelder Anspruch haben.
Die Erfüllung der Funktionen eines Geschwornen ist Bürgerpflicht.

Ein Geschworner kann seine Wahl nicht ablehnen,
wie ein Großratb. Auch ist die Aufgabe der Geschwornen
eine beschwerliche, da sie die ganze Zeit den Sitzungen
beiwohnen müssen und nicht die Freiheit genießen, wie wir, die
Sitzung zu verlassen oder in derselben zu plaudern.

Michel, Fürsprecher. Ich glaube, die Versammlung
werde mit mir einverstanden sein, wenn ich sage, daß ein
Taggeld von Fr. 5, wie es gegenwärtig die Mitglieder des

Großen Rathes beziehen, eine magere Entschädigung ist und
nicht einmal zur Deckung der Auslagen genügt, namentlich
für Diejenigen, welche am Abend nicht nach Hause gehen
können. Es scheint mir nun, die beantragte Erhöhung des

Taggeldes um ein Fränkli stehe unter der Würde des Großen
Rathes. Ich stelle daher den Antrag, man möge es beim
bisherigen Taggeld von Fr. 5 belassen.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Ich kann mich mit dem Antrage des Herrn Michel
einverstanden erklären.

Der Dekretsentwurf wird mit den von der
Staatswirthschaftskommission und von Herrn Michel vorgeschlagenen
Abänderungen genehmigt.

I».

Dekretsentwurf

über

die Vesoldungeu der Regierimgsräthe, der Lkerrichter
und der Reamten der Ceutrnkierwattungen.

Der Grosse Rath deS KantonS Bern,
in Ausführung des Z 1 des Dekretes über die Besoldungen

der Beamten,
auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließ t:
s 1.

Die jährlichen Besoldungen der nachgenannten Beamten
werden festgesetzt, wie folgt:

s 2.

Regierungsrath.

Präsident des Regierungsrathes
Mitglieder des Regierungsrathes

8 3.

k Ddergericht.

Präsident des Obergerichts
Mitglieder des Obergerichts

Fr. 7000
6500

Fr. 6300

„ 5800
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Die Suppleanten des Obergerichts beziehen, nebst einer
Reiseentschädigung, wie sie den Mitgliedern des Großen
Rathes ausgerichtet wird, für jeden Tag, an welchem sie

zu Gericht sitzen, ein Taggeld von 15 Franken.

s 4.

d Kanzleien.

». Staatskanzlei.
Staatsschreiber
Rathsschreiber
Substitut
Redaktor der Großrathsverhandlungen

und Verwalter des
Amtsblattes

Uebersetzer

à. Obergerichtskanzlei.
Obergerichtsschreiber
Kammerschreiber
Obergerichtsweibel, Kleidungsentschädigung

inbegriffen,

e. Direktionskanzleien.
Direktionssekretäre

Fr. 4000 bis Fr. 5000

„ 3500 „ „ 4500
3000 4000

4000
3000

4500
4500

Fr. 4000 bis Fr. 4500
3000 „ 3500

1200 1500

s 5.

v. Ckntralvrrwaltungen.

Staatsanwaltschaft.
Generalprokurator
Bezirksprokurator von Bern
Bezirksprokuratoren der übrigen Bezirke

Z>. Direktion der Justiz und Polizei.

Kantonsgeometer
Mineninspektor

k. Direktion der Finanzen.

Fr. 4500

„ 2500
5000
3500

Kantonsbuchhalter Fr. 5000 bis Fr. 5800
Adjunkt desselben „ 3000 „ 4000
Kantonskassier „ 4500 „ 5500
Adjunkt desselben „ 3000 „ 4000
Steuerverwalter „ 4500 5500
Adjunkte desselben „ 3000 4000
Ohmgeldverwalter „ 3500 4000
Adjunkt desselben „ 3000 3500
Salzhandlunasverwalter
Hypothekarkassaverwalter

„ 3500

„ 5000
4000
5800

Buchhalter der Hypothekarkasse „ 3500 4000
Kassier derselben
Grundsteuer- und Katasterdirektor

„ 4000 „ 4500

„ 3000
Geometer skêomètre consei'vàur) „ 2400
Direktor der Einregistrirung „ 1000

x. Direktion der öffentlichen Bauten.
Fr. 5000 bis Fr. 5800

„ 4000 „ „ 4500
4000 5000

Oberingenieur
Bezirksmgenieure
Kantonsbaumeister

Fr. 3000 bis Fr. 4500
8 6.

Fr. 5500

„ 4500
4000

Dieses Dekret tritt ans den 1. Januar 1875 in Kraft.

beanantragt,

auf

Fr. 4000 bis Fr. 4500

„ 3000 „ „ 3500
1000

Chef der Centralpolizei.
Sekretär desselben
Inspektor für Maß und Gewicht

«. Direktion des Militärs.
Kantonskriegskommissär Fr. 4000 bis Fr. 5000
Zeughausverwalter „ 4000 „ „ 5000
Zeugyausbuchhalter „ 2500 „ „ 3000

Die Bezirkskommandanten beziehen für ihre Verrichtungen
in der Militäradministration 36 Taggelder zu Fr. 10, und für
Aushebungsmusterungen und Inspektionen, denen sie
beizuwohnen berufen sind, Sold und Verpflegung nach ihrem
Grade.

Die Sektionsschreiber in den Militärbezirken erhalten für
Besorgung der Mrlitäradministration in ihren Sektionen
eine jährliche Entschädigung und zwar:

in der ersten Klasse Fr. 80
in der zweiten Klasse „70
in der dritten Klasse „50

ck. Direktion des Innern.
Staatsapotheker
Chef des statistischen Büreau
Sekretär des Sanitätskollegiums

Fr. 4000 bis Fr. 4500

„ 3000 „ „ 4500

„ 500 1500

«. Direktion der Domänen und Forsten.
Kantonsforstmeister .Fr. 4500 bis Fr. 5000
Kreisoberförster „ 3500 „ „ 4000
Revierförster und Unterförster „ 1800 „ „ 3000
Gemeindeförster im Jura „ 1000 „ „ 1500

Die Staatswirthschaftskommission
es sei:

1) der Ansatz für den Präsidenten des Obergerichts
Fr. 6500,

2) derjenige für die Mitglieder dès Obergerichts auf Franken
6000,

3) das Maximum für den Obergerichtsweibel auf Fr. 1300,
4) den Ansatz für den Generalprokurator auf Fr. 5300 und
5) die Maxima für den Kantonsbuchhalter, den Hypothekar¬

kassaverwalter und den Oberingenieur auf Fr. K000
festzusetzen.

Auf den Antrag der Herren Berichterstatter wird
beschlossen, den Dekretsentwurft in Zlobo zu berathen.

Kurz, Direktor der Finanzen, als Berichterstatter des
Regierungsrathes. Das dritte Dekret setzt die Besoldungen
der Regierungsräthe, der Oberrichter und der Centralbeamten
fest. Gemäß der bereits abgegebenen Erklärung, will ich auf
die einzelnen Ansätze nicht näher eintreten. Es sind dieselben,
wie schon gesagt, festgesetzt worden, wie sie s. Z. theils bet der
Büdgetberathung, theils bei der Berathung des im Jahre
1873 verworfenen Besoldungsgesetzes angenommen worden
sind. Die Staatswirthschaftskommission schlägt einige
Abänderungen vor. Der Regierungsrath hält seinerseits an den
Ansätzen des gedruckten Entwurfes fest, indessen stellt er den
Entscheid Ihrem Ermessen anheim.

Hofer, Fürsprecher, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Die Staatswirthschaftskommission
stellt hier einige Abänderungsanträge, die aber nicht von
großer Bedeutung sind. Der erste Antrag geht dahin, et sei
die Besoldung der Oberrichter auf Fr. 6000 und diejenige
des Obergcrichtsprästdenten auf Fr. 6500 abzurunden. Die
Bedeutung der Stelle eines Oberrichters und die Anforderungen,

welche an einen Richter gestellt werden, rechtfertigen
es. daß man diese Besoldungen aufwärts und nicht abwärts
abrunde. Im Weitern stellt die Staatswirthschaftskommission
auf Verwendung des Obergerichtsprästdenten und einiger
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Mitglieder des Obergerichtes den Antrag, es sei das Maximum
der Besoldung des Obergerichtsweibels auf Fr. 13(1(1 zu
erhöhen. Der Obergerichtsweibel ist nämlich genöthigt, einen
Gehülfen als Ausläufer anzustellen, den er mit Fr. 6(1(1

besolden muß. Entsprechend der für die Oberrichter
vorgeschlagenen Erhöhung wird beantragt, die Besoldung des
Generalprokurators auf Fr. 58(16 festzusetzen. Mit Rücksicht
auf das Verhältniß der Ueber- und Unterordnung ist es

nicht wohl thunlich, den Generalprokurator gleich zu besolden,
wie die Mitglieder des Obergerichts, d. h. derjenigen
Behörde, unter deren Aufsicht er steht. Auf der andern Seite
muß man aber anerkennen, daß die Funktionen des
Generalprokurators so schwierig sind, wie diejenigen eines Oberrichters,
und daß ihm die nämlichen oder sogar noch größere Aufgaben
obliegen, als den Mitgliedern der Anklagekammer. Wir
haben denn auch im Laufe der letzten 16 Jahre die Erfahrung

gemacht, daß die Inhaber dieser Stelle sie verließen,
sobald sich ihnen eine andere darbot. Ein steter Wechsel in
der Persönlichkeit dieses Beamten liegt aber nicht im Interesse
der Verwaltung. Endlich glaubte man, einem im Schooße
des Regierungsrathes geäußerten Wunsche Rechnung tragen
und für die Besoldung dreier Centralbeamten eine mäßige
Erhöhung vorschlagen zu sollen. Es sind dieß der
Kantonsbuchhalter, der Hypothekarkassaverwalter und der Oberingenieur,

deren Besoldungsmaximum nach dem Antrage der
Staatswirthschaftskommission auf Fr. 6666 erhöht werden soll.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
erklärt, daß er der von der Staatswirthschaftskommission
vorgeschlagenen Erhöhung des Besoldungsmaximums des

Obergerichtsweibels auf Fr. 1866 beipflichte.

Abstimmung.

1) Für den Antrag der Staatswirthschaftskommission,
die Besoldung des Obergerichtspräsidenten auf Fr. 6566 zu
stellen 56 Stimmen.

Für Fr. 6366 35 „
2) Für den Antrag der Staatswirthschaftskommission,

die Besoldung der Oberlichter auf
Fr. 6666 zu fixiren 56 Stimmen.

Für Fr. 5866 34 „
3) Der Antrag, das Besoldungsmaximum für den

Obergerichtsweibel auf Fr. 1866 zu erhöhen, wird, weil nicht
bestritten,als angenommen betrachtet.

4) Für den Antrag der Staatwirthschaftskommisston, die
Besoldung des Generalprokurators auf Fr. 5366 zu erhöhen

47 Stimmen.
Für Fr. 5566 24 „

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Nachdem
der Große Rath die Erhöhung der Besoldungen der
Oberrichter und des Generalprokurators gemäß den Anträgen der
Staatswirthschaftskommission beschlossen hat, glaube ich, mit
dem Regierungsrathc nicht im Widerspruch zu stehen, wenn
ich in Bezug auf die drei noch in Frage stehenden Beamtungen
mich den Anträgen der Staatswirthschaftskommssion anschließe.

Das Dekret wird nebst sämmtlichen von der
Staatswirthschaftskommission vorgeschlagenen Modifikationen genehmigt.

IV.

Dekretsentwurf
über

die Resotdungen der Rezirkskeamten.

Der Große Rath des KantonS Bern,
in Ausführung des Z 1 des Dekretes über die

Besoldungen der Beamten und Angestellten,
auf den Antrag des Regierungsrathes

beschließt:
4. Regiernngsstatthalter und Gerichtspräsidenten.

Z 1-

Die jährlichen Besoldungen der Regierungsstatthalter
und Gerichtspräsidenten werden festgestellt, wie folgt:

Bern

1. Klasse.

2. Klasse:

Fr. 5000

Aarwangen, Viel, Burgdorf, Courtelary, Jnter-
laken, Pruntrut, Thun „ 4200

3. Klasse:
Aarberg, Delsberg, Konolfingen, Münster, Sef-

tigen, Signau, Trachselwald, Wangen „ 3200

4. Klasse:
Fraubrunnen, Nidau, Schwarzenburg „ 2800

5. Klasse:
Büren, Erlach, Freibergen, Frutigen, Laufen,

Laupen, Neuenstadt, Oberhasle, Saanen,
Obersimmenthal, Niedersimmenthal „ 2400

Z 2.

Die jährlichen Besoldungen folgender Gerichtsbeamten
betragen:
Untersuchungsrichter von Bern Fr. 4000 bis Fr. 4500
Sekretär desselben „ 2500 „ „ 3000
Der Vizegerichtspräsident von Bern bezieht

eine jährliche Entschädigung von Fr. 1000

8 3.

Der Amtsverweser, welcher den Regierungsstatthalter
vertreten muß, bezieht für die Dauer der Vertretung die
Hälfte der marchzähligen Besoldung desselben. Liegt der
Grund der Vertretung in einem speziellen amtlichen Äuftrim
oder in Rekusation, so fällt die Entschädigung des
Stellvertreters dem Staate zur Last.

In Fällen, wo die Abwesenheit des Regierungsstatthalters

in anderweitigem Erwerbe desselben ihren Grund
hat, ist der Regierungsrath befugt, die demselben zur Last
fallende Entschädigung des Stellvertreters bis auf den vollen
Betrag seiner Besoldung zu erhöhen.

s 4.

Findet die Vertretung des Regierungsstatthalters wegen
Andrang der Geschäfte oder wegen andauernder Krankheit
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auf Verfügung des Regierungsrathes für kürzere oder längere
Zeit statt, so bestimmt diese Behörde die Entschädigung, welche
jedoch den vollen Betrag der Besoldung des Regierungsstatthalters

nicht übersteigen darf und dem Staate zur Last
fällt.

8 5.

Wird die Stelle eines Regierungsstatthalters infolge
Resignation, Versetzung, Abberufung oder Tod desselben
vakant, und fällt deßhalb die Amtsführung dem Amtsverweser
vollständig auf, so bezieht dieser für die Dauer der
Vertretung die volle Besoldung des Regierungsstatthalters.

s 6.

Die Bestimmungen in KZ 3, 4 und 5 finden auch
Anwendung auf die Stellvertretung der Gerichtspräsidenten.
Wenn jedoch die Stellvertretung auf die Zeit einer Sitzung
des Amtsgerichts fällt, so bezieht der Stellvertreter die
Entschädigung, welche ihm als Amtsrichter zukommt. Liegt
der Grund der Stellvertretung nicht in einem speziellen
amtlichen Auftrage oder in Rekusation und erstreckt sich die
Stellvertretung auf die ganze Dauer der Amtsgerichtssitzung,
so hat der vertretene Gerichtspräsident hieran die Hälfte seiner
marchzähligen Besoldung beizutragen.

». Finanzdeamte i« den Bezirken.

8

Die jährlichen Besoldungen der nachgenannten
Finanzbeamten betragen:

Amtsschaffner .Fr. 1000 bis Fr. 3500
Salzfaktor „ 1200 „ „ 1800
Grundsteueraufseher „ 800 „ „ 1200
Einnehmer der Einregistrirungs-

gebühren „ 1000 „ „ 2000
Ohmgeldeinnehmer „ 50 „ „ 3000

8 8.

Die Grundsteuereinnehmer beziehen 3"/> der von ihnen
abzuliefernden Steuersummen und 2°/> von den rückerstatteten
Katastervorschüfsen. Diese 2 fallen den Grundeigenthümern
zur Last.

8«.
Außer den fixen Besoldungen beziehen die Finanzbeamten

in den Bezirken nur die ihnen durch die gesetzlichen
Vorschriften ausdrücklich zugewiesenen Gebühren (Bezugsprovisionen).

Sie haben ihre Büreaukosten selbst zu bestreiten, mit
Ausnahme derjenigen Formulare und Bücher, die ihnen von
den Centralverwaltungen zugestellt werden.

8 10-

Sie haben ihre Stellvertreter unter Genehmigung der
Finanzdirektion selbst zu bestellen und zu entschädigen. Der
Finanzdirektion bleibt jedoch das Recht vorbehalten, den
Stellvertreter zu bezeichnen. Wenn dieser Fall eintritt, so wird
der Stellvertreter vom Staate entschädigt.

Gehülfen, die ihnen nicht durch gesetzliche Bestimmungen
beiaeaeben sind, haben sie selbst zu besolden und sind für
dieselben verantwortlich.

8 11.

Dieses Dekret tritt auf den 1. Jänner 1875 in Kraft.

Tagblatt Brsßen Rath«S 1L75.

l875.) 73

Die Staatswirthschaftskomniission schlägt fol
gende Redaktion des § l vor:

Die jährlichen Besoldungen der Regierungsstatthalter
und Gerichtspräsidenten werden festgestellt wie folgt:

1. Klasse:
Bern Fr. 5500

2. Klasse:
Burgdvrf, Pruntrut, Thun „ 4500

3. Klasse:
Aarivangen, Biel, Courtelary, Jnterlaken „ 4000

4. Klasse:
Konolfingen, Signau, Trachselwald „ 3500

5. K l a s s e:

Münster, Seftigen, Wangen, Aarberg,
Delsberg „ 3000

6. Klasse:
Fraubrunnen, Nidau, Schwarzenburg „ 2600

7.Klasse:
Freibergen, Niedersimmenthal, Frutigen,
Laupen, Büren, Laufen „ 2400

8. Klasse:
Erlach, Neuenstadt, Oberhasle, Saanen,
Obersimmenthal „ 2200

Auf den Antrag der Herren Berichterstatter
wird beschlossen, zunächst bloß den

8 t
in Berathung zu ziehen.

Kurz, Direktor der Finanzen, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Der § 1 enthält die Klassifikation der
Besoldungen der Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten.
Schon bei der Vorlage des Besoldungsgesetzes hat diese

Frage sowohl im Regterungsrathe als in der Großraths-
kommisston und im Großen Rathe selbst zu einläßlicher
Berathung Anlaß gegeben. Der Regierungsrath hat Ihnen
nun ursprünglich einen Antrag vorgelegt, wonach die

Besoldungen der Regierungsstatthalter und der Gerichtspräsidenten

in 5 Klassen eingetheilt worden wären. In die erste

Klasse mit einem Maximum von Fr. 5000 wären nach diesem

Antrage der Regierungsstatthalter und der Gerichtspräsident
von Bern zu stehen gekommen. In der fünften Klasse hätten
mit einer Besoldung von Fr. 2400 figurirt die Regierungsstatthalter

und Gerichtspräsidenten von Büren, Erlach,
Freibergen, Frutigen, Laufen, Laupen, Neuenstadt, Oberhasle,
Saanen, Obersimmenthal und Niedersimmenthal. Die Staats-
wirthschaftskommission konnte sich mit dem Antrage des Re-

gierungsrathes nicht befreunden, sondern nahm eine

Klassifikation an, welche indentisch ist mit derjenigen, die s. Z.
im Großen Rathe bei der ersten Berathung des verworfenen
Besoldungsgesetzes angenommen worden war. Es wurde
nämlich damals auf den Antrag der Besoldungskommission
beschlossen, im Gesetze selbst eine Klassifikation der
Besoldungen der Regierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten
aufzustellen, und zwar wurden 8 Klassen angenommen und
das Maximum auf Fr. 5500 und das Minimum auf Fr. 2200

festgestellt. Die Staatswirthschaftskommtssion hat nun das

damalige Projekt nur in zwei Punkten abgeändert. Zunächst

19
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beantragt sie nämlich, den Amtsbezirk Delsberg, der damals
in der sechsten Klasse mit Fr. 2600 figurirte, in die fünfte
Klasse mit Fr. 30ii>» zu versetzen. Es geschieht dieß mit
Rücksicht auf den Umstand, daß der Amtsbezirk Delsberg
in Folge des Eisenbahnbaues einer bedeutenden Entwicklung
entgegengeht. Im Weitern beantragt tie Ztaatswirthschafts-
kommission, den Amtsbezirk Laufen von der achten in die
siebente Klasse zu versetzen.

Nachdem der Regierungsrath von den Vorschlägen der
Staatswirthschaftskommissio» Kenntniß erhielt, schloß er
sich denselben nach nochmaliger Berathung mit Ausnahme
eines einzigen Punktes an. Es betrifft dieß den Amtsbezirk
L'ufen. Der Reaierungsrath konnte sich nicht überzeugen,
daß es zweckmäßig wäre, diesen Amtsbezirk günstiger zu stellen,
als Erlach, Oberhasle, Saanen und Obersimmenthal, welche
eine eben so große Bevölkerungszahl haben, als Laufen. Ich
glaube, auf die Klassifikation im Einzelnen nicht näher
eintreten zu sollen. Dieselbe ist s. Z von Ihnen einläßlich
berathen worden, und es scheint mir, es sei am Zweckmäßigsten,
diejenige Klassifikation anzunehmen, welche damals die Billigung
der großen Mehrheit dieser Versammlung gefunden hat. Ich
schließe mich also im Namen des Negierungsrathes dem
Antrage der Staatswirthschaftskommission an, mit der einzigen
Ausnahme, daß der Amtsbezirk Laiifen in die achte Klasse
versetzt werde.

Herr Präsident. Da der Regierungsrath dem
Antrage der Staatswirthschaftskommission mit einer einzigen
Abänderung beipflichtet, so wird dieser Antrag der Berathung
zur Grundlage dienen.

H o fer Fürsprecher, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Bei der Prüfung der Vorschläge des

Regierungsrathes bat die Staatswirthschaftskommission einstimmig
gefunden, daß die von dieser Behörde vorgeschlagene Klassifikation

nicht konveniren könne. Die Staalswirthschaftskom-
mission versuchte deßhalv, eine neue Klassifikation auszustellen.

Im Laufe der Berathung machte der Herr Finanzdirektor,
welcher Namens deS Regierungsrathes als Berichterstatter
anwesend war, darauf aufmerksam, daß die Klassifikation,
die wir suchen, mit der von ihm dem Regierungsrathe
vorgelegten übereinstimme, und daß diese letztere identisch sei
mit derjenigen, welche der Große Rath bei der ersten
Berathung des verworfenen Besoldungsgesetzes angenommen
habe. Die Staatswirthschaftskommisston nahm hierauf sofort
den Vorschlag des Herrn Finanzdirektors an. Da derselbe
f. Z. vom Großen Rathe selbst nach einläßlicher Diskussion
festgestellt worden ist, halte ich es nicht für nothwendig,
hier in nähere Erörterungen einzutreten. Nur in Bezug
auf zwei Punkte schlägt die Staatswirthschaftskommission eine
Modifikation vor. Es betrifft dieß die bereits vom Herrn
Berichterstatter des Regierungsrathes erwähnte Versetzung
der Amtsbezirke Delsberg und Laufen. Der erstern stimmt
der Regierungsrath bei, der letztern dagegen nicht. Die
Staatswirthschaftskommisston legt hierauf nicht großen Werth ;
auch in ihrem Schooße beantragte eine Minderheit, den
Amtsbezirk Laufen mit Rücksicht auf die Bevölkerungszahl in
der achten Klasse zu belassen. Allein es wurde darauf
aufmerksam gemacht, daß die Bezirksbeamten von Lausen sich

nicht mit Nebenbeschäftigungen befassen können, wie dieß
vielleicht an andern Orten der Fall sei, sondern daß sie ihre
ganze Zeit dem Amte widmen müssen. Ich will mich
vorläufig auf das Gesagte beschränken, mir vorbehaltend, später
je nach dem Gange der Diskussion nochmals das Wort zu
ergreifen.

Hart mann, Regierungsrath. Ich will nicht auf die
vom Regierungsrathe aufgestellte Klassifikation zurückkommen,
weil der Regierungsrath dieselbe selbst hat fallen lassen. Da

ich indessen mit ihr mehr einverstanden bin, als mit
derjenige» der Staatswirthschaftskommission, so erlanbe ich mir,
eine Abänderung des Antrages der Staatswirthschaftskommission

zu beantragen. Bei der Annahme des Besoldungsgesetzes

hat man im Allgemeinen den Grundsatz aufgestellt,
daß die Besoldungen um bestimmte Prozente erhöbt werden
sollen. Dieser Grundsatz hat bei den Besoldungen der
Regierungsstattbalter und der Gerichtspräsidenten nicht
Anwendung gefunden, indem bei einigen Amtsbezirken eine be

trächtliche Erhöhung, bei andern dagegen nur eine solche von
stattgefunden hat. Nach dem Vorschlage der

Staatswirthschaftskommisston besteht eine bedeutende Ungleichheit in
Bezug auf die Besoldungen der Bezirksbeamten. Wenn man
annimmt, daß die Regiernngsstatthalter und Gerichtspräsidenten
Männer sein -ollen, welche den Anforderungen, die man an
sie stellt, entsprechen, so muß man sie auch gehörig besolden.
Diese Beamten müssen, sei ihr Ämtsbezirk kleiner oder größer,
sich ihrer Stelle widmen und können einen allfälligen Beruf,
den sie vor der Wahl betrieben haben, nicht neben ihrem
Amte ausüben. Ich gebe zwar auch zn, daß man einen
Unterschied zwischen kleinen und großen Amtsbezirken machen
muß, allein es scheint mir, es sei der Unterschied/wie er im
Vorschlage der Staatswirthschaftskommission enthalten ist, zu
groß. Ich mache darauf aufmerksam, daß die unterste Klasse,
welche bisher mit Fr. 2000 besoldet war, nach dem Antrage
der Staatswirthschaftskommisston nur Fr. 2200, somit bloß
eine Erhöhung von 10",« erhalten soll. Sie werden sicher

zugeben, daß eine solche Besoldung für einen Bezirksbeamten
zu gering ist. Für die Regierungsstatthalter kann in der
Weise eine Aufbesserung vorgenommen werden, daß man
ihnen, wenn sie die geeignete Persönlichkeit dazu sind, die
Amtschaffnerei überträgt. Bei den Gerichtspräsidenten ist
aber ein solcher Ausweg nicht möglich. Der Herr Berickt-
erstatter der Staatswirthschaftskommission hat vorhin die
Erhöhung der Oberrichterbesoldungen mit dem Hinweise auf
die Anforderungen begründet, welche an einen Nichter gestellt
werden. Stellt man aber an einen Einzelrichter nicht die
nämlichen Anforderungen, wie an einen Oberrichter? Der
Einzelrichter soll ebenso fähig sein, zu urtheilen, wie ein
Oberrichter, ja der Einzelrichter hat noch eine schwierigere
Aufgabe, weil er allein steht und nicht die Ansicht seiner
Kollegen vernehmen kann. Wenn man wegen zu geringer
Besoldung Gerichtspräsidenten erhält, die ihrer Aufgabe nicht
gewachsen sind, so ist die Folge davon die, daß das Obergericht
außerordentliche Untersuchungsrichter ernennt, und daß es die

vom Gerichtspräsidenten gefällten Urtheile kassirt und neue
Untersuchungen veranstaltet. Hieraus erwachsen dem Staate
weit größere Ausgaben, als wenn er eine Besoldung aussetzen
würde, welche die Gewinnung fähiger Richter ermöglichen
würde. Ich schlage nun vor, die siebente und die achte Klasse
zu vereinigen und die Besoldungen der einzelnen Klassen in
folgender Weise zu fixiren:

t. Klasse Fr. 5000
2. Klasse „ 4400
3. Klasse „ 4000
4. Klasse „ 3600
5. Klasse 3200
6. Klasse „ 2800
7. Klasse „ 2400

Es würden also der Regierungsstatthalter und der Gerichtspräsident

von Bern auf Fr. 5000 herabgesetzt, es scheint mir
aber, es seien damit diese Beamten gegenüber denjenigen
anderer Amtsbezirke hinreichend besoldet.

K o hli, in Bern. Ich erkläre, daß ich dem Antrage
des Herrn Regierungsrath Hartmann beipflichte.

Schwab, Fürsprecher. Es ist keine angenehme Sache,
in dieser Angelegenheit für einen Amtsbezirk auftreten zu
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müsse», dem m«ii selbst angehört. Gleichwohl bin ich im
Falle, dieß für den Amtsbezirk Nidau zu thun, da ich überzeugt

bin, daß die Verhältnisse desselben in den Anträgen
der Staatswirthschaftskommission nicht ihre richtige Würdigung
gefunden haben. Die Staatswirthschftskommission schlägt

vor, den Amtsbezirk Nidau in die sechste Klasse mit Fr. 2600
aufzunehmen. Es ist möglich, daß, wenn man lediglich die

Bevölkerungsverhältnisse als Maßstab annimmt, oie von der
Staatswirthschaftskommission aufgestellte Klassifikation nicht
unrichtig ist. Allein bei der Festsetzung der Besoldungen ist
nach meinem Dafürhalten vor Allem aus die Geschäftszahl
als maßgebend anzunehmen. Es wird mir nun nicht schwer
fallen, den Nachweis zu leisten, daß von diesem Standpunkt
aus der Amtsbezirk Nidau wenigstens in die fünfte Klasse
eingereiht werden muß. Ich berufe mich da auf die Angaben
des Staatsverwaltungsberichtes vom Jahre 1873 nnd auf
den Bericht des Obergerichtes vom nämlichen Jahre. Es
ergibt sich daraus, daß die Geschäftslast des Gerichtspräsidenten
von Nidau wenigstens ebenso groß ist, als diejenige der
Gerichtspräsidenten von Aarberg, Wangen und Seftigen. Ich
erlaube mir, Ihnen einige Zahlen mitzutheilen. Die Zahl
der behandelten Geschäfte betrug:

Aarberg. Wangen. Seftigen. Nidau.
Friedensrichterliche Geschäfte, welche
dem Gerichtspräsidenten obliegen 96
Geschäfte, welche der Gerichtspräsident

als Einzelrichter im
Civilprozesse abwickelt 232
Jnstruktionsgeschäfte im ordentlichen

Civilprozeß .10
Als korrektioneller Richter hatte der
Gerichtspräsident Geschäfte zu be«

urtheilen 101
Als Polizeirichter hat er beurtheilt 920
(Hier steht Aarberg am Höchsten
wegen der vielen Waldfrevel.)
Das Amtsgericht als korrektionelles
Gericht hatte zu berurtheilen 31

Es ist allerdings keine Ehre für einen Amtsbezirk,
der Gerichtspräsident im. Falle ist, viele Verurtheilungen
auszusprechen, indessen kommt diese Frage hier nicht in Betracht.
Wenn die Geschäfte da sind, so müssen sie beurtheilt werden,
und ich denke, der Große Rath werde die wirkliche Arbeit
und nicht bloß die Stelle als solche bezahlen wollen.

Was vom Gerichtspräsidenten gilt, gilt auch vom
Regierungsstatthalter. Da steht mir allerdings nicht das nämllche
statistische Material zur Verfügung, allein ich mache dießfalls
auf einen Punkt aufmerksam: Die Arbeit des Regierungsstatthalters

nimmt zu mit der Zahl der Gemeinden, welche
sein Amtsbezirk hat, da jede Gemeinde ihren selbstständigen

Apparat im Rechnungswesen besitzt, so daß bei einer großen
Zahl von Gemeinden der Regierungsstatthalter viele
Rechnungen passiren muß. Nun hat der Amtsbezirk Nidau nicht
weniger als 27 Gemeinden. Wenn ich einen Vergleich zwischen
Nidau und Viel anstelle, so fällt er zu Gunsten des
Amtsbezirks 'Nidau aus. Im Antrage der Staatswirthschaftskom-
misston figurirt Viel in der dritten Klasse mit einer Besoldung

von Fr. 1000. Viel hat aber bloß 1 Gemeinden, die
überdieß sehr gut verwaltet sind, was die Arbeit des
Regierungsstatthalters bedeutend vereinfacht. Ich behaupte daher,
daß der Regierungsstatthalter von Nidau eine größere Arbeitslast

hat, als derjenige von Viel. Mit Rücksicht auf diese
Verhältnisse hat die frühere Besoldungskommission die Zu-
sicherung gegeben, Nidau in eine höhere Klasse zu versetzen.
Bei der Aufstellung der Klassifikation hat man auch in
Berücksichtigung gezogen, daß an einzelnen Orten, z. B. iu
Bern und Biet, die Lebensmittelpreisc sehr hoch stehen. Was
da aber für Biel gilt, hat auch für Nidau Geltung ; denn die
beiden Ortschaften sind nur 20 Minuten von einander ent-
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ferut. In Nidau werden alle Lebensmittel gleich theuer
bezahlt, wie in Biel; nur die Wohnungen sind vielleicht etwas
billiger. Gestützt auf eingezogene Erkundigungen kann ich
aber versichern, daß die Wohnuugspreise in Nidau 50 »/g

höher stehen, als in Seftigen und Aarberg. Ich stelle den
Antrag, es sei der Amtsbezirk Nidau in die fünfte Klasse zu
setzen.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Was meine persönliche Ansicht betrifft, so kann ich

mich der von Herrn Regierungsrath Hartmann vorgeschlagenen
Klassifikation ganz gut anschließen. Ich gebe zu, daß Manches
von dem, was er hinsichtlich der an die Bezirksbeamten zu
stellenden Anforderungen gesagt hat, richtig ist, indessen wird
es in Bezug auf die Qualität dieser Beamten keinen großen
Einfluß ausüben, ob wir sie mit Fr. 2200 oder mit Fr. 2100
besolden. Immerhin finde ich auch, es sei die von der
Staatswirthschaftskommisston für die letzte Klasse vorgeschlagene
Erhöhung, welche nur 10°/» beträgt, zu gering. In einem
Punkte bin ich aber mit dem Antrage des Herrn Regierungsrath

Hartmann nicht einverstanden, nämlich mit der Herabsetzung

der Besoldungen des Regierungsstatthalters und des
Gerichtspräsidenten von Bern von Fr! 5500 auf Fr. 5000.
Es ist gewiß nicht nur für den Amtsbezirk Bern, sondern
für den ganzen Kanton von großem Interesse, daß wir in
der Hauptstadt zwei tüchtige Beamte a» der Spitze der
Bezirksverwaltung haben. Ich gebe auch zu bedenken, daß in
Bern die Wohnungspreise außerordentlich hoch stehen. Allerdings

würde durch die Festsetzung der Besoldung der ersten
Klaffe auf Fr. 5500 der betreffende Ansatz im einjährigen
Büdget überschritten werden, nachdem wir aber durch die
Reduktion des Ansatzes für die Taggelder des Großen Rathes
eine Ersparniß gemacht haben, wird man es uns nicht übel
nehmen, wenn wir hier etwas freigebiger sind. Ich pflichte
also dem Antrage des Herrn Regierungsrath Hartmann bei
mit der einzigen,, Modifikation, d,aß der Ansatz für die erste

Klasse (Bern) auf Fr. 5500 festgesetzt werde. Was den
Antrag des Herrn Sckwab betrifft, so haben Sie dessen

Begründung vernommen, und wenn Sie den nämlichen Eindruck
von der Wichtigkeit des Amtsbezirks Nidau haben, wie Herr
Schwab, so werden Sie seinem Antrage beipflichten.

v. Wattenwyl. Ich halte an dem Antrage der
Staatswirthschaftskommission fest, und zwar nicht etwa mit
Rücksicht auf den Regierungsstatthalter von Bern, sondern
weil durch die Annahme des Antrages des Herrn RegierUngi-
rath Hartmann der Büdgetansatz überschritten würde.

Hartmann, Regierungsrath. Herr v. Wattenwyl
befindet sich im Irrthume; denn nach meinem Antrage
beträgt die Gesammtausgabe für die Regierungsstatthalter und
die Gerichtspräsidenten je Fr. 95,800, während die betreffenden
Büdgetansätze je auf Fr. 96,à sich belaufen. Nach den
Anträgen der Staatswirthschaftskommission wäre nämlich gegenüber

den Büdgetansätzen eine Ersparniß von je Fr. 2300
gemacht worden. Ich glaube, nachdem man dem Volke gesagt

hat, es werde so und so viel für die Regierungsstatthalter
und die Gerichtspräsidenten ausgegeben, solle man auch

wirklich ausgeben, was man versprochen hat, und auf dieser
Summe nicht noch Ersparnisse machen.

Fell er. Ich möchte die zweite Klasse auf Fr. 1500
belassen. Ich finde, es sei dieser Ansatz für die betreffenden
drei Amtsbezirke nicht zu hoch.

Abstimmung.

1) Für Fr. 5500 in der ersten Klasse Minderheit.
Für Fr. 5000 Mehrheit.
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2) Für Fr. 4500 in der zweiten Klasse
Für Fr. 4400

(In Bezug auf die dritte Klasse ist
Antrag gefallen, und es ist somit der Ans
Fr. 4000 festgesetzt.^

3) Für Fr. 3500 in der vierten Klasse
Für Fr. 3600

4) Für Fr. 3000 in der fünften Klasse

Für Fr. 3200
5) Für Belassung von Nidau in der

sechsten Klasse'
Für den Antrag des Herrn «Schwab

6) Für Fr. 2600 in der sechsten Klasse
Für Fr. 2800

7) Eventuell für Versetzung von Laufen
in diè achte Klasse
Für Belassung in der siebenten Klasse

8) Für Fr. 2200 in der achten Klasse

Für Fr. 2400, d. h. für Verschmelzung

mit der siebenten Klasse.

Minderheit.
Mehrheit,

kein abweichender
für dieselbe auf

Minderheit.
Mehrheit.
Minderheit.
Mehrheit.

80 Stimmen.
Minderheit.
Minderheit.
Mehrheit.

Minderheit.
Mehrheit.
Minderheit.

Mehrheit.

Es ist somit der Antrag des Herrn Regierungsrath
Hartmann zum Beschluß erhoben.

Es fällt der Antrag, hier die Berathung abzubrechen
und auf morgen zu verschieben.

Der Herr Präsident schlägt vor, das Dekret noch
heute zu Ende zu berathen.

Abstimmung.
Für Verschiebung auf morgen Mehrheit.

Schluß der Sitzung um 2 Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Berichtigung.
Seite 30 hievor, II. Spalte, 3. Zeile von unten, lies

»ftmerbareS Einkommen" statt: „steuerfreie» Einkommen".

schuldig u n g : die Herren Arn, Bähler, Brunner in Bern,
Bütigkofer, Chodat, Feune, Gouvernon, Grünig, Hänni,
Hennemann, Hofer in Diesbach, Hofstetter, Jndermühle, Jobin,
Jolissaint, Lehmann in Langnau, Leuenberger, Liechti inRüegs-
auschachen, Mischler in Wahlern, Müller in Weißenburg,
Reber in Niederbipp, Rossclet, Scheidegger, Schertenleib,
Schmid in Wimmis, Schwab in Büren, Seiler, Seßler,
Sieber, Spring, v. Werdt, Werren, Wieniger, Willi; ohne
Entschuldigung: die Herren Althaus, Anke», Berger,
Bieri, Bircher, Bohnenblust, Bruder, v. Büren, Burger in
Angenstein, Cattin, Dêboeuf, Ducommun, Fahrni, Fattet,
Feiß, Flückiger, Galli, Gäumann, Geißbühler, Gfeller in
Bern, Girardin, Grenouillet, v. Groß, Großenbacher,
v. Grünigen, Gygax in Bleienbach, Haldeman», Herren in
Niederscherli, Herren in Mühleberg, Heß, Hofer in Bern,
Hofer in Hasli, Hofmann, Hornstein, Kaiser in Büren,
Käsermann, Keller, Kellerhals, Klaye, Koller, Lehmann-Cunier,
Leibundaut, Marti, Meister, Mühlemann, Müller in Sumis-
wald, Nâgeli, Pape, Peter, Plüß, Prêtre, Queloz, Rebetez,
Renfer in Lengnau, Riat, Ritschard, Röthlisberaer in Her-
zogenbuchsee, Ruchti, Salzmann, Schmid Rudolf, Schwab
in Nidau, Schwab in Gerlafingen, v. Siebenthal, Spycher,
Stalder, Stämpfli in Uettligen, Stämpfli in Zäziwyl, Stämpfli
in Schwanden, Stettler in Lauperswyl, Vogel, Wirth, Wyß,
Zürcher.

Das Protokoll
und genehmigt.

der letzten Sitzung wird verlesen-

Herr Gerichtspräsident M o ser in Burgdorf erklärt sich
zur Annahme der Regierungsstatthalterstelle auf den 12. diese»
Monat».

Es wird ihm nun auf diesen Tag die Entlassung
als Gerichtspräsident in allen Ehren und unter
Verdankung der geleisteten Dienste ertheilt.

Der Große Rath ermächtigt das Obergericht, den neu-
gewählten Oberrichter Herrn Gustav Blösch, falls er
seine Wahl annimmt, zu beeidigen.

«fünfte Sitzung.

Freitag, den 2. April 187S,

Vormittags um 9 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Z yro.

Tagesordnung:

Aesoldungsdekrete.

Dekretsentwurf
über

die Besoldungen der Bezirksbeamten.

Fortsetzung der Berathung.

(S. Seite 66 und 72 hievor.)

88 2-6.
Nach dem Namensaufrufe sind 142 Mitglieder Kurz, Direktor der Finanzen, als Berichterstatter de»

anwesend; a b w e s e nd sind 107, wovon m itE nt - Regterungsrathes. Der g 2 setzt die Besoldungen des Unter-
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suchungsrichters von Bern, seines Sekretärs und des
Vizegerichtspräsidenten von Bern fest. Ich habe hier einen kleinen
Abänderungsantrag zu stellen. Der Untersuchungsrichter von
Bern hat leider so viel Arbeit, daß es ihm schon seit weh-
reren Jahren nicht mehr möglich war, mit einem einzigen
Sekretär ausznkommen. Man war daher genöthigt, ihm einen
Angestellten beizugebeu, der im Grunde auch den Charakter
eines Sekretärs hat, indem auch er Protokolle unterzeichnen
muß. Um nun dieses Verhältniß gesetzlich zu regliren, stellt
der Regierungsrath den Antrag, hier zu sagen: „Sekretäre
desselben Fr. l800 3000." Durch die Reduktion des Bc-
soldungsminimums von Fr. 2500 auf Fr. 18(10 soll ein
größerer Spielraum gewährt werden. Der § 8 handelt von
der Vertretung des Regierungsstatthalters durch den
Amtsverweser und reproduzirt einfach die betreffende Bestimmung
des bisherigen Gesetzes. Nur ist in dem Satze „ Liegt der
Grund der Vertretung in einem speziellen amtlichen Auftrag
oder in Rekusation, so fällt die Entschädigung des Stellvertreters

dem Staate zur Last" das Wort „speziellen" beigefügt,
um allfälligen Mißbräuchen in der Auslegung des Begriffs
„amtlicher Auftrag" vorzubeugen. Dem bei der Behandlung
eines bezüglichen Gesuches des Gerichtspräsidenten von Thun
im Großen Rathe ausgesprochenen Wunsche, es möchte im
Besoldungsdekrete der Grundsatz ausgesprochen werden, daß
die Kosten der Vertretung eines im Militärdienst befindlichen
Bezirksbeamten dem Staate auffallen, ist hier nicht Rechnung

getragen worden, da der Regierungsrath diesen Grundsatz

nicht für richtig hält. Zwar scheint es im ersten Augenblicke

etwas unbillig, zu verlangen, daß ein Regterungsstatt-
halter oder ein Gerichtspräsident, die sich im Militärdienste
befinden, die daherigen Kosten der Vertretung bezahlen solle»,
während die andern Beamten in ähnlichen Fällen ihren
Stellvertreter nicht bezahlen. Indessen muß darauf aufmerksam
gemacht werden, daß die meisten übrigen Beamten auch in
den Fall kommen, andere Beamte, ohne eine Entschädigung
dafür zu erhalten, zu vertreten, während der Regierungsstatthalter

und der Gerichtspräsident nie genöthigt sind, eine solche

Vertretung zu übernehmen. Die Aufstellung eines derartigen
Grundsatzes wäre auch ans dem Grande nicht gerechtfertigt,
weil eine Meng. Bürger durch die Erfüllung ihrer Militärpflicht

materiell benachtheiligt werden, ohne dafür entschädigt
zu werden. Der H 4 enthält eine neue Bestimmung. Das
bisherige Gesetz schrieb vor, daß nur, wenn einem Negie-
rungsstatthalter in Folge Andrangs der ^Geschäfte vorübergehend

eine Vertretung gewährt werden müsse, die daderige
Entschädigung von der Staatskasse zu leisten sei. Man hat
nun gefunden, es sei nicht billig, daß in Fällen von Krank
heit der Regierungsstatthalter die Kosten der Vertretung tragen
müsse. Es wird daher vorgeschlagen, daß auch bei andauernder
Krankheit der Staat die Kosten der Vertretung übernehmen
solle. Die §§ 5 und 6 enthalten die nämlichen Vorschriften,
wie das bisherige Gesetz.

v. W atten w yl, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Die Staatswirthschaftskommission stimmt
den Anträgen des Regierungsrathes bet.

Scheurer. Ich erlaube mir, zu § 8 den Antrag zu
wiederholen, den ich vor einigen Tagen bei der Behandlung
eines Spezialfalles gestellt habe, den Antrag nämlich, es sei

der Vertreter eines im Militärdienst befindlichen Regierungsstatthalters

aus der Staatskasse zu entschädigen. Ich habe
die Gründe, welche für diesen Antrag sprechen, bereits bei

der Behandlung des erwähnten Falles entwickelt und will sie

daher nicht wiederholen. Auch in der Bundesorganisation
gilt der nämliche Grundsatz und wird vom obersten
Magistraten bis zum untersten Angestellten herab angewendet.
Man hat gegen diesen Grundsatz hauptsächlich eingewendet,
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daß die andern Beamten, welche sich während des Militärdienstes

vertreten lassen müssen und ihren Vertreter nicht zu
bezahlen brauchen, auch in den Fall kommen können, solche
Vertretungen ohne Entschädigung zu übernehmen. Ich glaube,
dieses Argument sei nicht stichhaltig; denn ein Beamter, der
einen andern vertritt, wird eben auch nicht mehr arbeiten,
als ihm möglich ist. Wird mein Antrag nicht angenommen,
so wird dadurch im Dekret eine große Ungleichheit geschaffen.
Wenn mehrere Oberrichter gleichzeitig in den Militärdienst
berufen werden, so müssen Suppléante» beigezogen werden,
deren Entschädigung der Staat übernimmt. Billigerweise
muß daher auch de» Regierungsstatthaltern und den
Gerichtspräsidenten die nämliche Vergünstigung gewährt werden. Ich
stelle den Antrag, in H 8 nach „Auftrag" einzuschalten: „oder
Militärdienst".

Mützenberg. Ich finde, der Antrag d«s Herrn
Scheurer gehe etwas zu weit. In unserm Lande gilt der
Grundsatz, daß jeder Bürger seine Militärpflicht erfüllen muß.
Würde nun der Antrag des Herrn Scheurer angenommen,
so wären die betreffenden Beamten dieser Bürgerpflicht
enthoben. Ich finde, es sei schon eine große Vergünstigung,
daß diese Beamten während des Militärdienstes die Hälfte
ihrer Besoldung erhalten, während andere Bürger ihre
Geschäfte liegen lassen müssen. Wenn man den Grundsatz,
welchen Herr scheurer aufstellen will, auf die Regierungsstatthalter

anwendet, so muß er auch gegenüber den andern
Beamten, z. B. den Amtschaffnern, Anwendung finden.
Dieß würde etwas weit führen.

A b sti m m u n g.

1) Der Antrag des Herrn Berichterstatters des Regierungs--
rathcs z» K 2 wird genehmigt.

2) Für den Antrag des Herrn scheurer Minderheit.

W 7 U.
Herr B e r i ch t e r st a t t e r des Regierungsrathes. Die

im H 7 aufgestellten Besoldungen stimmen im Allgemeinen
mit der Erhöhung überein, wie sie überhaupt angenommen
worden ist. Bei den Amtschaffnern sind aber besondere
Verhältnisse vorhanden, die ich hier berühren muß. Nach
dem Besoldungsgesetze von 1860 hatte der Regierungsrath
die Pflicht, dafür zu sorgen, daß überall, wo die Verhältnisse
es gestatten, die Amtschaffnerei dem Regierungsstatthalter
oder dem Amtschreibcr übertragen werde. Wenn aber eine
solche Vereinigung durchgeführt wurde, konnte dem betreffenden
Beamten als Entschädigung höchstens die Hälfte der fixen
Besoldung des Amtschaffners gegeben werden. Es war dieß
eine etwas unbillige Bestimmung, da mit der Amtschaffnerei
eine bedeutende finanzielle Veranwortlichkeit verbunden ist,
und die Besoldungen der Amtschaffner ohnehin in keinem
Verhältnisse zu ihrer Geschäftslast und Verantwortlichkeit
stehen. Der Regierungsrath glaubt daher, es solle diese

Bestimmung fallen gelassen werden. Was dagegen die
Vereinigung der Amtschaffnereicn mit andern Beamtungen betrifft,
so schreibt das Finanzgesetz ausdrücklich vor, daß es auch

fernerhin das Bestreben der Regierung sein solle, eine solche

Vereinigung zu bewerkstelligen. Es besorgen denn auch
gegenwärtig ziemlich viele Amtschreiber und einzelne Regierungsstatthalter

die Amtschaffnerei, und sie werden diese Beamtung
in Zukunft lieber behalten, wenn sie dafür nicht bloß eine

Entschädigung bekommen, die oft nicht einmal zur Besoldung
des für die Amtschaffnerei nothwendigen Angestellten genügt.

20
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Der Regierunzsrath schlägt »un vor, für die Besoldung der
Amtschaffner im Dekret bloß ein Minimum und ein Maximum

aufzustellen, und es sodann dem Regierungsrathe zu
überlassen, dir Besoldung in den einzelnen Fällen zu
bestimmen. Der § 8 handelt von der Entschädigung der
Grundsteuereinnehmer. Früher erhielten diese 5°/« der Steuer-
summcn. Es war dieß aber für die mit diesem Amte
verbundene Mühewalt eine zu hohe Entschädigung, welche nicht
im richtigen Verhältniß zu der Einnahme stand, die der Staat
auf der jurassischen Grundsteuer machte. Es wurde daher
schon vor einiger Zeit die Bezugsgebühr auf 3»v reduzirt,
gleichzeitig aber die Zahl der Grunosteuereinnehmer
vermindert, so daß der einzelne Einnehmer sich immerhin besser

stehr, als früher. Die 9 und 19 enthalten bloß eine
Bestätigung bisheriger Grundsätze des Gesetzes, die sich
vollkommen bewährt haben.

Die §§ 7—11 werde» genehmigt.

V

Dekretsentwurf

über

die ResotduiMn dee Reamten >m den Ztaatsanstatlen.

Der Große Rath deS KantonS Bern,
in Ausführung des Z 1 des Dekretes über die

Besoldungen der Beamten und Angestellten,
aus den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:
s 1-

Die Besoldungen der Vorsteher der nachgenannten
Staatsanstalten werden festgesetzt, wie folgt:

Strafanstalten - Fr. 2900 bis Fr. 2800
Lehrer- und Lehrerinneuseminare. „ 2000 „ „ 3000
Taubstummenanstalt „ 1800 „ „ 2000
Rettungsanstalten „ 1800 „ „ 2000
Verpflegungsanstalten „ 1800 „ „ 2000
Ackerbauschule „ 2400 „ „ 3000

Die Vorsteher dieser Anstalten, mit Ausnahme der
Vorsteher der Lehrerinnenseminare, genießen überdieß für sich
und ihre Familien freie Station.

s 2.

Die Buchhalter, Kassieret Adjunkten, Lehrer und
Lehrerinnen an diesen Anstalten beziehen eine vom Re
aierungsrathe festzusetzende Besoldung von Fr. 800 bis Fr 3000.
In Ausnahmsfällen kann die Besoldung eines Seminarlehrers
bis auf Fr. 3500 erhöht werden.

Wenn Einzelne derselben freie Wohnung oder freie Station
genießen, so ist diesem Umstände bei Festsetzung der fixen
Besoldung Rechnung zu tragen.

s 3-

Für die geistlichen Funktionen in diesen Anstalten,
sowie für die ärztliche Besorgung derselben wird eine vom
Regierungsrathe festzusetzende Entschädigung ausgerichtet.

8 4.

Dieses Dekret tritt auf den 1. Januar 1875 in Kraft.

1875.)

Die Staatswirthschaftskommission stellt den
Antrag, am Schlüsse des § 1 folgenden Zusatz aufzunehmen:

Der Regierungsrath bestimmt nöthigenfalls, welche
Ausdehnung der freien Station zukommen solle.

Kurz, Direktor der Finanzen, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Man hat es für zweckmäßig gefunden,
die Besoldungen der Beamten der Staatsanstalten in einem
Dekret zu vereinige«. Die Besoldungsansätze sind auch bier
im Allgemeinen übereinstimmend mit den Besoldungserhöhungen,

welche bei den übrigen Beamtungen stattgefunden
haben. Die Staatswirthschaftskommission stellt hier einen
Abänderungsantrag, mit welchem die Regierung einverstanden
ist. Es heißt nämlich im letzten Lemma des § 1 : „Die
Vorsteher dieser Anstalten, mit Ausnahme der Vorsteher der
Lehrerinnenseminare, genießen überdieß für sich und ihre
Familien freie Station." Im Schooße der Staatswirthschaftskommission

ist bemerkt worden, es könnte die freie Station
hie und da mißbräuchlich ausgedehnt werden. Es ist zwar
durchaus nicht etwa behauptet worden, daß ein solcher
Mißbrauch an einer Staatsanstalt vorkomme, und ich glaube, dieß
wirklich auch verneinen zu dürfen. Da indessen ein
Mißbrauch immerhin im Bereich der Möglichkeit ist, so scheint es

angemessen, durch das Dekret Vorsorge dagegen zu treffen.
Es beantragt daher die Staatswirthschaftskommission, folgenden
Zusatz zu § 1 aufzunehmen: „Der Regierungsrath bestimmt
nöthigenfalls, welche Ausdehnung der freien Station zukommen
solle." Im § 2 werden die Besoldungen der Buchhalter,
Kassiere, Adjunkten, Lehrer und Lehrerinnen an diesen An-
stalten bestimmt. Da es unter Umständen wünschenswerth
sein kann, mit der Besoldung eines tüchtigen Seminarlehrers
über den gewöhnlichen Betrag hinauszugehen, um ihn behalten
zu können, so wird im § 2 bestimmt, daß in Ausnahmsfällen
die Besoldung eines Seminarlehrers bis auf Fr. 3599 erhöht
werden könne. Der § 3 handelt von der Entschädigung der
geistlichen und ärztlichen Funktionen. Da diese nicht einem
besondern Beamten übertragen werden können, so ist es nicht
nöthig, die daherige Besoldung im Dekrete festzusetzen, und
es wird daher vorgeschlagen, zu bestimmen, daß der
Regierunzsrath die in jedem Spezialfalle auszurichtende Entschädigung

festzusetzen habe.

v. Watte n w yl, als Berichterstatter der Staatswirth-
schasrskominission. Der Herr Berichterstatter des Regierungs-
rathes hat den Antrag, welchen die Staatswirthschaftskom-
missiou hier stellt, bereits mitgetheilr und begründet. Ich
halte es daher nicht für nothwendig, näher darauf einzutreten.

Etter. Ich stelle den Antrag, im § 1 das Maximum
der Besoldung des Vorstehers der Äckerbauschule auf Fr. 4999
zu erhöben. Die Anforderungen, welche man an diesen
Beamten stellt, rechtfertigen diesen Antrag hinlänglich. Auch
erinnere ich daran, daß dem gegenwärtigen Inhaber der
Stelle vor Kurzem schöne Propvsitionen gemacht worden sind.
Im Weitern stelle ich den Antrag, auch tas Maximum für
den Seminardirektor zu Münchenbnchsee auf Fr. 4999 zu
erhöhe».

Teu scher Regierungsrath Ich muß den Antrag auf
Erhöhung der Besoldung des Vorstehers der Ackerbauschule
bekämpfen. Dieser Beamte ist ohnehin günstig gestellt gegenüber

den Vorstehern der Strafanstalten, für welche nur eine

Besoldung von Fr. 2099 bis Fr. 2899 ausgesetzt ist, während
sie in Bezug auf den Umfang ihrer Amtspflichten ungefähr
auf die gleiche Linie zu stellen sind, wie der Vorsteher der
Ackerbauschule. Dabei ist nickt zu vergessen, daß die im § 1

genannten Vorsteher freie Station haben.
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Abstimmung.
1) Der Antrag der Staatswirthschaftskommission wird ge¬

nehmigt.
2) Für den Antrag des Herrn Etter Minderheit.

VI.

Dekretsentwurf
über

die Besoldung des Laildjägerkorps.

Der Große Rath deS Kanton» Bern,
in Ausführung des H 1 des Dekretes über die

soldungen der Beamten und Angestellten,
auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:

Die Baarbesoldung des Landjägerkorps wird festgestellt,
wie folgt:

Korpskommandant jährlich
Oberlieutenant
Unterlieutenant
Stabsfourier täglich
Feldweibel „
Wachtmeister
Korporal
Landjäger
Rekrut während seiner Jnstruktionszeit

s 2.

Fr. 3000 bis Fr. 3500
2500
2000

Der Herr Präsident stellt die Anfrage, ob irgend
ein Mitglied auf einzelne Artikel der Besoldungsdekrete
zurückzukommen oder Zusatzanträge zu stellen wünsche.

Niemand ergreift das Wort.

Es folgt nun die

Generalabstimmung
über die sechs Dekretsentwürfe, in welcher dieselben, wie sie

aus der Berathung hervorgegangen sind, ohne Widerspruch
angenommen werden.

2800
2500

5. -4. 50
4. —
3. 50
3. -2. 50

Dieses Dekret tritt auf den 1. Januar 1875 in Kraft.

Kurz, Direktor der Finanzen, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Wie Ihnen bekannt, war es schon vor
einiger Zeit nöthig, die im Gesetze von 1868 festgesetzten

Besoldungen des Landjägerkorps zu erhöhen, um nicht den
Bestand desselben zu gefährden. Diese Erhöhung hat mit
Zustimmung des Großen Rathes stattgefunden. Es wird nun
vorgeschlagen, den Sold ungefähr so festzusetzen, wie er s. Z.
bei Anlaß der Erhöhung bestimmt worden ist. Ich halte es

daher nicht für nothwendig, zur Begründung der Sache etwas
beizufügen. Doch bin ich im Falle, eine Abänderung des ge-
druckten Vorschlages zu empfehlen. Es hat sich nämlich
herausgestellt, daß, wenn die Ansätze des gedruckten Entwurfes
zur Ausführung kommen würden, der Unterlieânant faktisch
schlimmer gestellt wäre, als der Stabsfourier. Dieß wäre
nicht zulässig, und es stellt daher der Regierungsrath den

Antrag, das Maximum für den Oberlieutenant auf Fr. 3000
und für den Unterlieutenant auf Fr. 2800 zu erhöhen.

v. W a ttenwyl, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Die Staatswirthschaftskommisston stimmt
diesem Antrage bei.

Der Dekretsentwurf wird mit der beantragten Abänderung

genehmigt.

Dekretsentwurf

über

die Besoldung der àtschreàr und Ämtsgerichts-
schreiker.

Der Große Rath deS Kanton» Bern,
in Betrachtung,

daß der Staat den Amtschreibern und einzelnen
Amtsgerichtsschreibern Besoldungen ausrichtet, welche nicht überall
im richtigen Verhältniß zu ihren übrigen Einnahmen an
Gebühren stehen ;

daß es daher geboten erscheint, diese Besoldungszulagen
einer Revision zu unterwerfen;

auf den Antrag des Regterungsrathes,

beschließt:

§ t.
Vom 1. Jänner 1875 an wird den Amtschreibern der

nachgemeldten Amtsbezirke eine fixe jährliche Besoldung aus
der Staatskasse ausgerichtet, nämlich:

Demjenigen von
Pruntrut Fr. 2900
Delsberg „ 2000
Freibergen „ 1500
Laufen „ 1500
Er lach „ 6l)0

- Laupen „ 600
Neuenstadt „ 600
Oberhasle „ 600
Saauen „ 600
Obersimmenthal „ 600
Frutigen „ 500
Münster „ 500
Schwarzenburg „ 500
Aarberq „ 400
Buren „ 400
Nidau „ 400
Niedersimmenthal „ 400
Wangen 400

Die Amtsschreiber derjenigen Amtsbezirke, welche im
vorstehenden Tableau nicht aufgeführt sind, beziehen keine fixe
Besoldung vom Staate.

§2.
Die Amtsgerichtsschreiber derjenigen Amtsbezirke, in

denen die Gebühren zu einer angemessene» Besoldung nicht
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hinreichen, beziehen aus der Staatskasse folgende fixe jährliche
Besoldungen, nämlich:

derjenige von Laufen Fr. 1000

„ „ Saanen „ 1000

„ „ Neuenstadt 1M0
Dagegen fallen die bisher den Amtsgerichtsschreibern der

jurassischen Amtsbezirke Pruntrut, Freibergen, Delsberg und
Münster ausgerichteten Besoldungsznlagen dahin.

8 3.

In obigem Besoldungstableau ist alles Dasjenige inbe-

griffen, was die Amtschreiber und Amtsgerichtsschreiber vom
1. Jänner 1875 an baar aus der Staatskasse zu beziehen haben.

8 4-

Alle mit diesem Dekret im Widerspruch stehenden gesetzlichen

Vorschriften, namentlich das Dekret über die
Besoldungen der Amtschreiber vom 13. Dezember 1838, sind
aufgehoben.

Die Kommission stimmt vorstehendem Dekretsentwurfe
bei, stellt jedoch das Postulat, es möchte der Regierungsrath
baldigst eine Vorlage über die fixe Besoldung der Amtschreiber
und Amtsgerichtschreiber einbringen.

Kurz, Direktor der Finanzen, als Berichterstatter des

Regierungsrathes. Sie werden sich noch erinnern, daß in
dem Gesetzcsentwurfe über die Besoldungen, welcher s. Z.
vom Großen Rathe angenommen, vom Volke aber verworfen
wurde, der Grundsatz aufgestellt war, ?s seien die Amtschreiber
und die Amtsgerichtschreiber fix zu besolden, und es sollen
die von ihnen bisher bezogenen Sporteln und Gebühren
künftighin in die Staatskasse fließen. Nach Verwerfung des

Besoldungsgesetzes hat man sich die Frage gestellt, wie es

in Zukunft mit den Besoldungen dieser Beamten gehalten
sein solle. Ich kann dießfalls die bestimmte Erklärung
abgeben, daß es in der Absicht der Regierung liegt, dieses
Verhältniß baldigst in der Weise zu ordnen, wie es im
verworfenen Besoldungsprojekte geschehen war. Noch in den

letzten Tagen wurden die Direktionen der Justiz und Polizei
und der Finanzen beauftragt, sich ernstlich mit dieser Frage
zu befassen. Beide Direktionen werden in nächster Zeit die

Frage an die Hand nehmen, und es ist zu hoffen, daß sie in
nicht ferner Zukunft ihre Lösung finden werde. Da aber
bis dahin immer noch einige Zeit verstreichen wird, so mußte
man sich fragen, ob man das gegenwärtige Verhältniß
einstweilen fortdauern lassen solle. Der Regierungsrath mußte
diese Frage verneinen, indem gewisse Amtschreiber und
Amtsgerichtsschreiber, die gegenwärtig neben ihren Gebühren und
Sporteln fixe Besoldungen aus der Staatskasse beziehen, ohnehin
schon größere Einnahmen haben, als irgend ein Beamter des

Staates. Es ist daher bei Anlaß der Büdgetberathung der Antrag
gestellt worden, den Ansatz für die Amtschreiberbesoldungen
von Fr. 25,MV auf Fr. 15,à zu reduziren. Dieser Antrag
ist vom Großen Rathe genehmigt worden. Gleichzeitig
erhielt der Regierungsrath den Auftrag, mit möglichster
Beförderung einen Dekrctsentwurf über die Vertheilung dieses
Kredites vorzulegen. Ein solcher liegt nun heute vor. Der
Entwurf ging von der Direktion der Justiz und Polizei aus,
welcher das nöthige Material zu Gebote stand, um ihre
Vorschläge mit Sachkenntniß zu machen. Auf den Wunsch
des Herrn Justizdirektors habe ich es, da es sich hier wesentlich
um eine finanzielle Frage handelt, übernommen, den
Entwurf im Großen Rathe zu vertreten.

Es bezogen bisher folgende Amtschreiber Besoldungen
aus der Staatskasse, die vom 1. Januar 1375 hinweg keine
solchen mehr erhalten werden:

Aarwangen Fr. 870
Bern „ 2246
Viel f, 870
Burgdorf „ 870
Courtelary « « „ 725
Jnterlaken „ 870
Signau „ 725
Thun 870
Konolfingen 870
Trachselwald „ 725
Freibergen 580
Seftigen 725

Zusammen Fr. 10,946
Der Regierungsrath glaubt, es seien diese Amtschreibereien

so gestellt, daß sie ihr Auskommen finden, ohne eine
Zulage des Staates zu erhalten.

Eine »Staatszulage wird also bloß noch den Amtschreibern
gewährt werden, welche im § 1 des vorliegenden Dekrets
aufgezählt sind. Diese Amtschreiber bezogen bisher folgende
Staatszulagen

Pruntrut. Fr. 2280
Delsberg k/

1947
Freibergen 1556
Laufen k/ 580
Erlach 580
Laupen 580
Neuenstadt „ 580
Oberhasle kl 580
Saanen k/ 580
Obersimmenthal 5/ 580
Frutigen. 580
Münster. 580
Schwarzenburg 580
Aarberg 580
Bürcn 580
Nidau ,/ 580
Niedersimmcnthal 580
Wangen. 725

In Bezug auf die Amtschreiberei Laufen bemerke ich-

jedoch, daß man, um dem Inhaber dieser Stelle die Existenz
zu ermöglichen, schon vor einigen Jahren genöthigt war,
seine Zulage zu erhöhen, in Folge dessen er Fr. 880 bezog.
Aus den mitgetheilten Zahlen werden sie entnehmen, daß
bei den meisten Amtschreibereien die Besoldung einfach
abgerundet, bei einigen aber herabgesetzt wurde. Eine Ausnahme
machen bloß die katholischen Bezirke Pruntrut, Freibergen,
Delsberg und Laufen, in denen gewisse Gebühre», welche
in den übrigen Amtsbezirken ein beträchtliche Einnahmsquelle
für den Amtschreiber bilden, namentlich Fertigungsgebühren,
nicht bezogen werden können. Die Besoldungen, welche laut
§ 1 in Zukunft an die Amtschreiber ausgerichtet werden
sollen, ergeben zusammen eine Summe von Fr. 15,000,
welche also genau dem Büdgetkredite entspricht.

Was die Amtsgerichtschreiber betrifft, so bezogen bisher
Zulagen aus der Staatskasse: derjenige von

Pruntrut Fr. 1440
Delsberg „1015
Freibergen „ 1015
Münster „200
Laufen „ 725
Neuenstadt „ 400

Bei den Gerichtschreibern der katholischen Amtsbezirke
ist gerade das umgekehrte Verhältniß, wie bei den
Amtschreibern ; sie beziehen schöne Einnahmen, so daß wir nicht
nöthig haben, ihnen einen Zuschuß aus der Staatskasse zu
verabfolgen. Es wird daher beantragt, die Besoldungszulagen

an die Amtsgerichtschreiber von Pruntrut, Delsberg,
Freibergen und Münster fallen zu lassen. Anders verhält es
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sich mit den Amtsbezirken Laufen und Neuenstadt, in denen

wegen ihrer Kleindcit der Gerichtschreiber nicht die zu seiner
Existenz erforderliche Einnahme bezieht. Bei näherer
Untersuchung der Sache hat es sich herausgestellt, daß auch einige
weitere Gerichtschreibereien im Falle sind, eine Staatszulage
zu beanspruchen. Es beantragt daher der Regierungsrath, in
Ergänzung des gedruckten Entwurfes, im § 2 noch folgenden
Gerichtschreibereien eine Zulage zu gewähren!

Oberhasle Fr. 80V
Erlach „500
Laupen „ 500

Zm § 8 wird bestimmt, daß in dem im Dekrete enthaltenen

Besoldungstableau alles Dasjenige inbegriffen sei, was
die Amtschreiber und Amtsgerichtschreiber vom 1. Januar
1875 an baar aus der Staatskasse zu beziehen haben.

Et freut mich, konstatiren zu können, daß die Kommission
nach einläßlicher Berathung sich mit den Anträgen des Regie-
rungsratbes einverstanden erklärt und auch dem Ergänzungsantrage

beigestimmt hat. Ich gebe mich daher der Hoffnung
hin, es werden diese Anträge auch im ^chooße des Großen
Rathes angenommen werden. Dabei gebe ich nochmals die
Erklärung ab, daß der Regierungsrath die Frage der Abänderung

der bisherigen Besoldungsverhältnisse der Amtschreiber
und der Amtsgerichtschreiber nicht aus den Augen verlieren,
sondern sie in nächster Zukunft Ihnen vorlegen wird. Gleichwohl

habe ich nichts dagegen, daß das Postulat, welches die
Kommission stellt, dem Regierungsrath zur Berücksichtigung
zugewiesen werde.

Scher z, als Berichterstatter der Kommission. Nach dem

umfassenden Rapporte des Herrn Berichterstatters des
Regierungsrathes bleiben mir nur wenige Bemerkungen zu machen.
Die heutige Vorlage bat bloß einen transitorischcn Charakter,
da es in der Absicht der Regierung liegt, dieses Verhältniß
in dem Sinne zu ordnen, daß die Amtschreiber und die
Amtsgerichtschreiber fix besoldet werden. Das Gesetz über die
Amtschreiber bestimmt, daß diesen Beamten für diejenigen
Arbeiten, die sie gratis besorgen müssen, nämlich das Aktuariat
für den Regierungsstatthalter, eine Entschädigung verabfolgt
werde. Demgemäß wurden sämmtliche Amtschreibereien mit
größern oder kleinern îàatszulagen bedacht. Man hat nun
aber gefunden, es sei der Ertrag einzelner Amtschreibercien
so groß, daß die betreffenden Amtschreiber angehalten werden
können, die fraglichen Arbeiten gratis zu besorgen. In Folge
dessen wurde bei der Berathung des vierjährigen Büdgets
beschlossen, den Ansatz für Besoldungen der Amtschreiber auf
Fr. 15,000 herabzusetzen, und heute handelt es sich nun darum,
diesen Kredit zu vertheilen. Nach dem Vorschlage des
Regierungsrathes und der Kommission sollen in Zukunft noch 18

Amtschreibereien eine Zulage aus der Staatskasse erhalten,
für alle übrigen aber soll diese Zulage dahinfallen.

Die Ansätze, wie sie im § 1 enthalten sind, beruhen auf
Berichten, welche die Regierungsstatthalter erstattet haben.
Ob man überall das Richtige getroffen und die richtige Einsicht
in den Ertrag der Amtschreibereien gehabt habe, muß dahin
gestellt bleiben. Die Kommission ist der Ansicht, es

entsprechen die Ansätze des Regierungsrathes den Verhältnissen,
und sie ist daher nickt im Falle, abweichende Anträge zu stellen.

Dagegen bin ich beauftragt, ein Postulat zu stellen, das
die Natur einer Mahnung hat, indem bereits ein bezüglicher
Anzug erheblich erklärt worden ist. Dieses Postulat geht
dahin, es sei der Regierungsrath einzuladen, möglichst bald
eine Vorlage über die fixe Besoldung der Amtschreiber und
Amtsgerichtschreiber einzubringen. Es ist zwar in der
Kommission bemerkt worden, daß der Staat bei dieser Operation
keinen Vortheil genießen, daß die Komptabilität der isteuer-
verwaltung dabei wesentlich komplizirter werden und daß es über-
hanpt schwierig sein werde, eine Kontrole über den richtigen Bezug

der Gebühren herzustellen; indessen liege diese Aenderung im
Interesse des Publikums, welches hie und da vielleicht mit
Recht sich über zu hohe Gebühren beklage. Diesen Klagen
würde durch fixe Besoldung der betreffenden Beamten gesteuert,
indem diese dann kein Interesse mehr daran hätten, höhere
Gebühren zu beziehen, als das Gesetz gestattet.

Der vorliegende Dekretsentwurf wird nebst den Anträgen
des Herrn Berichterstatters des Regierungsrathes und dem

Postulate der Kommission genehmigt.

Gesetzesentwurf

über

die Hypothekarkasse.
Endliche Redaktion der zweiten Berathung.

(Siehe Seite 6 hievor.)

Gegenstand der Berathung sind die §§ 3, 5, 0 (Ziff. 3
und 5), 9 (Ziff. 2), 13, 28 und 38, welche auf den Antrag
des Regierungsrathes und der Spezialkom-
mission in nachstehender Fassung genehmigt werden:

§ 3-

Die Hppothekarkasse gibt ihre Darlehn nur auf
Grundpfänder, welche im Kanton gelegen sind, und auf diese in
der Regel nur bis zu zwei Drittheilen des vorgangsfreien
Grunhstsuerschatzungswerthes des Grundpfandes. Ausnahmsweise

ist unter besonders günstigen Verhältnissen die. Direktion

bei vorhandener Einstimmigkeit sämmtlicher Mitglieder
und auf einen dahin gehenden Antrag der Verwaltung befugt,
Darlehn bis zu ^ des Grundsteuerschatzungswerthes zu
bewilligen.

Die Kasse soll vorzüglich die kleinen Grundbesitzer, die
kleinen Darlehn und diejenigen Schuldner berücksichtigen,
welche das Geld zu Abbezahlung ihrer Schulden verwenden.

Das Maximum der Darlehn wird auf Fr. 50,000
festgesetzt.

8 5.

Wer für ein Darlehn der Hypothekarkasse einen Pfandbrief

errichten will, hat über die als Grundpfand einzusetzenden

Liegenschaften eine genaue Beschreibung aufzustellen, welche

enthalten soll:
1) die Bezeichnung des Bewerbers mit Vor-, Familien-

und allfälligem Beinamen, Beruf, Heimat und Wohnort;
2) die Angabe der Erwerbnng und die Beschreibung der

zu verpfändenden Liegenschaften nach Lokalnamen,
Flächenhalt, Kulturart, Grenzen und darauf haftenden
Beschwerden jeder Art;

3) die Ässekuranzsumme der Gebäude;
4) die Erwerbspreise, wo deren Angabe möglich ist;
5) die Angabe der Grundsteuerschatzung jedes einzelnen

Pfandgegenstandes;
6) die Angabe der auf dem Pfandgegenstande haftenden

Weiberguts - oder Muttergutsprivilegien (Art. 2135
doste civil);
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in denjenigen Bezirken, wo die Bestimmungen der
französischen Gesetzgebung über das Hypothekarwesen
maßgebend sind, die Angabe, ob und welche Privilegien
oder gesetzliche Hypotheken ans dem Pfandgegenstande
haften. (Art. 2l03, 2l2l und 2(35 des französischen
Locke civil.)

7) In den Gemeinden, wo der Kataster besteht, sind auch

Sektion, Nummer und Flächeninhalt nach demselben
anzugeben.

§ 6, Ziff. 3 und 5.

3) Daß auf dem Pfandgegenstande keine andern als die
angegebenen Weiber- oder Mutterguts-Privilegien haften.
Allfällig unrichtige oder mangelhafte Angaben in dieser
Beziehung sind zu berichtigen oder zu ergänzen. (Art. 2135
Locke civil).

Da wo die Bestimmungen der französischen
Gesetzgebung über das Hypothekarwesen zur Anwendung
kommen, hat der Gemeinderath überdieß anzugeben, ob

auf den zu verpfändenden Liegenschaften Privilegien oder
gesetzliche Hypotheken vorhanden seien. (Art. 2103, 2121
und 2135 des französischen Locke civil).

5) Daß die Grundsteuerschatzung richtig angegeben sei,
und daß seit der letzten Grundsteuerschatzung keine
Umstände eingetreten seien, welche den Werth der zu
verpfändenden Liegenschaft wesentlich vermindern. (8 19).
Ist Letzteres der Fall, so soll gleichzeitig angegeben
werden, welcher Werth der Liegenschaft dermalen
beigelegt wird.

8 9, Ziff. 2.

2) Die in den Grundbüchern noch nicht gelöschten Schuld¬
verhaftungen oder Drittmannsrechte auf der zu
verpfändenden Liegenschaft mit dem Namen der Gläubiger
oder Berechtigten, der Art und dem Datum des Titels
und dem Betrage der Verhaftung oder der Natur der
Berechtigung. In denjenigen Bezirken, wo in Bezug
auf das Hypothekarwesen die französische Gesetzgebung
herrscht, hat der Grundbuchführer außerdem zu
bescheinigen ob und welche Privilegien oder gesetzliche
Hypotheken (Art. 2103, 2121 und 2135 Locke civil)
auf den zu verpfändenden Immobilien haften.

1875.)

Für die Geldeinlagen übernimmt die Hypothekarkaffe die
Staatssteuer.

8 38.

Ein vom Großen Rathe zu erlassendes Dekret wird die
zu Ausführung oes gegenwärtigen Gesetzes erforderlichen
nähern Vorschriften enthalten.

Insbesondere wird dasselbe feststellen:
1) Die näheren Bestimmungen über die Förmlichkeiten,

welche bei Auszahlung der Darlehnssummen zu
beobachten und die Garantien, welche dabei zu
verlangen sind;

2) die nähern Bestimmungen über die Organisation, die
Obliegenheiten und Befugnisse der Verwaltungsorgane,
ihre Amtsdauer und Besoldung und die von ihnen zu
leistende Bürgschaft.

Der Herr Präsident stellt die Anfrage, ob man auf
einzelne Artikel des Gesetzes zurückzukommen oder Zusatz-
anträze zu stellen wünsche.

Kurz, Direktor der Finanzen, als Berichterstatter des
Regterungsrathes. Der Regierungsrath ist mit der bei 8 3
beschlossenen Aufnahme eines Maximums der Darlehen nicht
einverstanden, und ich stelle daher den Antrag, es möchte der
Große Rath auf den 8 3 zurückkommen.

Scherz. Ich stelle einen Gegenantrag.

Abstimmung.
Für das Zurückkommen auf den 8 3 Minderheit.

Bühlmann. Ich trage auf Streichung der 88 19,
20 und 21 an, um die Haftpflicht der Gemeinden zn elimtniren.

Buch er trägt auf Beibehaltung dieser Artikel an.

Abstimmung.
FürdasZurückkommen aufdie8819, 20und 21 Minderheit.

8 13.

Die Pfandbriefe der Hypothekarkasse sind der im
Artikel 2154 des französischen Civilgesetzbuches vorgesehenen
zehnjährigen Erneuerung der Pfandrechtseinschreibung nicht
unterworfen, und es dauert die Hypothek in ihrem Range fort.

Diese Bestimmung findet ihre Anwendung auch auf die
bereits zu Gunsten der Hypothekarkasse bestehenden Titel, bei
welchen der Prioritätsrang nicht bereits erloschen ist.

8 23.

Die Hypothekarkasse nimmt im Verhältniß ihrer
Bedürfnisse Gelder gegen Zinsvergütung an.

Das Minimum einer Geldeinlage ist Fr. 200. Das
Nähere bestimmt das Reglement.

Fell er. Nachdem der Große Rath die Leitung der
Anstalt einem Verwaltungsrathe und einer Direktion
übertragen hat, möchte ich in 8 35 bestimmen, es seien der Kassier,
der Buchhalter und allfällige Adjunkte durch den Verwaltungsrath

zu ernennen, wie dieß auch bet der Kantonalbank
geschieht. Ich stelle daher den Antrag, es möchte der Große
Rath auf den 8 35 zurückkommen.

Abstimmung.
Für das Zurückkommen auf den § 35 Mehrheit.

Der Herr Präsident eröffnet nun die Umfrage
über den

8 35,

welcher in folgender Fassung aus der zweiten Berathung
hervorgegangen ist:
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Der Verwalter, welcher auf den Vorschlag des Regie-
rungsrathes durch den Großen Rath gewählt wird, ist
der verantwortliche Geschäftsführer der Anstalt und steht
als solcher unter der Aufsicht der Direktion. Kassier
mid Buchhalter, sowie allfällige Adjunkte derselben werden
durch den Regierungsrath gewählt.

B ucher. Ich unterstütze den Antrag des Herrn Feller.
Nachdem ein Verwaltungsrath kreirt worden ist, ist es logisch,
die Wahl der genannten Beamten dieser Behörde zu
übertragen, welche der Anstalt näher steht, als der Regierungsrath.

v. Wattenwyl. Da im § 35 gesagt ist, es werde
der Verwalter auf den Vorschlag des Regierungsrathes
vom Großen Rath gewählt, so wäre es nicht logisch, die

übrigen Beamten durch den Verwaltungsrath wählen zu
lassen. Ich möchte daher den K 35 beibehalten, wie er aus
der Berathung hervorgegangen ist.

Scherz. Die Kommission hat diese Frage bei der
Berathung der endlichen Redaktion nicht in's Auge gefaßt.
Meine persönliche Ansicht ist die, daß die Wahl des
Verwalters allerdings dem Großen Rathe vorbehalten bleiben,
daß diese Wahla ber auf den Vorschlag des Verwaltungsrathes
und nicht auf denjenigen des Regierungsrathes stattfinden
solle. Es ist dieß die logische Konsequenz der Annahme der von
Herrn Hofer vorgeschlagenen Organisation der Verwaltung.

Herr Berichterstatter desRegierungsratbes. Alss.Z.
die Frage der Reorganisation der Hypothekarkasse angeregt
wurde, wurde von der Staatswirthschaftskommisfion das
ausdrückliche Postulat gestellt, es möchte der Hypothekarkasse cine

freiere Organisation, jedoch unter Wahrung ihres Charakters
als Staatsanstalt, gegeben werden. Der Regierungsrath hat
sich bei der Ausarbeitung des vorliegenden Entwurfes von
diesem Postulate leiten lassen. Er glaubte deshalb, obschon
er selbst einen Verwaltungsrath aufstellen wollte (auf den
Namen kommt es ja nicht an), das Wahlrecht der Beamten
der Hypothekarkafse dem Großen Rathe, resp, dem Regierungsrathe

vorbehalten zu sollen. Es scheint nun heute allerdings
«ine andere Tendenz obzuwalten, und was mich persönlich
betrifft, so kann ich den gestellten Antrag zugeben; denn die

Wahlen gehören nicht zu den angenehmsten Geschäften, welche
eine Regierung zu erledigen hat. Konsequenterweise muß
dann aber die Wahl des Verwalters ebenfalls dem Perwal-
tungsrathe übertragen werden, wie ja auch bei der Kantonalbank

der Direktor durch den Verwaltungsrath gewählt wird.
Ob man dann, wie es bei der Kantonalbank der Fall ist,
dem Regierungsrath das Bestätigungsrecht vorbehalten wolle,
darauf setze ich kein Gewicht.

Abstimmung.
Für den Antrag des Herrn Feller Mehrheit.

Scherz. Ich habe den Antrag gestellt, es sei der
Verwalter durch den Großen Rath auf den Vorschlag des

Verwaltungsrathes und nicht auf denjenigen des Regierungsrathes
zu wählen.

Herr Präsident. Dieser Antrag ist nicht positiv
gestellt worden, indessen will ich die Umfrage darüber eröffnen.

Bürki. Ich unterstütze den Antrag des Herrn Scherz;
denn die Konsequenz erheischt, daß dem Verwaltungsrathe
das Vorschlagsrecht für die Wahl des Verwalters übertragen
werde.
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Meyer. Ich möchte die nämliche Organisation
aufstellen, wie sie bei der Kantonalbank besteht, wo der Direktor
durch den Verwaltungsrath gewählt wird und diese Wahl
der Bestätigung des Regierungsrath unterliegt. Die
Erfahrungen, welche man bei der Kantonalbank gemacht hat, sind
durchaus günstig.

Bürki. Ich schließe mich dem Antrage des Herrn
Meyer an.

F rie dli. Ich glaube, das Volk würde es lieber sehen,
daß der Verwalter durch den Großen Rath gewählt würde.
Der Charakter der Hypothekarkasse ist eben ein anderer, als
derjenige der Kantonalbank.

K a r rer. Ich unterstütze den Antrag des Herrn Meyer.
Es ist nicht möglich, daß der Große Rath den Verwalter
direkt auf den Vorschlag des Verwaltungsrathes wähle. Der
Verwaltungsrath der Hypothekarkasse steht in gar keiner
Verbindung mit dem Großen Rathe; denn diese letztere Behörde
steht nur in Verbindung mit dem Regierungsrathe. Es muß
also, wenn der Große Rath den Verwalter wählen will, der
Vorschlag vom Regierungsrath ausgehen, was natürlich nicht
hindert, daß der Regierungsrath sich einen Vorschlag vom
Verwaltungsrathe machen läßt. Ich glaube aber, es sei am
zweckmäßigsten, daß der Hypothekarkasse die nämliche Organisation

gegeben werde, wie der Kantonalbank. Seitdem diese

letztere Anstalt eine selbstständige Stellung erhalten, hat sie

einen Aufschwung genommen, der alle Erwartungen übertrifft.
Sicher wird auch die Hypothekarkasse gehoben werden, wenn
sie von den politischen Fluktuationen unabhängig und
die Wahl des Verwalters nicht zu einer politischen Wahl
gemacht wird.

Mützenberg. Ich fürchte, es werde die Annahme der
vorgeschlagenen Aenderung einen sehr ungünstigen Eindruck
auf dem Lande machen. Man hat gesagt, die Organisation,
wie sie bei der Kantonalbank besteht, habe sehr günstig auf
dieses Institut eingewirkt. Ich gebe dieß zu, sobald man
die Kantonalbank nur als ein Geldinstitut in's Auge faßt.
Bei der Errichtung derselben waltete aber die Absicht ob, ein
gemeinnütziges Institut zu schaffen. Allerdings wirft die
Kantonalbank, seitdem sie in ein Aktieninstitut umgewandelt
worden ist, hohe Prozente ab, es war dieß aber nicht der
Zweck, den man bei ihrer Gründung im Auge hatte. Der
Hauptzweck war der, dem Bürger die Möglichkeit zu verschaffen,
gegen genügende Sicherheit zu einem billigen Zinsfuße Geld
zu erhalten. Ich möchte also die Wahl des Verwalters der
Hypothekarkasse dem Großen Rathe vorbehalten und das
Vorschlagsrecht dem Verwaltungsrathe übertragen. Ohne Zweifel
wird der Große Rath in der Regel den Vorschlag des
Verwaltungsrathes accepttren.

Karr er. Herr Mützenberg hat von den hohen
Prozenten gesprochen, welche die Kantonalbank beziehe. Ich
mache aber darauf aufmerksam, daß die Kantonalbank von
allen Geldinstituten das billigste Geld liefert, und wenn sie

gleichwohl hohe Dividenden abwirft, so ist dieß nicht eine
Folge der hohen Geldpreise, sondern des großen Verkehrs
dieser Anstalt. Im Jahre 1874 hatte die Kantonalbank einen
Gesammtverkehr von Fr. 1,138,631,395. Hr. Mützenberg
hat die Kantonalbank ein Aktieninstitut genannt, diese
Bezeichnung ist aber durchaus unrichtig. Die Kantonalbank ist
vielmehr ein reines Staatsinstitut und unterscheidet sich von
der frühern Kantonalbank nur dadurch, daß s. Z., als der
Staat nicht im Falle war, der Anstalt das nöthige Geld zu
geben, Obligationen mit Gewinnantheil ausgegeben wurden.
Die Obligationäre haben sich aber in keiner Weise in die
Verwaltung zu mischen.
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Scherz. Ich anerkenne, daß der Antrag des Herrn
Meyer sehr logisch ist, ich glaube aber, es werde der Große
Rath nicht darauf eintreten, sondern die Wahl des
Verwalters dem Großen Rathe überlassen. Die Hypothekarkasse
muß ganz anders geführt werden, als die Kantonalbank.
Diese letztere ist in der glücklichen Lage, jedem Geldsuchenden
entsprechen zu können, welcher die nöthige Sicherheit bietet.
Dieß kann die Hypothekarkasse nicht. Würde daher in der
Bevölkerung Unzufriedenheit entstehen, so würde man, wenn
der Antrag des Herrn Meyer angenommen würde,
wahrscheinlich die Schuld dem Verwalter oder dem Verwaltungsrathe

zuschieben. Es ist sicher ein Akt der Klugheit, daß der
Große Rath sich die Wahl des Verwalters vorbehalte.

Abstimmung.
1) Eventuell für den Antrag, es sei die vom

Verwaltungsrathe getroffene Wahl des Verwalters dem Regierungsrath

zur Bestätigung vorzulegen Mehrheit.
2) Eventuell für den Antrag, dem

Regierungsrathe das Vorschlagsrecht zur
Stelle des Verwalters einzuräumen Minderheit.

Für den Antrag, dieses Recht dem

Verwaltungsrathe zu überlassen Mehrheit.
3) Definitiv für den Antrag, die Wahl

des Verwalters dem Großen Rathe
vorzubehalten 57 Stimmen.

Für den Antrag, sie dem Verwaltungsrathe

zu übertragen 52 „

Herr Präsident. Sie haben also beschlossen, es habe
die Wahl des Verwalters auf den Vorschlag des
Verwaltungsrathes durch den Großen Rath zu geschehen. Dieß hat
selbstverständlich den Sinn, daß der Verwaltungsrath seinen
Vorschlag nicht direkt dem Großen Rathe vorlegen kann,
sondern ihn durch das Organ des Regierungsrathes machen muß.
Sollte Jemand mit dieser Auffassung nicht einverstanden sein,
so ersuche ich ihn, sich darüber auszusprechen.

Es wird von keiner Seite Einsprache erhoben.

Es folgt nun die

Gesammtabstimmung.
Da kein Antrag auf Verwerfung des Gesetzes fällt, so

ist dasselbe einstimmig angenommen.

Das Gesetz ist zu Ende berathen und tritt nach seiner
Annahme durch das Volk in Kraft. Der Zeitpunkt der
Volksabstimmung soll in der nächsten Session bestimmt werden.

Landankaus im Großen Moose zum Zwecke der Ver¬

legung der Strafanstalt.

Der Regierungsrath stellt folgende Anträge:
1) Der Ankauf eines Landkomplexes von 305 bis 400

Jucharten im Großen Moose der Gemeinde Ins wird grundsätzlich

beschlossen unter der Bedingung, daß der Kaufpreis
nicht mehr als Fr. 200 betragen und die Erwerbung eine

nur successive von je höchstens 100 Jucharten auf einmal
sein solle.

2) Der Regierungsrath wird beauftragt, eine genaue
Kostenberechnung über die Verlegung der Strafanstalt
vorzulegen.

3) Der Regierungsrath wird ferner beauftragt, unter
Berücksichtigung des von Herrn Strafhausdirektor Guillaume
zu erstattenden Gutachtens über die bernische Pönitentiarreform
Bericht und Antrag vorzulegen über die Art und Weise einer
gänzlichen oder theilweisen Verlegung der Strafanstalt Bern,
und zwar vom Standpunkte eines rationellen Strafvollzugs,
sowie namentlich auch die Frage zu begutachten, ob und in
wie weit die Strafanstalt Bern zum Zwecke des Strafvollzugs

noch beizubehalten, gleichzeitig aber zur Unterbringung
der Bezirksgefangenen und verschiedener.Gerichtsverwaltungen
des Amtes Bern und der Assisenräumlichkeiten des 2.
Geschwornenbezirks zu verwenden sei.

Die Spezialkommission pflichtet diesen Anträgen
bei, jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung, daß der
Regierungsrath in einem Vertrage mit dem Verkäufer sich das
bestimmte Recht vorbehalte, den Landkomplex von 100 Jucharten
successive bis auf 400 Jucharten in einem Umschwünge zum
gleichen Preise von höchstens Fr. 200 zu erweitern.

Rohr, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. Sie haben in der letzten
Session ein Postulat der Staatswirthschaftskommission
angenommen, durch welches der Regierungsrath eingeladen wurde,
Bericht und Anträge über einen allfälligen Landankauf im
Großen Moose zum Zwecke der Verlegung der bernischen
Strafanstalt zu bringen. Gestützt auf diesen Beschluß hat
die Domänendirektion mit verschiedenen Gemeinden über den
Ankauf von Land unterhandelt. Den billigsten Preis machte
bis jetzt die Gemeinde Ins, welche Fr. 200 per Jucharte
verlangte, während die übrigen Gemeinden, welche überhaupt
in Unterhandlungen eintreten wollten, Fr. 300—700 forderten.
Das der Gemeinde Ins auf dem Großen Moose gehörende
Land liegt so, daß es von den Fachleuten als für Verlegung
der Strafanstalt geeignet erachtet wird. Auch der Preis von
Fr. 200 dürfte der Sache angemessen sein, obwohl er an und
für sich hoch genug ist, indem dazu noch die Korrektionskosten
gerechnet werden müssen, welche sich auf Fr. 200—250
belaufen mögen. Im Weitern kommen auch die Kulturkosten
dazu, welche indessen nicht zum Kaufpreis geschlagen werden
können, da die Kultur Sache der spätern Vollziehung sein wird.

Es handelt sich heute noch nicht darum, einen Kauf über
diese Landfläche zu ratifiziren. Es liegt noch kein Kaufvertrag
vor, weil das Land nicht angekauft werden kann, bevor der
Große Rath über die prinzipielle Frage der Verlegung der
Strafanstalt entschieden hat. Diese Frage wird gegenwärtig
von der Justizdirektion untersucht, und es wird Ihnen diese
letztere in einer spätern Session darüber, sowie über die ganze
Frage des bernischen Pönitentiarwesens überhaupt Bericht und
Antrag vorlegen. Beschließen Sie dann die Verlegung der
Strafanstalt auf das Große Moos, so wird ein Kaufvertrag
zum Zwecke der Erwerbung eines hiefür geeigneten
Landkomplexes vorgelegt werden müssen, und damit dieß möglich
sei, muß die Regierung die Ermächtigung haben, in dieser
Sache vorzugehen. Würde man nicht schon jetzt daorts
Schritte thun, so würde es dann vielleicht schwer halten,
einen entsprechenden Komplex zu erwerben; jedenfalls müßten
dafür weit größere Opfer gebracht werden, indem die
Gemeinden höhere Anforderungen stellen würden, sobald einmal
die Verlegung der Strafanstalt vom Großen Rathe beschlossen
wäre. Aus diesem Grunde glaubte der Regierungsrath, Ihnen
schon heute einen eventuellen Antrag über diesen Landankanf
bringen zu sollen. Dieser Antrag geht dahin, es möchte der
Große Rath grundsätzlich beschließen, der Regierungsrath sei

zu einem solche» Landankauf ermächtigt, er möchte sich aber
die Ratifikation des Kaufvertrages bis nach erfolgter Beschluß-
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fassung über die Frage der Verlegung der Strafanstalt
vorbehalten. (Der Redner verliest nun Ziff. 1 die der oben
mitgetheilten Anträge des Regierungsrathes.) Es kann sich also
heute nicht darum handeln, auf die Frage der Verlegung der
Strafanstalt einzutreten, sondern es muß dieß einer spätern
Session vorbehalten werden. Wird die Verlegung beschlossen,
so wird sie möglicherweise nicht sofort auf die ganze Anstalt
ausgedehnt, sondern man wird vielleicht anfänglich bloß eine
kleine Kolonie von 30—50 Mann auf dem Großen Moose
anlegen und dann, je nach dem erzielten Ergebnisse, diese
Kolonie nach und nack erweitern. In Berücksichtigung dessen

soll es dem Staate freigestellt sein, den betreffenden
Landkomplex von 300—400 Incharten successive anzukaufen. Wird
in dieser Weise vorgegangen, so kommt der Staat nicht in
die Lage, später das gekaufte Land wieder zu veräußern, was
übrigens keinen erheblichen Verlust herbeiführen würde, da
die dortige Gegend voraussicktlich von einer Eisenbahn durchzogen

werden wird.
Der Reglerungsrath beantragt im Weitern, es sei ihm

der Auftrag zu ertheile», eine genaue Kostenberechnung über
die Verlegung der Strafanstalt zu machen. Ich habe bereits
eine vorläufige Berechnung gemacht, die aber nur eine
oberflächliche ist und, gestützt auf nähere Untersuchungen, wird
umgearbeitet werden müssen. Nach der vorläufigen Berechnung
betragen die Kosten für den Ankauf von Grund und Boden
(300 Incharten zu Fr. 200) .Fr. 60,000
Die Korrektions- und Knlturkosten werden sich

auf circa Fr. 300 per Jucharte, im Ganzen
somit auf „ 90,000

belaufen. Zusammen Fr. 150,000
Was die Kosten der Gcbäulichkeiten betrifft, so wird es

sich fragen, ob ein größerer, festungsarligcr Bau, oder aber
kleinere Gebäulichkeiten aus Stein und Rieg erstellt werden
sollen. Ich habe das letztere angenommen und gefunden,
daß die daherigen Kosten sich für 40 Sträflinge auf Franken
>20,000 und für lOO Sträflinge auf Fr. 250,000
belaufen weroen. Rechnen wir dazu die obigen „ 150,000
für den Grund und Boden und „ 40,000
für Verschiedenes und Unvorhergesehenes, so

erhalten wir eine Gesammtausgabe von Fr. 440,000.
Gegenwärtig braucht die Strafanstalt 285 Juck., wovon 169
dem Staate gehören (Domänen in Könitz und im Schattigen
Landorf) und der Rest gepachtet ist. Ich habe angenommen,
daß die Anstalt, wenn sie auf das Große Moos verlegt wird,
ebenfalls ca. 300 Jucharten bedürfen werde. Es steht aber

nach dem vorliegenden Antrage dem Großen Rathe frei, nur
bis auf 100 Juch. zu gehen, und zwar wird er das zu
erwerbende Land unter den der Gemeinde Ins gehörenden
1000 Jucharten auswählen können. Diese 1000 Jucharten
fallen "zwischen die beiden Gebiete, deren Aufforstung der
Große Rath vor einiger Zeit beschlossen hat. Es ist daher
der Komplex auch in klimatischer Beziehung günstig gelegen,
und man wird ihn an eine bereits bestehende ^taatsvomäne
anschließen können.

Der dritte Antrag, welchen der Negierungsrath stellt,
lautet folgendermaßen: (Der -Redner verliest denselben.)
Dieser Antrag enthält eigentlich die Hauptsache, es wird aber

darüber, wie gesagt, erst in einer spätern Session entschieden
werden können. Ich empfehle die Anträge des Regierungsrathes

zur Annahme.

Schmid, Andreas, als Berichterstatter der Kommission.

In Ausführung des von der Staatswirthschaftskommission
beschlossenen Postulats, durch welches der Regierungsrath
eingeladen wurde, die Frage der Verlegung der Strafanstalt
auf das Große Moos zu untersuchen, legt Ihnen der
Regierungsrath heute bezügliche Anträge vor. Der erste derselben
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geht dahin: (Der Redner verliest ihn.) Dieser Beschluß soll
nur grundsätzlich gefaßt, d. h. es soll der Regierungsrath
ermächtigt werden, ein Kaufvertragsprojekt abzuschließen,
damit alle Vorkehren getroffen sind, wenn der Große Rath
die Verlegung der Anstalt beschließt. Ihre Kommission hatte
sich, streng genommen, nur mit dem ersten Antrage des
Regierungsrathes zu befassen, indem sie bloß niedergesetzt wurde,
um die Vorträge über Käufe und Verkäufe zu prüfe» und
darüber Bericht zu erstatten. Die beiden andern Anträge
haben übrigens keine weitere Berichterstattung nöthig, da sie

bloß wiederholen, was der Große Rath durch die Annahme
des erwähnten Postulates der Staatswirthschaftskommission
beschlossen hat.

Die Kommission ist mit dem Antrage des Regierungsrathes

einverstanden, und sie glaubt auch, es sollen die nöthigen
Schritte gethan werden, um für den Fall, daß die Verlegung
der Anstalt beschlossen werden sollte, sich das nöthige Land
zu sicher». Der Ankaufspreis beträgt Fr. 200
per Jucharte. Dazu rechnet die Regierung noch „ 300

als Kosten der Urbarmachung, so daß das ur-
barisirte Land auf Fr 500
zu stehen kommen würde. Die Kommission glaubt jedoch,,
eine Bedingung stellen zu sollen, die Bedingung nämlich, daß
der Regierungsrath in einem Vertrage mit dem Verkäufer sich
das bestimmte Recht vorbehalte, den Landkomplex von 100
Jucharten successive bis auf 400 Jucharten in einem Umschwünge
zum gleichen Preise von höchstens Fr. 200 zu erweitern.
Würde dieser Vorbehalt nicht gemacht, so könnte der Staat,
wenn er anfänglich bloß 100 Jucharten kaufen würde, später
aber diesen Komplex durch weitere Ankäufe vergrößern wollte,
in den Fall kommen, einen höhern Preis als Fr. 200
bezahlen oder in mehreren getrennten Komplexen Land kaufen
zu müssen. Die Kommission glaubt auch, es solle unter allen
Umständen ein Komplex von 400 Jucharten in Aussicht
genommen werden. Natürlich steht es dann dem Großen Rathe
immer frei, einen kleinern Komplex anzukaufen. Allerdings

bebaut die Anstalt gegenwärtig bloß 285 Jucharten,
man darf aber nicht vergessen, daß in der Umgebung der
Stadt die Arbeitskraft der Sträflinge auf vielen andern
Liegenschaften verwendet wird, was auf dem Großen Moos nicht
mehr der Fall wäre. Die Kommission empfiehlt also die
Anträge des Regierungsrathes mit dem erwähnten Zusätze.

vr. Juillard. .Ich wünsche, es möchten die Anträge
der vorberathenden Behörden etwas bestimmter redigirt werden.
Es kann der Gemeinde Ins nicht gleichgültig sein, ob sie

auf ewige Zeiten oder bis zu einer gewissen Frist gebunden
sei. Ich stelle den Antrag, es sei eine Frist von einem Jahre
zu bestimmen, innert welcher die Regierung den definitiven
Kauf abschließen kann. Im Weitern trage ich darauf an,
das Wort „höchstens" zu streichen. Es ist nicht zu erwarten,
daß die Forderungen der betreffenden Gemeinde ermäßigt
werden, und es nützt daher nichts, zu sagen, es müsse der
Kaufpreis höchstens Fr. 200 betragen.

Herr Berichterstatter der Kommisston. Ich kann
die Anträge des Herrn Juillard nicht zugeben. Es liegt noch
kein Kaufvertrag vor, und die Regierung würde daher beim
Abschlüsse eines solchen nicht mehr ganz freie Hand haben, wenn
wir beschließen würden, es müsse der Kaufpreis Fr. 200
betragen. Einen Termin möchte ich dem Regierungsrath auch
nicht vorschreiben. Dieser soll vielmehr darauf sehen, den
Termin möglichst hinauszuschieben. Die Kommission ist der
Ansicht, es solle der Staat nicht nur 1 Jahr, sondern viele
Jahre das Recht haben, den zu kaufenden Landkomplex bis
auf 400 Jucharten zu erweitern.

22
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v. Kän el. Wenn die Gemeinde Ins die Bedingung
eingeht, dem Staate auf längere Zeit hinaus den Ankauf
von Land zu gestatten, so bin ich ganz damit einverstanden.
Der Herr Domänendirektor, welcher mit der Gemeinde
unterhandelt«, muß wissen, ob die Gemeinde gewillt ist, diese

Bedingung einzugehen. Es scheint mir aber, es sei die Fläche,
deren Erwerbung man im Maximum in Aussicht nimmt,
etwas zu klein. Gegenwärtig braucht die Anstalt, wie man
uns mitgetheilt hat, 285 Jucharten. Auf dem Großen Moose
wird man aber mehr Arbeitskräfte zur Verfügung haben, da
die Sträflinge in der Umgebung von Bern häufig bei
Landwirthen beschäftigt weiden, was nach der Verlegung der
Strafanstalt kaum mehr der Fall sein wird. Zudem wird
das Land auf dem Großen Moose, wenn es einmal urbarisirt
ist, viel leichter zu bearbeite» sein, als das von der Anstalt
gegenwärtig bearbeitete. Es wird also von der gleichen Zahl
von Sträflingen eine größere Fläche bearbeitet werden können.
Aus diesen Gründen stelle ich den Antrag, das Maximum
des in Aussicht zu nehmenden Komplexes von 400 auf 600
Jucharten zu erhöhen.

Lehman n, von Lotzwyl. Auch ich kann den Anträgen
des Herrn Juillard nicht beistimmen. Wir können jetzt nicht
wissen, welchen Werth das Land hat, sondern es muß dieß
von den vorberathenden Behörden noch näher untersucht werden.
Sodann glaube ich, es solle der Termin möglichst weit
hinausgestellt werden, und wenn die Gemeinde Ins sich binden
lassen will, so habe ich auch nichts dagegen, daß das Maximum
auf 600 Jucharten erhöht werde. Ueber die Frage der
Verlegung der Anstalt haben wir uns heute nicht auszusprechen.
Indessen hängt die Frage des Landankaufs eng damit
zusammen. Ich glaube, es sollte die Verlegung nur eine theil»
weise sein. Schwere Verbrecher, welche zu langjähriger Strafe
verurtbcilt sind, möchte ich hier in Bern belassen und nur
diejenigen auf dem Großen Moos unterbringen, welche leichterer

Vergehen wegen eine Strafe auszuhalten haben. Die
meisten Sträflinge sind Landarbeiter, und ich glaube, man
solle sie diesem Berufe während ihrer Strafzeit um so weniger
entfremden, als gegenwärtig der Landwirthschaft viele Kräfte
durch die Eisenbahnbauten :c. entzogen werden. Ein weiterer
Grund, welcher für die theilweise Verlegung der Strafanstalt
auf das Große Moos spricht, ist folgender: In der neuen
Zeit wird nicht sowohl die Bestrafung als die Besserung des

Verbrechers in's Auge gefaßt, und man wird diesem Ziele
mit der fortschreitenden Kultur imtner näher rücken. So
lange man aber dadurch, daß man die Sträflinge täglich der
Augenweide einer großen Menschenmenge preisgibt, den letzten
Funken von Ehrgefühl in ihnen tödet, wird dieser Zweck nicht
erreicht werden. - Ich stimme zum Antrage der Kommission
und kann mich auch demjenigen des Herrn v. Känel anschließen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich
gebe den Antrag der Kommission zu und kann auch
demjenigen des Herrn v. Känel beistimmen, da dabei nichts zu
riskiren ist. Dagegen muß ich die Anträge des Herrn Juillard
bekämpfen. Würde man das Wort „höchstens" streichen, so
würde dadurch der Gemeinde Ins berechtigte Hoffnung
gegeben, daß sie einen höhern Preis als Fr. 200 erzielen werde.

Dr. Juillard. Auf die gefallenen Voten ziehe ich meine
Anträge zurück, muß aber auf die Konsequenzen aufmerksam
machen, welche dieß bei den zu treffenden Unterhandlungen
haben könnte. Wenn der Staat gar nicht gebunden ist, so
wird sich auch die Gemeinde Ins nicht binden lassen wollen,
auf längere Zeit hinaus einen größern Komplex zum
nämlichen Preise dem Staate zn reserviren. Dann könnte der
Staat in große Verlegenheit kommen, wenn das Bedürfniß
weitern Landankaufs sich geltend machen sollte; denn es würde
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sich schwerlich an einem andern Orte ein solcher Komplex zu
so günstigem Preise erwerben lassen.

Herr Berichterstatter der Kommission. Nachdem der
Herr Berichterstatter des Regierungsrathes den Antrag des
Herrn v. Känel zugegeben hat, glaube ich, auch die
Kommission könne sich demselben anschließen. Es liegt darin
durchaus nichts Bindendes, wie sich aus dem Wortlaute des
Antrages der Kommission deutlich ergibt.

Die Anträge des Regierungsrathes werden nebst den von
der Kommisston und Herrn v. Känel beantragten
Modifikationen genehmigt.

Staatsbeitrag an die oberländische Berpflegungsanstalt

zu Utzigen.

Der Regierungsrath und die Staatswirth-
s chaft'skommis sion empfehlen folgende Anträge zur
Genehmigung-

1) Es sei der Ankauf des Schloßgutes von Utzigen für
die oberländische Armenverpflegungsanstalt nm den Preis von
Fr. 240,000 gutzuheißen.

2) Es sei dieser Anstalt, sofern sie für 360 Pfleglinge
eingerichtet wird, ein Staatsbeitrag an die ersten
Einrichtungskosten von Fr. 18,000 zu bewilligen.

3) Es sei dieser Beitrag auf die Jahre 1875 und 1876
zu vertheilen und aus dem Kredit VIll l>, Armenwesen des
alten Kantons, Rubrik k. 3 Oberländische Verpflegungsanstalt
Utzigen, zu bestreiten, indem die betreffende Summe von
Rubrik 1 Beiträge an die Gemeinden, auf die neue
Rubrik übertragen wird.

Hartmann, Direktor des Armenwesens, als Berichterstatter

des Regierungsrathes. Der Regierungsrath stellt
folgende Anträge in Bezug auf die oberländische Verpflegungsanstalt.

(Der Redner verliest obige Anträge.) Bereits seit
mehreren Jahren gingen die oberländischen Amtsbezirke mit dem
Gedanken um, eine eigeneArmenverpflegungsanstalt zu gründen,
wie der Staat solche in der Bärau und in Hindelbank
besitzt. Die Initiative hiezu ging vom Amtsbezirk Jnterlaken
aus, und es ist diese Frage wiederholt von den
Amtsarmenversammlungen, und zwar auch in den übrigen Landesthcilen
besprochen worden. Es dauerte aber lange, bis die Frage
erledigt werden konnte, weil Jnterlaken mit der Anregung
allein blieb und die andern Amtsbezirke nicht beitreten wollten.
In Folge dessen sah sich die Amtsarmenversammlung von
Jnterlaken veranlaßt, in der Angelegenheit einzig vorzugehen und
für den Amtsbezirk Jnterlaken allein eine Verpflegungsanstalt
zu gründen. Nachdem man in der Sache schon ziemlich
vorgerückt war, indem die Gemeinden die nöthigen Beiträge zur
Gründung der Anstalt leisten zu wollen erklärten, und als
man sich bereits nach einem passenden Gute umsah, sprachen
die Amtsbezirke Thun und Niedersimmenthal die Bereitwilligkeit

aus, auch ihrerseits diese Bestrebungen zu unterstützen
und in Verbindung mit Jnterlaken eine solche Anstalt zu
gründen. Es wurde hierauf ein Programm entworfen,
welchem sämmtliche Gemeinden der drei genannten Amtsbezirke

beitraten. Sodann wurden Statuten ausgearbeitet,
wonach diese Gemeinden einen Verband bildeten und sich

unter die Bestimmungen des Gesetzes über die gemeinnützigen
Gesellschaften stellten. In den Statuten wurde auch den übrigen
Amtsbezirken des Oberlandes der Beitritt vorbehalten, und
es wurde ihnen eine Frist bestimmt, innerhalb welcher sie sich
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zu erklären hatte«, ob sie dem Verbände beitreten wollen.
Während dieser Frist erklärten sämmtliche Gemeinden der
Amtsbezirke Oberhasle und Saanen ihren Beitritt, ebenso
die Gemeinden des Amtsbezirks Frutigen, außer Frutigen
und Adelboden, welche sagten, daß sie eine solche Anstalt
nicht bedürfen. Die Gemeinden des Amtsbezirks Obersimmenthal

traten ebenfalls nicht bei. Es besteht also der Verband
aus sämmtlichen oberländischen Gemeinden mit Ausnahme
von Voltigen, Lenk, St. Stephan, Zweisimmen, Frutigen
und Adelboden.

Nach den Statuten haben die Gemeinden ein Kapital
von Fr. 293,999 einzuschießen. Davon kommen auf:

Thu» Fr. 191,999
Jnterlaken „ 75,999
Niedersimmenthal „ 44,999
Saanen „ 33,999
Oberhasle „ 20,999
die beigetretenen Gemeinden des

Amtsbezirks Frutigen „ 29,999

Zusammen Fr. 293,999
Die Verwaltung wird in der Weise organisirt, daß jede

Gemeinde auf eine Amtsdauer von 5 Jahren einen Abgeordneten

bezeichnet. Die Abgeordneten eines Amtsbezirkes treten
sodann zusammen und wählen die Mitglieder des

Verwaltungsrathes. Von diesen Mitgliedern fallen auf:
Thun 7
Jnterlaken 5
Niedersimmenthal 3
Saanen 2
Oberhasle 2
Frutigen 2

Sodann steht auch dem Staate das Recht zu, 2
Mitglieder zu wählen. Es besteht somit der

Verwaltungsrath aus 23
Mitgliedern. Der Verwaltungsrath ernennt die Direktion
und den Verwalter und passirt die Rechnungen. Alles Uebrige
ist der Direktion überlassen.

Nachdem nun die Angelegenheit so weit vorgeschritten
und die Mittel, die man nöthig glaubte, aufgebracht waren,
sah sich das Konnte nach einem zur Errichtung einer
Verpflegungsanstalt passenden Gute um. Es wurden mehrere
Güter in Aussicht genommen, schließlich aber wurde dem
Schloßgute Utzigen in der Gemeinde Vechigen der Vorzug
gegeben. Das Jnitiatiativkomite trat mit dem Besitzer des
Gutes, Herrn Hauptmann Daxelhofer, in Verbindung und
schloß mit ihm einen Kaufvertrag um Fr. 249,999 ab. Das
Gut enthält ein großes Schloßgebäude mit Dependenzen,
in welchem die nöthigen Säle angebracht werden können,
89 Jucharten Acker- und Wiesenland und 65 Jucharten
Wald, wovon beinahe der vierte Theil haubar, der Rest
aber Jungwuchs ist. Grund und Boden des Gutes ist
sehr fruchtbar, und es ist auch mehr als genügend Wasser
vorhanden. Die Scheunen sind ebenfalls mehr als
hinreichend. Die Schloßgebäulichkeiten lassen sich mit geringen
Kosten durch Erstellung eines Anbaues so einrichten, daß 369
Personen in der Anstalt untergebracht werden können. Das
Jnitiativkomite hat denn auch diese Zahl in Aussicht genommen,
und zwar sollen sowohl weibliche als männliche Pfleglinge
in der Anstalt Aufnahme finden. Es wird hier vielleicht der
Einwand erhoben, es sei ein Uebelstand, daß Pfleglinge
beider Geschlechter am nämlichen Orte untergebracht werden.
Dieß geschah früher bekanntlich auch in der Bärau, vor
einigen Jahren hat aber der Staat die weiblichen Pfleglinge
aus der Bärau entfernt und für sie eine eigene Anstalt in
Hindelbank gegründet. Bei Einrichtung der Gebäulichkeiten
in Utzige» werden jedoch die nöthigen Vorkehren getroffen
werden, um die beiden Geschlechter zu trennen, indem man
sie in verschiedenen Gebäuden unterbringen wird.

Die bei der Anstalt betheiligten Gemeinde» zählen im
Ganzen 1789 erwachsene Notharme, wovon also etwa 29 «/o

in der Anstalt untergebracht werden können. Nach Vollendung
der letztern werden die Gemeinden ihre in den Staatsanstalten
Bärau und Hindelbank befindlichen Notharmen zurückziehen
und sie in der neuen Anstalt unterbringen. Dadurch werden
die 98 Plätze, welche die betreffenden Gemeinden in den beiden
Staatsanstalten hatten, frei und können den andern Gemeinden
des Kantons zur Verfügung gestellt werden.

Durch die Gründung einer oberländischen Verpflegungsanstalt

wird also auch den übrigen Landestheilen des alten
Kantons ein großer Dienst geleistet, und es liegt daher dieses
Unternehmen im Interesse des ganzen alten Kantonstheils.
Es ist somit auch Pflicht des Staates, sich bei der Anstalt
zu betheilige». Nach den vom Regierungsrathe gefaßten
Beschlüssen würde diese Betheiligung in der Weise stattfinden,
daß der Anstalt für die 93 Platzrechte, die sie in den
Staatsanstalten verläßt, eine Vergütung von jährlich je Fr. 69
geleistet würde. Diese Summe hat nämlich der Staat bis
dahin auch in den Anstalten Bärau und Hindelbank ausgegeben,

indem die Kosten per Pflegling sich durchschnittlich
auf Fr. l69 beliefen, wovon die Gemeinden als Kostgeld
Fr. 199 und der Staat Fr. 69 bezahlte. Es ist billig, daß
der Staat den oberländischen Gemeinden die nämliche rumine
bezahle, welche er bisher für die Pfleglinge der Staatsanstalten

ausgeben mußte. Im W-itern wird der Staat nach
einem Beschlusse des Regierungsrathes für die übrigen Pfleglinge,

welche außer den genannten 98 in der oberländischen
Verpflegungsanstalt untergebracht werden, einen jährliche»
Beitrag von je Fr. 29 leisten. Solche Beiträge werde»
auch an andere Bezirksanstalten geleistet. Ich erinnere
daran, daß z. B. dem ^«ilo «los vieillaräs in Courtelary
ein jährlicher Beitrag von Fr. 69 und dem Asyl in Dels-
berg ein solcher von Fr. 59 per Pflegling verabfolgt wird.
Man wird es daher nicht unbillig finden, daß der Staat
hier einen Beitrag von Fr. 29 leiste. Nach dem Beschlusse
des Regterungsrathes hätte somit der Staat jährlich
beizutragen :

Für 98 Platzrechte je Fr. 69 Fr. 5,889

„ 262 Plätze je Fr. 29 „ 5,249

Zus. für 369 Plätze Fr. 11,129
Man wird nun fragen, aus welchem Kredite diese Ausgabe

bestritten werden solle. Zunächst mache ich darauf
aufmerksam, daß die Gemeinden des alten Kantons außerhalb
des Oberlandes, welche diese 98 Platzrechte beziehen, ein
erhöhtes Kostgeld werden bezahlen müssen. Dieß war schon

bisher der Fall. Das normale Kostgeld betrug nämlich
Fr. 199, wenn aber eine Gemeinde über ihre Platzrechte
hinaus Pfleglinge placirte, so mußte sie ein Kostgeld von
Fr. 159 bezahlen. Nimmt man nun an, es werde das Kostgeld

für die verlassenen Platzrechte um Fr. 79, also auf Franken
179, erhöht, so ergibt dieß eine Summe von Fr. 6869
Wird zudem das Normalkostgeld von Fr. 199
auf Fr. 119 erhöht, so ergibt dieß für 423 Plätze
eine Mehreinnahme von 4289

Wir erhalten somit eine Summe von Fr. 11,149
welche für die oberländische Verpflegungsanstalt verwendet
werden kann. Dieß sind die Beschlüsse, die der Regierungsrath

gefaßt hat, und gestützt auf welche wir der oberländischen

Verpflegungsanstalt die Zusicherung gegeben haben,
einen außerordentlichen Staatsbeitrag zu verabfolgen.

Nun verlangt aber das Konnte dieser Anstalt noch einen

Beitrag an die ersten Einrichtungskosten. Das Gesetz über
die Armenanstalten vom 8. September 1343 enthält im 8 l2
die Bestimmung, daß der Staat, wenn Bezirksarmenanstalten
errichtet werden, die Hälfte der ersten Einrichtungskosten
vergütet und einen jährlichen Beitrag an das Kostgeld bezahlt.
Ueber den letztern Punkt habe ich bereits Auskunft gegeben.
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und es fragt sich nun, ein wie großer Beitrag an die ersten
Einrichtungskosten verabfolgt werden soll. Das Komite stellt
eine Berechnung auf, wonach für 36V Pfleglinge eine Summe
von Fr. 36,vvv
d. h. Fr. 1VV per Pflegling für die Anschaffung
des Mobiliars nothwendig ist. Dieser Ansatz
beruht auf den Schätzungen der Vorsteher der
Anstalten in der Bärau und in Hindelbauk. Im
Weiter» ist im Budget für die Anschaffung von
22 Kühen und 2 Pferden eine Summe von „ t3,VVV
und für den Ankauf der landwirthschaftlichen
Geräthschaften eine solche von „ 4,000
aufgenommen. Es beläuft sich somit das vom

Thun
Jnterlake»
Niedersimnienthal
Saanen
Oberhasle
Frutigcn

Fr. 101,000
75,Oliv
44,000
33,000
20,000
20,000

Komite aufgestellte Büdget auf .Fr. 53,000.
Die Hälfte dieser Summe beträgt Fr. 26,500. Indessen
beantragt der Regierungsrath, bloß einen Beitrag von
Fr. 18,000, d. h. die Hälfte der für Mobiliaranschaffungen
nöthigen Summe zu leisten. Man glaubte, nicht höher gehen

zu sollen, weil das Komite nebst dem Gute auch noch
Beweglichkeiten in Kauf erhielt, welche zur Einrichtung der
Anstalt verwendet oder veräußert werden können.

Hinsichtlich der Art und Weise der Beschaffung des
Kredites wird vorgeschlagen, den Beitrag auf die Jahre 1875
und 1876 zu vertheilen und ihn aus dem Kredit für das
Armenwesen des alten Kantons zu bestreikn. Es wird dieß
geschehen können, ohne daß ein Nachkrcdit bewilligt werden muß.
Wie das Durchschnittskostgeld für die Notharmen festgesetzt
worden ist, wird nämlich auf dem daherigen Kredite (Beiträge

an die Gemeinde») eine Summe von ungefähr Fr. 10,000
verfügbar bleiben, aus welcher dann die Hälfte des Beitrages
an die obcrländische Anstalt mit Fr. 9000 bestritten werden
kann. Dieses Vorgehen ist durchaus gerechtfertigt, da es sich

hier um eine Summe handelt, welche zu Notharmeuzwecken
verwendet werden soll und auch den Gemeinden gegeben
wird. - Ich empfehle die Anträge des Regierungsrathes zur
Annahme, d. h. die Bewilligung eines Beitrages von Franken
18,000 an die ersten Etnrichtungskosten der oberländischen
Verpflegungsanstalt und die Genehmigung des Ankaufes des

Schloßgutes von Utzigen für diese Anstalt. Diese
Genehmigung ist nämlich in den Statuten, sowie in dem Gesetz
über die gemeinnützigen Gesellschaften vorbehalten, welches
vorschreibt, es dürfen solche Gesellschaften nur mit
Genehmigung des Großen Rathes Grundeigenthum bleibend erwerben.

Karrer, als Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.

Die Anträge des Regierungsrathes, welche Ihnen
vom Herrn Vorredner mitgetheilt worden sind, stützen sich

auf den § 12 des Gesetzes vom 8. September 1848 über
Einführung von Armenanstalten, welcher bestimmt: „Bei
allen von den Gemeinden oder Armenvereinen gegründeten
gemeinschaftlichen Bezirksarmenanstalten betheiligt sich der Staat
nach ausgewiesener Unzulänglichkeit der betreffenden Einkünfte
und der denselben zur Verfügung stehenden Hillfsmittel:
für die Hälfte der ersten Einrichtungskosten." Diese
Einrichtungskosten sind für die zu erstellende oberländische
Verpflegungsanstalt auf Fr. 100 per Pflegling, für 360 Pfleglinge

somit auf Fr. 36,000 veranschlagt. Die vom Staate
zu übernehmende Hälfte dieser Kosten bcläuft sich also auf
Fr. 18,000. Die Anstalt ist ein Produkt großer
Gemeinnützigkeit, zu welchem die oberländischcu Amtsbezirke Jnter-
laken, Thun und Niedersimnienthal den Anstoß gegeben haben.

Später haben auch die Amtsbezirke Saanen, Oberhasle und
Frutigcn (die Gemeinden Frutigen und Adelbodcn
ausgenommen) ihren Beitritt zu dem Unternehmen erklärt. Die
beigetretcnen Amtsbezirke bildeten hierauf einen Kapitalstock,
der sich in folgender Weise auf die einzelnen Bezirke vertheilt:

Zusammen Fr. 293,000
Man sah sich hierauf nach einer zur Herrichtung der Anstalt
geeigneten Domäne um, und es gelang sodann, das
Schloßgut Utzigen um den verhältnißmäßig billigen Preis von
Fr. 240,000 anzukaufen. Dieses Gut enthält mehrere Gebäulich-
keiteu, 80 Jucharten Acker- und Wieseuland und 65 Jucharten
Wald. Wasser ist nicht nur genügend vorhanden, sondern
es können noch 500 Maß per Minute verkauft werden.
Endlich sind auch einige Mobilien inbegriffeu, die theilweise
einen ziemlich beträchtlichen antiquarischen Werth haben. Der
Regierungsrath hat nun verschiedene Verfügungen zu Gunsten
der Anstalt getroffen, welche sich auf bestehende Gesetze und
auf Vorgänge stützen. Es handelt sich hier nicht speziell um
ein oberländisches Werk, sondern es wird dasselbe auch dem
übrigen Theile des Kantons zu Gut kommen, indem durch
Errichtung der neuen Anstalt eine Anzahl Plätze in den
bisherigen Staatsanstalten frei werden. Die Staatswirthschaftskommission

empfiehlt die.Anträge des Regierungsrathes zur
Genehmigung.

Die Anträge des Regierungsrathes werden genehmigt.

Dem Wunsche des Herrn Oberst Meyer entsprechend,
wird derselbe von dem Präsidium der K o m m i s s i o u für
die Steuergesetzgebungsfrage und die Revision

der Grundsteuerschatz ung enthoben und Herr
Oberst Feiß damit betraut.

Es wird beschlossen, die Gesetzesentwürfe über die
Lehrerbildungsanstalten und die Brandassekuranzanstalt,

sowie das Dekret über Herausgabc der
Verhandlungen des Großen Rathes auf eine
spätere Session zu verschieben.

Gleichzeitig wird der Beschluß gefaßt, die Verhandlungen
des Großen Rathes von 1875 noch in der

bisherigen Weise, d. h. in zwei getrennten Ausgaben,
erscheinen zu lassen.

Ankauf eines Amthauses in Saanen.

Der R egierungsrath und die Kommission stellen
den Antrag, es sei der Regierungsrath zum Ankaufe eines
daherigen Gebäudes im Dorfe Saanen um die Summe von
Fr. 11,000 zu ermächtigen.

Rohr, Direktor der Domänen und Forsten, als
Berichterstatter des Regierungsrathes. In Saanen sind die
Amtslokalien in einem Herrn Regierungsstatthalter Reichenbach

gehörenden Privatgebäude untergebracht. Der Besitzer
hat dem Staate die Offerte gemacht, ihm dieses Gebäude um
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Fr. 11,000 abzutreten. Hiebet sind zwei Fragen zu entscheiden:
1) ob das Gebäude an und für sich zweckdienlich und
preiswürdig sei, und 2) ob der Staat Gewicht darauf legen müsse,
da, wo er keine Amthäuser besitzt, solche zu kaufen. In Bezug
auf den ersten Punkt ist zu bemerken, daß das fragliche
Gebäude mitten im Dorfe in einer etwas isolirten Lage sich

befindet, und daß es aus Stein und etwas Rieg aufgeführt ist.
Nach den Berichten des Bezirksingenieurs und des
Amtschaffners ist der Zustand des Gebäudes ein guter und der
Preis von Fr. 11,000 annehmbar. Um alle amtlichen Bü-
reaux in dem Gebäude zu vereinigen, was sowohl für das
Publikum als für die Administration vortheilhaft wäre, müßte
ein kleiner Anbau gemacht werden, der auf Fr. 4— 5000 de-
visirt ist. Dadurch würde die Gesammtausgabe auf Franken
15—16,000 ansteigen. Ich glaube also, es müsse die erste

Frage, ob das Gebäude zweckdienlich und preiswürdig sei,
bejaht werden. Auch die zweite Frage, ob es der Fall sei,
da, wo der Staat keine Amthäuser besitzt, solche anzukaufen,
ist nach der Ansicht des Regieruugsrathes zu bejahen. Es
wird deßhalb der Ankauf des genannten Gebäudes um Franken
11,000 empfohlen. Ich bemerke noch, daß der Staat auch
in Meiringen kein eigenes Amthaus besitzt. Auch von dort
ist ein Angebot gemacht, seither aber zurückgezogen worden,
so daß der Regierungsrath noch nicht im Falle ist, hierauf
bezügliche Anträge zu stellen.

Schmid, Andreas, als Berichterstatter der Kommission.
Die Kommission stimmt dem Antrage des Regierungsrathes
bei. Die Erwerbung des fraglichen Gebäudes würde nebst
der Erstellung des nöthigen Anbaues eine Ausgabe von
Fr. 16,000 herbeiführen, welche Summe einen Zins von
Fr. 800 ergibt. Für die Benutzung der bisher zu Amtszwecken
gepachteten Räumlichkeiten bezahlte der Staat einen Pachtzins
von Fr. 800. Es tritt daher durch den Ankauf des Gebäudes
keine Zinsvermehrung ein. Auf der andern Seite wird
dadurch der Vortheil erreicht, daß sämmtliche Büreauz der
Bezirksbeamten im gleichen Gebäude untergebracht werden können
und man nicht zu rtskiren braucht, von einem Tag auf den
andern weggewiesen zu werden. Ich bemerke noch, daß die
Grundsteuerschatzung des Gebäudes zwar nur Fr. 6700
beträgt, die Brandassekuranzschatzung aber den Kaufpreis
beträchtlich übersteigt. Die Beamten, welche in technischer und
in finanzieller Beziehung ihr Gutachten abgegeben hatten,
nämlich der Bezirksingenieur, der Oberwegmeister und der
Amtschaffner, empfehlen den Ankauf des Gebäudes. Der
Bezirksingenieur erklärt, wenn ein entsprechender Neubau
ausgeführt werden sollte, so müßte dafür wenigstens 70 Rp. per
Kubikfuß bezahlt werden, während das Gebäude nun bloß
auf 40—45 Rp. zu stehen kommt. Ich empfehle den Antrag
des Regieruugsrathes zur Annahme.

Genehmigt.

Der Herr Präsident stellt die Anfrage, ob man zur
Erledigung der noch zu behandelnden Geschäfte eine
Nachmittagssitzung abhalten, oder morgen wieder zusammentreten
wolle.

Von der einen Seite wird beantragt, morgen noch eine
Sitzung abzuhalten, von der andern dagegen, hier die
Verhandlungen abzubrechen und um 3 Uhr zu einer Nachmittag-
sttzung zusammenzutreten.
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Abstimmung.

Für Abhaltung einer Nachmittagsitzung 64 Stimmen
Dagegen Minderheit.

Schluß der Sitzung um I2',z Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

sechste 8il;ung.

Freitag, den 2. April 1875,

Rachmittags um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Zyro.

Das Protokoll der heutigen Vormittagsitzung wird
verlesen und genehmigt.

Tagesordnung:

Errichtung einer Scheune für die Rettungsanstalt
Erlach.

Der Regierungsrath und die
Staatswirthschaftskommission beantragen, es sei das auf Fr. 43,000
veranschlagte Projekt zu genehmigen, doch in dem Sinne,
daß vor der Ausführung noch eine Untersuchung in Bezug
sowohl auf eine Reduktion des Baues als hinsichtlich der im
Interesse der Solidität desselben sich als nöthig erzeigenden
Arbeiten angeordnet werden solle.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, als Berichterstatter

des Regieruugsrathes. Da die Absicht vorliegt, die
Session des Großen Rathes schon heute zu schließen, will
ich meinen Rapport nur auf das Hauptsächlichste beschränken.

Im vorigen Jahre haben Sie einen Extrakredit für Umbauten

Tagdlatt des Äroßen Rathes 1L7ö.
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und Einrichtungen in der neuen Knabenrettungsanstalt Erlach
bewilligt. Bereits damals ist die Nothwendigkeit des Baues
einer Scheune anerkannt und betont worden, es müsse
dieselbe im Laufe dieses Jahres erstellt werden. Es sind denn
auch verschiedene Projekte für den Bau aufgenommen worden,
wobei man auch die Frage untersuchte, ob den Ansichten des

Herrn Direktor Schatzmann Rechnung getragen werden könne.
Derselbe hat nämlich ein einläßliches Gutachten über die
Zweckmäßigkeit der Scheunenbaute abgegeben, nachdem er schon

früher im Großen Rathe erklärt hatte, daß man bei solchen
Bauten mit größerer Oekonomie, als es bisher üblich war,
zu Werke gehen sollte, wie es auch in andern Ländern geschehe.

Der Anstaltsvorsteher stellte hierauf ein Programm über
den Scheunenbau auf, nach welchem der Kantonsbaumeister
ein Projekt ausarbeitete. Dieses für 37 Lotück Vieh berechnete

Projekt ist auf ungefähr Fr. 79,999 devisirt; mittelst
einiger Reduktionen könnte jedoch die Devissumme auf Franken
59,599 herabgesetzt werden. Es wurde sodann ein zweites
Projekt mit kleinern Dimensionen für 18 Stück Vieh
aufgestellt, wobei den Ansichten des Herrn i-?chatzmann möglichst
Rechnung getragen wurde. Die Kosten der Ausführung dieses

Projektes sind auf Fr. 49,499 veranschlagt. Hierauf wurde
noch ein drittes Projekt auf Grundlage des ersten und mit
Berücksichtigung des Systems des Herrn Schatzmann
ausgearbeitet, welches ebenfalls für 37 Stück Vieh berechnet ist.

Diese Projekte wurden nun der Armendirektion vorgelegt,

welche auch ihrerseits ein Projekt durch einen Zimmer-
meister Bühler ausarbeiten ließ, der in Witzwyl und anderwärts

praktische Scheunen erstellt haben soll. Dieses Projekt
ist auf dem ersten kalkirt, jedoch mit einigen Modifikationen.
Das erste Projekt nimmt einen Bau von 111' Länge und
53' Breite in Aussicht, während der Bau nach dem Projekt
Bühlcr nur eine Länge von 196' erhalten würde. Dabei sind
auch gewisse Arbeiten und Einrichtungen weggelassen worden;
namentlich hat man angenommen, es können die Keller, das
Knechtenstüblein rc. im Schützenhause eingerichtet werden.
Ueberhaupt sind alle drei Projekte unter der Voraussetzung
ausgearbeitet worden, es werde der Staat das der
Schützengesellschaft Erlach gehörende Land sammt dem Schützenhause
ankaufen, welches nebst Umschwung zirka 34,999 s^j' hält.
Es hat denn auch der Regierungsrath in den letzten Tagen
den Kauf genehmigt, was, da die Kaufsumme Fr. 7999 nicht
übersteigt, in seine Kompetenz fiel.

AIs die Baudirektion die Angelegenheit noch einer weiter»
Prüfung unterstellte, hielt sie es für nothwendig, noch ein
neues Projekt aufnehmen zu lassen. Allein es war nicht mehr
die nöthige Zeit dazu vorhanden, und es wird Ihnen daher
die Angelegenheit mit gewissen Vorbehalten vorgelegt. Die
Direktion des Armenwesens hat sich mit dem Projekt des
Zimmermeister Bühler einverstanden erklärt, weil dasselbe
bloß auf Fr. 43,999 veranschlagt und zudem Aussicht
vorhanden ist, es werde der Bau noch billiger ausgeführt werden
können. Bühler hat nämlich zu verstehen gegeben, wenn
ihm der Bau übertragen werde, so werde er ihn wahrscheinlich
für Fr. 49,999 ausführen. Bet diesem Projekte sind jedoch
gewisse, zur Konsolidirung des Baues nothwendig erscheinende

Arbeiten, sowie ein Brunnen nicht berücksichtigt, so
daß hier Mehrkosten nicht zu vermeiden sind. Auf der andern
Seite aber glaubt die Baudircktion, es könne Ersparnisse
gemacht werden, indem der Bau wahrscheinlich nicht in
derjenigen Größe ausgeführt zu werden braucht, wie ihn das
Projekt Bühler in Aussicht nimmt. Wenn auch später der
Piehstand der Rettungsanstalt auf 36 Stück vermehrt werden
sollte, so wird er doch voraussichtlich im Anfange diese Höhe
nicht erreichen. Uebrigens ist bereits eine Scheune beim
Schlosse Erlach vorhanden, die reparirt worden ist und in
welcher 18 Stück untergebracht werden können. Es schien
daher der Vaudirektion, es sollte vorläufig eine für 18 Stück
eingerichtete Scheune genügen. Es wurde denn auch der Bau
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so projektirt, daß auf der einen Scheunenhälfte 24 Stück
Vieh untergebracht, die andere aber dazu benutzt werden kann,
Futter- und Gewächsvorräthe zu ebener Erde unterzubringen.
Damit wird gleichzeitig eine Probe mit dem von Herrn Schatzmann

empfohlenen System gemacht, dessen Ansichten man
auch im klebrigen möglichst Rechnung tragen wird.

Die Baudirektion glaubt, dem Regierungsrathe die
Genehmigung des Projektes Bühler empfehlen zu sollen, jedoch
in dem Sinne, daß nach zwei Richtungen hin noch nähere
Untersuchungen vorzunehmen seien, nämlich 1) in Bezug auf
die Arbeite», welche in diesem Projekte nicht enthalten/ aber
zur Konsolidirung des Baues doch nöthig sind, und 2) i»
Bezug auf die Frage, ob nicht in gewisser Richtung Ersparnisse

erzielt werden können. Es ist möglich, daß die Kosten
des Baues die Summe von Fr. 43,999 etwas überschreiten
werden, indessen soll es das Bestreben der Behörde sein,
eine Reduktion zu erzielen. Wenn übrigens bei dem Schützenhause

Arbeiten gemacht werden müssen, die jedenfalls auf
einige tausend Franken sich belaufen werden, so stehen zwar
diese Arbeiten mit dem Scheunenbaue im Zusammenhang,
können aber nicht ihm direkt zur Last geschrieben werden, da
sie in einem andern Gebäude ausgeführt werden. Der
Regierungsrath hat die Anträge der Baudirektion genehmigt
und empfiehlt Ihnen dieselbe zur Annahme.

v. W atten w yl, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Die Rettungsanstalt Erlach hat in
Folge des bedeutenden Ankaufes von Strandboden eine neue
Scheune nöthig. Die Direktionen des Armenwesens und
der öffentlichen Bauten haben sich mit der Angelegenheil
befaßt, und es wurden verschiedene Pläne aufgestellt. Das
erste, vom Kantonsbaumeister aufgestellte Projekt entspricht
allen möglichen Anforderungen, seine Ausführung würde
aber eine Ausgabe von Fr. 79,999 nothwendig machen. Man
hat sich hierauf mit Herrn Schatzmann in's Einvernehmen
gesetzt, welcher verschiedene Reduktionen vorschlug, indem
er namentlich Gewicht auf die Stallungen legte, in der
Voraussicht, daß die Futtervorräthe im Freien aufbewahrt
werden. Gegen diesen letztern Vorschlag hegte die
Armendirektion Bedenken wegen der Feuersgefahr. Man ließ hierauf
ein Projekt durch den Zimmcrmeister Bühler ausarbeiten,
und schließlich nahm man ein Mittelprojekt an. Die
Staatswirthschaftskommission ist grundsätzlich mit den Ansichten des

Herrn Schatzmann einverstanden und glaubt auch, daß es in
Zukunft der Fall sei, die Bauten für landwirthschaftliche
Bedürfnisse auf ein Minimum zu reduziren, indem die Kapitalanlage

für die Scheunen den Ertrag der Liegenschaften
beeinträchtigt. Indessen konnte man nicht umhin, dem von
der Armendirektion geäußerten Bedenken Rechnung zu tragen,
daß es bei einer Rettungsanstalt nicht am Platze sein dürfte,
durch die Aufbewahrung der Futtervorräthe im Freien die
verwahrlosten Knaben in Versuchung zu führen, Feuer
einzulegen. Die Staatswirthschaftskommission stimmt den
Anträgen des Regierungsrathes bei.

Schatzm ann. Da mein Name mehrmals angeführt
worden ist, so sehe ich mich zu einigen Bemerkungen
veranlaßt. Es ist mir nicht recht klar, warum man in Erlach
eine so große Scheune bauen will. Bereits ist beim alten
Schlosse ein Stall für 18 Stück Vieh vorhanden. Man hat
nun den Bau einer Scheune für 36 Stück in Aussicht
genommen, so daß man im Ganzen 54 >stück unterbringen
könnte. Ich kann nicht glauben, daß der angekaufte Strandboden

in so kurzer Zeit so ertragsfähig sein werde, daß die
Vermehrung des Viehstandes auf 54 Stück möglich sei. Ich
glaube daher, man solle nicht ein so großes todtes Kapital
in diesen Scheunenbau werfen. Von dem radikalen Systeme
habe ich nicht einmal gesprochen. Es besteht dasselbe darin,
daß man gar keine Scheunen, sondern nur Ställe baut.
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Man ist darüber erschrocken, und der Herr Direktor des

Armenwesens hat auf die damit verbundene Feuersgefahr
aufmerksam gemacht. Allein gerade bei dem System der
Aufbewahrung des Heues in Schobern außerhalb der Scheune
wird die Feuersgefahr vermieden. Die Schober, von denen
das Heu mitttelst einer kleinen Eisenbahn in die Scheune
geführt wird, stehen weit auseinander, und es ist daher nicht
denkbar, daß sämmtliche Vorräthe abbrennen. Ich hätte
gewünscht, es wäre ein Versuch in dieser Richtung gemacht
und wenigstens ein Theil der Futtervorräthe außerhalb der
Scheune aufbewahrt worden.

Hauser. Ich erlaube mir, den Gedanken anzuregen,
ob es nicht angemessen wäre, mehrere kleine Scheunen zu
erstellen, welche nach Bedürfniß auf dem Lande vertheilt
würden. Es läge dieß jedenfalls im Interesse der Oekonomie,
und namentlich würde dadurch eine Verminderung der Arbeitskräfte

ermöglicht werden. Auch würde die Kultivirung des
Landes erleichtert. Ich stelle den Antrag, es sei die
Angelegenheit zur Prüfung der Frage, ob es nicht der Fall sei,
das «System der Erstellung mehrerer kleiner Scheunen hier
anzuwenden, an den Regierungsrath zurückzuweisen.

Hartmann, Direktor des Armenwesens. Ich habe
nichts dagegen, daß die Angelegenheit noch näher untersucht
werde, allein ich muß dringend wünschen, daß die Sache nicht
verschoben werde. Wird der Kredit heute nicht bewilligt, so
wird der Bau nicht zur rechten Zeit in Angriff genommen
und die Scheune in diesem Jahre von der Anstalt nicht mehr
benutzt werden können. Dadurch wird diese in große
Verlegenheit gesetzt. Bereits letztes Jahr war sie, obwohl sie

noch nicht so viel Land kultivirte, wie in diesem Jahre,
genöthigt, eine Scheune zu pachten, und zwar in dem eine
Stunde entfernten Gals. Ich muß daher dem Antrage des

Herrn Hauser entgegentreten und wünsche, es möchte der
Kredit heute bewilligt werden. Immerhin wird die Baudtrekton,
wie sir es bereits zugestanden hat, die Angelegenheit noch
näher prüfen, und zwar namentlich mit Rücksicht auf die
Anträge des Herrn Schatzmann. Dabei kann sie auch die Frage
untersuchen, ob es nicht zweckmäßig wäre, mehrere kleine
Scheunen zu bauen. Ich halte zwar dafür, es könne hier
dieses System nicht zur Anwendung gelangen. Im Seelande
sind nicht die nämlichen Verhältnisse, wie in Berggegenden.
Dort ist das Land eben und kann leicht bebaut werden.

Herr Präsident. Ich halte den Antrag des Herrn
Hauser nicht für einen eigentlichen Verschiebungsantrag,
sondern ich glaube, Herr Hauser wolle den Kredit bewilligen,
jedoch mit dem Vorbehalte, daß die Frage noch näher geprüft
werde, ob es nicht der Fall sei, das von ihm empfohlene
System hier zur Anwendung zu bringen.

Stämpfli, Bankpräsident. Ich stimme zu dem
Antrage des Herrn Hauser. Wir haben in Erlach ungefähr 200
Jucharten Land, welche zwar großentheils noch nicht kultivirt
sind. Wird nun eine einzige Scheune erstellt, so genügen in
den großen „Werchen" die vorhandenen Arbeitskräfte nicht,
sondern es müssen noch weitere angestellt werden. Ich halte
dafür, es sei das System der Parzellirung der Ernte em-
pfehlenswerth. Uebrigens ist eS, wie die Erfahrung beweist,
im Seelande nicht nothwendig, das Heu in Scheunen
unterzubringen, sondern es ist in gut angefertigten Schobern
hinlänglich geschützt. Diese Schober können auf Ort und Stelle
gemacht, und im Winter kann dann das Heu successiv in die
Scheune geführt werden. Ich lege Gewicht darauf, daß die
Frage prinzipiell untersucht werde, weil sie vou großer
Bedeutung für die Kultur des Großen Mooses ist. Ich stelle
den Antrag, es sei die Angelegenheit zu verschieben, damit
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vor Allem aus diese Frage untersucht werde. Es wäre ja
doch nicht mehr möglich, bis im Herbst eine Scheune zu bauen.

Der Herr Präsident eröffnet die Umfrage über diese
Ordnungsmotion.

v. Känel, Fürsprecher. Ich habe den Antrag des Herrn
Hauser ebenfalls so aufgefaßt, wie Herr Stämpfli. Ich
möchte nicht den Kredit bewilligen und erst nachher die Frage
untersuchen lassen. Ich habe das Wort ergriffen, um auf
einen nicht unwichtigen Punkt aufmerksam zu machen. Es
ist mir von einem Mitgliede dieser Versammlung, welches
in der Nähe des Bielersee's wohnt, mitgetheilt worden, daß
es noch gar nicht sicher sei, daß bei hohem Wasserstande der
Strandboden nicht unter Wasser gesetzt werde. Ich möchte
nun zuerst über diese Frage im Klaren sein, bevor ich für
ein Oekonomiegebäude zur Bewirthschaftung von Strandboden
eine so große Summe ausgeben möchte. Es scheint mir
übrigens, die Angelegenheit sei nicht so dringend; denn
einstweilen kann man ja mit dem Schobersystem Versuche machen.
Fallen diese Versuche nicht günstig aus, so kann man immerhin
in ein oder zwei Jahren den Bau einer Scheune beschließen.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommts-
sion. Die Staatswirthschaftskommission hat sich mit der
Frage auch beschäftigt, ob es nicht zweckmäßig wäre, mehrere

kleine Scheunen zu erstellen. Die Staatswirthschaftskommission

war prinzipiell damit einverstanden, daß vorerst
ein kleineres und nachher je nach Bedürfniß noch weitere
Gebäude erstellt werden, und es ist in ihrem Schooße
namentlich betont worden, daß es mit Rücksicht auf die
Feuersgefahr und ansteckende Krankheiten nicht zweckmäßig
sei, eine Menge Vieh auf dem nämlichen Punkte zu konzen-
triren. Wenn die staatswirthschaftskommisston sich gleichwohl

dem Antrage des Regierungsrathes angeschlossen hat,
so geschah es, weil die Direktionen des Armenwesens und
der öffentlichen Bauten erklärten, daß die Sache im höchsten
Grade dringend sei. Die gegenwärtige Scheune in Erlach ist
zu klein, um den dießjährigen Ertrag des Strandbodens
aufzunehmen, und es muß daher Etwas geschehen. Die
Staatswirthschaftskommission widersetzt sich deßhalb dem
Verschiebungsantrage.

Rohr, Regierungsrath. Ich ergreife das Wort, um auf
die Anfrage des Herrn v. Känel betreffend den künftigen
Stand des Seespiegels Auskunft zu ertheilen. Nach dem Projekte

soll der zukünftige niedrigste Wasserstand 7" unter dem
frühern niedrigsten Stande stehen. Wie Sie aus dem
Verwaltungsberichte der Entsumpfungsdirektion entnommen haben
werden, hat sich diese Berechnung letzten Herbst als eine
unzuverlässige herausgestellt, indem damals bei sehr trockenem
Wetter der Wasserstand des Bielersee's IV/ unter dem pro-
jektirten zukünftigen Stande war. Ein so tiefer Wasserstand
ist nicht nothwendig, sondern führt im Gegentheile den Einsturz

von Uferböschungen herbei, in Folge dessen die
Eigenthümer des eingestürzten Landes entschädigt und mit großen
Kosten Steinböschunqen erstellt werden müssen. Man hat
daher die Frage in Erwägung gezogen, ob nicht zur Regli-
rung des Wasserstandes ein Schleusenwerk wie in Thun
angelegt werden sollte. Ein solches war im ursprünglichen
Projekte nicht vorgesehen, und man hat sich etwas darauf zu
Gute gethan, daß man hier kein Schleusenwerk nöthig habe.
Ich glaube indessen, man werde nicht umhin können, ein
solches zu erstellen. Wird ein Schleusenwerk errichtet, so wird
es möglich sein, den Strandboden so trocken zu legen, daß
er zur Kultur tauglich ist. Gegenwärtig steht derselbe
allerdings unter Wasser, weil der Wasserstand sehr schwankend
ist. Ist aber einmal die Korrektion vollendet und ein Schleusen-
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werk erstellt, so wird, wie gesagt, der Strandboden trocken

gelegt werden können. Indessen glaube ich auch, es werden
noch mehrere Jahre dauern, bis der Strandboden einen Er-
trag liefern werde.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Baudirektion hatte natürlich die Frage nicht zu prüfen, ob
der Bau so dringend sei, sondern es war dieß Sache der
Direktion des Armenwesens und des betreffenden
Anstaltsvorstehers. Die Armendirektion hat die Angelegenheit als
höchst dringend dargestellt und geltend gemacht, daß die
Scheune absolut in nächster Zeit erstellt werden müsse. Der
Anstaltsvorsteher sagt in einem Berichte an die Armendirektion:

„Sie wissen, daß wir bis zur Ernte absolut eine neue
Scheune haben müssen, und ich bitte Sie dringend, dafür
zu sorgen, daß in der nächsten Session des Großen Rathes
die Bauangelegenheit zur Sprache komme. Ohne eine neue
Scheune weiß ich keine Garbe unter Dach zu bringen." Auf
dieses hin glaubte die Baudirektion, ihre Vorlage machen zu
sollen, und zwar machte sie dieselbe gestützt auf das von der
Armendirektion empfohlene Projekt des Zimmermeister Bühler.
Doch war die Baudirektion der Ansicht, es können einige
Reduktionen vorgenommen werden, indem einstweilen bloß
für die Unterbringung von 18 Stück Vieh gesorgt zu werden
brauche, da eben so viele Stück in der obern Scheune
untergebracht werden können. Auch der Antrag der Baudirektion
geht dahin, es sei zu untersuchen, ob und welche Modifikationen
und Vereinfachungen des Projektes möglich seien.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Die Staatswirthschaftskommission schließt sich dem soeben von
Herrn Baudirektor Gesagten an. Auch sie wünscht, daß die
Angelegenheit noch näher geprüft und untersucht werde, ob
nicht eine Reduktion des Projektes möglich sei. Was das
Schobersystem betrifft, so brauchen darüber keine Versuche
mehr angestellt zu werden; denn es hat sich dasselbe in England

und Oesterreich längst bewährt.

Schatzmann. Ich bin mit dem Herrn Vorredner
einverstanden, daß über das Schobersystem keine Versuche mehr
angestellt zu werden brauchen, indem dieselben längst
gemacht sind. Ich möchte aber, daß dieses System im
gegenwärtigen Jahre in Erlach zur Anwendung gelangen würde,
damit unsere Landleute sich durch eigenen Augenschein von
der Zweckmäßigkeit desselben überzeugen können. Daß der
Anstaltsvorsteher nicht gerne eine solche neue Einrichtung
versucht, begreife ich gut, allein wenn diese Einrichtung im
Kanton Bern Platz greift, so ersparen wir dadurch für die
Zukunft Millionen. Es wird dieselbe nicht nur im Großen
Moose, sondern auch im Entsumpfungsgebiete des Haslethales
mit Erfolg angewendet werden können.

Abstimmung.
Für die Ordnungsmotion der Herren
Hauser und Stämpfli Große Mehrheit.

Expropriationsgesuch der Einwohnergemeinde Köniz.

Auf den Antrag des Reaterungsrathes wird der
Einwohnergemeinde Köniz das Recht ertheilt, auf dem Wege
der Expropriation das in der Mitte des Dorfes Schlieren
liegende, 28,799 haltende Scheuermättelein des Herrn alt-
Großrath Bendicht Schmutz im Blindenmoos zu Schulzwecken
zu erwerben.
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Vertheilung des Militärbndgetkredites pro 1875.

Es liegt folgender Vortrag der Militärdirektion vor:

Bern, den 23. März 1875.

Herr Präsident,
Herren Regierungsräthe!

Bei der Feststellung des Voranschlages über den
Staatshaushalt für das Jahr 1875 wurde für das Militärwesen
eine Totalsumme von Fr. 299,999 aufgenommen, ohne
dieselbe aus die einzelnen Rubriken zu vertheilen. Eine solche
Vertheilung erschien unthunlich, weil damals (November 1874)
noch nicht vorauszusehen war, in welcher Weise sich die
Entwicklung der erst im Januar 1875 in Kraft tretenden neuen
schweizerischen Militärorganisation machen werde. (Siehe
Tagblatt der Verhandlungen des Großen Rathes vom Jahr
1874, Seite 271, 392 und 324.)

Seither hat sich die Situation insofern etwas deutlicher
gestaltet, daß wenigstens mit einiger Wahrscheinlichkeit angegeben

werden kann, welche Ausgaben-Rubriken im Jahr 1875
nothwendig sein werden, und wie die Vertheilung der Ge-
sammtsumme von Fr. 299,999 auf dieselben annähernd richtig
vorzunehmen ist.

Hierüber hat Ihnen die Militärdirektion bereits am
27. Januar letzthin ein Repartitionstableau unterbreitet. Dasselbe

erhielt am 39. gleichen Monats Ihre Genehmigung
unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Großen Rath,
mit dem Betfügen, daß dieses Tableau vor der Vorlage an
den Großen Rath nochmals vom Regierungsrathe zu
berathen sei.

Zu diesem Zwecke beehrt sich die Militärdirektion, Ihnen
den fraglichen Entwurf nochmals vorzulegen, mit der
Bemerkung, daß in demselben nur folgende Aenderungen
vorgenommen worden:

1) Innerhalb der Hauptrubriken sind einige Unterrubriken
zweckmäßiger zusammengestellt worden.

2) Wurden die Miethzinse von Fr. 31,532, welche die
Militär-Verwaltung für die von ihr benutzten Gebäude
laut Beschluß des Regierungsrathes vom 5. Oktober 1374
an die Domänenverwaltung zu entrichten hat, weggelassen:
». weil bei Feststellung der Gesammtsumme von Fr. 299,999

diese Zinse in keiner Art in Anschlag gezogen worden;
b. weil der Betrag dieser Zinse im Büdget der Domänendirektion

auch nicht im Einnehmen erscheint;
o. weil derartige Zinse auch bet den übrigen Direktionen

dem Betrage nach nicht ausgesetzt sind, und
<1. endlich weil die Verrechnung dieser Zinse einerseits

unter den Einnahmen der Domänendirektion und
anderseits unter den Ausgaben der übrigen Direktionen
überhaupt eine einfache Rechnungsmanipulation ist,
welche die Gesammt-Nettobilanz des ganzen
Voranschlages nicht im Geringsten alterirt.

Deschiulsesentwurf

betreffend

Repartition des Kredites von Fr. 299,099 für Militärans¬
gaben im Jahr 1875.

Der Große Rath des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrathes,

beschließt:
Die im Voranschlage über den Staatshaushalt für das

Jahr 1875 vorgesehene Gesammtausgabe von Fr. 299,999
wird auf die einzelnen Rubriken folgendermaßen vertheilt:
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V e r w a l t u n g s k o st e n der Direktion.
1) Besoldung des ersten und zweiten

Sekretärs .Fr. 7,500
2) Besoldungen der Angestellten „ 12,000
3) Bürcaukosten „ 8,000
4) Miethzinse „
5) Fouragcration für ein Reitpferd

des Militärdirektors „ 1,000

k. K a n t o n s k r i e g s k o m m i s s a r i a t.

1) Besoldung des Kriegskommissärs Fr. 5,000
2) „ der Angestellten „ 13,000
3) Büreaukosten „ 3,500
4) Miethzinse „

0. Zeughausverwaltung.
1) Besoldung der Beamten Fr. 7,500
2) „ der Angestellten „ 15,600
3) Büreaukosten „ 3,500
4) Miethzinse „

0. Z e u g h a u s w e rk stä t t e n.

1) Arbeitslöhne .Fr. 40,000
2) Werkzeuge und Fabrikationsmaterial

„ 10,000

Fr. 50,000
3) LieferungderWcrkstättenEinnahmen,, 50,000

Reinausgaben Fr.

L. Kasernenverwaltung.
1) Besoldung des Verwalters Fr. 2,000
2) „ „ Kasernenknechtes „ 1,200
3) Unterhalt der Effekten und

Brandversicherung „ 12,000
4) Neuanschaffung von Effekten und

Mobiliar 10,000
5) BefeUrung, Beleuchtung,

Verschiedenes „ 5,000
6) Miethzinse

Summa Rohausgaben Fr. 30,200
7) Vergütung der Eidgenossenschaft „ 30,200

Summa Reinausgaben

Gesundheitswesen.
1) Besoldung des Oberfeldarztes Fr. 2,000
2) Büreaukosten „ 200
3) Besoldung des Assistenten- und

Abwartpersonals „ 2,500
4) Verpflegung, Effekten, Beleuchtung

und Heizung „ 3,000
5) Miethzinse ^

Summa Rohausgaben Fr. 7,700
6) Vergütung der Eidgenossenschaft „ 7,700

Summa Reinausgaben-

k. Bezirksbehörden.
1) Besoldung der Bezirkskommandanten

Fr. 6,400
2) Besoldung der Sekttonsschreiber „ 17,300

Nebertrag Fr. 76,600

Uebertrag Fr. 76,600

„ 2,500

Fr. 28,500

3) Kosten der Militärdispensations-
kommissionen

Summa Rohausgaben Fr. 26,200
4) Dispensations-Emolumente „ 1,000

Summa Reinausgaben Fr.
5) Vergütungen der Eidgenossenschaft

9. Kantonaler Militärdienst.
1) Oberinstruktor .Fr. 5,500
2) sold, Verpflegung, Verschiedenes „ 5,000

21,500

I. Bekleidung und Ausrüstung.
1) Ergänzung der gesetzlichen

Bestände

2) Anschaffung für Rechnung des
Bundes Fr. 675,000

26,600

Summa Rohausgaben Fr. 675,000
3) Vergütung der Eidgenossenschaft „ 675,000

Summa Reinausgaben
4) Erlös von Kleidern, Reinein¬

nahmen Fr. 5,000

li. Aufbewahrung und Unterhalt.
1) Bekleidung und persönliche

Ausrüstung Fr. 10,000
2) Persönliche Bewaffnung „ 34,000
3) Korpsausrüstung „ 33,000
4) Munition „ 6,000
5) Transporte „ 10,000
6) Assekuranz „ 3,000

Summa Rohausgaben Fr. 96,000
7) Vergütung der Eidgenossenschaft „ 56,000

Summa Reinausgaben

Verschiedene Militärausgaben.
1) Schützenwesen
2) Musik
3) Militärischer Jugendunterricht
4) Kriegsgerichte

Fr. 40,000

„ 5,000

„ 6,700

„ 1,000

25,200

10,500

Fr. 40,000

Fr. 52,700

Total Fr. 205,000

5,000
Ab der Ueberschuß von Einnahmen bei

Rubrik I, 4, mit

Bleiben Reinausgaben Fr. 200,000

Mit Hochachtung!
Der Direktor des Militärs:

Wynistorf.
Vom Regierungsrathe genehmigt und mit Empfehlung

an den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 29. März 1375.

Im Namen des Regierungsrathes,
Der Präsident:

Const. Bodenheimer.
Der Rathsschreiber:

vr. Trächsel.
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Wpnist orf, Direktor des Militärs, als Berichterstatter
des Reaierungsrathes. Wie Sie sich erinnern, wurde in der
letzten Novembersitzung bei der Feststellung des einjährigen
und des vierjährigen Budgets für das Militärwesen ein Ansatz
von Fr. 299,999 aufgenommen, dieser Ansatz aber nicht auf
die einzelnen Rubriken vertheilt. Dieses außerordentliche
Verfahren mußte eingeschlagen werden, weil man damals
noch nicht bestimmen konnte, welche Ausgabenrubrikeu der
Militärverwaltung uns künftighin bleiben und welche Summe
auf jede einzelne Rubrik fallen werde. Seither hat sich die
Situation etwas deutlicher gestaltet, allein man ist noch immer
nicht im Stande, die einzelnen Rubriken und Ansätze mit
Sicherheit zu bestimmen. Indessen ist es absolut nothwendig,
irgend eine Festsetzung zu machen, damit die Ausgaben
angewiesen und verrechnet werden können. Der Regierungsrath
unterbreitet Ihnen daher einen Antrag über die Vertheilung
des Ansatzes von Fr. 290,999 für das Jahr 1875. Dem
gedruckt ausgetheilten Vortrage werden Sie entnommen haben,
daß zu den Fr. 299,999 noch ein im Büdget nicht berücksichtigter

Ansatz von Fr. 31,532 für Miethzinse hinzukommt.
Diese Miethzinse figuriren im Büdget der Militärdirektion,
wie auch in denjenigen der übrigen Direktionen zum ersten
Male. Es handelt sich da aber um eine bloße Gegenrechnung,
indem die daherigen Ausgaben der einzelnen Direktionen im
Büdget der Domänendirektion unter den Einnahmen
erscheinen. Da nun das Büdget dieser Direktion keinen
bezüglichen Ansatz erhalten hat, so wird vorgeschlagen, auch im
Büdget der Militärdirektion für die Miethzinse keine Summe
auszusetzen, was bei den Voranschlägen der übrigen Direktionen

ebenfalls nicht geschehen ist.
Zu den einzelnen Ansätzen habe ich folgende Bemerkungen

zu machen. In der Rubrik ^ figuriren Fr. 19,599 für
Besoldungen der Beamten und Angestellten. Dieser Ansatz
basirt theils auf dem gestern angenommenen Besoldungsdekret,
theils auf dem Projekte des Negierungsrathes, welches bei
der Besoldungsaufbesserung für die Angestellten zur Anwendung
kommen soll. Ich stelle nun den Antrag, in Rubrik ^ den
Ansatz unter Ziff. 5 „Fourageration für ein Reitpferd des
Militärdirektors" hier zu streichen und ihn unter Rubrik I-,
Ziff. 3, zu versetzen. Das gestern angenommene Besoldungsdekret

sieht nämlich keine Fourageration für ein Reitpferd des
Militärdirektors mehr vor, indem eine solche nicht mehr
nothwendig ist, da der Militärdirektor in Folge der neuen
Militärorganisation nicht mehr vor den Truppen zu erscheinen und
nicht mehr mit ihnen direkt zu verkehren hat. In Rubrik k
ist, in Uebereinstimmung mit dem Budget, eine Besoldungserhöhung

in Aussicht genommen. Zu Rubrik 9 ist keine
Bemerkung zu machen. In Rubrik v, Zeughauswerkstätten, ist
für Arbeitslöhne, Werkzeuge und Fabrikationsmaterial eine
Ausgabe von Fr. 59,999, daneben aber als Lieferung der
Werkstätten eine ebenso große Einnahme in Aussicht genommen,
so daß es sich hier im Grunde bloß um. eine gegenseitige
Verrechnung handelt. Unter Rubrik L, Kasernenverwaltung,
erscheint für die Besoldung des Verwalters und des Kasernenknechtes,

für den Unterhalt der Effekten und Brandversicherung,
für die Neuanschaffung von Effekten und Mobiliar und für
Befeurung, Beleuchtung und Verschiedenes ein Ansatz »on
Fr. 39,299. Nach einer Bestimmung der neuen Bundesverfassung

soll künftighin der Bund, wenn er die kantonalen
Kasernen benutzt, einen entsprechenden Miethzins bezahlen.
Es wird nun angenommen, dieser Miethzins werde so groß
sein, daß er die Ausgabe von Fr. 39,299 decken werde. Dieß
ist jedoch eine Annahme, welche sich auf keine positive
Vorschrift stützt, da das über diese Vergütung an die Kantone
zu erlassende Bundesgesetz noch nicht vorliegt. Für das
Gesundheitswesen, Rubrik ist eine Ausgabe von Fr. 7,799
angenommen worden. Es wird jedoch beabsichtigt, den Militärspital

noch im Laufe dieses Sommers zu liquidiren, da die
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Eidgenossenschaft gegenwärtig Unterhandlungen mit hiesigen
Spitälern pflegt, um die kranken Militärs daselbst unterzubringen.

Wir können daher den Oberfeldarzt und das
Assistenten- und Abwartpersonal entlassen. Eventuell hat man
einen den Ausgaben gleich kommenden Ansatz als Vergütung
der Eidgenossenschaft aufgenommen. In der Rubrik 9,
Bezirksbehörden, haben, gestützt auf das Büdget, Besoldungs«
aufbcsserungen stattgefunden.

Zu der Rubrik II, Kantonaler Militärdienst, ist zu
bemerken, daß künftighin die Stelle des Oberinstruktors
wegfallen wird, da der Kanton nicht mehr zu instruiren hat.
Wie wir indessen noch besondere Waffenchefs für die Kavallerie,
die Artillerie und die Scharfschützen bedürfen, so müssen wir
wenigstens noch für dieses Jahr und vielleicht noch länger
den Oberinstruktor als Waffeuchef der Infanterie beibehalten.
Bezüglich des Soldes und der Verpflegung bemerke ich, daß
der Kanton Bern, wenn er nicht für kantonale Zwecke Truppen
aufbietet, kein Militär mehr zu besolden und zu verpflegen
haben wird. Bis aber das neue Verwaltungsreglement
aufgestellt sein wird, wird doch der Kanton noch hie und da in
den Fall kommen, solche Ausgaben zu machen. Es ist nämlich
letzthin von Seire des Bundesrathes eine Vorschrift erlassen
worden, wonach für die Besammlung der Truppen nur 1 Tag
vergütet wird. Zudem werden von unsern Truppen, die ans
die Waffenplätzc Colombier :e. gehen, immer einige Leute

auf Kosten des betreffenden Kantons zurückgeschickt. Wie
groß die in Folge dieser Umstände zu machende Ausgabe
fein wird, kann gegenwärtig noch nicht genau bestimmt werden;
man hat dafür einen Ansatz von Fr. 5,999 aufgenommen.

Die Ausgaben für die Bekleidung und Ausrüstung
(Rubrik I) sollen nach der neuen Bundesgesetzgebung den

Kantonen von der Eidgenossenschaft nach einem bestimmten

Tarif zurückvergütet werden. Man hat daher die vorgesehene
Ausgabe von Fr. 675,999 wieder als Einnahme ausgeführt.

In der Rubrik k, Aufbewahrung und Unterhalt, figurirt
eine Ausgabe von Fr. 96,999. Der Kanton muß eine Menge
Material der Armee aufbewahren, wofür der Bund grundsätzlich

eine Entschädigung leisten wird. Diese wird aber die
in Aussicht genommene Ausgabe nicht erreichen, und man hat
daher nur eine Einnahme von Fr. 56,999 aufgenommen, so

daß hier eine Reinausgabe von Fr. 49,999 zu decken sein wird.
Der Hauptansatz in der Rubrik I,, Verschiedene

Militärausgaben, betrifft das Schützenwesen. Gegenwärtig beläuft
sich die Zahl der Mitglieder von Schützengesellschaften auf
mehr als 12,999, und im verflossenen Jahre waren nahezu
19,999 zum Bezüge des Staatsbeitrages berechtigt. Es mußte
daher schon 1874 eine Summe von Fr. 39,899 für
Schießprämien ausgegeben werden. Es dürfte daher der hier
aufgenommene Ansatz von Fr. 49,999 eher zu niedrig sein. Für
die Musik ist ein Ansatz von Fr. 5,999 aufgenommen worden.
Zwar paßt die Stadtmusik nicht zu der neuen Militärogani-
sation, allein es ist eine entsprechende Reorganisation dieser
Musik in Aussicht genommen, und es wäre daher nicht
gerechtfertigt, sie nun auseinanderfallen zu lassen, um sie dann
im nächsten Jahre neu zu rekrutiren. Ueber den militärischen
Jugendunterricht (Ziff. 3) läßt sich gegenwärtig noch gar
nichts Bestimmtes sagen, und es wäre daher vielleicht richtiger
gewesen, hier zu setzen: „Unvorhersehenes". Bezüglich des

letzten Ansatzes (Kriegsgerichte) ist zu bemerke», daß unser
kantonales Kriegsgericht noch beibehalten werden muß, bis
das eidgenössische in Funktion tritt, und zwar um so mehr,
als unser Landjägerkorps dem bernischen Kriegsgericht unterstellt

ist. Wahrscheinlich wird aber in dieser Beziehung eine
Aenderung getroffen werden müssen, damit auch mit dem
kantonalen Kriegsgerichte aufgeräumt werden kann. — Ich
empfehle die Genehmigung des vorliegenden Beschlussesentwurfes

mit der erwähnten Versetzung des Ansatzes unter
Rubrik X, Ziff. 5.
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H of er, Fürsprecher, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Die Staatswirthschaftskommission
stimmt den gedruckten Vorschlägen, sowie der vom Herrn
Militärdirektor mündlich beantragten Modifikation bei. Wir
bewegen uns da gegenwärtig auf einem etwas unsicher» Boden,
da wir noch nicht wissen, welche Zweige der Verwaltung der
Bund an sich ziehen wird. Ich will dießfalls beispielsweise
nur daran erinnern, daß wir gegenwärtig die Stellen des

kantonalen Kriegskommissärs und Zeughausverwalters
beibehalten müssen. Die Eidgenossenschaft nimmt den kantonalen
Kriegskommissär so in Anspruch, daß er in gleicher Weise
wie bisher beschäftigt ist, und selbstverständlich kann der Kanton
nicht von heute auf morgen liquidiren, sondern er muß die

Anfragen des Bundesrathes beantworten und seinen Weisungen
nachkommen. Das Nämliche gilt in Bezug auf die
Bezirkskommandanten und Sektionsschreiber, welche auch fernerhin
noch beibehalten werden müssen, um den Anforderungen des

Bundes Genüge zu leisten. Hinsichtlich der einzelnen Ansätze

will ich nur bemerken, daß sicher Jedermann einverstanden
sein wird, den gegenwärtigen Oberinstruktor an seiner Stelle
zu belassen und den daherigen Ansatz in's Büdget aufzunehmen.
Auch der Ansatz für das Schützenwesen wird keine Anfechtung
erleiden, da auf die Hebung des Schießwesens ein großes
Gewicht gelegt werden muß.

Die Anträge des Regierungsrathes werden nebst der vom
Herrn Berichterstatter vorgeschlagenen Modifikation genehmigt.

Strasnachlaßgesnche.

Auf den Antrag des Regierungsrathes und der

Bittschriftenkommission werden erlassen:
1) Dem Konrad Böe, von Boncourt, der letzte Viertheil

der ihm am 15. Juli 1374 von den Assisen des Jura wegen
Diebstahls auferlegten 18monatlichen Zuchthausstrafe;

2) dem Johann Steiner, von Zielebach, der letzte Viertheil

der ihm am 13. Juli 1371 von den Asstsen des III.
Bezirks wegen Mordversuchs und Konkubinats auferlegten 5 >/t-

jährigen Zuchthausstrafe;

3) der Magdalena Aeschlimann, geb. Siegenthaler,
von Trachselwald, der letzte Viertheil der ihr am 5. November
1874 von den Asstsen des IV. Bezirks wegen Diebstahls
auferlegten lömonatlichen Zuchthausstrafe;

4) dem Joseph Brumm, aus Nassau, der letzte Viertheil
der 1jährigen Zuchthausstrafe, welche ihm wegen Diebstahls am
12. September 1874 von den Asstsen des II. Bezirks auferlegt

worden ist;

5) dem Franz Chapuis, von Bonfol, der letzte Viertheil

der ihm von den Assisen des Jura am 1. Juli 1874
wegen Brandstiftung auferlegten 15monatlichen Zuchthausstrafe

;

k) dem Engelbert Lenzin, aus dem Kanton Aargau,
der letzte Viertheil der ihm am 4. September 1873 von den
Assisen des II. Bezirks wegen Betrugs auferlegten 20monat-
lichen Zuchthausstrafe;

7) dem Karl Minerot, aus Frankreich, der letzte

Viertheil der 15monatlichen Zuchthausstrafe, zu welcher er
am 24. Juli 1374 von den Assisen des Jura wegen Diebstahls

verurtheilt worden ist;

8) dem Felix Perrin, von Charmoille, der letzte Viertheil

der ihm von den Assisen des Jura am 1. Juli 1374

wegen Dtebstahls auferlegten 13monatlichen Zuchthausstrafe;
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9) der Anna Elisabeth Roth, geb. Wüthrich, von Buch-
holterberg, der letzte Viertheil der ihr am 9. Januar 1873
von den Assisen des IV. Bezirks wegen Kindsmords und
Abtreibungsversuchs auferlegten 3 ^jährigen Zuchthausstrafe;

10) der Katharina U bert, von Zweisimmen, der letzte
Viertheil der ihr von den Assisen des I. Bezirks am 8. Juli
1873 wegen Kindsmords auferlegten 3jährigen Zuchthausstrafe

;

11) dem Johann W ei bel, von Rapperswyl, der letzte
Viertheil der ihm am 8. Juli 1869 von den Assisen des
Seelandes wegen Brandstiftung auferlegten 8jährigen Zuchthausstrafe;

12) der Elisabeth Arm, von Landiswyl, der ihr von
den Assisen des III. Bezirks am 14. August 1872 wegen Kindsmords

auferlegten 4jährigen Zuchthausstrafe;

13) der Marg. Eyer, von Steffisburg, der letzte Viertheil

der 3jährigen Zuchthausstrafe, welche ihr von den Assisen
des I. Bezirks am 11. Juli 1873 wegen Kindsmords auferlegt
worden ist;

14) dem Felix Geiser, von Langenthal, zu Oberbipp,
der letzte Viertheil der ihm von den Asstsen des III. Bezirks
wegen Tödtung auferlegten 20monatlichen Korrektionshausstrafe

;

15) dem Bendicht Niklaus B ü h l der Rest seiner Strafzeit;
16) dem Karl G winner, Gypser in Bern, die ihm

wegen Nichtbezahlung der Gemeindesteuer vom Polizeirichter
von Bern auferlegte 5tägige Gefängnißstrafe;

17) dem Jakob R eiche n b ach, von Lauenen, der letzte
Viertheil seiner Strafe;

18) dem Jakob Häfliger, von Niedergraßwyl, der
letzte Viertheil seiner Strafe;

19) dem Adolph Z a u g g und dem Friedrich A e bi, bei
der Neubrück bei Bern, der letzte Viertheil ihrer Strafe.

Ferner wird die dem Joseph Faivet in Soubey
auferlegte Buße von Fr. 150 auf das nach Art. 14 der Verordnung

von 1811 über den Fleischverkauf zulässige Maximum
von Fr. 75 herabgesetzt.

Elf Strafnachlaßgesuche, bei denen der Regierungsrath
auf Abweisung anträgt, werden, nachdem die Namen der
Petenten der Versammlung mitgetheilt worden sind und
Niemand die Behandlung der Gesuche verlangt, auf die nächste
Session verschoben.

Auf den Antrag des Herrn Präsidenten wird die
Wahl eines Obergerichtssuppleanten an Platz
des zum Oberrichter gewählten Herrn Blösch verschoben, weil
Herr Blösch die Annahme seiner Wahl noch nicht erklärt hat.

Durch Zuschrift vom heutigen Tage erklärt Herr Dr. I uil-
lard wegen überhäufter Berufsgeschäfte seinen Austritt
aus dem Großen Rathe.
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Nach dem Namensaufrufe sind 126 Mitglieder
anwesend; abwesend sind 129, wovon mit
Entschuldigung: die Herren Arn, Wähler, Brunner in Bern,
Bütigkofer, Chodat, .Gouvernon, Grünig, Hänni, Hennemann,

Hofer in Diesbach, Hofstetter, Jndermühle, Jobin,
Joliffaint, Karrer, Lehmann in Langnau, Leuenberger, Liechti in
Rüegsauschachen, Mischler in Wahlern, Müller in Weißenburg,
Reber in Niederbipp, Renfer in Bözingen, Rosselet, Scheidegger,
Schertenleib, Schmid in Wimmis, Schwab in Büren, Seßler,
Sieber, Spring, Streit, v. Werdt, Werren, Wieniger, Willi,
Zoß; ohne Entschuldigung: die Herren Althaus,
Anken, Berger, Bieri, Bircher, Bohnenblust, Bohren, Bruder,
Bühlmann, v. Büren, Burger in Angenstein, Burger in
Laufen, Cattin, Döboeuf, Ducommun, Eymann, Fahrni, Fattet,
Feiß, Flückiger, Galli, Gäumann, Geißbühler, Gerber in
Steffisburg, Gerber in Stettleu, Girardin, Grenouillet,
v. Groß, Großenbacher, v. Grünigen, Gygax in Bleienbach,

Haldemann, Herren in Niederscherli, Herren in Mühleberg,

Heß, Hofer in Hasli, Hofmann, Hornstein, Juillard,
Kaiser in Büren, Kaiser in Grellingen, Käsermann, Keller,
Kellerhals, Klaye, Koller, Kummer in Utzenstorf, Lehmann-
Cunier, Leibundgut, Linder, Mägli, Marti, Meister, Monin,
Moschard, Mühlemann, Müller in Sumiswald, Müller in
Tramlingen, Nägeli, Oberli, Pape, Peter, Plüß, Prêtre,
Queloz, Rebetez, Renfer in Lengnau, Riat, Ritschard,
Röthlisberger in Herzogenbuchsee, Ruchti, Salzmann, Schwab
in Nidau, Schwab in Gerlafingen, Schüpbach, v. Siebenthal,
Sigri, Spycher, Stalder, Stämpfli in Uettligen, Stämpfli in
Zäziwyl, Stämpfli in Schwanden, Stettler in Lauperswyl,
Trachsel, Vogel, Winzenried, Wirth, Wüthrich, Wyß, Zingg,
Zumkchr, Zumwald, Zürcher.
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Hierauf schließt der Herr Präsident die Sitzung und
die Session um 5 s/, Uhr.

Der Redaktor:

Fr. Zuber.

Verzeichnis
der seit der letzten Session eingelangten Vorstellungen und

ZZittschristen.

Beschwerde des Herrn I. Röthlisberger in der Süri bei

Neuenegg gegen die Anklagekammer, vom 16. Februar 1875.

Beschwerde des Herrn Girardin, Domherr in Solothurn,
betreffend seine Entlassung und die Entziehung der Benefizial-
Nutzungen, vom 16. März.

Mahnung des Herrn Amtsnotar Müller in Laufen an
die Beschwerde gegen die Amtsrichterwahlen vom 4. Juli 1874,
vom 2. April.

Begehren des Herrn Mercerat und sechs anderer
auswärtiger Burger von Champoz um beförderliche Erledigung
ihrer Burgernutzungsstreitigkeit, vom 2. April.
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